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Bundesrat: Wachstumschancengesetz wird in den Vermittlungsausschuss geschickt 

Am 17.11.2023 hatte der Bundestag den Gesetzentwurf zur Stärkung von Wachstumschancen, 

Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancen-

gesetz) in der Fassung „Beschlussempfehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen. 

Dabei hatte der Bundestag noch einige wesentliche Änderungen an der Regierungsvorlage vor-

genommen (vgl. TAX WEEKLY # 40/2023). 

Der Bundesrat folgte nun am 24.11.2023 der Empfehlung seines federführenden Finanzausschus-

ses und verlangte die Einberufung des Vermittlungsausschusses. In der Debatte wurde vor allem 

kritisiert, dass der Großteil der finanziellen Lasten von Ländern und Kommunen zu tragen sei. Zur 

Begründung führt der Bundesrat weiterhin an, dass die in seiner Stellungnahme vom 20.10.2023 

geäußerten Änderungsvorschläge allenfalls punktuell übernommen worden seien. Nicht zuletzt sei 

die Vorlage durch eine Vielzahl von Umdrucken kurzfristig ergänzt worden. Vor diesem Hinter-

grund sehe der Bundesrat grundlegenden Überarbeitungsbedarf.  

Sollte der nun zu bildende Vermittlungsausschuss zu einer Einigung finden, müsste seine verhan-

delte Beschlussempfehlung anschließend noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wer-

den. Die letzte Sitzung des Bundesrats ist am 15.12.2023 terminiert. Noch ist es also möglich, das 

Gesetzgebungsverfahren so zeitig abzuschließen, dass es – dann ohne Rückwirkung – zum 

01.01.2024 in Kraft treten kann. Es kann aber vor dem Hintergrund der weiterhin unklaren Haus-

haltslage im Bund nach der Entscheidung des BVerfG vom 15.11.2023 auch nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich die Beschlussfassung des Vermittlungsausschusses bis in das Jahr 2024 hinein 

verzögert. 

Hinsichtlich möglicher Änderungen im Vermittlungsausschuss gilt es zu bedenken, dass nach der 

Rechtsprechung des BVerfG gänzlich neue Regelungen in einem Vermittlungsverfahren grund-

sätzlich unzulässig sind, soweit sie  im vorherigen Gesetzgebungsverfahrens nicht Gegenstand 

von Diskussionen waren.  

 

Bundesrat: Zustimmung zum Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zu-

kunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) 

Am 17.11.2023 hatte der Bundestag den Gesetzentwurf zur Finanzierung von zukunftssichernden 

Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) in der Fassung „Beschlussempfehlung und 

Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen. Dabei ergaben sich u.a. auch einige Änderungen 

in Bezug auf die steuerlichen Inhalte der Regierungsvorlage (vgl. TAX WEEKLY # 40/2023).  

Nunmehr hat der Bundesrat am 24.11.2023 diesem Gesetzentwurf seine finale Zustimmung erteilt. 

Das Gesetz kann nach Unterzeichnung des Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt veröffent-

licht werden.  

 

BMF: Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich und 

beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 01.01.2024 

Aufgrund des § 9 Abs. 4a Satz 5 ff. EStG hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 

21.11.2023 die in der diesem Schreiben anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für 

Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veran-

lasste Auslandsdienstreisen ab 01.01.2024 bekannt gemacht. 
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BFH: Steuerliche Organschaft bei der Umwandlung von Unternehmen – Anwendung der sog. 

Fußstapfentheorie für die „finanzielle Eingliederung" 

In insgesamt vier Urteilen vom 11.07.2023 (I R 21/20, mit Pressemitteilung, I R 36/20, I R 40/20 

und I R 45/20) hatte der I. Senat des BFH über die finanzielle Eingliederung bei ertragsteuerlichen 

Organschaften im Zusammenhang mit Umwandlungen der beteiligten Unternehmen zu entschei-

den. 

Im Streitfall des BFH-Urteils I R 21/20 bestand ursprünglich zwischen der A-GmbH (Klägerin) als 

Organgesellschaft und der B-GmbH als Organträgerin eine steuerliche Organschaft. Nachdem die 

X-OHG im März 2015 sämtliche Anteile der B-GmbH erworben hatte, wurde die B-GmbH im No-

vember 2015 mit Rückwirkung zum April 2015 auf die X-OHG verschmolzen. Die Klägerin, bei wel-

cher das Wirtschaftsjahr im Streitjahr dem Kalenderjahr entsprach, wollte daraufhin für das ge-

samte Jahr 2015 als Organgesellschaft der X-OHG behandelt werden.  

Das Finanzamt lehnte dies mit Verweis auf Rz. Org.02 des BMF-Schreibens vom 11.11.2021 (sog. 

Umwandlungssteuererlass) ab. Aufgrund des zeitlich nachfolgenden Umwandlungsstichtags (April 

2015) sei die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft in die (neue) Or-

ganträgerin (X-OHG) zum Beginn des Wirtschaftsjahres der Klägerin (noch) nicht erfüllt gewesen. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Die Voraussetzungen einer Organschaft seien für das 

Streitjahr erfüllt gewesen. 

Nunmehr hat der BFH – das BMF war dem Revisionsverfahren beigetreten – die Entscheidung des 

Finanzgerichts bestätigt. Maßgebend sei nicht der steuerliche Umwandlungsstichtag, sondern 

eine spezielle Regelung des Umwandlungssteuergesetzes, § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 1 

i.V.m. Satz 3 UmwStG, die einen umfassenden und vorbehaltlosen Eintritt des übernehmenden 

Rechtsträgers (X-OHG) in die steuerliche Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers (B-

GmbH) vorsehe (sog. Fußstapfentheorie). Hierzu gehöre auch die finanzielle Eingliederung der 

Klägerin in die Organträgerin als Voraussetzung für eine steuerliche Organschaft.  

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz könne das Ergebnis der Klägerin im Streitjahr jedoch 

nicht den beiden unterschiedlichen Organträgern, einerseits B-GmbH und andererseits X-OHG, 

zeitanteilig unterjährig zugerechnet werden. Werde – wie im Streitfall – kein Rumpfwirtschaftsjahr 

zum umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag gebildet, bestehe handelsrechtlich keine 

Notwendigkeit eine Zwischenbilanz aufzustellen. Der zivilrechtliche Anspruch auf Gewinnabfüh-

rung richte sich hier allein danach, wer am Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft 

nach dem Gewinnabführungsvertrag anspruchsberechtigter Organträger sei. Auch das Steuer-

recht knüpfe in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG an den gesamten Gewinn nach dem handelsrechtlichen 

Jahresabschluss zum Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft an.  

Darüber hinaus hat der BFH geklärt, dass über das Bestehen oder Nichtbestehen einer steuerli-

chen Organschaft für ab dem Jahr 2014 beginnende Zeiträume – zumindest "incidenter" – in dem 

gesonderten Feststellungsverfahren nach § 14 Abs. 5 KStG mit Bindungswirkung für das Besteue-

rungsverfahren aller beteiligten Gesellschaften entschieden wird.  

Im Streitfall I R 36/20 gründete die A-GmbH, deren Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entsprach, 

im Jahr 2014 die B-GmbH, deren Wirtschaftsjahr vom 01.09. bis 31.08. lief. Im Februar 2015 

schloss die A-GmbH mit der B-GmbH einen Ergebnisabführungsvertrag (EAV), der im März in das 

Handelsregister eingetragen wurde und rückwirkend ab dem Beginn des Geschäftsjahres der B-

GmbH galt. Im Mai 2015 wurde die A-GmbH auf die Klägerin, die X-AG und Alleingesellschafterin 
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der A-GmbH, verschmolzen. Verschmelzungsstichtag war nach dem Verschmelzungsvertrag der 

01.01.2015. Im Jahr 2017 wurde auch die B-GmbH auf die Klägerin verschmolzen. Verschmel-

zungsstichtag war hier der 01.09.2017. 

Entsprechend dem Urteil zu I R 21/20 kommt der BFH zum Schluss, dass zwischen der Klägerin 

(als Organträgerin) und der B-GmbH (als Organgesellschaft) die Voraussetzung der finanziellen 

Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) schon vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Kläge-

rin (01.09.2014) an erfüllt war, da § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG einen umfassenden 

und vorbehaltlosen Eintritt des übernehmenden Rechtsträgers (Klägerin) in die steuerliche 

Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers (A-GmbH) vorsehe (sog. Fußstapfentheorie). 

Zwar sei durch die Verschmelzung der Organgesellschaft (B-GmbH) auf die neue Organträgerin 

(Klägerin) im Jahr 2017 der EAV vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

Satz 1 KStG durch Konfusion erloschen. Zu Recht sei das Finanzgericht davon ausgegangen, dass 

dies in entsprechender Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG unschädlich gewesen 

sei. Die Konfusion stelle einen wichtigen Grund für die Nichteinhaltung der Mindestvertragslauf-

zeit dar (so auch BMF-Schreiben vom 11.11.2011, Rz. Org.04 Satz 2).  

Im Streitfall I R 45/20 (Streitjahr 2011) entsprach das Wirtschaftsjahr der im Jahr 2005 gegründe-

ten Klägerin, einer GmbH, dem Kalenderjahr. Ihre Alleingesellschafterin war die A-GmbH alt, mit 

der sie in 2008 einen "Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag" (EAV) geschlossen 

hatte. Mit Verschmelzungsvertrag vom August 2012 wurde die A-GmbH alt auf die im August 

2012 gegründete B-GmbH verschmolzen, die noch am gleichen Tag in A-GmbH neu umfirmierte. 

Steuerlicher Übertragungsstichtag der Verschmelzung war der 30.12.2011. Die A-GmbH neu hatte 

ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (01.12. bis zum 30.11.). Für das Jahr 2012 bil-

dete sie ein Rumpfwirtschaftsjahr vom 30.12.2011 bis zum 30.11.2012.  

Auch in diesem Fall hat der BFH die Auffassung des Finanzamts verworfen, welche mit der Be-

gründung, dass die Klägerin vom 01.01.2011 bis zum 30.12.2011 in die A-GmbH alt und erst an-

schließend in die A-GmbH neu finanziell eingegliedert gewesen sei, von einer „Organschaftslü-

cke“ ausging. Vielmehr gelte auch hier die Regelung des § 12 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 

Satz 3 UmwStG. Dabei sei der Umstand, dass die A-GmbH neu zum 01.01.2011 noch nicht recht-

lich existierte, für das Konzept der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge unerheblich. Maß-

gebend sei allein die Stellung des übertragenden Rechtsträgers, in die der übernehmende 

Rechtsträger zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge eintritt. 

Im vierten Streitfall (I R 40/20) hatte der BFH über die „finanzielle Eingliederung" im Zusammen-

hang mit einem unterjährigen qualifizierten Anteilstausch zu entscheiden (Streitjahr 2010). Der al-

leinige Anteilseigner der Klägerin, eine GmbH, gründete im Januar 2010 die B-GmbH und er-

brachte die Stammeinlage durch Einbringung seiner Beteiligung an der Klägerin mit wirtschaftli-

cher Wirkung zum 15.01.2010. Gleichzeitig schloss die B-GmbH mit der Klägerin einen "Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrag" (EAV), der im Februar 2010 in das Handelsregister ein-

getragen wurde. Der BFH entschied, dass auch bei einem qualifizierten Anteilstausch im Sinne des 

§ 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG der übernehmende Rechtsträger (Organträger) hinsichtlich des Merk-

mals der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 23 

Abs. 1 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein-

trete, sofern er den Antrag gestellt habe, die Anteile unter dem gemeinen Wert anzusetzen. Dass 

der umwandlungssteuerliche Übertragungsstichtag im Fall des Anteilstauschs nicht auf den Be-

ginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zurückbezogen werden könne, sei hierfür uner-

heblich. Der Anwendung der Fußstapfentheorie stehe auch nicht entgegen, dass es im Streitfall 
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nicht um die Fortführung einer bereits beim übertragenden Rechtsträger bestehenden Organ-

schaft ging, sondern die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft zwischen der B-GmbH und der 

Klägerin neu begründet wurde. 

Die Urteile widersprechen teilweise den Aussagen der Finanzverwaltung im aktuellen Umwand-

lungssteuererlass und in den Körperschaftsteuerrichtlinien. Der Umwandlungssteuererlass wird 

gerade überarbeitet (vgl. TAX WEEKLY # 36/2023). Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwal-

tung die vorstehenden Urteilsgrundsätze übernimmt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 17.11.2023  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C‑318/22 16.11.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Rechtsangleichung – Steu-

ersystem für Fusionen, Spaltungen, Abspaltungen, die Ein-

bringung von Unternehmensteilen und den Austausch von 

Anteilen – Richtlinie 2009/133/EG – Abspaltung – Rein inner-

staatlicher Sachverhalt – Keine Verringerung des Gesell-

schaftskapitals – Gesellschaft, die 100 % des Kapitals der ein-

bringenden Gesellschaft hält 

C‑472/22 16.11.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 49 AEUV – Niederlas-

sungsfreiheit – Art. 63 und 65 AEUV – Freier Kapitalverkehr – 

Steuer auf das Einkommen natürlicher Personen – Steuerver-

günstigung auf dem Gebiet der Besteuerung von Gewinnen 

aus der Veräußerung von Anteilen an kleinen Unternehmen – 

Ausschluss von Gesellschaften mit Sitz in anderen Mitglied-

staaten – Begriff der ‚missbräuchlichen Praxis‘ 

C‑606/22 16.11.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwert-

steuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Steuerbemessungs-

grundlage – Prinzip der steuerrechtlichen Neutralität – Irrtum 

über die zutreffende Höhe des Steuersatzes – Berichtigung 

der Steuerschuld wegen einer Änderung der Bemessungs-

grundlage – Nationale Praxis, einen Erstattungsanspruch auf-

grund einer Änderung der Bemessungsgrundlage zu verwei-

gern, da keine Rechnungen ausgestellt wurden, die zuvor be-

richtigt werden müssten – Entbehrlichkeit einer Rechnungs-

berichtigung bei fehlenden Rechnungen an Endverbraucher – 

Keine Gefährdung des Steueraufkommens – Einwand der un-

gerechtfertigten Bereicherung – Grundsatz des nemo auditur 

propriam turpitudinem allegans 

C‑627/22 16.11.2023 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Abkommen zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft über die Freizügigkeit – Verlegung des Wohn-

sitzes einer natürlichen Person von einem Mitgliedstaat in die 

Schweiz – Direkte Besteuerung – Freizügigkeit der Arbeitneh-

mer – Gleichbehandlung – Steuerliche Vergünstigungen – Ein-

kommensteuer – Antragsveranlagung, auf die ausschließlich 

beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer mit steuerlichem 

Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR An-

spruch haben 

C‑387/22 09.11.2023 

Vorabentscheidungsersuchen – Grundfreiheiten – Dienstleis-

tungsfreiheit oder Arbeitnehmerfreizügigkeit – Besonderer 

Steuerfreibetrag für Arbeitnehmer des Bausektors – Unan-

wendbarkeit des Steuerfreibetrags für Arbeitnehmer, die in 

das Ausland entsandt wurden – Vorteil des Arbeitgebers, der 

zum Lohnsteuereinbehalt verpflichtet ist – Staatliche Beihilfe 

durch Einkommensteuerbefreiung des Arbeitnehmers 

C‑465/20 P 09.11.2023 
Rechtsmittel – Staatliche Beihilfen – Steuervorbescheide (tax 

rulings) – Selektive Steuervergünstigungen 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6A830B7F9CA62AEE109DA346115B5AA8?text=&docid=279753&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=504387
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279760&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=506219
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279784&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=506732
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279785&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=507928
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279504&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=608383
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279499&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=555516
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Alle am 23.11.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

III R 39/21 12.10.2023 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Mieten für 

Standflächen bei Imbissbetrieben im Reisegewerbe 

I R 21/20 11.07.2023 

"Finanzielle Eingliederung" bei unterjähriger Verschmelzung 

auf eine Personengesellschaft; Feststellungsgegenstand des § 

14 Abs. 5 KStG - teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

11.7.2023 I R 36/20, I R 40/20, I R 45/20 

I R 36/20 11.07.2023 

"Finanzielle Eingliederung" bei unterjähriger Verschmelzung 

auf eine Kapitalgesellschaft; Feststellungsgegenstand des § 

14 Abs. 5 KStG - teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

10.7.2023 I R 21/20, I R 40/20, I R 45/20 

I R 40/20 11.07.2023 

"Finanzielle Eingliederung" bei unterjährigem qualifizierten 

Anteilstausch - teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 

11.07.2023 I R 21/20, I R 36/20, I R 45/20 

I R 45/20 11.07.2023 

"Finanzielle Eingliederung" bei unterjähriger Verschmelzung 

auf eine Kapitalgesellschaft - teilweise inhaltsgleich mit BFH-

Urteilen von 11.07.2023 I R 21/20, I R 36/20, I R 40/20 

 

Alle am 23.11.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV S 24/23 14.11.2023 
Keine Kostenentscheidung bei Antrag auf Bestimmung des 

zuständigen FG 

X B 35/23 

(AdV) 
30.10.2023 Keine Fertigung einer Daten-CD im Rahmen der Akteneinsicht 

VIII R 10/21 26.09.2023 
Antrag auf Günstigerprüfung als rückwirkendes Ereignis im 

Sinne des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 

VI R 18/21 10.08.2023 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 23.03.2023  

VI R 39/20 - Außergewöhnliche Belastungen bei Aufwendun-

gen für eine Liposuktion 

 

Alle bis zum 24.11.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV C 3 - S 

2221/20/10002 

:005 

24.11.2023 

Aufteilung eines einheitlichen Sozialversicherungsbeitrags 

(Globalbeitrag); Anpassung der Aufteilungsmaßstäbe für den 

Veranlagungszeitraum 2024 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310231/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310227/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310228/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310229/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310230/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350197/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350194/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350196/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350195/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-11-24-aufteilung-eines-einheitlichen-sozialversicherungsbeitrags-globalbeitrag.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-11-24-aufteilung-eines-einheitlichen-sozialversicherungsbeitrags-globalbeitrag.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-11-24-aufteilung-eines-einheitlichen-sozialversicherungsbeitrags-globalbeitrag.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort       

IV C 5 - S 

2353/19/10010 

:005 

21.11.2023 

Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenver-

gütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten Auslands-

reisen ab 1. Januar 2024 

IV B 6 - S 

1316/21/10019 

:034 

15.11.2023 
PStTG: Vorgeschriebener Datensatz und bestimmte Schnitt-

stelle für Meldungen ans BZSt 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2023-11-21-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2023-11-21-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2023-11-21-steuerliche-behandlung-reisekosten-reisekostenverguetungen-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Organisation_Automation/2023-11-15-PStTG-Datensatz-Schnittstelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Organisation_Automation/2023-11-15-PStTG-Datensatz-Schnittstelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Organisation_Automation/2023-11-15-PStTG-Datensatz-Schnittstelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Deutscher Bundestag Drucksache 20/9341 
20. Wahlperiode 15.11.2023 


Beschlussempfehlung* 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 20/8628, 20/9006, 20/9243 Nr. 1.8 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetz) 


A. Problem 
Die ökonomischen Folgen der multiplen Krisen – die Corona-Pandemie und der 
russische Überfall auf die Ukraine – belasten die deutsche Wirtschaft, aber auch 
die öffentlichen Haushalte. Zugleich stellen die Dekarbonisierung und der demo-
graphische Wandel die deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Um 
diesen Herausforderungen begegnen zu können, müssen auch aus steuerlicher 
Sicht die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum, Investitionen und Innovatio-
nen verbessert werden. Gleichzeitig ist der finanzielle Spielraum der öffentlichen 
Haushalte für steuerpolitische Impulse durch die vorangegangenen Krisen erheb-
lich eingeengt. 


B. Lösung 
Mit dem vorliegenden Gesetz werden die Liquiditätssituation der Unternehmen 
verbessert und Impulse gesetzt, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren 
und mit unternehmerischem Mut Innovationen wagen können. Dies ist wichtig, 
um die Transformation der Wirtschaft zu begleiten sowie die Wettbewerbsfähig-
keit, die Wachstumschancen und den Standort Deutschland zu stärken. 


Daneben werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Steuersystem an zent-
ralen Stellen zu vereinfachen und durch Anhebung von Schwellenwerten und 
Pauschalen vor allem kleine Betriebe von Bürokratie zu entlasten. Mit einer Viel-
zahl an kleineren Maßnahmen wird eine Wirkung in der Breite erreicht. 


Außerdem werden Maßnahmen ergriffen, die dazu beitragen, unerwünschte Steu-
ergestaltungen aufzudecken und abzustellen und damit das Vertrauen in den Staat 
zu stärken. 


                                                        
* Der Bericht wird gesondert verteilt. 
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Darüber hinaus wird das Steuerrecht im Rahmen des im Koalitionsvertrag zwi-
schen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP Vereinbarten weiter moder-
nisiert. 


Hervorzuheben sind folgende Maßnahmen: 


– Einführung einer Investitionsprämie zur Beförderung der Trans-
formation der Wirtschaft in Richtung von insbesondere mehr Kli-
maschutz;


– befristete Wiedereinführung der degressiven Absetzung für Ab-
nutzung (AfA) für bewegliche Wirtschaftsgüter;


– befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude;


– Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung;


– Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs;


– Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
auf 1 000 Euro und Verbesserung der Sonderabschreibung nach
§ 7g des Einkommensteuergesetzes (EStG) für mehr Liquidität bei
kleinen und mittleren Unternehmen;


– Verbesserungen bei den Abschreibungsmöglichkeiten des Sam-
melpostens (§ 6 Absatz 2a EStG) für Zwecke des Bürokratieab-
baus;


– Änderungen bei der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG);


– Steigerung der Attraktivität der Option zur Körperschaftsbesteue-
rung nach § 1a des Körperschaftsteuergesetzes (KStG);


– Anhebung der Grenze für die Buchführungspflicht bestimmter
Steuerpflichtiger (§ 241a des Handelsgesetzbuchs – HGB, § 141
der Abgabenordnung – AO) und der Grenze für die umsatzsteuer-
liche Ist-Besteuerung (Möglichkeit der Berechnung der Steuer
nach vereinnahmten statt vereinbarten Entgelten) nach § 20 Satz 1
Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes – UStG;


– Digitalisierung des Spendenverfahrens – Anpassung des Zuwen-
dungsempfängerregisters;


– Einführung einer Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung;


– Erhöhung des Schwellenwertes zur Befreiung von der Abgabe von
vierteljährlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen von 1 000 Euro
auf 2 000 Euro;


– Ausweitung der Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden
Steuergestaltungen auf innerstaatliche Steuergestaltungen;


– Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Ver-
wendung von elektronischen Rechnungen zwischen inländischen
Unternehmen;


– Anpassung der Zinsschranke an die EU-Anti-Steuervermeidungs-
richtlinie;


– Einführung einer Zinshöhenschranke;


– Anpassung der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung;
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– Anpassung der Abgabenordnung und anderer Steuergesetze an das 
Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3436). 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss folgende Änderungen am Gesetz-
entwurf: 


– Änderungen im Zusammenhang mit der Klimaschutz-Investitions-
prämie 


– Erweiterung der Abfragemöglichkeit für den Arbeitgeber zur Mit-
teilung der steuerlichen Identifikationsnummer durch das Finanz-
amt (Bundesrat Ziffer 5) 


– Dienstwagenbesteuerung – Halbierung der Anhebung der Brutto-
listenpreisgrenze und Entfall der alternativen Reichweitengrenze 
ab 1. Januar 2025 


– Bewertung von Einlagen junger Wirtschaftsgüter aus dem Be-
triebsvermögen 


– Änderungen an der Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau 
(§ 7b EStG)  


– Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen bei Anwendung von Dop-
pelbesteuerungsabkommen 


– Anwendung des § 36a EStG bei Dividendenbezug über eine aus-
ländische Betriebsstätte 


– Vorziehen des Anwendungszeitpunkts der Änderungen bei der 
Thesaurierungsbegünstigung (auch Bundesrat Ziffer 12) 


– Streichung der Zinshöhenschranke 


– Außensteuergesetz; Fremdvergleichsgrundsatz - grenzüberschrei-
tende Gewinnabgrenzung in multinational tätigen Unternehmens-
gruppen 


– Streichung der Anti-Fragmentierungsregelung bei der Zins-
schranke 


– Anhebung des Pauschbetrags für Berufskraftfahrer, die im Fahr-
zeug übernachten, und Anhebung der Pauschalen für Verpfle-
gungsmehraufwendungen 


– Verlustrücktrag (10 Mio. Euro für 2024 und 2025; danach 5 Mio. 
Euro) Verlustvortrag (75 Prozent für 4 Jahre) 


– Energetische Gebäudesanierung 


– Digitales Verfahren zur Ermittlung der Elterneigenschaft sowie 
der Kinderanzahl im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversiche-
rung und Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren 


– Besteuerung von Tätigkeit im ausländischen Homeoffice u. a., 
wenn nach DBA DEU ein Besteuerungsrecht zusteht (Bundesrat 
Ziffer 20) 


– Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten Kran-
ken- und Pflegeversicherung, der Finanzverwaltung und den Ar-
beitgebern; Verschiebung der Einführung des neuen Verfahrens 
um zwei Jahre (Bundesrat Ziffer 22) 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/9341 – 4 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


– Internationale Risikobewertungsverfahren (Bundesrat Ziffer 25) 


– Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen; Ände-
rung zur Prüfung der Einkünfte- oder Einkommensschwelle (§ 
138l Absatz 5 AO) 


– Angabe der Art der wirtschaftlichen Tätigkeit bei mitteilungs-
pflichtigen Auslandssachverhalten nach § 138 Absatz 2 der Abga-
benordnung (Bundesrat Ziffer 29) 


– Klarstellung in Artikel 97 § 19 Absatz 4 Satz 2 EGAO 


– Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs der Option 
zur Körperschaftsbesteuerung auf eingetragene Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts (Bundesrat Ziffer 33) 


– Streichung des § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 KStG (doppelte 
Verlustberücksichtigung bei ertragsteuerlicher Organschaft - Bun-
desrat Ziffer 35) 


– Änderungen im Zusammenhang mit der Einführung der obligato-
rischen eRechnung (EDI-Verfahren und Verlängerung Options-
zeitraum) 


– Ausschluss der Immobilienteilfreistellung bei fehlender Vorbelas-
tung 


– Steuerbarkeit der Werterhöhung einer Beteiligung eines persön-
lich haftenden Gesellschafters einer KGaA (Bundesrat Ziffer 42) 


– Befristete Beibehaltung des Status Quo in der GrESt (Bundesrat 
Ziffer 1) 


– EU-Amtshilfegesetz; redaktionelle Änderungen (Bundesrat Ziffer 
44) 


– Folgeänderung im SGB IV an die Anhebung der Freigrenze in § 
23 Absatz 3 Satz 5 EStG 


– Steuersatz für Gas- und Wärmelieferungen 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/8628, 20/9006 in geänder-
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD und DIE 
LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebiets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-
wirkung* 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


Insge-
samt - 6 270 . - 1 355 - 7 930 - 10 170 - 7 760 - 4 320 


Bund - 2 255 . - 406 - 2 898 - 3 568 - 2 881 - 1 906 
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Länder - 2 145 . - 403 - 2 741 - 3 321 - 2 716 - 1 831 
Gemein-
den - 1 870 . - 546 - 2 291 - 3 281 - 2 163 - 583 


* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten. 


Das vorstehende Finanztableau berücksichtigt die vom Finanzausschuss empfoh-
lenen Änderungen am Gesetzentwurf. 


Die Regelungen führen beim Einzelplan 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 
insgesamt zu einem Mehrbedarf von 23 318 000 Euro sowie von insgesamt 17 
Planstellen/Stellen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln im Jahr 2023 ist mit den vorhande-
nen Mitteln und Planstellen zu realisieren. Ab dem Jahr 2024 soll der Mehrbedarf 
an Sach- und Personalmitteln finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 aus-
geglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und beim Infor-
mationstechnikzentrum Bund (ITZBund) sowie beim Kapitel 0811 folgende 
Mehrausgaben an: 


 
Kapitel HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme In T€ 
0811 Einführung einer Pflicht zur 


Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüber-
schreitende Steuergestaltun-
gen 


 140 332 355 355 


 Kapitalertragsteuer-Erstat-
tungsanspruch ausländischer 
gemeinnütziger Organisatio-
nen 


46 92 92 92 92 


Summe  46 232 424 447 447 
0815 Einführung einer Pflicht zur 


Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüber-
schreitende Steuergestaltun-
gen 


 8 651 4 609 2 376 2 376 


 Kapitalertragsteuer-Erstat-
tungsanspruch ausländischer 
gemeinnütziger Organisatio-
nen 


1 235 470 470 470 470 


Summe  1 235 9 121 5 079 2 846 2 846 
0816 Einführung einer Pflicht zur 


Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht übergrenzüber-
schreitende Steuergestaltun-
gen 


 0 119 238 238 


Summe   0 119 238 238 
Summe Epl. 08/HH-Jahr 1 281 9 353 5 622 3 531 3 531 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/9341 – 6 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben 
beim BZSt und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemei-
nen Teil der Begründung ersichtlich. 


Darüber hinaus ergeben sich folgende Änderungen zu den finanziellen Auswir-
kungen aus der Annahme des Änderungsantrags 18 der Koalitionsfraktionen (Di-
gitales Verfahren zur Ermittlung der Kinderanzahl im Beitragsrecht der sozialen 
Pflegeversicherung; Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren): 


Digitales Verfahren zur Ermittlung der Kinderanzahl im Beitragsrecht der sozia-
len Pflegeversicherung  


Für den Aufbau des digitalen Verfahrens zur Ermittlung der Kinderanzahl im Bei-
tragsrecht der sozialen Pflegeversicherung entstehen einmalige Kosten von rund 
10,7 Mio. Euro (Bundeszentralamt für Steuern: rund 6,0 Mio. Euro, zentrale 
Stelle nach § 81 EStG: rund 0,6 Mio. Euro, Datenstelle der Rentenversicherung: 
rund 4,1 Mio. Euro). 


Die auf die Datenstelle der Rentenversicherung entfallenden einmaligen Kosten 
von rund 4,1 Mio. Euro werden aus dem Einzelplan des BMAS (Ti-
tel 1107 684 11 „Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft“) getragen und im Rah-
men einer einmaligen pauschalen Erstattung im Jahr 2023 an die DRV Bund aus-
gezahlt. Die Tragung der im Übrigen einmalig anfallenden Projektaufwände im 
Jahr 2023 von rund 6,6 Mio. Euro wurden vom BMI im Rahmen einer Finanzie-
rung der Registermodernisierung zugesagt.  


Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren  


Durch die Folgeänderung bei der Vorsorgepauschale (Reduzierung des Beitrags-
satzes zur sozialen Pflegeversicherung für jedes zu berücksichtigende Kind ab 
dem zweiten Kind mit dem Ergebnis einer geringeren Vorsorgepauschale im 
Lohnsteuerabzugsverfahren) kommt es gegenüber dem geltenden Recht zu einem 
Vorzieheffekt bei der Lohnsteuer gegenüber der Einkommensteuerveranlagung. 
Im Erstjahr 2024 entsteht ein einmaliger Kasseneffekt mit Steuermehreinnahmen 
in der Größenordnung von rund 250 Mio. Euro durch eine zeitliche Aufkommens-
verschiebung zwischen Lohnsteuer (+) und Einkommensteuer (-). Dauerhaft er-
geben sich jährliche Steuermehreinnahmen von rund 10 Mio. Euro. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitauf-
wands (in Stunden) 


-505 367,0 


Veränderung des jährlichen Sachauf-
wands (in Tsd. Euro) 


-1 865,5 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden) 0,0 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. 
Euro) 


-12,0 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands -1 440 823,2 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten -1 440 515,4 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 1 033,0 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Pro-
zessabläufe 


443,0 


davon Sonstiges 0,0 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one 
out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo 
um ein „Out“ in Höhe von rund 1,4 Mrd. Euro handelt, steht die Summe als Kom-
pensationsvolumen für Regelungsvorhaben des Bundesministeriums der Finan-
zen zur Verfügung. 


 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands 1 759,1 


davon auf Bundesebene 3 032,4 


davon auf Landesebene -1 273,3 


davon auf Bundes- und Landesebene 0,0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 13 685,0 


davon auf Bundesebene 12 145,0 


davon auf Landesebene 1 540,0 


davon auf Bundes- und Landesebene 0,0 


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwal-
tung wird auf die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung verwiesen. 


Durch die gesetzlichen Änderungen entsteht in den Ländern ein einmaliger auto-
mationstechnischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier 
aus nicht quantifizierbar. 


– Nachermittlung des Erfüllungsaufwands zu Mitteilungspflich-
ten über innerstaatliche Steuergestaltungen: 


Bürgerinnen und Bürger werden von der Mitteilungspflicht über innerstaatliche 
Steuergestaltungen unmittelbar nur in sehr wenigen Fällen betroffen sein, so dass 
auf Grund der Vorgabe insoweit kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht.  
Für die Wirtschaft ergibt sich eine Erhöhung des jährlichen Erfüllungsaufwands 
in Höhe von rund 4 625 000 Euro. Der gesamte jährliche Erfüllungsaufwand ent-
fällt auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten. Einmaliger Erfüllungsauf-
wand entsteht nicht 
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Darüber hinaus ergeben sich Änderungen hinsichtlich des Erfüllungsaufwands 
insbesondere durch die Annahme folgender Änderungsanträge der Koalitions-
fraktionen: 


– Änderungsantrag Nr. 17 (Energetische Gebäudesanierung): 


Es entsteht geringfügiger einmaliger Aufwand zur Umsetzung der befristeten Er-
höhung der Fördersätze in der Verwaltung. Weiterer Erfüllungsaufwand resul-
tierte aus der zu erwartenden gesteigerten Inanspruchnahme: Bei den Bürgern fällt 
einmaliger Zeitaufwand in Höhe von 40 000 Stunden an. Der Wirtschaft entsteht 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand von 482 000 Euro (Informationsaufwand für 
zusätzliche Bescheinigungen), der Verwaltung ein jährlicher Aufwand von 
315 000 Euro. 


– Änderungsantrag Nr. 18 (Digitales Verfahren zur Ermittlung 
der Elterneigenschaft sowie der Kinderanzahl im Beitrags-
recht der sozialen Pflegeversicherung und Folgeänderungen 
im Lohnsteuerabzugsverfahren): 


Digitales Verfahren zur Ermittlung der Elterneigenschaft sowie der Kinderanzahl 
im Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung  


Der damit verbundene Bürokratieabbau soll zu einem nachhaltigen Effekt und 
Kosteneinsparungen sowohl für die Bürginnen und Bürger als auch für die bei-
tragsabführenden Stellen sowie Pflegekassen führen. Ein analoges Verfahren 
(händische Ermittlung und Erfassung der Kinderanzahl für den Bestand sowie die 
Programmierung der technischen Umsetzung) würde die Arbeitgebenden als bei-
tragsabführende Stellen nach eigenen Berechnungen der BDA mit einem Erfül-
lungsaufwand von rund 227 Mio. Euro belasten. Das angestrebte digitale Verfah-
ren verursacht hingegen einen Erfüllungsaufwand von 38 Mio. Euro.  


Mit dem digitalen Verfahren können somit allein bei den Arbeitgebenden rund 
189 Mio. Euro eingespart werden. 


Folgeänderungen im Lohnsteuerabzugsverfahren  


Die Anpassungen der Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrechnungsprogramme für 
2024 aufgrund der gesetzlichen Änderung in § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
Buchstabe c EStG werden mit den ohnehin jährlichen vorzunehmenden Anpas-
sungen verbunden. Ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand ist zu vernachlässigen 
bzw. fällt gar nicht an. 


– Änderungsantrag Nr. 20 (Datenaustausch zwischen den Un-
ternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherung, 
der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern; Verschiebung 
der Einführung des neuen Verfahrens um zwei Jahre (Bundes-
rat Ziffer 22)): 


Der im Gesetzentwurf zum Jahressteuergesetz 2020 ausgewiesene Erfüllungs-
aufwand verschiebt sich um zwei Jahre. 


– Änderungsantrag Nr. 27 (Steuersatz für Gas- und Wärmelie-
ferungen): 


Wirtschaft 


Insgesamt entsteht einmaliger Aufwand von rund 8 151 Tsd. Euro. Dieser ist der 
Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe zuzuordnen. 
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F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8628, 20/9006 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 15. November 2023 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


 
 


Fritz Güntzler 
Berichterstatter 


Markus Herbrand 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 
und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 
(Wachstumschancengesetz) 
– Drucksachen 20/8628, 20/9006 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
von Wachstumschancen, Investitio-
nen und Innovation sowie Steuerver-


einfachung und Steuerfairness 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
von Wachstumschancen, Investitio-
nen und Innovation sowie Steuerver-


einfachung und Steuerfairness 


(Wachstumschancengesetz)2) (Wachstumschancengesetz)1) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Investitionen in den Klimaschutz 
(Klimaschutz-Investitionsprämien-
gesetz – KlimaInvPG) 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 5 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 7 Weitere Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes 


Artikel 7 Weitere Änderung des Einkommen-
steuergesetzes 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 


Artikel 9 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
2) Artikel 46 dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur 


Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1). 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 9 Weitere Änderung der Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 11 Änderung des Außensteuergeset-
zes 


Artikel 10 Änderung des Umwandlungssteuer-
gesetzes 


Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 11 Änderung der Abgabenordnung Artikel 13 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 12 Weitere Änderung der Abgabenord-
nung 


Artikel 14 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Weitere Änderung der Abgabenord-
nung 


Artikel 15 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 14 Weitere Änderung der Abgabenord-
nung 


Artikel 16 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 15 Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 17 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 16 Weitere Änderung des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 18 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 17 Weitere Änderung des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 19 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 18 Weitere Änderung des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 20 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 19 Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Artikel 21 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 20 Weitere Änderung des Finanzverwal-
tungsgesetzes 


Artikel 22 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 21 Änderung der Finanzgerichtsord-
nung 


Artikel 23 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 22 Änderung des Körperschaftsteuerge-
setzes 


Artikel 24 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 23 Weitere Änderung des Körperschaft-
steuergesetzes 


Artikel 25 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 24 Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Artikel 26 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 25 Weitere Änderung des Gewerbesteu-
ergesetzes 


Artikel 27 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 28 Weitere Änderung des Gewerbe-
steuergesetzes 


Artikel 26 Weitere Änderung des Gewerbesteu-
ergesetzes 


Artikel 29 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 27 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 30 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 28 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


Artikel 31 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 29 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-
gesetzes 


Artikel 32 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 30 Änderung der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung 


Artikel 33 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 31 Änderung des Investmentsteuerge-
setzes 


Artikel 34 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 32 Änderung des Forschungszulagenge-
setzes 


Artikel 35 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 33 Weitere Änderung des Forschungs-
zulagengesetzes 


Artikel 36 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 34 Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 37 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 35 Weitere Änderung des Erbschafts-
teuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 38 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 36 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 39 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 37 Änderung des Bodenschätzungsge-
setzes 


Artikel 40 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 38 Weitere Änderung des Bodenschät-
zungsgesetzes 


Artikel 41 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 39 Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes 


Artikel 42 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 43 Weitere Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes 


Artikel 40 Änderung des Handelsgesetzbuchs Artikel 44 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 41 Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Handelsgesetzbuch 


Artikel 45 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 42 Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Artikel 46 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 47 Änderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch 


 Artikel 48 Änderung des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch 


 Artikel 49 Änderung des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch 


Artikel 43 Folgeänderungen Artikel 50 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 44 Folgeänderungen Artikel 51 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 45 Neubekanntmachung der Abgaben-
ordnung 


Artikel 52 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 46 Inkrafttreten Artikel 53 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Investitionen in den Klimaschutz 


Gesetz zur steuerlichen Förderung 
von Investitionen in den Klimaschutz 


(Klimaschutz-Investitionsprämienge-
setz – KlimaInvPG) 


(Klimaschutz-Investitionsprämienge-
setz – KlimaInvPG) 


§ 1 § 1 


Anspruchsberechtigte u n v e r ä n d e r t  


(1) Anspruchsberechtigt sind Steuerpflich-
tige im Sinne des Einkommensteuer- und des Kör-
perschaftsteuergesetzes, soweit sie steuerpflichtige 
Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes erzielen 
und nicht von der Besteuerung befreit sind. 


 


(2) Bei Mitunternehmerschaften im Sinne 
des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Einkom-
mensteuergesetzes ist die Mitunternehmerschaft 
Anspruchsberechtigter. Nach § 1a des Körper-
schaftsteuergesetzes optierende Gesellschaften 
sind als Steuerpflichtige im Sinne des Körper-
schaftsteuergesetzes anspruchsberechtigt. 


 


§ 2 § 2 


Begünstigte Klimaschutz-Investitionen Begünstigte Klimaschutz-Investitionen 


(1) Begünstigt ist die Anschaffung oder 
Herstellung eines neuen abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens sowie Maß-
nahmen an einem bestehenden beweglichen ab-
nutzbaren Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, 
die zu nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten führen (begünstigte Investition), wenn 
das Wirtschaftsgut 


(1) Begünstigt ist die Anschaffung oder 
Herstellung eines neuen abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens sowie Maß-
nahmen an einem bestehenden beweglichen ab-
nutzbaren Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, 
die zu nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten führen (begünstigte Investition), wenn 
das Wirtschaftsgut 


1. in einem Einsparkonzept enthalten ist,  1. u n v e r ä n d e r t  


2. dazu dient, dass der Anspruchsberechtigte im 
Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit die 
Energieeffizienz verbessert und damit 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) geltende Unionsnormen übertrifft oder  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


b) bereits angenommene, aber noch nicht in 
Kraft getretenen Unionsnormen erfüllt, 
sofern die Investition spätestens 18 Mo-
nate vor Inkrafttreten der Norm durchge-
führt und abgeschlossen wird, 


 


3. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung o-
der der Beendigung der Maßnahme sowie im 
darauffolgenden Wirtschaftsjahr in einer in-
ländischen Betriebsstätte des Betriebs des 
Anspruchsberechtigten ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 


3. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung o-
der der Beendigung der Maßnahme sowie im 
darauffolgenden Wirtschaftsjahr in einer Be-
triebsstätte des Betriebs des Anspruchsbe-
rechtigten, die in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkom-
men) oder in der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft belegen ist, ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 


Nicht begünstigt sind Investitionen Nicht begünstigt sind Investitionen 


1. für Kraft-Wärme-Kopplung,  1. u n v e r ä n d e r t  


2. für Fernwärme und/oder Fernkälte oder 2. u n v e r ä n d e r t  


3. für Energieanlagen, die mit fossilen Brenn-
stoffen, einschließlich Erdgas, betrieben wer-
den. 


3. u n v e r ä n d e r t  


(2) Das nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
forderliche Einsparkonzept muss mit Hilfe eines 
im Programm „Bundesförderung Energieberatung 
für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme 
(EBN) – Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247“ 
zugelassenen Energieberaters erstellt worden sein 
und die wesentlichen Anforderungen an ein Ener-
gieaudit nach DIN EN 16247-1 im Sinne des § 8a 
des Gesetzes über Energiedienstleistungen und an-
dere Energieeffizienzmaßnahmen vom 4. Novem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1483), das zuletzt durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist (EDL-G) erfüllen. 
Soweit der Anspruchsberechtigte über ein nach 
DIN EN ISO 50001 oder Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS) zertifiziertes Energie- oder 
Umweltmanagementsystem verfügt, kann das Ein-
sparkonzept durch einen eigenen Energiemanager 
erstellt werden. Der Energieberater oder der unter-
nehmenseigene Energiemanager hat die Einhal-
tung der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 2 erforderlichen Voraussetzungen schriftlich 
zu bestätigen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die Investitionsprämie kann für die nach 
dem Absatz 1 begünstigten Investitionen nur in 
Anspruch genommen werden, wenn die förderfähi-
gen Aufwendungen mindestens 5 000 Euro betra-
gen. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


§ 3 § 3 


Förderzeitraum Förderzeitraum 


(1) Die Investition im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 ist begünstigt, wenn sie der Anspruchsbe-
rechtigte nach dem … [einsetzen: 31. Dezember 
2023 frühestens Datum des Tages der Verkündung 
des Gesetzes] begonnen und vor dem 1. Januar 
2030 abgeschlossen hat. Nach dem 31. Dezember 
2029 abgeschlossene Investitionen sind nur be-
günstigt, soweit vor dem 1. Januar 2030 Teilher-
stellungskosten entstanden oder Anzahlungen auf 
Anschaffungskosten geleistet werden.  


(1) Die Investition im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 ist begünstigt, wenn sie der Anspruchsbe-
rechtigte nach dem 29. Februar 2024 begonnen 
und vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen hat. 
Nach dem 31. Dezember 2029 abgeschlossene In-
vestitionen sind nur begünstigt, soweit vor dem 
1. Januar 2030 Teilherstellungskosten entstanden 
oder Anzahlungen auf Anschaffungskosten geleis-
tet werden.  


(2) Die Investition ist in dem Zeitpunkt be-
gonnen, in dem das Wirtschaftsgut verbindlich be-
stellt oder mit seiner Herstellung begonnen worden 
ist. Nachträgliche Herstellungsarbeiten oder Arbei-
ten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten 
führen, sind in dem Zeitpunkt begonnen, indem 
entweder die erste Bestellung für die Lieferung von 
Material ausgelöst wird oder, soweit keine Liefe-
rung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begonnen 
wird. Investitionen sind in dem Zeitpunkt abge-
schlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt sind. 


(2) Die Investition ist in dem Zeitpunkt be-
gonnen, in dem das Wirtschaftsgut verbindlich be-
stellt oder mit seiner Herstellung begonnen worden 
ist. Nachträgliche Herstellungsarbeiten oder Arbei-
ten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten 
führen, sind in dem Zeitpunkt begonnen, indem 
entweder die erste Bestellung für die Lieferung von 
Material ausgelöst wird oder, soweit keine Liefe-
rung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begonnen 
wird. Investitionen sind in dem Zeitpunkt abge-
schlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt oder die Maßnahmen, die zu 
nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten führen, beendet sind. 


§ 4 § 4 


Förderfähige Aufwendungen, Bemessungs-
grundlage und Höhe der Investitionsprämie 


Förderfähige Aufwendungen, Bemessungs-
grundlage und Höhe der Investitionsprämie 


(1) Zum förderfähigen Aufwand gehören 
die nachgewiesenen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten sowie die vor dem 1. Januar 2030 ent-
standenen Teilherstellungskosten und geleisteten 
Anzahlungen auf Anschaffungskosten einer nach 
§ 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 be-
günstigten Investition. 


(1) Zum förderfähigen Aufwand gehören 
die nachgewiesenen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten, die nachträglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten sowie die vor dem 1. Ja-
nuar 2030 entstandenen Teilherstellungskosten 
und geleisteten Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten einer nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 3 Absatz 1 begünstigten Investition. 
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(2) Bemessungsgrundlage ist die Summe 
der förderfähigen Aufwendungen im Sinne des Ab-
satzes 1. Die Bemessungsgrundlage beträgt im 
Förderzeitraum insgesamt maximal 200 Millionen 
Euro pro Anspruchsberechtigten.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Die Investitionsprämie beträgt 15 Pro-
zent der Bemessungsgrundlage nach Absatz 2. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Werden für eine nach diesem Gesetz be-
günstigte Investition neben der Investitionsprämie 
nach diesem Gesetz weitere Beihilfen gewährt, 
darf die Summe dieser Beihilfen einschließlich der 
Investitionsprämie den Betrag von 30 Millionen 
Euro pro Anspruchsberechtigten und Investitions-
vorhaben nicht übersteigen. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


§ 5 § 5 


Antrag auf Investitionsprämie u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Investitionsprämie wird auf Antrag 
des Anspruchsberechtigten gewährt, soweit der 
Anspruch nach Absatz 2 entstanden ist und die Be-
messungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 mindestens 
10 000 Euro beträgt. Jeder Anspruchsberechtigte 
kann nach dem 31. Dezember 2024 und vor dem 
1. Januar 2032 maximal vier Anträge auf Investiti-
onsprämie stellen.  


 


(2) Der Anspruch auf die Investitionsprämie 
entsteht im Zeitpunkt der Anschaffung oder Her-
stellung der nach § 2 Absatz 1 begünstigten Inves-
titionen. Für nicht bereits nach Satz 1 begünstigte, 
vor dem 1. Januar 2030 entstandene Teilherstel-
lungskosten oder geleistete Anzahlungen auf An-
schaffungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begüns-
tigten Investition entsteht der Anspruch auf die In-
vestitionsprämie am 31. Dezember 2029. 


 


(3) Der Antrag auf Investitionsprämie ist 
ausschließlich elektronisch nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte 
Schnittstelle bei dem für die Besteuerung des An-
spruchsberechtigten nach dem Einkommen zustän-
digen Finanzamt zu stellen. Dies gilt auch, wenn 
die Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b der Abgabenordnung gesondert 
festgestellt werden. Ist eine Mitunternehmerschaft 
anspruchsberechtigt, so ist der Antrag bei dem Fi-
nanzamt zu stellen, das für die gesonderte und ein-
heitliche Feststellung der Einkünfte zuständig ist. 
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(4) In dem Antrag nach Absatz 1 sind die 
nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen so 
genau zu bezeichnen, dass eine Überprüfung mög-
lich ist. In dem Antrag nach Absatz 1 sind zudem 
alle weiteren nach diesem Gesetz erforderlichen 
Angaben aufzunehmen, die für eine Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen erforderlich sind. Dazu 
gehören insbesondere die Angaben, die für die 
Feststellung der Voraussetzungen nach § 4 Ab-
satz 4, § 6 Absatz 2 und § 7 erforderlich sind.  


 


(5) Dem Antrag nach Absatz 1 ist das nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
§ 2 Absatz 2 und 3 erforderliche Einsparkonzept 
sowie eine schriftliche Bestätigung des Energiebe-
raters oder des eigenen Energiemanagers, mit des-
sen Hilfe das Einsparkonzept erstellt wurde, elekt-
ronisch beizufügen, dass die im Antrag aufgeführ-
ten Investitionen mit den im Einsparkonzept ent-
haltenen Maßnahmen übereinstimmen und die 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 er-
forderlichen Voraussetzungen erfüllen. 


 


§ 6 § 6 


Kumulierung mit anderen staatlichen Förde-
rungen oder Beihilfen 


Kumulierung mit anderen staatlichen Förde-
rungen oder Beihilfen 


(1) Die Investitionsprämie kann vorbehalt-
lich des Absatzes 2 neben anderen staatlichen För-
derungen oder Beihilfen für begünstigte Investitio-
nen im Sinne des § 2 Absatz 1 gewährt werden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten Inves-
tition dürfen nicht in die förderfähigen Aufwen-
dungen im Sinne des § 4 Absatz 1 einbezogen wer-
den, wenn sie bereits im Rahmen anderer staatli-
cher Förderungen oder Beihilfen gefördert wurden 
oder werden. 


(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten sowie die nachträglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 
begünstigten Investition dürfen nicht in die förder-
fähigen Aufwendungen im Sinne des § 4 Absatz 1 
einbezogen werden, wenn sie bereits im Rahmen 
anderer staatlicher Förderungen, bei denen es sich 
um staatliche Beihilfen im Sinne des Arti-
kels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union handelt, geför-
dert wurden oder werden. 
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§ 7 § 7 


Anzuwendende Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Auf dieses Gesetz findet die Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 
2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 
27.9.2014, S. 65), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2023/1315 der Kommission vom 
23. Juni 2023 (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S. 1) 
geändert wurde, in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung. 


 


(2) Ein Anspruch nach diesem Gesetz be-
steht nicht für Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne des Artikels 1 Absatz 4 Buchstabe c und des 
Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 und soweit ihre Anwendung nach 
Artikel 1 Absatz 3 und 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 ausgeschlossen ist.  


 


(3) Die Gewährung der Investitionsprämie 
ist nicht zulässig, solange derjenige, der die Inves-
titionsprämie beantragt, zur Rückzahlung von Bei-
hilfen auf Grund eines Beschlusses der Kommis-
sion zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Bei-
hilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt verpflichtet worden und dieser Rückzah-
lungsanforderung nicht nachgekommen ist. 


 


§ 8 § 8 


Festsetzung und Auszahlung der Investitions-
prämie 


u n v e r ä n d e r t  


Die Investitionsprämie ist in einem Investiti-
onsprämienbescheid festzusetzen und innerhalb ei-
nes Monats nach seiner Bekanntgabe aus den Ein-
nahmen an Einkommensteuer, bei Steuerpflichti-
gen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes aus 
den Einnahmen an Körperschaftsteuer auszuzah-
len. 
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§ 9 § 9 


Ertragsteuerliche Behandlung der Investitions-
prämie 


Ertragsteuerliche Behandlung der Investitions-
prämie 


Wurden die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten 
Investition in der Bemessungsgrundlage nach § 4 
Absatz 2 berücksichtigt, ist die Absetzung für Ab-
nutzung nach § 7 des Einkommensteuergesetzes, 
die erhöhte Absetzung und eine Sonderabschrei-
bung dieser begünstigten Investition ab dem Zeit-
punkt der Festsetzung der Investitionsprämie von 
den insoweit um die Investitionsprämie geminder-
ten Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzu-
nehmen. Soweit die Investitionsprämie im Zeit-
punkt der Festsetzung den Restbuchwert über-
steigt, ist sie gewinnerhöhend zu erfassen. 


Wurden die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten oder die nachträglichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 
Absatz 1 begünstigten Investition in der Bemes-
sungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 berücksichtigt, 
ist die Absetzung für Abnutzung nach § 7 des Ein-
kommensteuergesetzes, die erhöhte Absetzung und 
eine Sonderabschreibung dieser begünstigten In-
vestition ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der In-
vestitionsprämie von den insoweit um die Investi-
tionsprämie geminderten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten vorzunehmen. Soweit die Investi-
tionsprämie im Zeitpunkt der Festsetzung den 
Restbuchwert übersteigt, ist sie gewinnerhöhend 
zu erfassen. 


§ 10 § 10 


Anwendung der Abgabenordnung und anderer 
Normen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Die für Steuervergütungen geltenden 
Vorschriften der Abgabenordnung sind mit Aus-
nahme des § 163 der Abgabenordnung entspre-
chend anzuwenden. Für die Prüfung der Antrags-, 
Anspruchs- und Verbleibensvoraussetzungen fin-
den die §§ 194 ff. der Abgabenordnung entspre-
chend Anwendung. In öffentlich-rechtlichen Strei-
tigkeiten über die auf Grund dieses Gesetzes erge-
henden Verwaltungsakte der Finanzbehörden ist 
der Finanzrechtsweg gegeben. 


 


(2) Die in diesem Gesetz verwendeten Be-
griffe, die dem Einkommensteuerrecht entnommen 
worden sind, sind nach den für die Einkommens-
besteuerung maßgebenden Grundsätzen auszule-
gen. 
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§ 11 § 11 


Verzinsung des Rückforderungsanspruchs u n v e r ä n d e r t  


Ist der Investitionsprämienbescheid nach § 8 
aufgehoben oder zuungunsten des Anspruchsbe-
rechtigten geändert worden, ist der Rückzahlungs-
anspruch nach Maßgabe des § 238 Absatz 1 und 
des § 239 der Abgabenordnung vom Tag der Aus-
zahlung der Investitionsprämie an zu verzinsen. 
Der Zinslauf endet mit Ablauf des Tages, an dem 
der geänderte Investitionsprämienbescheid wirk-
sam geworden ist. Zinsschuldner ist der An-
spruchsberechtigte. Die Festsetzungsfrist für die 
Zinsfestsetzung beginnt mit Ablauf des Kalender-
jahres, in dem der Investitionsprämienbescheid 
aufgehoben oder geändert worden ist. 


 


§ 12 § 12 


Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschrif-
ten der Abgabenordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Für die Investitionsprämie gelten die Straf-
vorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Buß-
geldvorschriften der §§ 378 und 379 Absatz 1 
und 4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenord-
nung entsprechend. Für das Strafverfahren wegen 
einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung 
einer Person, die eine solche Tat begangen hat, gel-
ten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren 
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die 
§§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend. 


 


§ 13 § 13 


Bekanntmachungserlaubnis u n v e r ä n d e r t  


Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der je-
weils geltenden Fassung mit neuem Datum im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 
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§ 14 § 14 


Evaluierung u n v e r ä n d e r t  


Die Bundesregierung wird die Anwendung 
dieses Gesetzes spätestens im Jahr 2029 auf wis-
senschaftlicher Grundlage und auf der Basis eines 
von der Europäischen Kommission genehmigten 
Evaluierungsplanes evaluieren. Die Bundesregie-
rung unterrichtet den Deutschen Bundestag über 
die Ergebnisse der Evaluierung. 


 


§ 15 § 15 


Anwendungsregelung u n v e r ä n d e r t  


(1) Das Gesetz ist nach Ablauf von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten bei einem positiven 
Beschluss der Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 ununterbrochen bis zum Weg-
fall der Freistellungsvoraussetzungen oder eines 
Rechtsaktes, der an ihre Stelle tritt, anwendbar.  


 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
hat  


 


1. den Beschluss der Europäischen Kommission 
gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 sowie 


 


2. den Tag des Wegfalls der Freistellungsvo-
raussetzungen  


 


im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen.  


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht werden die Überschrift 
des Abschnittes XVI und die Angaben zu den 
§§ 123 bis 126 gestrichen. 
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2. Die Überschrift des Abschnittes XVI wird ge-
strichen. 


 


3. Die §§ 123 bis 126 werden aufgehoben.  


Artikel 3 Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


 Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert 


§ 7 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


1. § 7 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 
Buchstabe a weniger als 33 Jahre, in den Fällen des 
Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b weniger als 
50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 
Buchstabe c weniger als 40 Jahre, so können an-
stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzun-
gen für Abnutzung vorgenommen werden.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 2. Dem § 39 Absatz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 


 „Hat der Arbeitgeber für den Arbeitneh-
mer für das Jahr 2022 eine Lohnsteuerbe-
scheinigung übermittelt und versichert der 
Arbeitgeber, dass das Dienstverhältnis 
nach Ablauf des Jahres 2022 fortbestanden 
und der Arbeitnehmer trotz Aufforderung 
pflichtwidrig seine Identifikationsnummer 
bisher nicht mitgeteilt hat, teilt das zustän-
dige Finanzamt die Identifikationsnummer 
des Arbeitnehmers auf Anfrage des Arbeit-
gebers mit.“ 


V
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Artikel 4 Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 wird wie folgt geändert: 1. § 6 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


 aaa) Satz 2 Nummer 5 wird 
wie folgt gefasst: 


 „5. soweit Nummer 3 
nicht anzuwenden 
ist und bei Anschaf-
fung nach dem 
31. Dezember 2024 
und vor dem 1. Ja-
nuar 2031 nur zur 
Hälfte anzusetzen, 
wenn das Kraft-
fahrzeug eine Koh-
lendioxidemission 
von höchstens 
50 Gramm je ge-
fahrenen Kilometer 
hat,“. 


 bbb) Satz 3 Nummer 5 wird 
wie folgt gefasst: 
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 „5. soweit Nummer 3 
nicht anzuwenden 
ist und bei Anschaf-
fung nach dem 
31. Dezember 2024 
und vor dem 1. Ja-
nuar 2031 bei der 
Ermittlung der ins-
gesamt entstande-
nen Aufwendungen 
die Anschaffungs-
kosten für das 
Kraftfahrzeug oder 
vergleichbare Auf-
wendungen nur zur 
Hälfte zu berück-
sichtigen, wenn das 
Kraftfahrzeug eine 
Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 
50 Gramm je ge-
fahrenen Kilometer 
hat,“. 


a) In Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 
und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „60 000 Euro“ durch die An-
gabe „80 000 Euro“ ersetzt. 


ccc) In Satz 2 Nummer 3 und 
Satz 3 Nummer 3 wird je-
weils die Angabe „60 000 
Euro“ durch die Angabe 
„70 000 Euro“ ersetzt. 


 bb) In Nummer 5 Satz 1 Buchstabe a 
werden nach dem Wort „Zufüh-
rung“ die Wörter „aus dem Pri-
vatvermögen“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 
Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) Absatz 2a wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „1 000 
Euro“ durch die Angabe „5 000 
Euro“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „vier 
Wirtschaftsjahren“ durch die Wör-
ter „zwei Wirtschaftsjahren“ und 
die Wörter „mit jeweils einem 
Fünftel“ durch die Wörter „mit je-
weils einem Drittel“ ersetzt. 
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2. In § 6b Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter 
„§ 7 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5“ durch die 
Wörter „§ 7 Absatz 4 Satz 1, Absatz 5 und 
5a“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 7 wird wie folgt geändert: 3. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach der An-
gabe „1. Januar 2023“ die Wörter „oder 
nach dem 30. September 2023 und vor 
dem 1. Januar 2025“ eingefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a 
eingefügt: 


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a 
eingefügt: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 27 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(5a) Bei Gebäuden, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der einem anderen Staat belegen sind, 
auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) angewendet wird, soweit sie 
Wohnzwecken dienen und vom Steuer-
pflichtigen hergestellt oder bis zum Ende 
des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden sind, kann statt der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen nach Absatz 4 Nummer 2 Buch-
stabe a die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen erfolgen, wenn 
mit der Herstellung nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 begonnen wurde oder die Anschaf-
fung auf Grund eines nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 rechtswirksam abgeschlossenen 
obligatorischen Vertrags erfolgt. Als Be-
ginn der Herstellung gilt das Datum in 
der nach den jeweiligen landesrechtli-
chen Vorschriften einzureichenden Bau-
beginnsanzeige. Sollten landesrechtlich 
im Einzelfall keine Baubeginnsanzeigen 
vorgeschrieben sein, hat der Steuer-
pflichtige zu erklären, dass er den Bau-
beginn gegenüber der zuständigen Bau-
behörde freiwillig angezeigt hat. Die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen kann nach einem unverän-
derlichen Prozentsatz in Höhe von 6 Pro-
zent vom jeweiligen Buchwert (Rest-
wert) vorgenommen werden. Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Bei Gebäuden, 
bei denen die Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen bemessen 
wird, sind Absetzungen für außerge-
wöhnliche technische oder wirtschaftli-
che Abnutzung nicht zulässig. Der Über-
gang von der Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen zur Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen ist zulässig. Die weitere Abset-
zung für Abnutzung erfolgt nach dem 
Übergang zur Absetzung für Abnutzung 
nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a 
vom Restwert.“ 


„(5a) Bei Gebäuden, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union o-
der einem anderen Staat belegen sind, 
auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR-Ab-
kommen) angewendet wird, soweit sie 
Wohnzwecken dienen und vom Steuer-
pflichtigen hergestellt oder bis zum Ende 
des Jahres der Fertigstellung angeschafft 
worden sind, kann statt der Absetzung 
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen nach Absatz 4 Nummer 2 Buch-
stabe a die Absetzung für Abnutzung in 
fallenden Jahresbeträgen erfolgen, wenn 
mit der Herstellung nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 begonnen wurde oder die Anschaf-
fung auf Grund eines nach dem 30. Sep-
tember 2023 und vor dem 1. Oktober 
2029 rechtswirksam abgeschlossenen 
obligatorischen Vertrags erfolgt. Als Be-
ginn der Herstellung gilt das Datum in 
der nach den jeweiligen landesrechtli-
chen Vorschriften einzureichenden Bau-
beginnsanzeige. Sollten landesrechtlich 
im Einzelfall keine Baubeginnsanzeigen 
vorgeschrieben sein, hat der Steuer-
pflichtige zu erklären, dass er den Bau-
beginn gegenüber der zuständigen Bau-
behörde freiwillig angezeigt hat. Die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen kann nach einem unverän-
derlichen Prozentsatz in Höhe von 6 Pro-
zent vom jeweiligen Buchwert (Rest-
wert) vorgenommen werden. Absatz 1 
Satz 4 gilt entsprechend. Bei Gebäuden, 
bei denen die Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen bemessen 
wird, sind Absetzungen für außerge-
wöhnliche technische oder wirtschaftli-
che Abnutzung nicht zulässig. Der Über-
gang von der Absetzung für Abnutzung 
in fallenden Jahresbeträgen zur Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahres-
beträgen ist zulässig. Die weitere Abset-
zung für Abnutzung bemisst sich nach 
dem Übergang zur Absetzung für Abnut-
zung im Sinne des Absatzes 4 vom 
Restwert und dem nach Absatz 4 unter 
Berücksichtigung der Restnutzungs-
dauer maßgebenden Prozentsatz.“ 
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c) Der bisherige Absatz 5a wird Absatz 5b 
und die Wörter „Absätze 4 und 5“ wer-
den durch die Wörter „Absätze 4 bis 5a“ 
ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


4. In § 7a Absatz 9 wird die Angabe „§ 7 Ab-
satz 5a“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 5b“ er-
setzt. 


4. In § 7a Absatz 9 wird die Angabe „§ 7 Ab-
satz 5a“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 5b“ er-
setzt und werden nach den Wörtern „maß-
gebenden Prozentsatz“ die Wörter „oder 
dem nach § 7 Absatz 5a maßgebenden Pro-
zentsatz“ eingefügt. 


 5. § 7b wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der An-
gabe „Absatz 4“ die Angabe „oder 5a“ 
eingefügt. 


 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 1 Nummer 1 und Num-
mer 2 werden jeweils die Wörter 
„vor dem 1. Januar 2027“ durch 
die Wörter „vor dem 1. Oktober 
2029“ ersetzt. 


 bb) In Satz 2 Nummer 2 werden die 
Wörter „vor dem 1. Januar 
2027“ durch die Wörter „vor 
dem 1. Oktober 2029“ und wird 
die Angabe „4 800 Euro“ durch 
die Angabe „5 200 Euro“ ersetzt. 


 c) In Absatz 3 Nummer 2 wird die An-
gabe „2 500 Euro“ durch die Angabe 
„4 000 Euro“ ersetzt. 


5. In § 7g Absatz 5 wird die Angabe „20 Pro-
zent“ durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


6. In § 7h Absatz 1 Satz 1 und § 7i Absatz 1 
Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 7 Ab-
satz 4 und 5“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 4 
bis 5a“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


7. In § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 werden die 
Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2“ durch die Wör-
ter „§ 93 Absatz 3 Satz 2 oder 4“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


8. In § 10a Absatz 1a Satz 1 werden nach dem 
Wort „beantragen“ die Wörter „oder auf den 
Ehegatten übertragen haben“ eingefügt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


9. § 19 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 10. u n v e r ä n d e r t  
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„Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbe-
trag des Versorgungsfreibetrags und der Zu-
schlag zum Versorgungsfreibetrag sind der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


 


Entwurf 


Jahr des Versor-
gungsbeginns 


Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag  


in Euro 
in % der 


Versorgungsbezüge Höchstbetrag in Euro 


bis 2005 40,0 3 000 900 


ab 2006 38,4 2 880 864 


2007 36,8 2 760 828 


2008 35,2 2 640 792 


2009 33,6 2 520 756 


2010 32,0 2 400 720 


2011 30,4 2 280 684 


2012 28,8 2 160 648 


2013 27,2 2 040 612 


2014 25,6 1 920 576 


2015 24,0 1 800 540 


2016 22,4 1 680 504 


2017 20,8 1 560 468 


2018 19,2 1 440 432 


2019 17,6 1 320 396 


2020 16,0 1 200 360 


2021 15,2 1 140 342 


2022 14,4 1 080 324 


2023 14,0 1 050 315 


2024 13,6 1 020 306 


2025 13,2 990 297 


2026 12,8 960 288 


2027 12,4 930 279 


2028 12,0 900 270 


2029 11,6 870 261 


2030 11,2 840 252 


2031 10,8 810 243 


2032 10,4 780 234 


2033 10,0 750 225 


2034 9,6 720 216 
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2035 9,2 690 207 


2036 8,8 660 198 


2037 8,4 630 189 


2038 8,0 600 180 


2039 7,6 570 171 


2040 7,2 540 162 


2041 6,8 510 153 


2042 6,4 480 144 


2043 6,0 450 135 


2044 5,6 420 126 


2045 5,2 390 117 


2046 4,8 360 108 


2047 4,4 330 99 


2048 4,0 300 90 


2049 3,6 270 81 


2050 3,2 240 72 


2051 2,8 210 63 


2052 2,4 180 54 


2053 2,0 150 45 


2054 1,6 120 36 


2055 1,2 90 27 


2056 0,8 60 18 


2057 0,4 30 9 


2058 0,0 0 0“. 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


10. § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist 
nach dem Jahr des Rentenbeginns und dem in 
diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der 
nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


 


Entwurf 
Jahr des  


Rentenbeginns 
Besteuerungsanteil 


in % 
Jahr des  


Rentenbeginns 
Besteuerungsanteil 


in % 


bis 2005 50,0 2032 87,0 


ab 2006 52,0 2033 87,5 


2007 54,0 2034 88,0 
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2008 56,0 2035 88,5 


2009 58,0 2036 89,0 


2010 60,0 2037 89,5 


2011 62,0 2038 90,0 


2012 64,0 2039 90,5 


2013 66,0 2040 91,0 


2014 68,0 2041 91,5 


2015 70,0 2042 92,0 


2016 72,0 2043 92,5 


2017 74,0 2044 93,0 


2018 76,0 2045 93,5 


2019 78,0 2046 94,0 


2020 80,0 2047 94,5 


2021 81,0 2048 95,0 


2022 82,0 2049 95,5 


2023 82,5 2050 96,0 


2024 83,0 2051 96,5 


2025 83,5 2052 97,0 


2026 84,0 2053 97,5 


2027 84,5 2054 98,0 


2028 85,0 2055 98,5 


2029 85,5 2056 99,0 


2030 86,0 2057 99,5 


2031 86,5 2058 100,0“. 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


11. § 24a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  


„Der maßgebende Prozentsatz und der 
Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags 
sind der nachstehenden Tabelle zu entneh-
men: 


 


Entwurf 
Das auf die Vollendung des 64. 
Lebensjahres folgende Kalen-


derjahr 


Altersentlastungsbetrag 


in % der Einkünfte Höchstbetrag in Euro 


2005 40,0 


38,4 


36,8 


35,2 


33,6 


32,0 


30,4 


28,8 


27,2 


1 900 


2006 38,4 1 824 


2007 36,8 1 748 
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2008 35,2 1 672 


2009 33,6 1 596 


2010 32,0 1 520 


2011 30,4 1 444 


2012 28,8 1 368 


2013 27,2 1 292 


2014 25,6 1 216 


2015 24,0 1 140 


2016 22,4 1 064 


2017 20,8 988 


2018 19,2 912 


2019 17,6 836 


2020 16,0 760 


2021 15,2 722 


2022 14,4 684 


2023 14,0 665 


2024 13,6 646 


2025 13,2 627 


2026 12,8 608 


2027 12,4 589 


2028 12,0 570 


2029 11,6 551 


2030 11,2 532 


2031 10,8 513 


2032 10,4 494 


2033 10,0 475 


2034 9,6 456 


2035 9,2 437 


2036 8,8 418 


2037 8,4 399 


2038 8,0 380 


2039 7,6 361 


2040 7,2 342 


2041 6,8 323 


2042 6,4 304 


2043 6,0 285 


2044 5,6 266 


2045 5,2 247 


2046 4,8 228 
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2047 4,4 209 


2048 4,0 190 


2049 3,6 171 


2050 3,2 152 


2051 2,8 133 


2052 2,4 114 


2053 2,0 95 


2054 1,6 76 


2055 1,2 57 


2056 0,8 38 


2057 0,4 19 


2058 0,0 0“. 


Beschlüsse des 7. Ausschusses 


u n v e r ä n d e r t  


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


12. § 34a wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 34a 


 


Begünstigung der nicht entnommenen Ge-
winne 


 


(1) Sind in dem zu versteuernden Ein-
kommen nicht entnommene Gewinne aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb o-
der selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3) im Sinne des Absatzes 2 ent-
halten, ist die Einkommensteuer für diese Ge-
winne auf Antrag des Steuerpflichtigen ganz 
oder teilweise mit einem Steuersatz von 
28,25 Prozent zu berechnen; dies gilt nicht, 
soweit für die Gewinne der Freibetrag nach 
§ 16 Absatz 4 oder die Steuerermäßigung 
nach § 34 Absatz 3 in Anspruch genommen 
wird oder es sich um Gewinne im Sinne des 
§ 18 Absatz 1 Nummer 4 handelt. Der Antrag 
nach Satz 1 ist für jeden Betrieb oder Mitun-
ternehmeranteil für jeden Veranlagungszeit-
raum gesondert bei dem für die Einkommens-
besteuerung zuständigen Finanzamt zu stel-
len. § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung 
ist entsprechend anzuwenden. Bei Mitunter-
nehmeranteilen kann der Steuerpflichtige den 
Antrag nur stellen, wenn sein Anteil am nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelten Ge-
winn mehr als 10 Prozent beträgt oder 
10 000 Euro übersteigt. Der Antrag kann bis 
zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuer-
bescheids für den nächsten Veranlagungszeit-
raum vom Steuerpflichtigen ganz oder teil-
weise zurückgenommen werden; der Einkom-
mensteuerbescheid ist entsprechend zu än-
dern. Die Festsetzungsfrist endet insoweit 
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den 
nächsten Veranlagungszeitraum abgelaufen 
ist. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(2) Der nicht entnommene Gewinn des 
Betriebs oder Mitunternehmeranteils ist der 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelte 
Gewinn vermindert um den positiven Saldo 
der Entnahmen und Einlagen des Wirtschafts-
jahres vermehrt um die Gewerbesteuer des 
Wirtschaftsjahres. Entnahmen für die Zah-
lung der Einkommensteuer nach Absatz 1 
Satz 1 und des darauf entfallenden Solidari-
tätszuschlages bleiben außer Ansatz. Entnah-
men gelten vorrangig bis zur Höhe der Ein-
kommensteuer im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 und des darauf entfallenden Solidari-
tätszuschlages als zur Zahlung dieser Beträge 
verwendet. 


 


(3) Der Begünstigungsbetrag ist der im 
Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 Satz 1 
auf Antrag begünstigte Gewinn. Der Begüns-
tigungsbetrag des Veranlagungszeitraums, 
vermindert um die darauf entfallende Steuer-
belastung nach Absatz 1 und den darauf ent-
fallenden Solidaritätszuschlag, vermehrt um 
den nachversteuerungspflichtigen Betrag des 
Vorjahres und den auf diesen Betrieb oder 
Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 übertra-
genen nachversteuerungspflichtigen Betrag, 
vermindert um den Nachversteuerungsbetrag 
im Sinne des Absatzes 4 und den auf einen an-
deren Betrieb oder Mitunternehmeranteil 
nach Absatz 5 übertragenen nachversteue-
rungspflichtigen Betrag, ist der nachversteue-
rungspflichtige Betrag des Betriebs oder Mit-
unternehmeranteils zum Ende des Veranla-
gungszeitraums. Dieser ist für jeden Betrieb 
oder Mitunternehmeranteil jährlich gesondert 
festzustellen. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(4) Übersteigt der positive Saldo der 
Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjah-
res bei einem Betrieb oder Mitunternehmer-
anteil den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 
ermittelten Gewinn (Nachversteuerungsbe-
trag), ist vorbehaltlich Absatz 5 eine Nachver-
steuerung durchzuführen, soweit zum Ende 
des vorangegangenen Veranlagungszeitraums 
ein nachversteuerungspflichtiger Betrag nach 
Absatz 3 festgestellt wurde. Die Einkom-
mensteuer auf den Nachversteuerungsbetrag 
beträgt 25 Prozent. Der Nachversteuerungs-
betrag ist um die Beträge, die für die Erb-
schaftsteuer (Schenkungsteuer) anlässlich der 
Übertragung des Betriebs oder Mitunterneh-
meranteils entnommen wurden, zu vermin-
dern. 


 


(5) Die Übertragung oder Überführung 
eines Wirtschaftsguts nach § 6 Absatz 5 
Satz 1 bis 3 führt unter den Voraussetzungen 
des Absatzes 4 zur Nachversteuerung. Eine 
Nachversteuerung findet nicht statt, wenn der 
Steuerpflichtige beantragt, den nachversteue-
rungspflichtigen Betrag in Höhe des Buch-
werts des übertragenen oder überführten 
Wirtschaftsguts, höchstens jedoch in Höhe 
des Nachversteuerungsbetrags, den die Über-
tragung oder Überführung des Wirtschafts-
guts ausgelöst hätte, auf den anderen Betrieb 
oder Mitunternehmeranteil zu übertragen. 


 


(6) Eine Nachversteuerung des nach-
versteuerungspflichtigen Betrags nach Ab-
satz 4 ist durchzuführen  


 


1. in den Fällen der Betriebsveräußerung o-
der -aufgabe im Sinne der §§ 14, 16 Ab-
satz 1 und 3 sowie des § 18 Absatz 3; 


 


2. in den Fällen der Einbringung eines Be-
triebs oder Mitunternehmeranteils in 
eine Kapitalgesellschaft oder eine Ge-
nossenschaft sowie in den Fällen des 
Formwechsels einer Personengesell-
schaft in eine Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft; 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. in den Fällen der unentgeltlichen Über-
tragung eines Betriebs oder Mitunter-
nehmeranteils nach § 6 Absatz 3, wenn 
die Übertragung an eine Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögens-
masse erfolgt. Ein Fall der unentgeltli-
chen Übertragung liegt auch vor, wenn 
der Mitunternehmer ausscheidet und 
sein Anteil dem übrigen Mitunternehmer 
oder den übrigen Mitunternehmern un-
entgeltlich anwächst. Dies gilt entspre-
chend für eine unentgeltliche Übertra-
gung auf eine Mitunternehmerschaft, so-
weit der Betrieb oder der Mitunterneh-
meranteil einer Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse als 
Mitunternehmer zuzurechnen ist; 


 


4. wenn der Gewinn nicht mehr nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelt wird o-
der 


 


5. wenn der Steuerpflichtige dies beantragt.  


Eine anteilige Nachversteuerung des nachver-
steuerungspflichtigen Betrags ist durchzufüh-
ren 


 


1. in den Fällen der entgeltlichen Auf-
nahme eines Mitunternehmers in ein be-
stehendes Einzelunternehmen oder der 
Veräußerung eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils; 


 


2. in den Fällen der Einbringung eines Teil-
betriebs oder eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils in eine Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft; 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. in den Fällen der unentgeltlichen Über-
tragung eines Teilbetriebs oder Teils ei-
nes Mitunternehmeranteils oder der un-
entgeltlichen Aufnahme eines Mitunter-
nehmers in ein bestehendes Einzelunter-
nehmen, wenn die Übertragung an eine 
Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse erfolgt. Ein Fall der 
unentgeltlichen Übertragung liegt auch 
vor, wenn der Teil des Mitunternehmer-
anteils dem übrigen Mitunternehmer o-
der den übrigen Mitunternehmern unent-
geltlich anwächst. Dies gilt entsprechend 
für eine unentgeltliche Übertragung auf 
eine Mitunternehmerschaft, soweit der 
übertragene Teil des Betriebs oder des 
Teils eines Mitunternehmeranteils einer 
Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse als Mitunternehmer 
zuzurechnen ist. 


 


Absatz 7 Satz 3 gilt sinngemäß. In den Fällen 
von Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 ist die 
nach Absatz 4 geschuldete Einkommensteuer 
auf Antrag des Steuerpflichtigen oder seines 
Rechtsnachfolgers in regelmäßigen Teilbeträ-
gen für einen Zeitraum von höchstens zehn 
Jahren seit Eintritt der ersten Fälligkeit zins-
los zu stunden, wenn ihre alsbaldige Einzie-
hung mit erheblichen Härten für den Steuer-
pflichtigen verbunden wäre. 
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(7) In den Fällen der unentgeltlichen 
Übertragung eines Betriebs oder Mitunter-
nehmeranteils nach § 6 Absatz 3 hat der 
Rechtsnachfolger den nachversteuerungs-
pflichtigen Betrag des Rechtsvorgängers fort-
zuführen; Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 
Satz 2 Nummer 3 bleiben unberührt. Bei un-
entgeltlicher Aufnahme einer natürlichen Per-
son in ein bestehendes Einzelunternehmen o-
der unentgeltlicher Übertragung eines Teils 
eines Mitunternehmeranteils auf eine natürli-
che Person hat der Rechtsnachfolger den 
nachversteuerungspflichtigen Betrag anteilig 
fortzuführen. Maßgeblich ist der Anteil des 
übertragenen Betriebsvermögens an dem Be-
triebsvermögen des Rechtsvorgängers vor der 
Übertragung. In den Fällen der Einbringung 
eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils zu 
Buchwerten nach § 24 des Umwandlungs-
steuergesetzes geht der für den eingebrachten 
Betrieb oder Mitunternehmeranteil festge-
stellte nachversteuerungspflichtige Betrag auf 
den neuen Mitunternehmeranteil über. Bei 
Einbringung eines Teils eines Mitunterneh-
meranteils zu Buchwerten nach § 24 des Um-
wandlungssteuergesetzes geht der nachver-
steuerungspflichtige Betrag anteilig auf den 
neuen Mitunternehmeranteil über; Satz 3 gilt 
entsprechend. 


 


(8) Negative Einkünfte dürfen nicht 
mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne 
von Absatz 1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie 
dürfen insoweit auch nicht nach § 10d abge-
zogen werden. 


 


(9) Zuständig für den Erlass der Fest-
stellungsbescheide über den nachversteue-
rungspflichtigen Betrag ist das für die Ein-
kommensbesteuerung zuständige Finanzamt. 
Die Feststellungsbescheide können nur inso-
weit angegriffen werden, als sich der nachver-
steuerungspflichtige Betrag gegenüber dem 
nachversteuerungspflichtigen Betrag des Vor-
jahres verändert hat. Die gesonderten Fest-
stellungen nach Satz 1 können mit dem Ein-
kommensteuerbescheid verbunden werden. 
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(10) Sind Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selb-
ständiger Arbeit nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgaben-
ordnung gesondert festzustellen, können auch 
die Höhe der Entnahmen und Einlagen sowie 
weitere nach den Absätzen 1 bis 7 erforderli-
che Besteuerungsgrundlagen gesondert fest-
gestellt werden. Zuständig für die gesonder-
ten Feststellungen nach Satz 1 ist das Finanz-
amt, das für die gesonderte Feststellung nach 
§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung zuständig ist. Die gesonderten 
Feststellungen nach Satz 1 können mit der 
Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung verbunden 
werden. Die Feststellungsfrist für die geson-
derte Feststellung nach Satz 1 endet nicht vor 
Ablauf der Feststellungsfrist für die Feststel-
lung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
der Abgabenordnung. 


 


(11) Der Bescheid über die gesonderte 
Feststellung des nachversteuerungspflichti-
gen Betrags ist zu erlassen, aufzuheben oder 
zu ändern, soweit der Steuerpflichtige einen 
Antrag nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz 
oder teilweise zurücknimmt und sich die Be-
steuerungsgrundlagen im Einkommensteuer-
bescheid ändern. Dies gilt entsprechend, 
wenn der Erlass, die Aufhebung oder Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids mangels 
steuerlicher Auswirkung unterbleibt. Die 
Feststellungsfrist endet nicht, bevor die Fest-
setzungsfrist für den Veranlagungszeitraum 
abgelaufen ist, auf dessen Schluss der nach-
versteuerungspflichtige Betrag und das nach-
versteuerungsfreie Entnahmevolumen des 
Betriebs oder Mitunternehmeranteils geson-
dert festzustellen sind. Der Einkommensteu-
erbescheid ist zu erlassen, aufzuheben oder zu 
ändern, soweit der Steuerpflichtige einen An-
trag nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz oder 
teilweise zurücknimmt und sich die geson-
derte Feststellung des nachversteuerungs-
pflichtigen Betrags ändert. Für die Festset-
zungsfrist gilt Satz 3 sinngemäß.“ 
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 14. In § 36 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b werden die Wörter „dieses Gesetzes 
oder nach § 8b Absatz 1, 2 und 6 Satz 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes“ durch die 
Wörter „dieses Gesetzes, nach § 8b Ab-
satz 1, 2 und 6 Satz 2 des Körperschaftsteu-
ergesetzes oder nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung“ er-
setzt. 


 15. In § 36a Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1a setzt“ durch die 
Wörter „Ungeachtet eines Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung setzt 
bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1a“ ersetzt. 


13. § 50c wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst: 


 


„2. soweit es sich um Einkünfte eines 
beschränkt Steuerpflichtigen im 
Sinne des § 50a Absatz 1 Num-
mer 3 handelt, der Besteuerung der 
Einkünfte ein Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung 
entgegensteht und durch die Ver-
gütung zuzüglich der dem be-
schränkt Steuerpflichtigen in dem-
selben Kalenderjahr vom Schuld-
ner bereits zugeflossenen Vergü-
tungen 10 000 Euro nicht über-
schritten werden.“ 


 


b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter 
„§ 50a Absatz 5 Satz 6“ durch die Wör-
ter „§ 50a Absatz 5 Satz 7“ ersetzt. 


 


14. § 52 wird wie folgt geändert: 17. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 12 wird wie folgt geändert: a) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 4 wird folgender Satz 
eingefügt: 


aa) Nach Satz 4 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 
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„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in 
der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für Kraftfahrzeuge an-
zuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 angeschafft werden.“ 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 
Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in 
der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals für Kraftfahrzeuge an-
zuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 angeschafft werden. 
§ 6 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 
Buchstabe a in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals 
auf Wirtschaftsgüter anzuwen-
den, die nach dem … [einsetzen: 
Datum der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] einge-
legt werden.“ 


bb) Nach dem bisherigen Satz 6 wird 
folgender Satz eingefügt: 


bb) u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung 
des Artikels 4 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals bei 
Wirtschaftsgütern anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 an-
geschafft, hergestellt oder in das 
Betriebsvermögen eingelegt wer-
den.“ 


 


cc) Der bisherige Satz 8 wird aufgeho-
ben. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


dd) Nach dem bisherigen Satz 10 wird 
folgender Satz eingefügt: 


dd) u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 Absatz 2a Satz 1 und 2 in der 
Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals bei Wirtschaftsgütern an-
zuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 angeschafft, herge-
stellt oder in das Betriebsvermögen 
eingelegt wurden.“ 
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b) In Absatz 15 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Herstellung“ die Wörter „im 
Sinne des Satzes 2“ eingefügt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


 c) In Absatz 15a Satz 3 werden die Wör-
ter „vor dem 1. Januar 2027“ durch 
die Wörter „vor dem 1. Oktober 
2029“ ersetzt. 


c) Dem Absatz 16 wird folgender Satz an-
gefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„§ 7g Absatz 5 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Datum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für abnutzbare bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 angeschafft oder hergestellt 
werden.“ 


 


d) Absatz 26a wird wie folgt gefasst: e) u n v e r ä n d e r t  


„(26a) § 19 Absatz 2 Satz 3 und 
§ 24a Satz 5 in der Fassung des 
Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn erstmals ab dem 1. Ja-
nuar 2024 anzuwenden.“ 


 


e) Dem Absatz 34 wird folgender Satz an-
gefügt: 


f) Dem Absatz 34 wird folgender Satz an-
gefügt: 


„§ 34a in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2025 an-
zuwenden.“ 


„§ 34a in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2024 an-
zuwenden.“ 


f) Nach Absatz 47a Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


g) u n v e r ä n d e r t  


„§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der 
Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals auf Einkünfte anzuwenden, die 
dem beschränkt Steuerpflichtigen nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


 


15. § 90 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Satz 6 werden nach den Wörtern 
„Kindererziehenden nach § 10a Ab-
satz 1a“ die Wörter „und deren nach § 79 
Satz 2 förderberechtigten Ehegatten“ 
und nach den Wörtern „die zentrale 
Stelle hat die Zulage“ die Wörter „des 
Zulageberechtigten als auch des nach 
§ 79 Satz 2 förderberechtigten Ehegat-
ten“ eingefügt. 


 


b) In Satz 7 wird nach der Angabe „Satz 6“ 
die Angabe „oder 7“ gestrichen. 


 


Artikel 5 Artikel 5 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 4k folgende Angabe eingefügt: 


entfällt 


„§ 4l Zinshöhenschranke“.  


2. § 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 72 wird der Punkt am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 73 wird angefügt:  
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„73. die Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung im Sinne des 
§ 21 Absatz 1, wenn sie im Veran-
lagungszeitraum insgesamt weni-
ger als 1 000 Euro betragen. Wenn 
die mit ihnen in unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehenden Ausgaben die Einnah-
men übersteigen, bleiben sie auf 
Antrag steuerpflichtig. Der Antrag 
nach Satz 2 wird für jeden Veran-
lagungszeitraum gesondert durch 
Erklärung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung in der 
Steuererklärung gestellt. Er kann 
bis zur Unanfechtbarkeit des Steu-
erbescheides gestellt oder zurück-
genommen werden; der Steuerbe-
scheid ist entsprechend zu än-
dern.“ 


 


3. § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12 wird wie 
folgt gefasst: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„12. ungeachtet der Beträge des § 10d Ab-
satz 1 Satz 1 die negativen Einkünfte 
nach § 10d Absatz 1 Satz 1 des Folge-
jahrs und die negativen Einkünfte nach 
§ 10d Absatz 1 Satz 2 des zweiten und 
dritten Folgejahrs. Ein Verlustrücktrag 
nach § 10d Absatz 1 Satz 1 und 2 ist nur 
möglich, soweit die Beträge nach § 10d 
Absatz 1 Satz 1 und 2 durch den ver-
bleibenden Sanierungsertrag im Sinne 
des Satzes 4 nicht überschritten wer-
den;“. 


 


4. In § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 wird 
die Angabe „35 Euro“ durch die Angabe 
„50 Euro“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


5. § 4h wird wie folgt geändert: 4. § 4h wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„Soweit das verrechenbare E-
BITDA die um die Zinserträge ge-
minderten Zinsaufwendungen des 
Betriebs (Nettozinsaufwendungen) 
übersteigt, ist es in die folgenden 
fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen 
(EBITDA-Vortrag); ein EBITDA-
Vortrag entsteht nicht in Wirt-
schaftsjahren, in denen die Zinsauf-
wendungen die Zinserträge nicht 
übersteigen oder Absatz 2 die An-
wendung von Satz 1 ausschließt.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Absatz 2 findet keine Anwendung, 
soweit Zinsaufwendungen auf 
Grund eines Zinsvortrags erhöht 
wurden.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Die Buchstaben a und b 
werden wie folgt gefasst: 


aaa) Die Buchstaben a und b 
werden wie folgt gefasst: 


„a) die Nettozinsauf-
wendungen des Be-
triebs weniger als 
3 Millionen Euro be-
tragen. Gleichartige 
Betriebe, die unter 
der einheitlichen 
Leitung einer Person 
oder Personen-
gruppe stehen oder 
auf deren Leitung 
dieselbe Person oder 
Personengruppe un-
mittelbar oder mit-
telbar einen beherr-
schenden Einfluss 
ausüben kann, gelten 
für Zwecke des Sat-
zes 1 als ein Betrieb; 
die Freigrenze nach 
Satz 1 ist auf diese 
Betriebe entspre-
chend dem Verhält-
nis der Nettozinsauf-
wendungen aufzutei-
len, 


„a) die Nettozinsauf-
wendungen des Be-
triebs weniger als 
drei Millionen Euro 
betragen, 
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b) der Steuerpflichtige 
keiner Person im 
Sinne des § 1 Ab-
satz 2 (gegebenen-
falls in Verbindung 
mit § 1 Absatz 1 
Satz 2) des Außen-
steuergesetzes nahe-
steht und über keine 
Betriebsstätte außer-
halb des Staates ver-
fügt, in dem sich sein 
Wohnsitz, gewöhnli-
cher Aufenthalt, Sitz 
oder seine Ge-
schäftsleitung befin-
det, oder“. 


b) u n v e r ä n d e r t  


bbb) In Buchstabe c Satz 5 wer-
den die Wörter „die Hälfte 
von Sonderposten mit 
Rücklagenanteil (§ 273 des 
Handelsgesetzbuchs) zu 
erhöhen sowie um“ gestri-
chen. 


bbb) In Buchstabe c Satz 5 wer-
den die Wörter „und um 
die Hälfte von Sonderpos-
ten mit Rücklagenanteil 
(§ 273 des Handelsgesetz-
buchs)“ gestrichen. 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „2 und“ 
gestrichen. 


bb) u n v e r ä n d e r t  


cc) Folgender Satz wird angefügt: cc) u n v e r ä n d e r t  


„An die Stelle des Steuerpflichtigen 
tritt für Zwecke des Satzes 1 Buch-
stabe b bei Personengesellschaften 
oder Mitunternehmerschaften die 
Personengesellschaft oder Mitun-
ternehmerschaft.“ 


 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) u n v e r ä n d e r t  
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aa) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Fremdkapital,“ die Wörter „wirt-
schaftlich gleichwertige Aufwen-
dungen und sonstige Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit der Be-
schaffung von Fremdkapital im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/1164 des Ra-
tes vom 12. Juli 2016 mit Vor-
schriften zur Bekämpfung von 
Steuervermeidungspraktiken mit 
unmittelbaren Auswirkungen auf 
das Funktionieren des Binnen-
markts (ABl. L 193 vom 19.7.2016, 
S. 1),“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 3 werden nach dem Wort 
„Art“ die Wörter „und wirtschaft-
lich gleichwertige Erträge im Zu-
sammenhang mit Kapitalforderun-
gen“ eingefügt. 


 


cc) Satz 4 wird aufgehoben.  


dd) In dem bisherigen Satz 5 werden 
die Wörter „oder werden könnte“ 
gestrichen. 


 


ee) Der bisherige Satz 6 wird aufgeho-
ben. 


 


d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„Bei Aufgabe oder Übertragung eines 
Teilbetriebs gehen ein nicht verbrauchter 
EBITDA-Vortrag und ein nicht ver-
brauchter Zinsvortrag anteilig unter; 
§ 15 Absatz 3 des Umwandlungssteuer-
gesetzes gilt entsprechend.“ 


 


e) Folgender Absatz 6 wird angefügt: e) u n v e r ä n d e r t  
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„(6) Zinsaufwendungen oder Zins-
erträge aus Darlehen, die zur Finanzie-
rung langfristiger öffentlicher Infra-
strukturprojekte verwendet und auf 
Grund von allgemeinen Förderbedin-
gungen vergeben werden, stellen keine 
Zinsaufwendungen oder Zinserträge im 
Sinne des Absatzes 3 Satz 2 und 3 dar, 
sofern es sich um mittelbar oder unmit-
telbar aus öffentlichen Haushalten ge-
währte Mittel der Europäischen Union, 
von Bund, Ländern, Gemeinden oder 
Mittel anderer öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften oder einer nach § 5 Ab-
satz 1 Nummer 2, 17 oder 18 des Kör-
perschaftsteuergesetzes steuerbefreiten 
Einrichtung handelt. Satz 1 gilt nur, so-
fern sämtliche geschaffenen Vermö-
genswerte in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegen sind, der 
Projektbetreiber in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ansässig ist und 
die Einkünfte aus dem Infrastrukturpro-
jekt in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union der Besteuerung unterlie-
gen. Bei der Ermittlung des verrechenba-
ren EBITDA im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 bleiben Aufwendungen und Er-
träge, die auf das Infrastrukturprojekt im 
Sinne des Satzes 1 entfallen, außer An-
satz.“ 


 


6. Nach § 4k wird folgender § 4l eingefügt: entfällt 
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„§ 4l 


 


Zinshöhenschranke  


(1) Zinsaufwendungen sind nicht ab-
ziehbar, soweit diese auf einem über dem 
Höchstsatz liegenden Zinssatz beruhen. 
Höchstsatz ist der um zwei Prozentpunkte er-
höhte Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs; weist der Steuerpflichtige 
nach, dass sowohl der Gläubiger als auch die 
oberste Muttergesellschaft im Sinne des § 4 
Absatz 3 des Mindeststeuergesetzes das Kapi-
tal bei sonst gleichen Umständen nur zu ei-
nem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz 
hätten erhalten können, gilt als Höchstsatz 
der Zinssatz, der von diesen im günstigsten 
Fall hätte erzielt werden können. Satz 1 gilt 
vorbehaltlich des Satzes 4 nur für Zinsauf-
wendungen auf Grund einer Geschäftsbezie-
hung zwischen nahestehenden Personen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergeset-
zes. Satz 1 ist nicht anzuwenden, sofern der 
Gläubiger in dem Staat, in dem er seinen Sitz 
oder seine Geschäftsleitung hat, einer wesent-
lichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht; 
§ 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 des Außensteuer-
gesetzes gelten sinngemäß. Satz 4 gilt nicht, 
wenn dieser Staat nicht verpflichtet ist, auf 
Grund völkervertraglicher Abkommen oder 
Übereinkommen der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend dem OECD-Stan-
dard für Transparenz und effektiven Informa-
tionsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 
Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Ab-
satz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes 
Amtshilfe zu leisten. 


 


(2) Überschreitet der Zinssatz den 
Höchstsatz nach Absatz 1 Satz 2 ausschließ-
lich auf Grund einer dem Vertragsschluss 
nachfolgenden Änderung des Basiszinssatzes 
nach § 247 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, findet Absatz 1 erst nach Ablauf 
eines Monats nach dem nach § 247 Absatz 1 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs maß-
geblichen Zeitpunkt Anwendung.“ 


 


 5. § 9 wird wie folgt geändert: 
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 a) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b Satz 2 
wird die Angabe „8 Euro“ durch die 
Angabe „9 Euro“ ersetzt. 


7. § 9 Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geän-
dert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„28 Euro“ durch die Angabe „30 Euro“ 
ersetzt. 


aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„28 Euro“ durch die Angabe 
„32 Euro“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe 
„14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ 
ersetzt. 


bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„14 Euro“ durch die Angabe 
„16 Euro“ ersetzt. 


c) In Nummer 3 wird jeweils die Angabe 
„14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ 
ersetzt. 


cc) In Nummer 3 wird jeweils die An-
gabe „14 Euro“ durch die Angabe 
„16 Euro“ ersetzt. 


8. § 10a wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Num-
mer 5 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ und 
nach dem Wort „jährlich“ die Wörter 
„unter Angabe der Identifikationsnum-
mer“ eingefügt. 


 


b) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben.  


9. § 10d wird wie folgt geändert: 7. § 10d wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  
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„(1) Negative Einkünfte, die bei 
der Ermittlung des Gesamtbetrags der 
Einkünfte nicht ausgeglichen werden, 
sind bis zu einem Betrag von 10 Millio-
nen Euro, bei Ehegatten, die nach den 
§§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, 
bis zu einem Betrag von 20 Millio-
nen Euro vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte eines vorangegangenen Veranla-
gungszeitraums vorrangig vor Sonder-
ausgaben, außergewöhnlichen Belastun-
gen und sonstigen Abzugsbeträgen abzu-
ziehen (Verlustrücktrag). Der Ausgleich 
nach Satz 1 erfolgt mit dem Gesamtbe-
trag der Einkünfte des unmittelbar vo-
rangegangenen Veranlagungszeitraums; 
soweit in diesem Veranlagungszeitraum 
kein Ausgleich möglich ist, mit dem Ge-
samtbetrag der Einkünfte des zweiten 
dem Veranlagungszeitraum vorangegan-
genen Veranlagungszeitraums; soweit 
auch in diesem Veranlagungszeitraum 
kein Ausgleich möglich ist, erfolgt der 
Ausgleich mit dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte des dritten dem Veranla-
gungszeitraum vorangegangenen Veran-
lagungszeitraums. Beim Ausgleich nach 
den Sätzen 1 und 2 wird der Gesamtbe-
trag der Einkünfte der nach Satz 2 voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume um 
die Begünstigungsbeträge nach § 34a 
Absatz 3 Satz 1 gemindert. Ist für einen 
der nach Satz 2 vorangegangenen Ver-
anlagungszeiträume bereits ein Steuer-
bescheid erlassen worden, so ist er inso-
weit zu ändern, als der Verlustrücktrag 
zu gewähren oder zu berichtigen ist. Das 
gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid 
unanfechtbar geworden ist; die Festset-
zungsfrist endet insoweit nicht, bevor die 
Festsetzungsfrist für den Veranlagungs-
zeitraum abgelaufen ist, in dem die nega-
tiven Einkünfte nicht ausgeglichen wer-
den. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist 
von der Anwendung des Verlustrück-
trags insgesamt abzusehen.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „60 
Prozent“ durch die Angabe „80 Prozent“ 
ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „60 
Prozent“ durch die Angabe „75 Prozent“ 
ersetzt. 
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10. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 
wird die Angabe „110 Euro“ durch die An-
gabe „150 Euro“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


11. In § 19a Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter 
„sind für die zu besteuernden Arbeitslöhne 
§ 34 Absatz 1 und § 39b Absatz 3 Satz 9 
und 10 entsprechend anzuwenden“ durch die 
Wörter „ist für die zu besteuernden Arbeits-
löhne § 34 Absatz 1 entsprechend anzuwen-
den“ ersetzt. 


9. u n v e r ä n d e r t  


12. In § 23 Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe 
„600 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


 11. Nach § 35c Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) Für energetische Maßnahmen an 
einem begünstigten Objekt, mit deren 
Durchführung nach dem 31. Dezember 
2023 begonnen wurde und die vor dem 1. 
Januar 2026 abgeschlossen sind, beträgt 
die Steuerermäßigung nach Absatz 1 im 
Kalenderjahr des Abschlusses der energe-
tischen Maßnahme und im nächsten Ka-
lenderjahr je 10 Prozent der Aufwendun-
gen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch 
je 14 000 Euro, und im übernächsten Ka-
lenderjahr weitere 10 Prozent der Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen, höchstens je-
doch 12 000 Euro für das begünstigte Ob-
jekt. Absatz 1 Satz 4 bleibt unberührt.“ 


 12. § 39b wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe c werden nach den Wörtern „er-
höht um den Beitragszuschlag“ die 
Wörter „und vermindert um die Ab-
schläge“ eingefügt. 


13. § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgeho-
ben. 


b) Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgehoben. 


 13. In § 39e Absatz 10 werden nach der An-
gabe „2005,“ die Wörter „zur Ermittlung 
des reduzierten Beitragssatzes nach § 55 
Absatz 3 Satz 3 bis 5 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch,“ eingefügt. 
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14. In § 40b Absatz 3 werden die Wörter „und der 
Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der 
gesamten Beiträge nach Abzug der Versiche-
rungsteuer durch die Zahl der begünstigten 
Arbeitnehmer ergibt, 100 Euro im Kalender-
jahr nicht übersteigt“ gestrichen. 


14. u n v e r ä n d e r t  


15. § 42b Absatz 2 Satz 2 und 6 wird aufgehoben. 15. u n v e r ä n d e r t  


16. In § 46 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wör-
ter „für einen sonstigen Bezug im Sinne des 
§ 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 nach 
§ 39b Absatz 3 Satz 9 oder“ gestrichen. 


16. u n v e r ä n d e r t  


17. § 49 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


17. § 49 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geän-
dert: 


a) In Buchstabe a wird das Komma am 
Ende durch einen Punkt ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Folgender Wortlaut wird angefügt: b) Folgender Wortlaut wird angefügt: 


„Die nichtselbständige Arbeit gilt dabei 
auch als im Inland ausgeübt oder verwer-
tet, soweit die Tätigkeit im Ansässig-
keitsstaat des Steuerpflichtigen oder in 
einem oder mehreren anderen Staaten 
ausgeübt wird und ein mit dem Ansäs-
sigkeitsstaat abgeschlossenes Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung oder eine zwischenstaatliche Ver-
einbarung für diese im Ansässigkeits-
staat oder in einem oder mehreren ande-
ren Staaten ausgeübte Tätigkeit Deutsch-
land ein Besteuerungsrecht zuweist,“. 


„Die nichtselbständige Arbeit gilt dabei 
auch als im Inland ausgeübt oder verwer-
tet, soweit die Tätigkeit im Ansässig-
keitsstaat des Steuerpflichtigen oder in 
einem oder mehreren anderen Staaten 
ausgeübt wird und ein mit dem Ansäs-
sigkeitsstaat abgeschlossenes Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung oder eine zwischenstaatliche Ver-
einbarung für diese im Ansässigkeits-
staat oder in einem oder mehreren ande-
ren Staaten ausgeübte Tätigkeit Deutsch-
land ein Besteuerungsrecht zuweist. 
Satz 2 gilt nicht für Deutschland ent-
sprechend Satz 2 zugewiesener Be-
steuerungsrechte hinsichtlich der Ein-
künfte aus einer an Bord eines Schiffes 
im internationalen Verkehr ausgeüb-
ten nichtselbständigen Arbeit,“. 


18. § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie 
folgt geändert: 


18. u n v e r ä n d e r t  


a) In Buchstabe b wird das Wort „oder“ 
durch ein Komma ersetzt. 


 


b) In Buchstabe c wird das Semikolon am 
Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


 


c) Folgender Buchstabe d wird angefügt:  
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„d) wenn außerordentliche Einkünfte 
im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 
Nummer 2 und 4 bezogen worden 
sind und in diesem Zusammen-
hang die Veranlagung zur Ein-
kommensteuer beantragt wird 
(§ 46 Absatz 2 Nummer 8);“. 


 


19. § 52 wird wie folgt geändert: 19. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 6 Satz 9 wird folgender 
Satz eingefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in der 
Fassung des Artikels 5 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für das Wirtschaftsjahr anzuwen-
den, das nach dem 31. Dezember 2023 
beginnt.“ 


 


b) Nach Absatz 8a wird folgender Ab-
satz 8b eingefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„(8b) § 4h in der Fassung des 
Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Seitenzahl der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, 
die nach dem … [einsetzen: Tag des Ge-
setzesbeschlusses des Deutschen Bun-
destags] beginnen und nicht vor dem 1. 
Januar 2024 enden.“ 


 


c) Die bisherigen Absätze 8b und 8c wer-
den die Absätze 8c und 8d. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach Absatz 8d wird folgender Ab-
satz 8e eingefügt: 


entfällt 


„(8e) § 4l in der Fassung des 
Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals für Zinsaufwendungen 
anzuwenden, die nach dem 31. 
Dezember 2023 entstehen.“ 


 


e) Absatz 18b wird wie folgt gefasst: d) u n v e r ä n d e r t  
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„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in 
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ist 
für die Veranlagungszeiträume 2020 
und 2021 anzuwenden. § 10d Absatz 1 
in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) 
ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2022 anzuwenden. § 10d Absatz 1 
und 2 in der Fassung des Artikels 5 des 
Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


 


 e) Absatz 36 Satz 3 wird durch folgende 
Sätze ersetzt: 


 „§ 39 in der Fassung des Artikels 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096), geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294), § 39a Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a, Absatz 2 Satz 4, 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1a in der Fassung des Arti-
kels 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 3096), geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294), 
§ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3, 
§ 41b Absatz 1 Satz 2, § 41c Absatz 1 
Satz 2, § 42b Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 5 in der Fassung des Artikels 5 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096) und § 46 Absatz 2 
Nummer 3 in der Fassung des Artikels 
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2230) sind erstmals ab 
dem 1. Januar 2026 anzuwenden. § 39 
in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3096), geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294), kann im Rah-
men eines Pilotprojekts mit Echtdaten 
bereits ab dem 1. Januar 2023 ange-
wendet werden.“ 


f) Nach Absatz 45a Satz 3 wird folgender 
Satz eingefügt: 


f) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
in der Fassung des Artikels 5 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 
erstmals auf nichtselbständige Einkünfte 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 zufließen.“ 


 


20. § 89 wird wie folgt geändert: 20. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „; dies kann auch 
elektronisch unter Angabe der er-
forderlichen Antragsdaten erfolgen, 
wenn sowohl der Anbieter als auch 
der Zulageberechtigte mit diesem 
Verfahren einverstanden sind.“ er-
setzt. 


 


bb) In Satz 5 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „; dies kann auch 
elektronisch erfolgen, wenn sowohl 
der Anbieter als auch der Zulagebe-
rechtigte mit diesem Verfahren ein-
verstanden sind.“ ersetzt. 


 


b) Absatz 1a Satz 1 und 2 wird wie folgt 
gefasst: 


 


„Der Zulageberechtigte kann den Anbie-
ter seines Vertrages unter Angabe der er-
forderlichen Antragsdaten schriftlich be-
vollmächtigen, für ihn abweichend von 
Absatz 1 die Zulage für jedes Beitrags-
jahr zu beantragen; dies kann auch elekt-
ronisch erfolgen, wenn sowohl der An-
bieter als auch der Zulageberechtigte mit 
diesem Verfahren einverstanden sind. 
Absatz 1 Satz 5 gilt mit Ausnahme der 
Mitteilung geänderter beitragspflichtiger 
Einnahmen im Sinne des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch entsprechend; er-
langt der Anbieter von einer Änderung 
der Verhältnisse Kenntnis, hat dieser die 
zentrale Stelle zu unterrichten.“ 


 


21. In § 90 Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter 
„nach Satz 1 Nummer 3“ gestrichen. 


21. u n v e r ä n d e r t  


22. § 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c 
wird wie folgt geändert: 


22. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 


 


b) In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „; dies kann auch elektro-
nisch erfolgen, wenn sowohl der Anbie-
ter als auch der Zulageberechtigte mit 
diesem Verfahren einverstanden sind.“ 
ersetzt. 


 


Artikel 6 Artikel 6 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 3 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer 2 Buchstabe a werden nach 
dem Wort „Gründungszuschuss“ ein 
Komma und die Wörter „das Qualifizie-
rungsgeld“ eingefügt. 


 


b) In Nummer 19 Satz 1 Buchstabe a wird 
nach den Wörtern „§ 82 Absatz 1 und 2“ 
die Angabe „und § 82a“ eingefügt. 


 


2. In § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a werden nach dem Wort „Übergangs-
geld“ ein Komma und das Wort „Qualifizie-
rungsgeld“ eingefügt. 


 


 


Artikel 7 


 Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


 Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 10d Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„10 Millionen Euro“ durch die Angabe „5 
Millionen Euro“ und die Angabe „20 Milli-
onen Euro“ durch die Angabe „10 Millio-
nen Euro“ ersetzt. 
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 2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz 
angefügt: 


 „§ 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 7 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2026 anzuwenden.“ 


Artikel 7 Artikel 8 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„80 Prozent“ durch die Angabe „60 Prozent“ 
ersetzt. 


1. In § 10d Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„75 Prozent“ durch die Angabe „60 Prozent“ 
ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz an-
gefügt: 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz an-
gefügt: 


„§ 10d Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 7 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


„§ 10d Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 8 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes] ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


Artikel 8 Artikel 9 


Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1259) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. In § 56 Satz 2 werden nach dem Wort „Ver-
lustabzug“ die Wörter „oder ein nachversteu-
erungspflichtiger Betrag im Sinne von § 34a 
Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes“ eingefügt. 
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2. In § 82a Absatz 1 Satz 1 und § 82g Satz 1 
wird jeweils die Angabe „§ 7 Abs. 4 oder 5“ 
durch die Wörter „§ 7 Absatz 4, 5 oder 5a“ er-
setzt. 


 


Artikel 9 Artikel 10 


Weitere Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 


Weitere Änderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung, die zuletzt durch Artikel 9 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 50 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 1 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


 


„Zuwendungen an einen nicht im Inland 
ansässigen Zuwendungsempfänger nach 
§ 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 
des Gesetzes dürfen nur abgezogen wer-
den, wenn dieser eine Zuwendungsbe-
stätigung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck ausgestellt hat. Der nicht 
im Inland ansässige Zuwendungsemp-
fänger darf eine Zuwendungsbestätigung 
nur ausstellen, wenn er im Zuwendungs-
empfängerregister nach § 60b der Abga-
benordnung aufgenommen ist.“ 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden vor dem 
Punkt am Ende die Wörter „; für Zuwen-
dungsempfänger nach Absatz 1 Satz 2 
ist das Bundeszentralamt für Steuern zu-
ständig“ eingefügt. 


 


2. § 84 Absatz 2d wird wie folgt gefasst: 2. § 84 Absatz 2d wird wie folgt gefasst: 


„(2d) § 50 in der Fassung des Artikels 9 
des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Zuwendungen anzuwen-
den, die dem Zuwendungsempfänger nach 
dem 31. Dezember 2024 zufließen.“ 


„(2d) § 50 in der Fassung des Artikels 10 
des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Zuwendungen anzuwen-
den, die dem Zuwendungsempfänger nach 
dem 31. Dezember 2024 zufließen.“ 


 


Artikel 11 


 Änderung des Außensteuergesetzes 
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 Das Außensteuergesetz vom 8. September 
1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch Arti-
kel 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Nach Absatz 3c werden die folgenden 
Absätze 3d und 3e eingefügt: 


 „(3d) Es entspricht nicht dem 
Fremdvergleichsgrundsatz, wenn ein 
aus einer grenzüberschreitenden Fi-
nanzierungsbeziehung innerhalb ei-
ner multinationalen Unternehmens-
gruppe resultierender Aufwand die 
Einkünfte des Steuerpflichtigen ge-
mindert hat und 


 1. der Steuerpflichtige nicht glaub-
haft machen kann, dass er 


 a) den Kapitaldienst für die ge-
samte Laufzeit dieser Finan-
zierungsbeziehung von An-
fang an hätte erbringen kön-
nen und 


 b) die Finanzierung wirtschaft-
lich benötigt und für den 
Unternehmenszweck ver-
wendet; 


 oder 


 2. soweit der seitens des Steuer-
pflichtigen zu entrichtende Zins-
satz für eine grenzüberschrei-
tende Finanzierungsbeziehung 
mit einer ihm nahestehenden 
Person den Zinssatz übersteigt, 
zu dem sich das Unternehmen 
unter Zugrundelegung des Ra-
tings für die Unternehmens-
gruppe gegenüber fremden Drit-
ten finanzieren könnte. Wird im 
Einzelfall nachgewiesen, dass ein 
aus dem Unternehmensgruppen-
rating abgeleitetes Rating dem 
Fremdvergleichsgrundsatz ent-
spricht, ist dieses bei der Bemes-
sung des Zinssatzes zu berück-
sichtigen;  
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 Als Finanzierungsbeziehung gelten 
insbesondere ein Darlehensverhältnis 
sowie die Nutzung oder die Bereitstel-
lung von Fremdkapital und fremdka-
pitalähnlichen Instrumenten. 


 (3e) Es handelt sich regelmäßig 
um eine funktions- und risikoarme 
Dienstleistung, wenn 


 1. eine Finanzierungsbeziehung von 
einem Unternehmen gegenüber 
einem anderen Unternehmen in-
nerhalb einer multinationalen 
Unternehmensgruppe vermittelt 
wird, oder 


 2. eine Finanzierungsbeziehung von 
einem Unternehmen an ein ande-
res Unternehmen innerhalb einer 
multinationalen Unternehmens-
gruppe weitergeleitet wird. 


 Hiervon ist auch regelmäßig dann 
auszugehen, wenn ein Unternehmen 
in der Unternehmensgruppe für ein o-
der mehrere Unternehmen der Unter-
nehmensgruppe die Steuerung von Fi-
nanzmitteln, wie etwa ein Liquiditäts-
management, ein Finanzrisikoma-
nagement, ein Währungsrisikoma-
nagement oder die Tätigkeit als Fi-
nanzierungsgesellschaft, übernimmt. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
anhand einer Funktions- und Risiko-
analyse nachgewiesen wird, dass es 
sich nicht um eine funktions- und risi-
koarme Dienstleistung handelt.“ 


 b) In Absatz 6 werden die Wörter „Ab-
sätze 1, 3 bis 3c und 5“ durch die Wör-
ter „Absätze 1, 3 bis 3e und 5“ ersetzt. 


 2. Nach § 21 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) § 1 Absatz 3d und 3e in der Fas-
sung des Artikels 11 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorlegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals anzuwenden 


 1. für die Einkommensteuer und für die 
Körperschaftsteuer für den Veranla-
gungszeitraum 2024; 
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 2. für die Gewerbesteuer für den Erhe-
bungszeitraum 2024.“ 


Artikel 10 Artikel 12 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 2 werden nach dem Wort „voll-
zogen“ die Wörter „oder vorbereitet“ 
eingefügt. 


 


b) Die Sätze 3 und 4 werden durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 
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„Als außenstehende Personen gelten 
Personen, die nicht ununterbrochen fünf 
Jahre vor der Spaltung an der übertra-
genden Körperschaft beteiligt waren. In 
den Fällen der Vorbereitung einer Ver-
äußerung kommt Satz 2 nur zur Anwen-
dung, wenn innerhalb von fünf Jahren 
nach dem steuerlichen Übertragungs-
stichtag eine Veräußerung mindestens 
eines Anteils an einer an der Spaltung 
beteiligten Körperschaft an außenste-
hende Personen erfolgt; die Veräußerung 
des Anteils gilt als rückwirkendes Ereig-
nis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung. Wer-
den innerhalb von fünf Jahren nach dem 
steuerlichen Übertragungsstichtag An-
teile an einer an der Spaltung beteiligten 
Körperschaft, die mehr als 20 Prozent 
des Wertes der Anteile an der übertra-
genden Körperschaft am steuerlichen 
Übertragungsstichtag ausmachen, an au-
ßenstehende Personen veräußert, ist un-
widerlegbar zu vermuten, dass durch die 
Spaltung eine Veräußerung im Sinne des 
Satzes 2 vorbereitet wurde. Sind an der 
übertragenden Körperschaft außenste-
hende Personen beteiligt, gilt die Spal-
tung nur dann als Veräußerung an außen-
stehende Personen im Sinne des Sat-
zes 2, wenn die Spaltung zu einer Wert-
verschiebung zugunsten dieser Personen 
führt. Verbundene Unternehmen im 
Sinne des § 271 Absatz 2 des Handels-
gesetzbuchs gelten nicht als außenste-
hende Personen im Sinne dieses Absat-
zes; als Veräußerung eines Anteils an ei-
ner an der Spaltung beteiligten Körper-
schaft im Sinne des Satzes 4 gilt auch die 
mittelbare Veräußerung dieses Anteils 
durch ein verbundenes Unternehmen.“ 


 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 19 angefügt: 2. Dem § 27 wird folgender Absatz 19 angefügt: 


„(19) § 15 Absatz 2 in der Fassung des 
Artikels 10 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, 
bei denen die Anmeldung zur Eintragung in 
das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vor-
gangs maßgebende öffentliche Register nach 
dem 14. Juli 2023 erfolgt.“ 


„(19) § 15 Absatz 2 in der Fassung des 
Artikels 12 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, 
bei denen die Anmeldung zur Eintragung in 
das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vor-
gangs maßgebende öffentliche Register nach 
dem 14. Juli 2023 erfolgt.“ 
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Artikel 11 Artikel 13 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 89a wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 89b Internationale Risikobewer-
tungsverfahren“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 117d wird fol-
gende Angabe eingefügt: 


 


„§ 117e Besondere Formen der Amts-
hilfe mit Drittstaaten“. 


 


c) Die Angaben zu den §§ 138j und 138k 
werden wie folgt gefasst: 


 


„§ 138j Auswertung der Mitteilungen 
über Steuergestaltungen 


 


§ 138k Angabe der Steuergestaltung in 
der Steuererklärung“. 


 


d) Nach der Angabe zu § 138k werden die 
folgenden Angaben eingefügt: 


 


„§ 138l Mitteilungspflicht über inner-
staatliche Steuergestaltungen 


 


§ 138m Zur Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen verpflich-
tete Personen 


 


§ 138n Verfahren zur Mitteilung inner-
staatlicher Steuergestaltungen“. 


 


2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt: 2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt: 
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„§ 89b „§ 89b 


Internationale Risikobewertungsverfahren Internationale Risikobewertungsverfahren 


(1) Soweit in einem internationalen Ri-
sikobewertungsverfahren nach Absatz 2 das 
Risiko eines Steuerausfalls unter Beibehal-
tung der erklärten oder im Rahmen des inter-
nationalen Risikobewertungsverfahrens ange-
passten Angaben in Bezug auf die bewerteten 
Sachverhalte als gering eingeschätzt wird, 
kann die Ermittlung der steuerlichen Verhält-
nisse des Steuerpflichtigen im Rahmen einer 
Außenprüfung unterbleiben. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren ist eine gemeinsame Einschät-
zung von steuerlichen Risiken von bereits ver-
wirklichten Sachverhalten mit einem oder 
mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in ei-
nem auf Kooperation und Transparenz ange-
legten Verfahren. Die steuerlichen Risiken 
sind dabei nur unter Würdigung des Umfangs 
und der Plausibilität der vom Steuerpflichti-
gen vorgelegten Unterlagen und Informatio-
nen, der zu erwartenden steuerlichen Auswir-
kungen und des zu erwartenden zeitlichen und 
personellen Aufwands einer vertieften Sach-
verhaltsprüfung zu bewerten. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren kann auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen 
bei dem für seine Besteuerung nach dem Ein-
kommen zuständigen Finanzamt oder auf An-
regung eines anderen Staates oder Hoheitsge-
bietes geführt werden. Antragsbefugt ist ein 
Steuerpflichtiger, sofern es sich bei ihm um 
eine inländische Konzernobergesellschaft im 
Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1, die zur Er-
stellung eines länderbezogenen Berichts ver-
pflichtet ist, oder um die beherrschende inlän-
dische Gesellschaft einer multinationalen Un-
ternehmensgruppe, für die nach § 90 Absatz 3 
Satz 3 eine Stammdokumentation (§ 5 der 
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verord-
nung) zu erstellen ist, handelt. Im Antrag hat 
der antragsbefugte Steuerpflichtige 


(3) Ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren kann auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen 
bei dem für seine Besteuerung nach dem Ein-
kommen zuständigen Finanzamt oder auf An-
regung eines anderen Staates oder Hoheitsge-
bietes geführt werden. Antragsbefugt ist ein 
Steuerpflichtiger, sofern es sich bei ihm um 
eine inländische Konzernobergesellschaft im 
Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1, die zur Er-
stellung eines länderbezogenen Berichts ver-
pflichtet ist, oder um die beherrschende inlän-
dische Gesellschaft einer multinationalen Un-
ternehmensgruppe, für die nach § 90 Absatz 3 
Satz 3 eine Stammdokumentation (§ 5 der 
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungs-Verord-
nung) zu erstellen ist, handelt. Im Antrag hat 
der antragsbefugte Steuerpflichtige 
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1. alle für die Prüfung, ob das jeweilige in-
ternationale Risikobewertungsverfahren 
in Betracht kommt, erforderlichen Un-
terlagen beizufügen, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. zuzusichern, alle Mitwirkungspflichten 
einschließlich der Pflichten des jeweili-
gen internationalen Risikobewertungs-
verfahrens zu erfüllen,  


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Einwilligung in die Offenbarung und 
den Austausch personen- und unterneh-
mensbezogener Daten im Rahmen des 
internationalen Risikobewertungsver-
fahrens entsprechend den jeweiligen in-
ternationalen und nationalen Verfah-
rensgrundsätzen sowie die Einwilligung 
nach § 87a Absatz 1 Satz 3 zweiter 
Halbsatz bezogen auf unternehmensbe-
zogene Daten für alle betroffenen Unter-
nehmen der Unternehmensgruppe zu er-
teilen und 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. zuzusichern, die für das Verfahren not-
wendige technische Infrastruktur für alle 
beteiligten in- und ausländischen Fi-
nanzbehörden zur Verfügung zu stellen, 
sofern nicht eine geeignete technische 
Infrastruktur von diesen Finanzbehörden 
bereitgestellt wird. 


4. zuzusichern, die für das Verfahren not-
wendige technische Infrastruktur für alle 
beteiligten in- und ausländischen Fi-
nanzbehörden unter Einhaltung der ge-
setzlichen Regelungen zum Daten-
schutz und zur Informationssicherheit 
bei der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten zur Verfügung zu stel-
len, sofern nicht eine geeignete techni-
sche Infrastruktur von diesen Finanzbe-
hörden bereitgestellt wird. 


Bei durch einen anderen Staat oder ein ande-
res Hoheitsgebiet angeregten internationalen 
Risikobewertungsverfahren gilt Satz 3 Num-
mer 3 entsprechend für das ausländische lei-
tende Unternehmen. 


Bei durch einen anderen Staat oder ein ande-
res Hoheitsgebiet angeregten internationalen 
Risikobewertungsverfahren gilt Satz 3 Num-
mer 3 entsprechend für das ausländische lei-
tende Unternehmen. 
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(4) Die Durchführung eines internatio-
nalen Risikobewertungsverfahrens ist ausge-
schlossen, wenn auf Grund der bestehenden 
Erfahrungen, insbesondere bei Außenprüfun-
gen, bei dem betroffenen Steuerpflichtigen 
und den seiner Unternehmensgruppe angehö-
rigen Unternehmen oder auf Grund der im Zu-
sammenhang mit dem Antrag gemachten An-
gaben und eingereichten Unterlagen nicht zu 
erwarten ist, dass das Verfahren zeitnah, ko-
operativ, wirtschaftlich und mit einer Ein-
schätzung der Risiken abgeschlossen werden 
kann. Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn 


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. der Steuerpflichtige oder ein der Unter-
nehmensgruppe angehöriges Unterneh-
men von den Finanzbehörden als nicht 
kooperativ eingeschätzt wird, 


 


2. das leitende Unternehmen im Sinne des 
Absatzes 7 Satz 3 sich nicht bereit er-
klärt, die zusätzlichen Pflichten des je-
weiligen Verfahrens zu erfüllen und die 
für das Verfahren notwendige technische 
Infrastruktur für alle beteiligten Finanz-
behörden zur Verfügung zu stellen, 


 


3. der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung nicht gewahrt wird, 


 


4. es unwahrscheinlich ist, eine überein-
stimmende Risikoeinschätzung mit der 
zuständigen Behörde des anderen Staa-
tes oder Hoheitsgebietes zu erzielen, o-
der 


 


5. sich nicht genügend Staaten oder Ho-
heitsgebiete an einem internationalen Ri-
sikobewertungsverfahren beteiligen oder 
die wirtschaftliche Tätigkeit der inländi-
schen Unternehmen in den Staaten, die 
sich beteiligen wollen, unbedeutend ist. 


 


An einem kooperativen Verhalten im Sinne 
des Satzes 1 Nummer 1 fehlt es insbesondere, 
wenn steuerliche Mitwirkungspflichten 
schuldhaft nicht, nicht hinreichend oder nicht 
fristgerecht erfüllt wurden. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn innerhalb der letzten 
fünf Jahre 
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1. Steuererklärungen, länderbezogene Be-
richte im Sinne des § 138a oder Stamm-
dokumentationen im Sinne des § 90 Ab-
satz 3 Satz 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
abgegeben wurden, 


 


2. ein Mitwirkungsverzögerungsgeld nach 
§ 200a Absatz 2 oder ein Zuschlag nach 
§ 162 Absatz 4 oder 4a festgesetzt wor-
den ist oder  


 


3. der inländische Steuerpflichtige oder 
eine ihn nach § 34 vertretende oder nach 
§ 79 für ihn handelnde Person rechts-
kräftig wegen einer das Unternehmen 
betreffenden Steuerstraftat rechtskräftig 
verurteilt worden ist. 


 


(5) Über das Ergebnis der Prüfung 
nach Absatz 4, ob ein internationales Risiko-
bewertungsverfahren erfolgen kann, und die 
Einleitung des Verfahrens ist der Antragstel-
ler zu informieren, insbesondere über die teil-
nehmenden Staaten und Hoheitsgebiete und 
die zu bewertenden Sachverhalte. Das inter-
nationale Risikobewertungsverfahren wird 
durch Übersendung des Risikobewertungsbe-
richts im Sinne des Absatzes 6 beendet. Es 
wird auch beendet, wenn der inländische 
Steuerpflichtige vom Verfahren zurücktritt o-
der die Finanzbehörde das Verfahren vor des-
sen Abschluss beendet. Eine Beendigung ist 
möglich, wenn nicht mehr zu erwarten ist, 
dass eine Einigung über das weitere Vorgehen 
im Verfahren erzielt wird oder die Mitwir-
kung der beteiligten Unternehmen eine ange-
messene Fortführung ermöglicht, insbeson-
dere weil 


(5) u n v e r ä n d e r t  


1. über den Umfang der vorzulegenden Un-
terlagen oder zu erteilenden Auskünfte 
keine Einigung erzielt wird oder 


 


2. die erforderlichen technischen und recht-
lichen Voraussetzungen für ein elektro-
nisches Bereitstellen von und Zugreifen 
auf Unterlagen im Verfahren fehlen. 


 


Über die Beendigung werden der Antragstel-
ler und die ausländische zuständige Behörde 
informiert. 
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(6) Die Bewertung nach Absatz 2, ein-
schließlich ihres Ergebnisses, wird mit den an 
dem internationalen Risikobewertungsverfah-
ren beteiligten Staaten oder Hoheitsgebieten 
abgestimmt. Es soll ein Risikobewertungsbe-
richt erstellt werden, der 


(6) u n v e r ä n d e r t  


1. alle bewerteten Sachverhalte beschreibt,  


2. die beteiligten Unternehmen sowie die 
an dem internationalen Risikobewer-
tungsverfahren beteiligten Staaten und 
Hoheitsgebiete bezeichnet, 


 


3. die steuerlichen Risiken der bewerteten 
Sachverhalte einschätzt und  


 


4. darlegt, für welche Zeiträume die Be-
wertung vorgenommen wurde. 


 


Der Risikobewertungsbericht ist dem Antrag-
steller oder dem leitenden Unternehmen im 
Sinne des Absatzes 7 Satz 3 zu übersenden; 
auf die Anwendung des § 194 Absatz 1a ist 
hinzuweisen. 
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(7) Über den Eingang eines Antrags 
auf ein internationales Risikobewertungsver-
fahren ist das Bundeszentralamt für Steuern 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Geht 
beim Bundeszentralamt für Steuern eine An-
regung eines anderen Staates oder Hoheitsge-
bietes auf ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren ein, informiert es das Finanz-
amt, das für die Besteuerung des Unterneh-
mens nach dem Einkommen zuständig ist, 
welches am Verfahren beteiligt sein soll. Han-
delt es sich um mehrere Unternehmen, ist das 
Unternehmen maßgeblich, das den gesamten 
inländischen Teil der Unternehmensgruppe 
leitet. Fehlt es an einem solchen, sind vom 
Bundeszentralamt für Steuern alle betroffe-
nen Finanzämter zu informieren und ist darauf 
hinzuwirken, dass eine Zuständigkeitsverein-
barung für die Durchführung des internationa-
len Risikobewertungsverfahrens getroffen 
wird. Über die Durchführung eines internati-
onalen Risikobewertungsverfahrens entschei-
det das Bundeszentralamt für Steuern im Ein-
vernehmen mit der zuständigen obersten Lan-
desfinanzbehörde. Das Bundeszentralamt für 
Steuern ist insbesondere dafür zuständig, das 
internationale Risikobewertungsverfahren zu 
koordinieren und die zwischenstaatliche 
Amtshilfe durchzuführen. Die Risikobewer-
tung und die Durchführung erfolgen durch die 
örtlich zuständige Finanzbehörde unter Mit-
wirkung und in Abstimmung mit dem Bun-
deszentralamt für Steuern.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


3. In § 102 Absatz 4 Satz 3 werden nach den 
Wörtern „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 4 bis 9“ die Wörter „und § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8“ eingefügt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 117 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden 
die Wörter „dem inländischen Beteilig-
ten ein mit dem Zweck der Rechts- und 
Amtshilfe nicht zu vereinbarender Scha-
den entsteht, falls“ gestrichen. 


 


b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  
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„(6) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt 
nicht, soweit seine Anwendung der Inan-
spruchnahme oder der Leistung der zwi-
schenstaatlichen Amtshilfe entgegen-
steht; die Pflicht zur Wahrung des Steu-
ergeheimnisses bleibt unberührt.“ 


 


5. Nach § 117d wird folgender § 117e eingefügt: 5. u n v e r ä n d e r t  


„§ 117e 


 


Besondere Formen der Amtshilfe mit Dritt-
staaten 


 


(1) Die Finanzbehörden können im 
Verhältnis zu Staaten und Hoheitsgebieten, 
die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sind (Drittstaaten), in entsprechender 
Anwendung von § 2 Absatz 1 und 13, § 3 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie der 
§§ 10 bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes nach 
Maßgabe des Absatzes 2 besondere Formen 
der zwischenstaatlichen Amtshilfe in An-
spruch nehmen und unter der Voraussetzung 
der Gegenseitigkeit leisten. § 117 bleibt unbe-
rührt, soweit diese Vorschrift nichts anderes 
bestimmt. 


 


(2) Abweichend von  


1. § 10 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz des 
EU-Amtshilfegesetzes kann die Teil-
nahme an behördlichen Ermittlungen 
mittels elektronischer Kommunikation 
gestattet werden; 


 


2. § 10 Absatz 1 Satz 3 und § 12 Absatz 5 
Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes soll 
die Bestätigung oder die Ablehnung in-
nerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des 
Ersuchens übermittelt werden; 


 


3. § 10 Absatz 2 Satz 1 und § 12 Absatz 2 
Satz 2 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes 
bestimmt sich die Zulässigkeit des Aus-
tausches von Informationen nach den im 
Einzelfall innerstaatlich anwendbaren 
völkerrechtlichen Vereinbarungen oder, 
in Ermangelung solcher, nach § 117 Ab-
satz 3; 
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4. § 12a Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz des 
EU-Amtshilfegesetzes sollen die Fest-
stellungen in einem gemeinsamen Prüf-
bericht festgehalten werden; 


 


5. § 12a Absatz 4 Satz 4 des EU-Amtshil-
fegesetzes können die beteiligten Behör-
den, sofern die Gegenseitigkeit verbürgt 
ist, mit der zuständigen Behörde des 
Drittstaates vereinbaren, die Beweisfüh-
rung der entsprechenden Behörde des 
Drittstaates zu unterstützen. 


 


An die Stelle des zentralen Verbindungsbüros 
treten im Inland das Bundeszentralamt für 
Steuern und im Drittstaat die jeweils zustän-
dige Behörde. § 12 Absatz 7 des EU-Amtshil-
fegesetzes gilt nicht; zielen die behördlichen 
Ermittlungen im Inland auf ein Verfahren 
nach den §§ 193 bis 207, kann auf die Anhö-
rung des inländischen Beteiligten bis zur Be-
kanntgabe der Prüfungsanordnung verzichtet 
werden, sofern andernfalls der Erfolg der 
gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung ge-
fährdet würde. 


 


(3) Hinsichtlich der Einfuhr- und Aus-
fuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 
und 21 des Zollkodex der Union sowie den 
Verbrauch- und Verkehrssteuern kann das 
Zollkriminalamt als Zentralstelle gemäß § 3 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 des Zollfahn-
dungsdienstgesetzes entsprechend den Absät-
zen 1 bis 2 zwischenstaatliche Amtshilfe für 
den Zuständigkeitsbereich der Zollverwal-
tung bewilligen und ersuchen, soweit das 
Bundesministerium der Finanzen die Aufgabe 
nicht selbst wahrnimmt oder eine abwei-
chende Zuweisung vorsieht.“ 


 


6. Nach § 138 Absatz 1b wird folgender Ab-
satz 1c eingefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„(1c) Das Bundesministerium der Finan-
zen kann im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder durch ein im Bun-
dessteuerblatt zu veröffentlichendes Schrei-
ben Ausnahmen von der Verpflichtung zur 
Anzeige einer Erwerbstätigkeit nach Absatz 1 
und der Auskunftspflicht nach Absatz 1b ge-
genüber dem zuständigen Finanzamt bestim-
men, soweit die anzuzeigende Tätigkeit keine 
oder nur geringfügige steuerliche Auswir-
kung hat.“ 
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7. § 138a Absatz 8 wird aufgehoben. 7. u n v e r ä n d e r t  


8. In § 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b 
werden die Wörter „wirtschaftlichen Eigentü-
mer“ durch die Wörter „wirtschaftlich Be-
rechtigten“ ersetzt. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. § 138f wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den 
Wörtern „so kann er“ die Wörter „mit 
deren Einwilligung“ eingefügt. 


 


b) In Absatz 6 Satz 3 werden vor dem 
Punkt am Ende die Wörter „und dem 
Bundeszentralamt für Steuern auf Ver-
langen mitzuteilen“ eingefügt. 


 


c) In Absatz 8 werden die Wörter „dass er 
die“ durch die Wörter „dass er oder der 
Nutzer die“ ersetzt. 


 


d) In Absatz 9 Satz 2 werden nach den 
Wörtern „durch einen anderen Interme-
diär“ die Wörter „oder durch den Nut-
zer“ eingefügt. 


 


10. § 138i wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Soweit von nach § 138n mit-
geteilten innerstaatlichen Steuergestal-
tungen im Sinne des § 138l Absatz 2 
Steuern betroffen sind, die von Landes-
finanzbehörden oder Gemeinden ver-
waltet werden, teilt das Bundeszentral-
amt für Steuern den für die Nutzer zu-
ständigen Finanzbehörden der Länder im 
automatisierten Verfahren unter Angabe 
der DE-Registriernummer und der DE-
Offenlegungsnummer mit, dass ihm An-
gaben über mitgeteilte innerstaatliche 
Steuergestaltungen vorliegen.“ 


 


11. § 138j wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
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„§ 138j 


 


Auswertung der Mitteilungen über 
Steuergestaltungen“. 


 


b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach der An-
gabe „§§ 138f bis 138h“ die Wörter „so-
wie 138m und 138n“ eingefügt. 


 


c) In Absatz 2 werden nach der Angabe 
„§§ 138f bis 138h“ die Wörter „sowie 
138m und 138n“ eingefügt und wird das 
Wort „grenzüberschreitenden“ gestri-
chen. 


 


d) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 138i“ 
durch die Angabe „§ 138i Absatz 1“ er-
setzt. 


 


e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Soweit von nach den §§ 138m 
und 138n mitgeteilten innerstaatlichen 
Steuergestaltungen Steuern betroffen 
sind, die von Finanzbehörden der Länder 
oder von Gemeinden verwaltet werden, 
stellt das Bundeszentralamt für Steuern 
den für die Nutzer zuständigen Finanz-
behörden der Länder ergänzend zu den 
Angaben nach § 138i Absatz 2 auch die 
Angaben nach § 138n Absatz 2 sowie ei-
gene Ermittlungsergebnisse und die Er-
gebnisse der Auswertung zum Abruf be-
reit.“ 


 


f) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „grenz-
überschreitenden“ gestrichen und wird 
nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die 
Angabe „und 138n“ eingefügt. 


 


g) In Absatz 5 wird das Wort „grenzüber-
schreitende“ gestrichen. 


 


12. § 138k wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 138k 


 


Angabe der Steuergestaltung in der 
Steuererklärung“. 


 


b) Der Wortlaut wird Absatz 1.  
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c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:  


„(2) Hat ein Nutzer eine innerstaat-
liche Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 verwirklicht, gilt Ab-
satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die vom Bundeszentralamt für Steu-
ern zugeteilte DE-Registriernummer und 
DE-Offenlegungsnummer anzugeben 
ist.“ 


 


13. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l 
bis 138n eingefügt: 


13. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l 
bis 138n eingefügt: 


„§ 138l „§ 138l 


Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steu-
ergestaltungen 


Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steu-
ergestaltungen 


(1) Innerstaatliche Steuergestaltungen 
im Sinne des Absatzes 2 sind dem Bundes-
zentralamt für Steuern nach Maßgabe der 
§§ 138m und 138n mitzuteilen. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Eine innerstaatliche Steuergestal-
tung ist jede Gestaltung, 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. die keine grenzüberschreitende Steuer-
gestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 
in Verbindung mit § 138e ist, 


 


2. die eine Steuer vom Einkommen oder 
Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer oder die 
Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat, 


 


3. die mindestens ein Kennzeichen im 
Sinne des Absatzes 3 aufweist und 


 


4. von der ein verständiger Dritter unter 
Berücksichtigung aller wesentlichen 
Fakten und Umstände vernünftigerweise 
erwarten kann, dass der Hauptvorteil o-
der einer der Hauptvorteile die Erlan-
gung eines steuerlichen Vorteils im 
Sinne des § 138d Absatz 3 Satz 1 ist, der 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ent-
steht. 
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Besteht eine innerstaatliche Steuergestaltung 
aus einer Reihe von Gestaltungen, hat die Mit-
teilung nach Absatz 1 die gesamte innerstaat-
liche Steuergestaltung zu umfassen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder in einem im Bundessteuerblatt zu ver-
öffentlichenden Schreiben für bestimmte 
Fallgruppen bestimmen, dass kein steuerli-
cher Vorteil im Sinne des Satzes 1 Nummer 4 
anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil 
unter Berücksichtigung aller Umstände der 
Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. 


 


(3) Kennzeichen im Sinne des Absat-
zes 2 Satz 1 Nummer 3 sind: 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. die Vereinbarung   


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die 
dem Nutzer oder einem anderen an 
der Steuergestaltung Beteiligten 
eine Offenlegung, auf welche 
Weise auf Grund der Gestaltung ein 
steuerlicher Vorteil erlangt wird, 
gegenüber anderen Intermediären 
oder den Finanzbehörden verbietet, 
oder 


 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf 
den steuerlichen Vorteil der Steuer-
gestaltung festgesetzt wird; dies 
gilt, wenn die Vergütung von der 
Höhe des steuerlichen Vorteils ab-
hängt oder wenn die Vereinbarung 
die Abrede enthält, die Vergütung 
ganz oder teilweise zurückzuerstat-
ten, falls der mit der Gestaltung zu 
erwartende steuerliche Vorteil ganz 
oder teilweise nicht erzielt wird; 


 


2. eine standardisierte Dokumentation oder 
Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie 
für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss; 


 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand ha-
ben, dass  
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a) ein an der Gestaltung Beteiligter 
unangemessene rechtliche Schritte 
unternimmt, um ein verlustbringen-
des Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar zu erwerben, die Haupttä-
tigkeit dieses Unternehmens zu be-
enden und dessen Verluste dafür zu 
nutzen, seine Steuerbelastung zu 
verringern, einschließlich der zeit-
lich näheren Nutzung dieser Ver-
luste, 


 


b) Einkünfte in Vermögen, Schenkun-
gen oder andere nicht oder niedri-
ger besteuerte Einnahmen oder 
nicht steuerbare Einkünfte umge-
wandelt werden, 


 


c) Transaktionen durch die Einbezie-
hung zwischengeschalteter Unter-
nehmen, die keine wesentliche 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 
oder Transaktionen, die sich gegen-
seitig aufheben oder ausgleichen, 
für zirkuläre Vermögensverschie-
bungen genutzt werden, 


 


d) derselbe steuererhebliche Sachver-
halt mehreren Nutzern oder ande-
ren Steuerpflichtigen oder einem 
Nutzer oder Steuerpflichtigen 
mehrfach zugeordnet werden soll,  


 


e) durch aufeinander abgestimmte 
Rechtsgeschäfte zweckgerichtet 
steuerwirksame Verluste und ganz 
oder teilweise steuerfreie Einkünfte 
erzeugt werden oder  


 


f) ein an der Gestaltung Beteiligter 
unangemessene rechtliche Schritte 
unternimmt, um für sich oder einen 
Dritten einen steuerlichen Vorteil 
im Bereich des Steuerabzugs vom 
Kapitalertrag zu erzeugen. 


 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b gilt für einen 
steuerpflichtigen Gewerbeertrag entspre-
chend. 


 


(4) Nutzer einer innerstaatlichen Steu-
ergestaltung im Sinne des Absatzes 2 ist jede 
natürliche oder juristische Person, Personen-
gesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögens-
masse,  


(4) u n v e r ä n d e r t  
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1. der die innerstaatliche Steuergestaltung 
zur Umsetzung bereitgestellt wird, 


 


2. die bereit ist, die innerstaatliche Steuer-
gestaltung umzusetzen, oder 


 


3. die den ersten Schritt zur Umsetzung der 
innerstaatlichen Steuergestaltung ge-
macht hat. 


 


(5) Eine Verpflichtung zur Mitteilung 
der innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des Absatzes 2 besteht nur, wenn  


(5) Eine Verpflichtung zur Mitteilung 
der innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des Absatzes 2 besteht nur, wenn  


1. ein Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung in einem der in § 138n Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkte 


1. ein Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung in einem der in § 138n Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkte 


a) in mindestens zwei der drei Kalen-
der- oder Wirtschaftsjahre, die dem 
Kalenderjahr vorausgehen, in dem 
das Ereignis nach § 138n Absatz 1 
Satz 2 eingetreten ist,  


a) in mindestens zwei der drei Kalen-
der- oder Wirtschaftsjahre, die dem 
Kalenderjahr vorausgehen, in dem 
das Ereignis nach § 138n Absatz 1 
Satz 2 eingetreten ist, umsatzsteu-
erbare Umsätze im Sinne des § 1 
Absatz 1 des Umsatzsteuergeset-
zes in Höhe von mehr als 
50 000 000 Euro pro Wirtschafts-
jahr oder Kalenderjahr erzielt 
hat (Umsatzschwelle), 


aa) umsatzsteuerbare Umsätze im 
Sinne des § 1 Absatz 1 des 
Umsatzsteuergesetzes in Höhe 
von mehr als 50 000 000 Euro 
pro Wirtschaftsjahr oder Ka-
lenderjahr erzielt hat (Um-
satzschwelle), 


b) in mindestens zwei der drei letz-
ten Veranlagungszeiträume, für 
die vor dem Ereignis nach § 138n 
Absatz 1 Satz 2 Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer festgesetzt 
worden ist, 
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bb) eine Summe der positiven Ein-
künfte nach § 2 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes 
einschließlich der nach § 32d 
des Einkommensteuergesetzes 
dem gesonderten Steuertarif 
unterliegenden Einkünfte aus 
Kapitalvermögen von mehr 
als 2 000 000 Euro im Kalen-
derjahr (Einkünfteschwelle) 
erzielt hat, wobei im Falle der 
Zusammenveranlagung nach 
§ 26b des Einkommensteuer-
gesetzes für die Feststellung 
des Überschreitens der Ein-
künfteschwelle auf jeden Ehe-
gatten oder Lebenspartner ab-
zustellen ist, oder 


aa) u n v e r ä n d e r t  


cc) ein Einkommen nach § 8 Ab-
satz 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes erzielt und dieses er-
höht um die nach § 8b des 
Körperschaftsteuergesetzes 
außer Ansatz bleibenden Be-
züge und Gewinne und ver-
mindert um die nach § 8b Ab-
satz 3 und 5 des Körperschaft-
steuergesetzes nicht abziehba-
ren Betriebsausgaben mehr als 
2 000 000 Euro im Wirt-
schaftsjahr (Einkommens-
schwelle) beträgt,  


bb) u n v e r ä n d e r t  


b) zu einem Konzern im Sinne des 
§ 18 des Aktiengesetzes gehört, bei 
dem die Summe der Umsätze, Ein-
künfte oder Einkommen der Kon-
zerngesellschaften einen der in 
Buchstabe a genannten Schwellen-
werte überschreitet, wobei nur po-
sitive Beträge der einzelnen Kon-
zerngesellschaften berücksichtigt 
werden, 


c) zu einem Konzern im Sinne des 
§ 18 des Aktiengesetzes gehört, bei 
dem die Summe der Umsätze, Ein-
künfte oder Einkommen der Kon-
zerngesellschaften einen der in 
Buchstabe a oder b genannten 
Schwellenwerte überschreitet, wo-
bei nur positive Beträge der einzel-
nen Konzerngesellschaften berück-
sichtigt werden, 
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c) zusammen mit anderen inländi-
schen Unternehmen von einer aus-
ländischen natürlichen oder juristi-
schen Person, einer Mehrheit von 
Personen, einer Stiftung oder einem 
anderen Zweckvermögen be-
herrscht oder einheitlich geleitet 
wird oder mit einem ausländischen 
Unternehmen wirtschaftlich ver-
bunden im Sinne des § 138e Ab-
satz 3 ist, 


d) u n v e r ä n d e r t  


d) ein Investmentfonds oder ein Spe-
zial-Investmentfonds im Sinne des 
Investmentsteuergesetzes ist oder  


e) u n v e r ä n d e r t  


e) Anleger f) u n v e r ä n d e r t  


aa) eines Investmentfonds im 
Sinne des Investmentsteuerge-
setzes ist, sofern nicht mehr 
als 100 Anleger an dem In-
vestmentfonds beteiligt sind 
und die Anschaffungskosten 
der Investmentanteile des An-
legers mindestens 
100 000 Euro betragen haben 
oder 


 


bb) eines Spezial-Investment-
fonds im Sinne des Invest-
mentsteuergesetzes ist; oder 


 


2. die Gestaltung zum Gegenstand hat, dass  2. u n v e r ä n d e r t  


a) durch Erwerb von Todes wegen o-
der durch Schenkung Vermögen 
übertragen wird, dessen Wert nach 
§ 12 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes nach Ab-
zug von Nachlassverbindlichkeiten 
im Sinne des § 10 Absatz 5 Num-
mer 1 des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes oder 
nach Abzug der mit einer Schen-
kung in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehenden Schulden und 
Lasten voraussichtlich mindestens 
4 000 000 Euro betragen wird, oder  
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b) unmittelbar oder mittelbar Anteile 
an einer Gesellschaft erworben 
werden oder übergehen und der 
durch die Anteile vermittelte 
Grundbesitzwert nach § 8 Absatz 2 
des Grunderwerbsteuergesetzes 
mindestens 5 000 000 Euro beträgt. 


 


Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den 
letzten drei Kalenderjahren oder Wirtschafts-
jahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirt-
schaftsjahr, in dem das Ereignis nach § 138n 
Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist, entstanden, 
besteht eine Verpflichtung zur Mitteilung 
nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch 
dann, wenn die Umsatzschwelle, die Einkünf-
teschwelle oder die Einkommensschwelle in 
dem Kalenderjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 eintritt, voraussicht-
lich überschritten wird; Rumpfwirtschafts-
jahre sind auf volle Wirtschaftsjahre hochzu-
rechnen. Die Verpflichtung zur Mitteilung 
nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e besteht 
nur, sofern die Steuergestaltung im Zusam-
menhang mit der Beteiligung an dem Invest-
mentfonds oder dem Spezial-Investmentfonds 
steht. Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 2 
sind die Verhältnisse in einem der in § 138n 
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkte maßge-
bend. Werden die Grenzen nach Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a oder b nicht überschritten, 
besteht eine Verpflichtung zur Mitteilung ei-
ner innerstaatlichen Steuergestaltung, die 
ausschließlich die in Satz 1 Nummer 2 ge-
nannten Steuern zum Gegenstand hat, auch 
dann nicht, wenn auch ein Kriterium nach 
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist. Der Nutzer hat 
dem Intermediär die für die Anwendung von 
Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen. 


Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den 
letzten drei Kalenderjahren oder Wirtschafts-
jahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirt-
schaftsjahr, in dem das Ereignis nach § 138n 
Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist, entstanden, 
besteht eine Verpflichtung zur Mitteilung  


 1. nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
auch dann, wenn die Umsatzschwelle 
in dem Kalenderjahr, in dem das Er-
eignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 ein-
tritt, voraussichtlich überschritten 
wird;  
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 2. nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
auch dann, wenn die Einkünfte-
schwelle oder die Einkommens-
schwelle in nur einem Veranlagungs-
zeitraum, für den eine Einkommen- o-
der Körperschaftsteuer oder mindes-
tens eine Vorauszahlung auf eine sol-
che Steuer festgesetzt worden ist, 
überschritten wurde; 


 Rumpfwirtschaftsjahre sind auf volle 
Wirtschaftsjahre hochzurechnen. Wird ein 
Nutzer nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt, sind bei Anwendung von Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa die 
Einkünfte in mindestens zwei der drei letz-
ten Kalenderjahre maßgebend, die dem 
Kalenderjahr vorausgehen, in dem das Er-
eignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 einge-
treten ist. Die Verpflichtung zur Mitteilung 
nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f besteht 
nur, sofern die Steuergestaltung im Zu-
sammenhang mit der Beteiligung an dem 
Investmentfonds oder dem Spezial-Invest-
mentfonds steht. Bei Anwendung von 
Satz 1 Nummer 2 sind die Verhältnisse in 
einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Zeitpunkte maßgebend. Werden 
die Grenzen nach Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a oder b nicht überschritten, besteht 
eine Verpflichtung zur Mitteilung einer in-
nerstaatlichen Steuergestaltung, die aus-
schließlich die in Satz 1 Nummer 2 genann-
ten Steuern zum Gegenstand hat, auch 
dann nicht, wenn auch ein Kriterium nach 
Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist. Der Nutzer hat 
dem Intermediär die für die Anwendung 
von Satz 1 erforderlichen Daten mitzutei-
len. 


(6) Übt ein Intermediär im Zusammen-
hang mit der innerstaatlichen Steuergestal-
tung ausschließlich die in § 138m Absatz 1 
Satz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, so gilt er 
nicht als an der Gestaltung Beteiligter. 


(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 138m § 138m 


Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestal-
tungen verpflichtete Personen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Intermediär ist, wer eine der in 
§ 138d Absatz 1 genannten Tätigkeiten im 
Hinblick auf eine innerstaatliche Steuerge-
staltung ausübt. Zur Mitteilung einer inner-
staatlichen Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 ist der Intermediär verpflich-
tet, wenn er im Geltungsbereich dieses Geset-
zes 


 


1. seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz hat, 


 


2. eine Betriebstätte hat, durch die Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit der 
innerstaatlichen Steuergestaltung er-
bracht werden, 


 


3. in das Handelsregister oder in ein öffent-
liches berufsrechtliches Register einge-
tragen ist oder 


 


4. bei einem Berufsverband für juristische, 
steuerliche oder beratende Dienstleistun-
gen registriert ist. 


 


(2) Erfüllt kein Intermediär die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder hat 
ein Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 eine 
innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 für sich selbst konzipiert, ob-
liegt die Pflicht zur Mitteilung der innerstaat-
lichen Steuergestaltung dem Nutzer. In den 
Fällen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
sind nach Satz 1 nur die Nutzer zur Mitteilung 
der innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet, die die Voraussetzungen des § 138l 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 erfüllen; weitere 
Nutzer, die die Voraussetzungen nach § 138l 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 nicht erfüllen, gel-
ten als andere an der Gestaltung beteiligte 
Personen. 
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(3) Unterliegt ein Intermediär einer ge-
setzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht ent-
bunden, so geht die Pflicht zur Übermittlung 
der Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 auf den Nutzer über, so-
bald der Intermediär 


 


1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, 
die Möglichkeit der Entbindung von der 
Verschwiegenheitspflicht und den ande-
renfalls erfolgenden Übergang der Mit-
teilungspflicht informiert hat und 


 


2. dem Nutzer die nach § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 erforderlichen 
Angaben, soweit sie dem Nutzer nicht 
bereits bekannt sind, sowie die DE-Re-
gistriernummer und die DE-Offenle-
gungsnummer zur Verfügung gestellt 
hat. 


 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
bezeichneten Angaben auf den Nutzer über-
gegangen, so hat dieser in seiner Mitteilung 
die DE-Registriernummer und die DE-Offen-
legungsnummer anzugeben; § 138n Absatz 1 
gilt in diesem Fall entsprechend. Die Informa-
tion des Nutzers nach Satz 1 Nummer 2 ist 
vom Intermediär nach Zugang der Mitteilung 
der DE-Offenlegungsnummer unverzüglich 
zu veranlassen und auf Verlangen dem Bun-
deszentralamt für Steuern nachzuweisen. Er-
langt der Nutzer die in Satz 1 Nummer 2 be-
zeichneten Informationen erst nach Eintritt 
des nach § 138n Absatz 1 Satz 2 maßgeben-
den Ereignisses, so beginnt die Frist zur Über-
mittlung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 9 bezeichneten Angaben abwei-
chend von § 138n Absatz 1 Satz 2 erst mit 
Ablauf des Tages, an dem der Nutzer die In-
formationen erlangt hat. Hat der Nutzer einer 
innerstaatlichen Steuergestaltung einen Inter-
mediär, der einer gesetzlichen Pflicht zur Ver-
schwiegenheit unterliegt, nicht von seiner 
Verschwiegenheitspflicht entbunden, kann 
die Pflicht des Intermediärs zur Mitteilung der 
Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 und 4 bis 8 dadurch erfüllt werden, dass 
der Nutzer diese Angaben im Auftrag des In-
termediärs übermittelt. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Drucksache 20/9341 – 86 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(4) Mehrere Intermediäre oder Nutzer 
derselben innerstaatlichen Steuergestaltung 
sind nebeneinander zur Mitteilung verpflich-
tet. Ein Intermediär oder Nutzer ist in diesem 
Fall von der Mitteilungspflicht nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 befreit, soweit er nachweisen 
kann, dass die in § 138n Absatz 2 bezeichne-
ten Informationen zu derselben innerstaatli-
chen Steuergestaltung bereits durch einen an-
deren Intermediär oder einen anderen Nutzer 
dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt 
wurden. 


 


§ 138n § 138n 


Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher 
Steuergestaltungen 


u n v e r ä n d e r t  


(1) Die innerstaatliche Steuergestal-
tung im Sinne von § 138l Absatz 2 ist dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzutei-
len. Die Übermittlung der Angaben nach Ab-
satz 2 hat innerhalb von zwei Monaten nach 
Ablauf des Tages zu erfolgen, an dem das 
erste der nachfolgenden Ereignisse eintritt: 


 


1. die innerstaatliche Steuergestaltung wird 
zur Umsetzung bereitgestellt, 


 


2. der Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung ist zu deren Umsetzung bereit o-
der 


 


3. mindestens ein Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung hat den ersten 
Schritt der Umsetzung dieser Steuerge-
staltung gemacht. 


 


(2) Der Datensatz muss folgende An-
gaben enthalten: 


 


1. zum Intermediär:  


a) den Familiennamen und den Vor-
namen sowie den Tag und Ort der 
Geburt, wenn der Intermediär eine 
natürliche Person ist, 


 


b) die Firma oder den Namen, wenn 
der Intermediär keine natürliche 
Person ist, und 


 


c) die Anschrift,  
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2. zum Nutzer:  


a) den Familiennamen und den Vor-
namen sowie den Tag und Ort der 
Geburt, wenn der Nutzer eine natür-
liche Person ist, 


 


b) die Firma oder den Namen, wenn 
der Nutzer keine natürliche Person 
ist, 


 


c) die Anschrift,  


d) den Staat, in dem der Nutzer ansäs-
sig ist, und 


 


e) das Steueridentifikationsmerkmal 
nach den §§ 139b und 139c oder die 
Steuernummer, soweit dem Nutzer 
zugeteilt, 


 


3. wenn an der innerstaatlichen Steuerge-
staltung Personen beteiligt sind, die im 
Sinne des § 138e Absatz 3 als verbun-
dene Unternehmen des Nutzers gelten, 
zu dem verbundenen Unternehmen: 


 


a) die Firma oder den Namen,  


b) die Anschrift,  


c) den Staat, in dem das Unternehmen 
ansässig ist, und 


 


d) das Steueridentifikationsmerkmal 
nach den §§ 139b und 139c oder die 
Steuernummer, soweit der mittei-
lungspflichtigen Person nach 
§ 138m Absatz 1 oder 2 bekannt, 


 


4. Einzelheiten zu den nach § 138l Ab-
satz 3 zur Mitteilung verpflichtenden 
Kennzeichen, 


 


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der 
innerstaatlichen Steuergestaltung ein-
schließlich 


 


a) soweit vorhanden, der Bezeich-
nung, unter der die Steuergestal-
tung allgemein bekannt ist, und 
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b) einer abstrakt gehaltenen Beschrei-
bung der relevanten Geschäftstätig-
keit oder Gestaltung des Nutzers, 
soweit dies nicht zur Offenlegung 
eines Handels-, Gewerbe- oder Be-
rufsgeheimnisses oder eines Ge-
schäftsverfahrens oder von Infor-
mationen führt, deren Offenlegung 
die öffentliche Ordnung verletzen 
würde, 


 


6. das Datum des Tages, an dem der erste 
Schritt der Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht wurde o-
der voraussichtlich gemacht werden 
wird, 


 


7. Einzelheiten zu den einschlägigen 
Rechtsvorschriften, die unmittelbar die 
Grundlage der innerstaatlichen Steuer-
gestaltung bilden, 


 


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen 
wirtschaftlichen Wert der innerstaatli-
chen Steuergestaltung und 


 


9. Angaben zu allen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ansässigen Personen, die 
von der innerstaatlichen Steuergestal-
tung wahrscheinlich unmittelbar betrof-
fen sind sowie Personen nach § 138m 
Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative, so-
weit sie der mitteilungspflichtigen Per-
son nach § 138m Absatz 1 oder 2 be-
kannt sind. 


 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass ne-
ben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mit-
teilung derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung verpflichtet ist, so kann er im Daten-
satz nach Satz 1 mit deren Einwilligung die 
Angaben nach Satz 1 Nummer 1 auch hin-
sichtlich der anderen ihm bekannten Interme-
diäre machen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn 
dem Nutzer einer innerstaatlichen Steuerge-
staltung bekannt ist, dass neben ihm mindes-
tens ein weiterer Nutzer zur Mitteilung dersel-
ben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet ist. 
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(3) Der mitteilende Intermediär hat den 
Nutzer darüber zu informieren, welche den 
Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Ab-
satz 2 an das Bundeszentralamt für Steuern 
übermitteln wird. Im Fall des Absatzes 2 
Satz 2 hat der mitteilende Intermediär die an-
deren ihm bekannten Intermediäre unverzüg-
lich darüber zu informieren, dass die Angaben 
gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermittelt wurden. 


 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern 
weist dem eingegangenen Datensatz im Sinne 
des Absatzes 2 


 


1. eine DE-Registriernummer für die mit-
geteilte innerstaatliche Steuergestaltung 
und 


 


2. eine DE-Offenlegungsnummer für die 
eingegangene Mitteilung 


 


zu und teilt diese der mitteilenden Person im 
Sinne von § 138m Absatz 1 oder 2 mit. Hat 
das Bundeszentralamt für Steuern auf Grund 
der Mitteilung eines anderen Intermediärs o-
der Nutzers der innerstaatlichen Steuergestal-
tung bereits eine DE-Registriernummer zuge-
wiesen und ist diese der mitteilenden Person 
bekannt, so hat sie sie dem Bundeszentralamt 
für Steuern im Datensatz nach Absatz 2 Satz 1 
mitzuteilen. Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzu-
wenden, wenn die mitteilende Person nach 
Satz 2 im Datensatz eine DE-Registriernum-
mer für die innerstaatliche Steuergestaltung 
angegeben hat. Der mitteilende Intermediär 
hat die DE-Registriernummer nach Satz 1 
Nummer 1 und die DE-Offenlegungsnummer 
nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich dem 
Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung 
mitzuteilen. Hat der Intermediär nach Ab-
satz 2 Satz 2 auch andere Intermediäre dersel-
ben innerstaatlichen Steuergestaltung be-
nannt, so hat er diesen die DE-Registriernum-
mer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen. 
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(5) § 138h Absatz 1 gilt für innerstaat-
liche Steuergestaltungen sinngemäß. Bei 
marktfähigen innerstaatlichen Steuergestal-
tungen sind Änderungen hinsichtlich der in 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 9 be-
zeichneten Angaben, die nach Übermittlung 
des Datensatzes nach Absatz 2 eingetreten 
sind, innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des 
Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die 
jeweils mitteilungspflichtigen Umstände ein-
getreten sind. Dabei sind die DE-Registrier-
nummer und die DE-Offenlegungsnummer 
anzugeben. Die Angaben sind dem Bundes-
zentralamt für Steuern nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 Satz 1 zu übermitteln.“ 


 


14. Nach § 194 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


14. u n v e r ä n d e r t  


„(1a) Das Ergebnis eines internationalen 
Risikobewertungsverfahrens nach § 89b und 
auch die bei dessen Durchführung erlangten 
Erkenntnisse, die nicht im Risikobewertungs-
bericht nach § 89b Absatz 6 enthalten sind, 
sollen bei der Bestimmung des sachlichen 
Umfangs einer Außenprüfung nach Absatz 1 
Satz 2 berücksichtigt werden.“ 


 


15. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „Die 
Verjährung ist gehemmt,“ durch die Wörter 
„Die Verjährungsfrist läuft nicht ab,“ ersetzt. 


15. u n v e r ä n d e r t  


16. Dem § 237 wird folgender Absatz 6 angefügt: 16. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für fest-
gesetzte Haftungsansprüche entsprechend, 
soweit sich die Haftung auf Steuern und zu-
rückzuzahlende Steuervergütungen er-
streckt.“ 


 


17. § 379 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1e werden die Wörter 
„, entgegen § 138f Absatz 1, 2, 3 
Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie 9 und 
10 oder entgegen § 138h Absatz 2“ 
durch die Wörter „in Verbindung 
mit § 138f Absatz 1, 2, 3 Satz 1 
Nummer 1 bis 7 sowie 9 und 10 o-
der § 138h Absatz 2, jeweils auch 
in Verbindung mit § 138f Absatz 6 
Satz 1 und 2 oder § 138g Absatz 1 
Satz 1,“ ersetzt. 
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bb) Nummer 1f wird aufgehoben.  


cc) In Nummer 1g wird die Angabe 
„§138k Satz 1“ durch die Wörter 
„§ 138k Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 


 


dd) In Nummer 1i wird das Wort „o-
der“ am Ende durch ein Komma er-
setzt. 


 


ee) Nach Nummer 1i werden die fol-
genden Nummern 1j und 1k einge-
fügt: 


 


„1j. entgegen § 138l Absatz 1 in 
Verbindung mit § 138n Ab-
satz 1, 2 Satz 1 Nummer 1 bis 
7 und 9 oder Absatz 5 Satz 2 
und 3, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 138m Absatz 1, 2 
oder 3 Satz 1 und 2, eine Mit-
teilung über eine innerstaatli-
che Steuergestaltung nicht, 
nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig 
macht, 


 


1k. entgegen § 138k Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 in 
der Steuererklärung die An-
gabe der von ihm verwirk-
lichten innerstaatlichen Steu-
ergestaltung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht oder“. 


 


b) In Absatz 5 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 1c“ durch die Wörter 
„Absatz 2 Nummer 1c, 1j und 1k“ er-
setzt. 


 


c) In Absatz 7 werden die Wörter „Ab-
satz 2 Nummer 1 und 1d bis 1g“ durch 
die Wörter „Absatz 2 Nummer 1, 1d, 1e 
und 1g“ ersetzt. 


 


Artikel 12 Artikel 14 


Weitere Änderung der Abgabenordnung Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung, die zuletzt durch 
Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung, die zuletzt durch 
Artikel 13 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben



LarsZ

Hervorheben







 


Drucksache 20/9341 – 92 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 14 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„§ 14a Personenvereinigungen  


§ 14b Körperschaften mit Sitz im Aus-
land“. 


 


b) Die Angabe zu § 183 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 183 Bekanntgabe bei der gesonder-
ten und einheitlichen Feststel-
lung gegenüber rechtsfähigen 
Personenvereinigungen“. 


 


c) Nach der Angabe zu § 183 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 183a Empfangsbevollmächtigte bei 
der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung bei nicht 
rechtsfähigen Personenvereini-
gungen und in sonstigen Fäl-
len“. 


 


d) Die Angabe zu § 267 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„§ 267 Vollstreckungsverfahren gegen 
Personenvereinigungen“. 


 


2. § 2a wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 wird nach der Angabe „L 
127 vom 23.5.2018, S. 2“ die Angabe 
„; L 47 vom 4.3.2021, S. 35“ eingefügt. 


 


b) In Absatz 5 Nummer 2 werden die Wör-
ter „rechtsfähige oder nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen“ durch das Wort 
„Personenvereinigungen (§ 14a)“ er-
setzt. 


 


3. Nach § 14 werden die folgenden §§ 14a und 
14b eingefügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 93 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 14a 


 


Personenvereinigungen  


(1) Personenvereinigungen im Sinne 
dieses Gesetzes und der Steuergesetze sind 
Personenzusammenschlüsse ohne Rechtsper-
sönlichkeit zur Verfolgung eines gesetzlich 
zulässigen Zwecks. 


 


(2) Rechtsfähige Personenvereinigun-
gen sind insbesondere  


 


1. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit (§ 54 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


 


2. rechtsfähige Personengesellschaften ein-
schließlich Gesellschaften (§ 705 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), Personen-
handelsgesellschaften, Partnerschaftsge-
sellschaften, Partenreedereien und Euro-
päische wirtschaftliche Interessenverei-
nigungen und 


 


3. Gemeinschaften der Wohnungseigentü-
mer (§ 9a des Wohnungseigentumsge-
setzes). 


 


(3) Nicht rechtsfähige Personenverei-
nigungen sind insbesondere 


 


1. Bruchteilsgemeinschaften (§ 741 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


 


2. Gütergemeinschaften (§ 1415 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs) und 


 


3. Erbengemeinschaften (§ 2032 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs). 


 


(4) Auf nicht rechtsfähige Gesellschaf-
ten (§ 740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
sind die für nicht rechtsfähige Personenverei-
nigungen geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 267 Absatz 1 Satz 1 sinngemäß 
anzuwenden. 
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§ 14b 


 


Körperschaften mit Sitz im Ausland  


(1) Ist eine Körperschaft mit Sitz (§ 11) 
im Ausland und Ort der Geschäftsleitung 
(§ 10) im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
nach dem Recht des Staates, in dem sie ihren 
Sitz hat, rechtsfähig, sind Verwaltungsakte an 
sie zu richten, soweit sie nach den Steuerge-
setzen Steuerschuldner ist. Dies gilt auch 
dann, wenn sie nach inländischem Gesell-
schaftsrecht mangels Rechtsfähigkeit nicht 
als juristische Person zu behandeln ist. 


 


(2) Auf Körperschaften im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 2 sind die für juristische Per-
sonen geltenden Regelungen der §§ 34 und 79 
entsprechend anzuwenden. 


 


(3) Für die Vollstreckung in das Ver-
mögen einer Körperschaft im Sinne des Ab-
satzes 1 genügt ein an sie gerichteter voll-
streckbarer Verwaltungsakt. 


 


(4) Die Anteilseigner einer Körper-
schaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 haften 
für die von der Körperschaft geschuldeten 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
unbeschränkt.“ 


 


4. In § 31a Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2“ 
durch die Wörter „des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2“ er-
setzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 34 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Die gesetzlichen Vertreter natürlicher 
und juristischer Personen sowie rechtsfä-
higer Personenvereinigungen und die 
Geschäftsführer von Vermögensmassen 
haben deren steuerliche Pflichten zu er-
füllen.“ 


 


b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Bei nicht rechtsfähigen Personenverei-
nigungen haben die Mitglieder, Gesell-
schafter oder Gemeinschafter die Pflich-
ten im Sinne des Absatzes 1 zu erfüllen.“ 
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6. § 39 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur ge-
samten Hand oder einer rechtsfähigen 
Personengesellschaft zustehen, werden 
den Beteiligten oder Gesellschaftern 
anteilig zugerechnet, soweit eine ge-
trennte Zurechnung für die Besteuerung 
erforderlich ist. Rechtsfähige Personen-
gesellschaften gelten für Zwecke der 
Ertragsbesteuerung als Gesamthand 
und deren Vermögen als Gesamthands-
vermögen.“ 


 


7. § 60b wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„(1) Das Bundeszentralamt für 
Steuern führt ein Register, in dem Kör-
perschaften und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts geführt werden, an 
die steuerbegünstigt Zuwendungen nach 
den §§ 10b, 34g des Einkommensteuer-
gesetzes geleistet werden können (Zu-
wendungsempfängerregister). 


 


(2) Im Zuwendungsempfängerre-
gister speichert das Bundeszentralamt 
für Steuern zu Zwecken des Sonderaus-
gabenabzugs nach § 10b des Einkom-
mensteuergesetzes und der Steuerermä-
ßigung nach § 34g des Einkommensteu-
ergesetzes automatisiert folgende Daten: 


 


1. Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer, 


 


2. Name,  


3. Anschrift,  


4. steuerbegünstigte Zwecke nach den 
§§ 52 bis 54, 


 


5. Datum der Anerkennung als Partei 
im Sinne des § 2 des Parteiengeset-
zes, 


 


6. Datum der Anerkennung als Wäh-
lervereinigung, 


 


7. Status als juristische Person des öf-
fentlichen Rechts, 


 


8. zuständige Finanzbehörde,  
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9. Datum der Erteilung des letzten 
Freistellungsbescheides, der An-
lage zum Körperschaftsteuerbe-
scheid oder des Feststellungsbe-
scheides nach § 60a, 


 


10. Kontoverbindungen bei Ban-
ken/Kreditinstituten und Bezahl-
dienstleistern.“ 


 


b) In Absatz 3 werden die Wörter „Das für 
die Festsetzung der Körperschaftsteuer 
der Körperschaft zuständige Finanzamt“ 
durch die Wörter „Die für die Besteue-
rung nach dem Einkommen zuständige 
Finanzbehörde“ ersetzt. 


 


c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:  


„(5) Die im Zuwendungsempfän-
gerregister Geführten können Änderun-
gen und Ergänzungen der Eintragungen 
nach Absatz 2 Nummer 10 mit Hilfe ei-
nes amtlich vorgeschriebenen Datensat-
zes durch Datenfernübertragung bewir-
ken.“ 


 


8. § 79 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


8. u n v e r ä n d e r t  


„3. juristische Personen sowie Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen 
durch die in § 34 bezeichneten Personen 
oder durch besonders Beauftragte,“. 


 


9. § 93 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 4a werden die Wörter „Per-
sonengesellschaft, Körperschaft, Perso-
nenvereinigung“ durch die Wörter „Kör-
perschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


 


b) Der Nummer 4b wird das Wort „oder“ 
angefügt. 


 


c) Nach Nummer 4c wird folgende Num-
mer 4d eingefügt: 


 


„4d. zur Verifizierung der Kontover-
bindung des Zuwendungsempfän-
gers nach § 60b Absatz 2 Num-
mer 10, wenn dieser eine Ände-
rung oder Ergänzung von Konto-
verbindungen nach § 60b Absatz 5 
beantragt,“. 


 


10. § 138 wird wie folgt geändert: 10. § 138 wird wie folgt geändert: 
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a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„Unternehmer im Sinne des § 21 Ab-
satz 1 Satz 2 haben die Aufnahme einer 
im Geltungsbereich des Gesetzes um-
satzsteuerbaren Tätigkeit dem nach der 
Umsatzsteuer-Zuständigkeitsverord-
nung zuständigen Finanzamt anzuzei-
gen, es sei denn, diese Unternehmer er-
bringen in Deutschland ausschließlich 
steuerbare und steuerpflichtige Umsätze, 
die in den besonderen Besteuerungsver-
fahren nach den §§ 18i bis 18k des Um-
satzsteuergesetzes zu erklären sind.“ 


 


b) Dem Absatz 1b wird folgender Satz an-
gefügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für Steuerpflichtige im Sinne des § 137, 
die nicht nach Absatz 1 zur Anzeige ver-
pflichtet sind.“ 


 


 c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 aaa) In Nummer 4 wird das 
Semikolon am Ende 
durch einen Punkt er-
setzt. 


c) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die 
Wörter „Personengesellschaft, Körper-
schaft, Personenvereinigung“ durch die 
Wörter „Körperschaft, Personenvereini-
gung“ ersetzt. 


bbb) Nummer 5 wird aufgeho-
ben. 


 bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 „In den Fällen der Nummern 1 
bis 4 ist auch die Art der wirt-
schaftlichen Tätigkeit des Be-
triebs, der Betriebsstätte, der 
Körperschaft, Personenvereini-
gung, Vermögensmasse oder der 
Drittstaat-Gesellschaft mitzutei-
len.“ 


d) In Absatz 3 werden die Wörter „Perso-
nengesellschaft, Körperschaft, Perso-
nenvereinigung“ durch die Wörter „Kör-
perschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


d) u n v e r ä n d e r t  
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11. In § 138d Absatz 5 werden die Wörter „Per-
sonengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


11. u n v e r ä n d e r t  


12. In § 138l Absatz 4 werden die Wörter „Perso-
nengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


 13. Nach § 139b Absatz 4 Satz 2 wird folgen-
der Satz eingefügt: 


 „Die in Absatz 3 Nummer 1 und 8 aufge-
führten Daten werden auch zum Nachweis 
der Elterneigenschaft sowie zur Ermitt-
lung der Anzahl der berücksichtigungsfä-
higen Kinder des beitragspflichtigen Mit-
glieds für die Beitragssatzermittlung nach 
§ 55 Absatz 3 und 3a des Elften Buches So-
zialgesetzbuch gespeichert und können von 
den beitragsabführenden Stellen und den 
Pflegekassen zu diesem Zweck verarbeitet 
werden.“ 


13. § 139c wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 5 Nummer 11 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„11. Eintrag im Handels-, Partner-
schafts- oder Gesellschaftsregister 
(Registergericht, Datum und Num-
mer der Eintragung),“. 


 


b) In Absatz 6a wird das Wort „Personen-
gesellschaft“ durch die Wörter „rechtsfä-
higen Personengesellschaft“ ersetzt. 


 


14. § 141 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 


15. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„600 000“ durch die Angabe „800 000“ 
ersetzt. 


 


b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils 
die Angabe „60 000“ durch die Angabe 
„80 000“ ersetzt. 


 


15. In § 146a wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat und dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie“ durch 
die Wörter „Bundesministerium des In-
nern und für Heimat und dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„nach amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck“ durch die Wörter „nach amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz durch Da-
tenfernübertragung“ ersetzt. 


 


16. In § 147a Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt. 


17. u n v e r ä n d e r t  


17. § 152 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 18. u n v e r ä n d e r t  


„In Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a ist der Verspätungszu-
schlag festzusetzen 


 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen vorrangig gegen die Personenverei-
nigung und 


 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen vorrangig gegen die nach § 181 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 erklärungs-
pflichtigen Personen.“ 


 


18. § 181 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert: 


19. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  


„1. in den Fällen des § 180 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 


 


a) bei rechtsfähigen Personen-
vereinigungen vorrangig die 
Personenvereinigung und 
nachrangig jeder Feststel-
lungsbeteiligte, dem ein An-
teil an den einkommensteuer-
pflichtigen oder körper-
schaftsteuerpflichtigen Ein-
künften zuzurechnen ist,  
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b) bei nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen und in 
sonstigen Fällen jeder Fest-
stellungsbeteiligte, dem ein 
Anteil an den einkommen-
steuerpflichtigen oder kör-
perschaftsteuerpflichtigen 
Einkünften zuzurechnen ist;“. 


 


b) In Nummer 4 werden nach der Angabe 
„Nummer 3“ die Wörter „bei nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen“ 
eingefügt. 


 


19. § 183 wird wie folgt gefasst: 20. u n v e r ä n d e r t  


„§ 183 


 


Bekanntgabe bei der gesonderten und ein-
heitlichen Feststellung gegenüber rechtsfähi-


gen Personenvereinigungen 


 


(1) Sind mehrere Personen am Gegen-
stand der gesonderten und einheitlichen Fest-
stellung als Gesellschafter oder Gemeinschaf-
ter beteiligt (Feststellungsbeteiligte) und bil-
den sie eine rechtsfähige Personenvereini-
gung, sind alle Verwaltungsakte und Mittei-
lungen, die nach diesem Gesetz und den Steu-
ergesetzen mit der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung zusammenhängen, der Per-
sonenvereinigung in Vertretung der Feststel-
lungsbeteiligten bekannt zu geben. Bei der 
Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen, dass die 
Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle 
Feststellungsbeteiligten erfolgt. 


 


(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,   


1. wenn die Personenvereinigung vollbeen-
det ist oder der Finanzbehörde bekannt 
ist, dass die Personenvereinigung nicht 
mehr rechtsfähig ist, oder 


 


2. soweit ein Feststellungsbeteiligter aus 
der Personenvereinigung ausgeschieden 
ist oder zwischen den Feststellungsbetei-
ligten ernstliche Meinungsverschieden-
heiten bestehen.  
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In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 können 
die in Absatz 1 Satz 1 genannten Verwal-
tungsakte und Mitteilungen der Personenver-
einigung auch mit Wirkung für und gegen ei-
nen in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststel-
lungsbeteiligten bekannt gegeben werden, so-
weit und solange dieser Feststellungsbetei-
ligte dem nicht widersprochen hat. Ein Wider-
spruch nach Satz 2 wird der Finanzbehörde 
gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 


 


(3) Ist nach Absatz 2 Satz 1 Einzelbe-
kanntgabe erforderlich, so sind dem Feststel-
lungsbeteiligten  


 


1. der Gegenstand der gesonderten und ein-
heitlichen Feststellung,  


 


2. die alle Feststellungsbeteiligten betref-
fenden Besteuerungsgrundlagen, 


 


3. sein Anteil,   


4. die Zahl der Feststellungsbeteiligten und  


5. die ihn persönlich betreffenden Besteue-
rungsgrundlagen 


 


bekannt zu geben. Bei berechtigtem Interesse 
ist dem Feststellungsbeteiligten der gesamte 
Inhalt des Feststellungsbescheids mitzutei-
len.“ 


 


20. Nach § 183 wird folgender § 183a eingefügt: 21. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 183a 


 


Empfangsbevollmächtigte bei der gesonder-
ten und einheitlichen Feststellung bei nicht 


rechtsfähigen Personenvereinigungen und in 
sonstigen Fällen 


 


(1) Bilden die Feststellungsbeteiligten 
keine rechtsfähige Personenvereinigung, so 
sollen sie einen gemeinsamen Empfangsbe-
vollmächtigten bestellen, der ermächtigt ist, 
für sie alle Verwaltungsakte und Mitteilungen 
in Empfang zu nehmen, die nach diesem Ge-
setz und den Steuergesetzen mit der gesonder-
ten und einheitlichen Feststellung zusammen-
hängen. Ist kein gemeinsamer Empfangsbe-
vollmächtigter nach Satz 1 vorhanden, kann 
die Finanzbehörde die Feststellungsbeteilig-
ten auffordern, innerhalb einer bestimmten 
angemessenen Frist einen Empfangsbevoll-
mächtigten zu benennen. Hierbei ist ein Fest-
stellungsbeteiligter vorzuschlagen und darauf 
hinzuweisen, dass diesem die in Satz 1 ge-
nannten Verwaltungsakte und Mitteilungen 
mit Wirkung für und gegen alle Feststellungs-
beteiligten bekannt gegeben werden, soweit 
nicht ein anderer Empfangsbevollmächtigter 
benannt wird. Bei der Bekanntgabe an den 
Empfangsbevollmächtigten ist darauf hinzu-
weisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung 
für und gegen alle Feststellungsbeteiligten er-
folgt. 


 


(2) Absatz 1 ist insoweit nicht anzu-
wenden, als der Finanzbehörde bekannt ist, 
dass 


 


1. die Personenvereinigung nicht mehr be-
steht oder rechtsfähig geworden ist,  


 


2. ein Feststellungsbeteiligter aus der Per-
sonenvereinigung ausgeschieden ist oder 
zwischen den Feststellungsbeteiligten 
ernstliche Meinungsverschiedenheiten 
bestehen.  
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Ist ein Empfangsbevollmächtigter nach Ab-
satz 1 Satz 1 vorhanden, können die in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Verwaltungsakte und 
Mitteilungen ihm auch mit Wirkung für einen 
in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststellungs-
beteiligten bekannt gegeben werden, soweit 
und solange dieser Feststellungsbeteiligte o-
der der Empfangsbevollmächtigte nicht wi-
dersprochen hat. Ein Widerruf der Empfangs-
vollmacht nach Absatz 1 Satz 1 und ein Wi-
derspruch nach Satz 2 werden der Finanzbe-
hörde gegenüber erst wirksam, wenn sie ihr 
zugehen. 


 


(3) Ist nach Absatz 2 Einzelbekannt-
gabe erforderlich, gilt § 183 Absatz 3 entspre-
chend. 


 


(4) Wird eine wirtschaftliche Einheit   


1. Ehegatten oder Lebenspartnern oder  


2. Ehegatten mit ihren Kindern, Lebens-
partnern mit ihren Kindern oder Allein-
stehenden mit ihren Kindern 


 


zugerechnet und haben die Feststellungsbetei-
ligten keinen gemeinsamen Empfangsbevoll-
mächtigten bestellt, so gelten für die Bekannt-
gabe von Feststellungsbescheiden über den 
Einheitswert oder den Grundsteuerwert die 
Regelungen über zusammengefasste Be-
scheide in § 122 Absatz 7 entsprechend.“ 


 


21. § 267 wird wie folgt gefasst: 22. u n v e r ä n d e r t  


„§ 267 


 


Vollstreckungsverfahren gegen Personenver-
einigungen 


 


(1) Bei nicht rechtsfähigen Personen-
vereinigungen, die als solche steuerpflichtig 
sind, genügt für die Vollstreckung in deren 
Vermögen ein vollstreckbarer Verwaltungs-
akt gegen die Personenvereinigung. Dies gilt 
entsprechend für Zweckvermögen und sons-
tige einer juristischen Person ähnliche steuer-
pflichtige Gebilde. 


 


(2) Hat eine nicht rechtsfähige Perso-
nenvereinigung nachträglich Rechtsfähigkeit 
erlangt, so kann auch aus einem Verwaltungs-
akt vollstreckt werden, der vor diesem Zeit-
punkt wirksam geworden ist.“ 
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22. § 284 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 23. u n v e r ä n d e r t  


„Handelt es sich bei dem Vollstreckungs-
schuldner um eine juristische Person oder um 
eine rechtsfähige Personenvereinigung, so hat 
er seine Firma oder den Namen, die Nummer 
des Registerblatts im Handels-, Genossen-
schafts-, Gesellschafts-, Partnerschafts- oder 
Vereinsregister und seinen Sitz anzugeben.“ 


 


23. § 352 wird wie folgt gefasst: 24. u n v e r ä n d e r t  


„§ 352 


 


Einspruchsbefugnis bei der gesonderten und 
einheitlichen Feststellung 


 


(1) Gegen Bescheide über die geson-
derte und einheitliche Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen können Einspruch ein-
legen: 


 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen: 


 


a) die Personenvereinigung,  


b) wenn die rechtsfähige Personenver-
einigung nicht mehr besteht, jeder 
Gesellschafter oder Gemeinschaf-
ter, gegen den der Feststellungsbe-
scheid ergangen ist oder zu ergehen 
hätte; 


 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereini-
gungen und in sonstigen Fällen: 


 


a) der Einspruchsbefugte im Sinne des 
Absatzes 2, 


 


b) wenn Personen nach Buchstabe a 
nicht vorhanden sind, jeder Gesell-
schafter, Gemeinschafter oder Mit-
berechtigte, gegen den der Feststel-
lungsbescheid ergangen ist oder zu 
ergehen hätte; 


 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte, ge-
gen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 
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4. soweit es sich darum handelt, wer an 
dem festgestellten Betrag beteiligt ist 
und wie dieser sich auf die einzelnen Be-
teiligten verteilt, jeder, der durch die 
Feststellungen hierzu berührt wird; 


 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die 
einen Beteiligten persönlich angeht, je-
der, der durch die Feststellungen über die 
Frage berührt wird. 


 


(2) Einspruchsbefugt im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der ge-
meinsame Empfangsbevollmächtigte im 
Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 oder des § 6 
Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die ge-
sonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgaben-
ordnung. Haben die Feststellungsbeteiligten 
keinen gemeinsamen Empfangsbevollmäch-
tigten bestellt, ist einspruchsbefugt im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a der 
nach § 183a Absatz 1 Satz 2 und 3 oder nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Verordnung 
über die gesonderte Feststellung von Besteu-
erungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung von der Finanzbehörde be-
stimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 
Nummer 3 bleibt unberührt. Die Sätze 1 
und 2 sind nur anwendbar, wenn die Beteilig-
ten in der Feststellungserklärung oder in der 
Aufforderung zur Benennung eines Emp-
fangsbevollmächtigten über die Einspruchs-
befugnis des Empfangsbevollmächtigten be-
lehrt worden sind.“ 


 


Artikel 13 Artikel 15 


Weitere Änderung der Abgabenordnung Weitere Änderung der Abgabenordnung 


In § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, werden die Wörter „den Einheitswert 
oder“ gestrichen. 


In § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, werden die Wörter „den Einheitswert 
oder“ gestrichen. 
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Artikel 14 Artikel 16 


Weitere Änderung der Abgabenordnung Weitere Änderung der Abgabenordnung 


In § 147a Absatz 1 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird jeweils die Angabe „500 000“ 
durch die Angabe „750 000“ ersetzt. 


In § 147a Absatz 1 der Abgabenordnung, die 
zuletzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird jeweils die Angabe „500 000“ 
durch die Angabe „750 000“ ersetzt. 


Artikel 15 Artikel 17 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Dem § 14 wird folgender Absatz 7 angefügt: 1. u n v e r ä n d e r t  


„(7) § 230 Absatz 2 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] 
noch nicht abgelaufenen Verjährungsfristen.“ 


 


2. Dem § 15 wird folgender Absatz 17 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(17) § 237 Absatz 6 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle 
Haftungsansprüche, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 entstehen.“ 


 


3. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt: 3. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt: 
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„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die 
§§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] 
geltenden Fassung sind in allen Fällen anzu-
wenden, in denen das maßgebende Ereignis 
nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung nach einem 
vom Bundesministerium der Finanzen min-
destens ein Jahr zuvor zu bestimmenden und 
im Bundesgesetzblatt Teil I bekanntzuma-
chenden Stichtag eingetreten ist. Unabhängig 
von der Bekanntgabe nach Satz 1 ist der spä-
teste Stichtag der … [einsetzen: 31. Dezember 
des vierten Kalenderjahres, das auf das Ka-
lenderjahr des Inkrafttretens der 
Artikel 11 und 15 dieses Gesetzes folgt].“ 


„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die 
§§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] 
geltenden Fassung sind in allen Fällen anzu-
wenden, in denen das maßgebende Ereignis 
nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der Abgabenord-
nung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung nach einem 
vom Bundesministerium der Finanzen min-
destens ein Jahr zuvor zu bestimmenden und 
im Bundesgesetzblatt Teil I bekanntzuma-
chenden Stichtag eingetreten ist. Unabhängig 
von der Bekanntgabe nach Satz 1 ist der spä-
teste Stichtag der … [einsetzen: 31. Dezember 
des vierten Kalenderjahres, das auf das Ka-
lenderjahr des Inkrafttretens der 
Artikel 13 und 17 dieses Gesetzes folgt].“ 


Artikel 16 Artikel 18 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung, das zuletzt durch Artikel 15 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-
benordnung, das zuletzt durch Artikel 17 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. § 19 wird wie folgt gefasst: 1. § 19 wird wie folgt gefasst: 


„§ 19 „§ 19 


Buchführungspflicht bestimmter Steuer-
pflichtiger 


Buchführungspflicht bestimmter Steuer-
pflichtiger 


(1) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2016 
geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalen-
derjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2015 beginnen. Eine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht ergeht 
nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2015 geltenden 
Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Ja-
nuar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Ka-
lenderjahr 2015 die Voraussetzungen des 
§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2016 gelten-
den Fassung nicht erfüllt sind.  


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Eine Mitteilung über den Beginn 
der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn 
die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung 
in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fas-
sung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 
2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalender-
jahr 2015 die Voraussetzungen des § 141 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2016 geltenden 
Fassung nicht erfüllt sind. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2024 
geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalen-
derjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht ergeht 
nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2023 geltenden 
Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 1. Ja-
nuar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im Ka-
lenderjahr 2023 die Voraussetzungen des 
§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 gelten-
den Fassung nicht erfüllt sind. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung ist auf Gewinne 
der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mit-
teilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzun-
gen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 
5 der Abgabenordnung in der am 31. Januar 
2023 geltenden Fassung für Kalenderjahre, 
die vor dem 1. Januar 2024 liegen, erfüllt 
sind, jedoch im Kalenderjahr 2023 die Vo-
raussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht er-
füllt sind.“ 


(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung ist auf Gewinne 
der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mit-
teilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzun-
gen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 
5 der Abgabenordnung in der am 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung für Kalender-
jahre, die vor dem 1. Januar 2024 liegen, er-
füllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2023 die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht er-
füllt sind.“ 


2. Folgender § 39 wird angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 39 


 


Übergangs- und Anwendungsbestimmungen 
anlässlich der steuerverfahrensrechtlichen 


Umsetzung der Reform des Personengesell-
schaftsrechts 


 


(1) § 152 Absatz 4 Satz 3 und § 181 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 4 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 gelten-
den Fassung sind erstmals auf Feststellungs-
erklärungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 einzureichen sind; eine 
Verlängerung der Feststellungserklärungsfrist 
nach § 109 der Abgabenordnung ist hierbei 
nicht zu berücksichtigen.  


 


(2) Wird die Feststellungserklärung für 
eine rechtsfähige Personenvereinigung nach 
dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Ja-
nuar 2026 durch eine Person im Sinne des 
§ 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 4 der 
Abgabenordnung in der am 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung abgegeben, ist 
die rechtsfähige Personenvereinigung von ih-
rer Erklärungspflicht nach § 181 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung befreit. 


 


(3) Bei einer rechtsfähigen Personen-
vereinigung können Verwaltungsakte und 
Mitteilungen, die nach der Abgabenordnung 
und den Steuergesetzen mit der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung zusammenhän-
gen, nach dem 31. Dezember 2023 und vor 
dem 1. Januar 2026 abweichend von § 183 
Absatz 1 bis 3 der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2024 geltenden Fassung auch nach 
Maßgabe des § 183 der Abgabenordnung in 
der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 
dem Empfangsbevollmächtigten wirksam be-
kannt gegeben werden. 
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(4) Wird gegen einen vor dem 1. Ja-
nuar 2024 wirksam gewordenen Bescheid 
über die gesonderte und einheitliche Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen Einspruch 
eingelegt, bestimmt sich die Einspruchsbe-
fugnis nach § 352 der Abgabenordnung in der 
am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung. 
Das Gleiche gilt, wenn der eine rechtsfähige 
Personenvereinigung betreffende Feststel-
lungsbescheid nach dem 31. Dezember 2023 
und vor dem 1. Januar 2026 nach Maßgabe 
von Absatz 3 dem Empfangsbevollmächtig-
ten nach § 183 der Abgabenordnung in der bis 
zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 
bekannt gegeben worden ist. Ist über den Ein-
spruch gegen einen vor dem 1. Januar 2024 
wirksam gewordenen Bescheid nach dem 
31. Dezember 2023 zu entscheiden, richtet 
sich das weitere Verfahren nach den ab dem 
1. Januar 2024 geltenden Vorschriften der 
Abgabenordnung. 


 


(5) Wurde über das Vermögen einer 
Personenvereinigung vor dem 1. Januar 2024 
das Insolvenzverfahren eröffnet, sind für 
Feststellungszeiträume und Feststellungszeit-
punkte vor dem 1. Januar 2024 § 152 Ab-
satz 4 Satz 3, § 181 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1, die §§ 183 und 352 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2023 geltenden 
Fassung weiterhin anzuwenden.“ 


 


Artikel 17 Artikel 19 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Artikel 97 § 10b Satz 3 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch 
Artikel 16 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 


Artikel 97 § 10b Satz 3 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch 
Artikel 18 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 


„§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 181 Absatz 3 
Satz 1 und 2 und Absatz 4, § 182 Absatz 2 Satz 1 
und § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2025 geltenden Fassung sind erstmals 
auf Feststellungszeitpunkte nach dem 31. Dezem-
ber 2024 anzuwenden.“ 


u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 18 Artikel 20 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 17 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender 
§ 40 angefügt: 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 19 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender 
§ 40 angefügt: 


„§ 40 „§ 40 


Aufbewahrungsfristen bestimmter Steuerpflichti-
ger 


u n v e r ä n d e r t  


§ 147a Absatz 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2027 geltenden Fassung ist erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2027 anzuwenden. 
Soweit Steuerpflichtige die Voraussetzungen des 
§ 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung im 
Veranlagungszeitraum 2026 oder früher erfüllen, 
ist § 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in 
der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung 
bis zum Auslaufen der Aufbewahrungsfrist nach 
§ 147a Absatz 1 Satz 4 der Abgabenordnung wei-
ter anzuwenden, soweit der Steuerpflichtige nicht 
§ 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2027 geltenden Fassung ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2027 erfüllt.“ 


 


Artikel 19 Artikel 21 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 
S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 5 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 44 wird die Angabe 
„§ 138i“ durch die Angabe „§138i 
Absatz 1“ ersetzt. 
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bb) Nach Nummer 44 werden die fol-
genden Nummern 44a und 44b ein-
gefügt: 


 


„44a. die Sammlung, Sortierung, 
Zuordnung und Auswertung 
der ihm nach den §§ 138l bis 
138n der Abgabenordnung 
zugegangenen Mitteilungen 
über innerstaatliche Steuer-
gestaltungen, die Information 
der Landesfinanzbehörden 
nach § 138i Absatz 2 und 
§ 138j Absatz 3a der Abga-
benordnung sowie die Unter-
richtung des Bundesministe-
riums der Finanzen über die 
Ergebnisse der Auswertung 
nach § 138j Absatz 1 Satz 1 
der Abgabenordnung; 


 


44b. die Durchführung des Buß-
geldverfahrens in den Fällen 
des § 379 Absatz 2 Num-
mer 1e, 1f und 1j der Abga-
benordnung;“. 


 


cc) In Nummer 46a wird der Punkt am 
Ende wird durch ein Semikolon er-
setzt. 


 


dd) Folgende Nummer 46b wird ange-
fügt: 


 


„46b. die Koordinierung von und 
Mitwirkung an internationa-
len Risikobewertungsverfah-
ren im Sinne des § 89b der 
Abgabenordnung;“. 


 


b) In Absatz 1a Satz 2 werden die Wörter 
„38 und 42 bis 46“ durch die Wörter „38, 
42 bis 46 und 46b“ ersetzt. 


 


2. In § 21a Absatz 5 wird das Wort „grenzüber-
schreitende“ gestrichen. 
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Artikel 20 Artikel 22 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-
setzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 des Finanz-
verwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 19 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 des Finanz-
verwaltungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 21 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. Die Buchstaben a und b werden wie folgt ge-
fasst: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„a) die zentrale Sammlung sowohl der von 
den Finanzbehörden der Länder nach 
§ 60b der Abgabenordnung übermittel-
ten Daten als auch der Zuwendungs-
empfänger des Buchstaben b, 


 


b) für Körperschaften, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öffent-
liche Dienststellen ohne Sitz im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes, die die 
Voraussetzungen des § 10b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 3, 
Satz 3 bis 6 des Einkommensteuerge-
setzes erfüllen und nachweislich Zu-
wendungen von Personen mit Wohn-
sitz, Aufenthalt, Sitz oder Geschäftslei-
tung im Geltungsbereich dieses Geset-
zes erhalten haben, auf Antrag nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung des Zu-
wendungsempfängers die Aufnahme in 
das Zuwendungsempfängerregister für 
die Zwecke des § 50 Absatz 1 der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverord-
nung,“. 


 


2. Buchstabe c wird aufgehoben. 2. u n v e r ä n d e r t  


3. Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe c. 3. u n v e r ä n d e r t  


4. Die bisherigen Buchstaben e und f werden die 
Buchstaben d und e und werden wie folgt ge-
fasst: 


4. u n v e r ä n d e r t  
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„d) die Bereitstellung für Zwecke des Son-
derausgabenabzugs nach § 10b des Ein-
kommensteuergesetzes und der Steuer-
ermäßigung des § 34g des Einkommen-
steuergesetzes der in § 60b Absatz 2 der 
Abgabenordnung als automatisiert ab-
rufbare Merkmale der im Zuwendungs-
empfängerregister geführten Körper-
schaften, Personenvereinigungen, Ver-
mögensmassen, juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentli-
chen Dienststellen für die Finanzbehör-
den der Länder und für Dritte, 


 


e) die Erteilung von Auskünften aus der 
zentralen Sammlung nach Buchstabe a 
im Wege einer elektronischen Abfrage 
durch die Finanzbehörden der Länder 
und durch Dritte.“ 


 


Artikel 21 Artikel 23 


Änderung der Finanzgerichtsordnung u n v e r ä n d e r t  


§ 48 der Finanzgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. März 2001 
(BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt 
durch Artikel 13 Absatz 3 des Gesetzes vom 10. 
März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 48 


 


(1) Gegen Bescheide über die gesonderte 
und einheitliche Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen können Klage erheben: 


 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen:  


a) die Personenvereinigung,  


b) wenn die rechtsfähige Personenvereini-
gung nicht mehr besteht, jeder Gesell-
schafter oder Gemeinschafter, gegen den 
der Feststellungsbescheid ergangen ist o-
der zu ergehen hätte; 


 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen und in sonstigen Fällen: 


 


a) der Klagebefugte im Sinne des Absatzes 
2, 
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b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht 
vorhanden sind, jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte, ge-
gen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 


 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 oder des § 183a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 der Abgabenordnung jeder Gesell-
schafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte, 
gegen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 


 


4. soweit es sich darum handelt, wer an dem 
festgestellten Betrag beteiligt ist und wie die-
ser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, 
jeder, der durch die Feststellungen hierzu be-
rührt wird; 


 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die ei-
nen Beteiligten persönlich angeht, jeder, der 
durch die Feststellungen über die Frage be-
rührt wird. 


 


(2) Klagebefugt im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 2 Buchstabe a ist der gemeinsame Emp-
fangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Ab-
satz 1 Satz 1 der Abgabenordnung oder des § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte 
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach 
§ 180 Abs. 2 der Abgabenordnung. Haben die 
Feststellungsbeteiligten keinen gemeinsamen 
Empfangsbevollmächtigten bestellt, ist klagebe-
fugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buch-
stabe a der von der Finanzbehörde nach § 183a Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 der Abgabenordnung oder nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Verordnung über die 
gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundla-
gen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung be-
stimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 
Nummer 3 bleibt unberührt. Die Sätze 1 und 2 sind 
nur anwendbar, wenn die Beteiligten spätestens bei 
Erlass der Einspruchsentscheidung über die Klage-
befugnis des Empfangsbevollmächtigten belehrt 
worden sind.“ 
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Artikel 22 Artikel 24 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. § 1a wird wie folgt geändert: 1. § 1a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft“ durch die 
Wörter „Personenhandelsgesell-
schaft, Partnerschaftsgesellschaft 
oder eingetragenen Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts“ ersetzt. 


aa) In den Sätzen 1 bis 4 werden je-
weils die Wörter „Personenhan-
dels- oder Partnerschaftsgesell-
schaft“ durch das Wort „Personen-
gesellschaft“ ersetzt. 


bb) In den Sätzen 1, 3 und 4 werden je-
weils die Wörter „Personenhan-
dels- oder Partnerschaftsgesell-
schaft“ durch die Wörter „Perso-
nenhandelsgesellschaft, Partner-
schaftsgesellschaft oder eingetra-
gene Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts“ ersetzt. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: cc) u n v e r ä n d e r t  


„Abweichend von Satz 2 kann der 
Antrag im Fall 


 


1. einer Neugründung bis zum 
Ablauf eines Monats nach Ab-
schluss des Gesellschaftsver-
trags, 


 


2. eines Formwechsels einer 
Körperschaft in eine Perso-
nengesellschaft bis zum Ab-
lauf eines Monats nach An-
meldung des Formwechsels 
beim zuständigen Register 
von der Körperschaft oder der 
Personengesellschaft 
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mit Wirkung für das bereits lau-
fende Wirtschaftsjahr gestellt wer-
den.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem 
Wort „anzuwenden“ die Wörter „; dabei 
schließt allein die Zurückbehaltung der 
Beteiligung an einer Komplementärin 
der optierenden Gesellschaft die Anwen-
dung des § 20 Absatz 2 des Umwand-
lungssteuergesetzes nicht aus“ einge-
fügt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


c) In Absatz 3 Satz 5 werden die Wörter 
„oder ihre Auszahlung verlangt werden 
kann“ gestrichen. 


c) u n v e r ä n d e r t  


2. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 werden 
nach dem Wort „hat,“ die Wörter „oder aus 
der Bereitstellung von Strom aus Gebäu-
destromanlagen gemäß § 3 Nummer 20a des 
Energiewirtschaftsgesetzes zur Nutzung 
durch Letztverbraucher im Rahmen der Ge-
meinschaftlichen Gebäudeversorgung,“ ein-
gefügt und wird die Angabe „20 Prozent“ 
durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 32 wird folgender Absatz 6 angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Ist die Körperschaftsteuer des 
Gläubigers für Kapitalerträge im Sinne des 
§ 49 Absatz 1 Nummer 5 des Einkommen-
steuergesetzes nach Absatz 1 abgegolten, 
wird dem Gläubiger der Kapitalerträge auf 
Antrag die einbehaltene und abgeführte Kapi-
talertragsteuer erstattet, wenn 


 


1. der Gläubiger der Kapitalerträge eine 
nach § 2 Nummer 1 beschränkt steuer-
pflichtige Körperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermögensmasse ist, die 


 


a) die Voraussetzungen des § 5 Ab-
satz 1 Nummer 9 erfüllt, 
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b) Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat hat, der 
auf Grund völkervertraglicher Ab-
kommen oder Übereinkommen ver-
pflichtet ist, der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend dem 
OECD–Standard für Transparenz 
und effektiven Informationsaus-
tausch auf Ersuchen im Sinne des 
§ 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbin-
dung mit Absatz 4 Satz 1 des Steu-
eroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe 
zu leisten und tatsächlich leistet, 


 


c) Sitz und Geschäftsleitung in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat hat, der 
auf Grund völkervertraglicher Ab-
kommen oder Übereinkommen ver-
pflichtet ist, der Bundesrepublik 
Deutschland Amtshilfe bei der Bei-
treibung gemäß der Richtlinie 
2010/24/EU des Rates vom 
16. März 2010 über die Amtshilfe 
bei der Beitreibung von Forderun-
gen in Bezug auf bestimmte Steu-
ern, Abgaben und sonstige Maß-
nahmen (ABl. L 84 vom 31.3.2010, 
S. 1) oder gemäß einem dem Arti-
kel 27 des OECD-Musterabkom-
mens 2017 zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen*) entsprechenden 
Artikel in einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung zu leisten, und tatsächlich leis-
tet, und  


 


d) im Staat des Orts ihrer Geschäfts-
leitung ohne Wahlmöglichkeit ei-
ner § 1 vergleichbaren unbe-
schränkten Steuerpflicht unterliegt,  


 


2. in den Fällen des § 20 Absatz 1 Num-
mer 1, 2 und 9 des Einkommensteuerge-
setzes der Gläubiger unmittelbar am 
Grund- oder Stammkapital der Schuld-
nerin der Kapitalerträge beteiligt ist und  


 


                                                        
*) Amtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter www.bzst.de/DE/Behoer-


den/InternationaleAmtshilfe/AmtshilfeBeitreibungZustellung/amtshilfe_beitreibung_zustel-
lung_node.html 
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3. im Fall der Ansässigkeit des Gläubigers 
außerhalb eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Vertrags-
staates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftraums Anwen-
dung findet, die Kapitalerträge nicht im 
Zusammenhang mit Direktinvestitionen 
stehen.  


 


Satz 1 gilt nur, soweit  


1. keine Erstattung der betreffenden Kapi-
talertragsteuer nach anderen Vorschrif-
ten vorgesehen ist, 


 


2. ein Anspruch auf völlige oder teilweise 
Erstattung der Kapitalertragsteuer bei 
entsprechender Anwendung des § 50d 
Absatz 3 oder § 50j des Einkommen-
steuergesetzes nicht ausgeschlossen 
wäre und 


 


3. die Kapitalertragsteuer beim Gläubiger 
nicht angerechnet oder von der Steuerbe-
messungsgrundlage abgezogen werden 
kann; die Möglichkeit eines Anrech-
nungsvortrags steht der Anrechnung 
gleich. 


 


Der Gläubiger der Kapitalerträge hat die Er-
stattungsvoraussetzungen nach den Sätzen 1 
und 2 nachzuweisen. Der Gläubiger hat insbe-
sondere nachzuweisen, inwieweit die deut-
sche Kapitalertragsteuer im anderen Staat tat-
sächlich nicht angerechnet, nicht abgezogen 
oder nicht vorgetragen worden ist. § 50c Ab-
satz 3 Satz 1, 2 und Satz 3 erster Halbsatz so-
wie Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes 
sind entsprechend anzuwenden.“ 


 


4. § 34 wird wie folgt geändert: 4. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:  a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:  


„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in 
der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für den Veranlagungszeit-
raum 2023 anzuwenden.“ 


„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in 
der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für den Veranlagungszeit-
raum 2023 anzuwenden.“ 


b) Nach Absatz 10 wird folgender Ab-
satz 10a eingefügt: 


b) Nach Absatz 10 wird folgender Ab-
satz 10a eingefügt: 
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„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fas-
sung des Artikels 22 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist in al-
len offenen Fällen anzuwenden.“ 


„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fas-
sung des Artikels 24 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist in al-
len offenen Fällen anzuwenden.“ 


c) Der bisherige Absatz 10a wird Ab-
satz 10b. 


c) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 23 Artikel 25 


Weitere Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes 


Weitere Änderung des Körperschaftsteuer-
gesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 24 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 3 
wird wie folgt gefasst:  


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3 Abgrenzung der Steuerpflicht bei 
Personenvereinigungen und nicht 
rechtsfähigen Vermögensmassen so-
wie bei Realgemeinden“. 


 


2. § 1 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt ge-
fasst: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„5. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, 
nicht rechtsfähige Anstalten, Stiftungen 
und andere Zweckvermögen des priva-
ten Rechts;“. 


 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:   


„§ 3 


 


Abgrenzung der Steuerpflicht bei Perso-
nenvereinigungen und nicht rechtsfähi-
gen Vermögensmassen sowie bei Real-


gemeinden“. 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
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„(1) Personenvereinigungen, nicht 
rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und 
andere Zweckvermögen sind körper-
schaftsteuerpflichtig, wenn ihr Einkom-
men weder nach diesem Gesetz noch 
nach dem Einkommensteuergesetz un-
mittelbar bei einem anderen Steuer-
pflichtigen zu versteuern ist.“ 


 


4. § 8 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„(5) Bei Körperschaften und Personen-
vereinigungen bleiben für die Ermittlung des 
Einkommens Beiträge, die auf Grund der Sat-
zung von den Mitgliedern lediglich in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder erhoben werden, 
außer Ansatz.“ 


 


5. § 8a wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Bei Steuerpflichtigen im Sinne dieses 
Gesetzes gelten alle Einkünfte als in ei-
nem Betrieb im Sinne des § 4h Absatz 1 
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes er-
zielt.“ 


 


b) Absatz 2 wird aufgehoben.  


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c des 
Einkommensteuergesetzes ist nur anzu-
wenden, wenn die Vergütungen für 
Fremdkapital der Körperschaft oder ei-
nes anderen demselben Konzern zuge-
hörenden Rechtsträgers an zu mindes-
tens einem Viertel unmittelbar oder mit-
telbar am Kapital beteiligte Gesellschaf-
ter einer konzernzugehörigen Gesell-
schaft, diesen nahestehende Personen 
(§ 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes) 
oder Dritte, die auf zu mindestens einem 
Viertel am Kapital beteiligte Gesell-
schafter oder diesen nahestehende Perso-
nen zurückgreifen können, bezogen auf 
den jeweiligen Rechtsträger insgesamt 
nicht mehr als 10 Prozent der die Zinser-
träge übersteigenden Zinsaufwendungen 
des Rechtsträgers im Sinne des § 4h Ab-
satz 3 des Einkommensteuergesetzes be-
tragen und die Körperschaft dies nach-
weist.“ 
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 6. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird aufge-
hoben. 


6. § 34 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 wird die Angabe „Veranla-
gungszeitraum 2022“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2024“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„§ 8a in der am 31. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung ist weiter anzuwenden, 
soweit dieser auf § 4h des Einkommen-
steuergesetzes in der am 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung Bezug nimmt.“ 


 


Artikel 24 Artikel 26 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b wird die 
Angabe „10 Prozent“ durch die Angabe „20 
Prozent“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Nach § 36 Absatz 4a wird folgender Ab-
satz 4b eingefügt: 


2. Nach § 36 Absatz 4a wird folgender Ab-
satz 4b eingefügt: 


„(4b) § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b 
in der Fassung des Artikels 24 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2023 anzuwenden.“ 


„(4b) § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b 
in der Fassung des Artikels 26 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhe-
bungszeitraum 2023 anzuwenden.“ 


Artikel 25 Artikel 27 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Das Gewerbesteuergesetz das zuletzt durch 
Artikel 24 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz das zuletzt durch 
Artikel 26 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter „nicht-
rechtsfähigen Vereine“ durch die Wörter 
„Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 10a wird wie folgt geändert: 2. § 10a wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 wird die Angabe „60 Prozent“ 
durch die Angabe „80 Prozent“ ersetzt. 


a) In Satz 2 wird die Angabe „60 Prozent“ 
durch die Angabe „75 Prozent“ ersetzt. 


b) In den Sätzen 3, 8 und 9 wird jeweils das 
Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt. 


b) u n v e r ä n d e r t  


3. In § 36 Absatz 1 wird die Angabe „Erhe-
bungszeitraum 2021“ durch die Angabe „Er-
hebungszeitraum 2024“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 28 


 Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


 Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 27 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 Doppel-
buchstabe bb wird wie folgt gefasst: 


 „bb) extern aufladbaren Hybridelektro-
fahrzeugen, für die sich aus der 
Übereinstimmungsbescheinigung 
nach Anhang IX der Richtlinie 
2007/46/EG oder aus der Überein-
stimmungsbescheinigung nach Arti-
kel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 168/2013 ergibt, dass das Fahr-
zeug eine Kohlendioxidemission von 
höchstens 50 Gramm je gefahrenen 
Kilometer hat, und“. 


 2. Nach § 36 Absatz 4 Satz 2 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 „§ 8 Nummer 1 Buchstabe d Satz 2 Dop-
pelbuchstabe bb in der Fassung des 
Artikels 28 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals für den Erhebungszeit-
raum 2025 anzuwenden.“ 
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Artikel 26 Artikel 29 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergeset-
zes 


Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 25 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 28 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In § 10a Satz 2 wird die Angabe „80 Prozent“ 
durch die Angabe „60 Prozent“ ersetzt. 


1. In § 10a Satz 2 wird die Angabe „75 Prozent“ 
durch die Angabe „60 Prozent“ ersetzt. 


2. Dem § 36 Absatz 5a wird folgender Satz an-
gefügt: 


2. Dem § 36 Absatz 5a wird folgender Satz an-
gefügt: 


„§ 10a in der Fassung des Artikels 26 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


„§ 10a in der Fassung des Artikels 29 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


Artikel 27 Artikel 30 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


 Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 194) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a des 
Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 194) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a wird 
wie folgt geändert: 


1. In Satz 3 werden nach den Wörtern „im Rah-
men eines“ die Wörter „in den §§ 66 bis 68 
der Abgabenordnung bezeichneten“ eingefügt 
und wird nach dem Wort „verwirklicht“ das 
Komma durch einen Punkt ersetzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


2. Folgender Satz wird angefügt: b) u n v e r ä n d e r t  
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„Körperschaften verwirklichen mit ihren in 
den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung be-
zeichneten Zweckbetrieben ihre steuerbe-
günstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst, 
wenn die Leistungsempfänger oder an der 
Leistungserbringung beteiligte Personen vom 
steuerbegünstigten Zweck der Einrichtung er-
fasst werden,“. 


 


 2. In § 28 Absatz 5 und 6 wird jeweils die An-
gabe „31. März 2024“ durch die Angabe 
„29. Februar 2024“ ersetzt. 


Artikel 28 Artikel 31 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 27 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 30 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 4 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 16 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Buchstabe l wird das 
Wort „oder“ gestrichen. 


 


bbb) Nach Buchstabe l wird fol-
gender Buchstabe m einge-
fügt: 
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„m) Einrichtungen, die 
als Verfahrenspfle-
ger nach den §§ 276, 
297, 298, 317 und 
419 des Gesetzes 
über das Verfahren 
in Familiensachen 
und in den Angele-
genheiten der frei-
willigen Gerichts-
barkeit bestellt wor-
den sind, wenn die 
Preise, die diese Ein-
richtungen verlan-
gen, von den zustän-
digen Behörden ge-
nehmigt sind oder 
die genehmigten 
Preise nicht überstei-
gen; bei Umsätzen, 
für die eine Preisge-
nehmigung nicht 
vorgesehen ist, müs-
sen die verlangten 
Preise unter den 
Preisen liegen, die 
der Mehrwertsteuer 
unterliegende ge-
werbliche Unterneh-
men für entspre-
chende Umsätze for-
dern, oder“. 


 


ccc) Der bisherige Buchstabe m 
wird Buchstabe n. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach 
den Buchstaben b bis m“ durch die 
Wörter „nach den Buchstaben b 
bis n“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 25 Satz 3 Buchstabe d wird 
die Angabe „§§ 158, 174 oder 191“ 
durch die Angabe „§§ 158, 167, 174 oder 
§ 191“ ersetzt. 


 


2. § 13b Absatz 5 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„Sind Leistungsempfänger und leistender Un-
ternehmer in Zweifelsfällen übereinstimmend 
vom Vorliegen der Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, Num-
mer 6 bis 12 ausgegangen, obwohl dies nach 
der Art der Umsätze unter Anlegung objekti-
ver Kriterien nicht zutreffend war, gilt der 
Leistungsempfänger dennoch als Steuer-
schuldner, sofern dadurch keine Steueraus-
fälle entstehen.“ 


 


3. § 18 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des 
§ 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 
Satz 4 bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
jedes Voranmeldungszeitraums eine Vo-
ranmeldung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich be-
stimmte Schnittstelle zu übermitteln, in 
der er die Steuer für den Voranmel-
dungszeitraum (Vorauszahlung) selbst 
zu berechnen hat.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„1 000 Euro“ durch die Angabe 
„2 000 Euro“ ersetzt. 


 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des 
§ 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 
Satz 4 für das Kalenderjahr oder für den 
kürzeren Besteuerungszeitraum eine 
Steuererklärung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle zu übermitteln, 
in der er die zu entrichtende Steuer oder 
den Überschuss, der sich zu seinen 
Gunsten ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 
und § 17 selbst zu berechnen hat (Steu-
eranmeldung).“ 


 


4. § 19 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:  
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„In den Fällen des Satzes 1 finden die 
Vorschriften über die Steuerbefreiung 
innergemeinschaftlicher Lieferungen 
(§ 4 Nummer 1 Buchstabe b, § 6a), über 
den Verzicht auf Steuerbefreiungen 
(§ 9), über den gesonderten Ausweis der 
Steuer in einer Rechnung (§ 14 Ab-
satz 4), über die Angabe der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummern in einer 
Rechnung (§ 14a Absatz 1, 3 und 7), 
über den Vorsteuerabzug (§ 15) und über 
die Erklärungspflichten (§ 18 Absatz 1 
bis 4) keine Anwendung; § 149 Absatz 1 
Satz 2 der Abgabenordnung und § 18 
Absatz 4a bleiben unberührt.“ 


 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  


„(2) Der Unternehmer kann dem 
Finanzamt bis zum Ablauf des zweiten 
auf den Besteuerungszeitraum folgenden 
Kalenderjahres erklären, dass er auf die 
Anwendung des Absatzes 1 verzichtet. 
Die Erklärung bindet den Unternehmer 
mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie 
kann nur mit Wirkung von Beginn des 
folgenden Kalenderjahres an widerrufen 
werden.“ 


 


5. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe 
„600 000“ durch die Angabe „800 000“ er-
setzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. In § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 
wird jeweils die Angabe „9,0“ durch die An-
gabe „8,4“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt: 7. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt: 


„(38) § 18 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Ab-
satz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 in der Fassung 
des Artikels 28 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals auf Besteuerungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2022 enden.“ 


„(38) § 18 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Ab-
satz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 in der Fassung 
des Artikels 31 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] sind erstmals auf Besteuerungszeiträume 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2022 enden.“ 
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Artikel 29 Artikel 32 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 28 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 
Artikel 31 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 14 wird wie folgt geändert: 1. § 14 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 bis 8 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


a) Absatz 1 Satz 2 bis 8 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 


„Eine Rechnung kann als elektronische 
Rechnung oder vorbehaltlich des Absat-
zes 2 als sonstige Rechnung übermittelt 
werden. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem strukturier-
ten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und 
eine elektronische Verarbeitung ermög-
licht. Die elektronische Rechnung muss 
der europäischen Norm für die elektro-
nische Rechnungsstellung und der Liste 
der entsprechenden Syntaxen gemäß der 
Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 
2014 (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 1) 
entsprechen. Eine sonstige Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem anderen 
elektronischen Format oder auf Papier 
übermittelt wird. Die Übermittlung einer 
elektronischen Rechnung oder einer 
sonstigen Rechnung in einem elektroni-
schen Format bedarf der Zustimmung 
des Empfängers, soweit keine Verpflich-
tung nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 be-
steht.“ 


„Eine Rechnung kann als elektronische 
Rechnung oder vorbehaltlich des Absat-
zes 2 als sonstige Rechnung übermittelt 
werden. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem strukturier-
ten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und 
eine elektronische Verarbeitung ermög-
licht. Eine sonstige Rechnung ist eine 
Rechnung, die in einem anderen elektro-
nischen Format oder auf Papier übermit-
telt wird. Die Übermittlung einer elekt-
ronischen Rechnung oder einer sonsti-
gen Rechnung in einem elektronischen 
Format bedarf der Zustimmung des 
Empfängers, soweit keine Verpflichtung 
nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 besteht. 
Das strukturierte elektronische For-
mat einer elektronischen Rechnung 


 1. muss der europäischen Norm für 
die elektronische Rechnungsstel-
lung und der Liste der entspre-
chenden Syntaxen gemäß der 
Richtlinie 2014/55/EU vom 
16. April 2014 (ABl. L 133 vom 
6. 5. 2014, S. 1) entsprechen oder  
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 2. kann zwischen Rechnungsaus-
steller und Rechnungsempfänger 
vereinbart werden. Vorausset-
zung ist, dass das Format die 
richtige und vollständige Extrak-
tion der nach diesem Gesetz er-
forderlichen Angaben aus der 
elektronischen Rechnung in ein 
Format ermöglicht, das der 
Norm nach Nummer 1 entspricht 
oder mit dieser interoperabel 
ist.“ 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst: 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst: 


„(2) Führt der Unternehmer eine 
Lieferung oder eine sonstige Leistung 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, ist er 
berechtigt, eine Rechnung auszustellen. 
In den folgenden Fällen ist er zur Aus-
stellung einer Rechnung innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausführung der 
Leistung verpflichtet, wenn der Umsatz 
nicht nach § 4 Nummer 8 bis 29 steuer-
frei ist: 


„(2) Führt der Unternehmer eine 
Lieferung oder eine sonstige Leistung 
nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, ist er 
berechtigt, eine Rechnung auszustellen. 
In den folgenden Fällen ist er zur Aus-
stellung einer Rechnung innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausführung der 
Leistung verpflichtet, wenn der Umsatz 
nicht nach § 4 Nummer 8 bis 29 steuer-
frei ist: 


1. für eine Leistung an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unterneh-
men; die Rechnung ist als elektro-
nische Rechnung nach Absatz 1 
Satz 3 und 4 auszustellen, wenn der 
leistende Unternehmer und der 
Leistungsempfänger im Inland oder 
in einem der in § 1 Absatz 3 be-
zeichneten Gebiete ansässig sind; 


1. für eine Leistung an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unterneh-
men; die Rechnung ist als elektro-
nische Rechnung nach Absatz 1 
Satz 3 und 6 auszustellen, wenn der 
leistende Unternehmer und der 
Leistungsempfänger im Inland oder 
in einem der in § 1 Absatz 3 be-
zeichneten Gebiete ansässig sind; 


2. für eine Leistung an eine juristische 
Person, die nicht Unternehmer ist; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. für eine steuerpflichtige Werkliefe-
rung (§ 3 Absatz 4 Satz 1) oder 
sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück an ei-
nen anderen als in den Nummern 1 
oder 2 genannten Empfänger. 


3. u n v e r ä n d e r t  
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Ein im Inland oder in einem der in § 1 
Absatz 3 bezeichneten Gebiete ansässi-
ger Unternehmer ist ein Unternehmer, 
der in einem dieser Gebiete seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung, eine Betriebs-
stätte, die an dem Umsatz beteiligt ist, o-
der in Ermangelung eines Sitzes seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. § 14a bleibt unberührt. Unbeschadet 
der Verpflichtungen nach Satz 2 kann 
eine Rechnung von einem in Satz 2 
Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leis-
tungsempfänger für eine Lieferung oder 
sonstige Leistung des Unternehmers aus-
gestellt werden, sofern dies vorher ver-
einbart wurde (Gutschrift). Die Gut-
schrift verliert die Wirkung einer Rech-
nung, sobald der Empfänger der Gut-
schrift dem ihm übermittelten Dokument 
widerspricht. Eine Rechnung kann im 
Namen und für Rechnung des Unterneh-
mers oder eines in Satz 2 Nummer 1 o-
der 2 bezeichneten Leistungsempfängers 
von einem Dritten ausgestellt werden. 


Ein im Inland oder in einem der in § 1 
Absatz 3 bezeichneten Gebiete ansässi-
ger Unternehmer ist ein Unternehmer, 
der in einem dieser Gebiete seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung, eine Betriebs-
stätte, die an dem Umsatz beteiligt ist, o-
der in Ermangelung eines Sitzes seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. § 14a bleibt unberührt. Unbeschadet 
der Verpflichtungen nach Satz 2 kann 
eine Rechnung von einem in Satz 2 
Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leis-
tungsempfänger für eine Lieferung oder 
sonstige Leistung des Unternehmers aus-
gestellt werden, sofern dies vorher ver-
einbart wurde (Gutschrift). Die Gut-
schrift verliert die Wirkung einer Rech-
nung, sobald der Empfänger der Gut-
schrift dem ihm übermittelten Dokument 
widerspricht. Eine Rechnung kann im 
Namen und für Rechnung des Unterneh-
mers oder eines in Satz 2 Nummer 1 o-
der 2 bezeichneten Leistungsempfängers 
von einem Dritten ausgestellt werden. 


(3) Die Echtheit der Herkunft der 
Rechnung, die Unversehrtheit ihres In-
halts und ihre Lesbarkeit müssen ge-
währleistet werden. Echtheit der Her-
kunft bedeutet die Sicherheit der Identi-
tät des Rechnungsausstellers. Unver-
sehrtheit des Inhalts bedeutet, dass die 
nach diesem Gesetz erforderlichen An-
gaben nicht geändert wurden. Jeder Un-
ternehmer legt fest, in welcher Weise die 
Echtheit der Herkunft, die Unversehrt-
heit des Inhalts und die Lesbarkeit der 
Rechnung gewährleistet werden. Dies 
kann durch jegliche innerbetriebliche 
Kontrollverfahren erreicht werden, die 
einen verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung schaffen kön-
nen. Unbeschadet anderer zulässiger 
Verfahren gelten bei einer elektroni-
schen Rechnung die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des Inhalts 
als gewährleistet durch 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. eine qualifizierte elektronische Sig-
natur oder 
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2. elektronischen Datenaustausch 
(EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission 
vom 19. Oktober 1994 über die 
rechtlichen Aspekte des elektroni-
schen Datenaustausches 
(ABl. L 338 vom 28.12.1994, 
S. 98), wenn in der Vereinbarung 
über diesen Datenaustausch der 
Einsatz von Verfahren vorgesehen 
ist, die die Echtheit der Herkunft 
und die Unversehrtheit der Daten 
gewährleisten.“ 


 


c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz ange-
fügt: 


c) u n v e r ä n d e r t  


„Das Bundesministerium der Finanzen 
kann mit Zustimmung des Bundesrates 
zur Vereinfachung des Besteuerungsver-
fahrens durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen zur Ausgestaltung des 
strukturierten elektronischen Formats ei-
ner elektronischen Rechnung erlassen.“ 


 


2. In § 14a Absatz 1 Satz 1 und 4 werden jeweils 
die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2“ durch die 
Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 5“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 14b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 14 Ab-
satz 1 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 
Absatz 3 Satz 1“ ersetzt. 


 


b) In Satz 5 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt. 


 


4. In § 26a Absatz 2 Nummer 1 werden die 
Wörter „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 
Satz 2“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. Dem § 27 wird folgender Absatz 39 angefügt: 5. Dem § 27 wird folgender Absatz 39 angefügt: 


„(39) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 
2 kann eine Rechnung 


„(39) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 
2 kann eine Rechnung 
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1. bis zum 31. Dezember 2025 für einen 
nach dem 31. Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2026 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 4 entspricht, übermittelt 
werden; 


1. bis zum 31. Dezember 2026 für einen 
nach dem 31. Dezember 2024 und vor 
dem 1. Januar 2027 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 6 entspricht, übermittelt 
werden; 


2. bis zum 31. Dezember 2026 für einen 
nach dem 31. Dezember 2025 und vor 
dem 1. Januar 2027 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 4 entspricht, übermittelt 
werden, wenn der Gesamtumsatz (§ 19 
Absatz 3) des die Rechnung ausstellen-
den Unternehmers im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht mehr als 800 000 
Euro betragen hat; 


2. bis zum 31. Dezember 2027 für einen 
nach dem 31. Dezember 2026 und vor 
dem 1. Januar 2028 ausgeführten Um-
satz auf Papier oder vorbehaltlich der 
Zustimmung des Empfängers in einem 
elektronischen Format, das nicht § 14 
Absatz 1 Satz 6 entspricht, übermittelt 
werden, wenn der Gesamtumsatz (§ 19 
Absatz 3) des die Rechnung ausstellen-
den Unternehmers im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht mehr als 800 000 
Euro betragen hat; 


3. bis zum 31. Dezember 2027 für einen 
nach dem 31. Dezember 2025 und vor 
dem 1. Januar 2028 ausgeführten Um-
satz vorbehaltlich der Zustimmung des 
Empfängers in einem elektronischen 
Format, das nicht § 14 Absatz 1 Satz 4 
entspricht, ausgestellt werden, wenn 
diese mittels elektronischem Datenaus-
tausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission vom 
19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaus-
tausches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, 
S. 98) übermittelt wird. 


3. bis zum 31. Dezember 2027 für einen 
nach dem 31. Dezember 2025 und vor 
dem 1. Januar 2028 ausgeführten Um-
satz vorbehaltlich der Zustimmung des 
Empfängers in einem elektronischen 
Format, das nicht § 14 Absatz 1 Satz 6 
entspricht, ausgestellt werden, wenn 
diese mittels elektronischem Datenaus-
tausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission vom 
19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaus-
tausches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, 
S. 98) übermittelt wird. 


Die Absätze 15 und 18 bleiben unberührt.“ Die Absätze 15 und 18 bleiben unberührt.“ 


6. In § 27b Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter 
„§ 14 Absatz 1 Satz 8“ durch die Wörter 
„§ 14 Absatz 1 Satz 3 und sonstige Rechnun-
gen in einem anderen elektronischen Format“ 
ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 30 Artikel 33 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-
ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 199) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


 


1. Dem § 33 wird folgender Satz angefügt:  


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abwei-
chend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von 
§ 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes übermittelt 
werden.“ 


 


2. Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abwei-
chend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von 
§ 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes übermittelt 
werden.“ 


 


Artikel 31 Artikel 34 


Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 9a 
eingefügt: 
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„(9a) Eine Immobilie ist für die 
Zwecke der Immobilienfondsquote und 
der Auslandsimmobilienfondsquote 
nicht als Immobilie anzusetzen, wenn 
die Einkünfte aus der Vermietung oder 
Verpachtung oder aus der Veräußerung 
der Immobilie keiner Besteuerung unter-
liegen oder zu mehr als 50 Prozent von 
der Besteuerung befreit sind. Eine Betei-
ligung an einer Immobilien-Gesellschaft 
oder Auslands-Immobiliengesellschaft, 
die der Investmentfonds unmittelbar o-
der mittelbar über Personengesellschaf-
ten hält, ist für die Zwecke der Immobi-
lienfondsquote und der Auslands-Immo-
bilienfondsquote nicht als Immobilien-
gesellschaft oder Auslands-Immobilien-
gesellschaft anzusetzen, wenn die Ein-
künfte der Immobilien-Gesellschaft oder 
der Auslands-Immobiliengesellschaft 
aus der Vermietung oder Verpachtung o-
der aus der Veräußerung von Immobi-
lien zu mehr als 50 Prozent von der Be-
steuerung befreit sind. Das Gleiche gilt, 
wenn die Einkünfte der Immobilien-Ge-
sellschaft oder Auslands-Immobilienge-
sellschaft dem Investmentfonds als de-
ren Gesellschafter zugerechnet werden 
und diese Einkünfte keiner Besteuerung 
unterliegen oder zu mehr als 50 Prozent 
von der Besteuerung befreit sind.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 9a wird Absatz 9b.  


2. Nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 wird folgende 
Nummer 1a eingefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„1a. das Finanzamt, das in den Fällen des § 6 
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 49 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des 
Einkommensteuergesetzes für die Be-
steuerung der Kapitalgesellschaft nach 
§ 20 Absatz 3 der Abgabenordnung zu-
ständig ist, sofern sich keine Zuständig-
keit nach Nummer 1 ergibt. Wenn dies 
für mehrere Finanzämter zutrifft, ist das 
Finanzamt zuständig, das für die wert-
vollste Beteiligung zuständig ist,“. 


 


3. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  
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„1. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes; für 
Einkünfte nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppel-
buchstabe cc des Einkommensteu-
ergesetzes gilt dies unabhängig da-
von, ob die Kapitalgesellschaft ih-
ren Sitz oder ihre Geschäftsleitung 
im Inland hat. Ausgenommen sind 
Einkünfte nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppel-
buchstabe aa und bb des Einkom-
mensteuergesetzes, soweit sie 
nicht von den Absätzen 3 oder 4 
erfasst werden;“. 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  


„Satz 2 gilt nicht für die Einkünfte nach 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e 
Doppelbuchstabe cc des Einkommen-
steuergesetzes.“ 


 


4. In § 26 Nummer 7a Satz 2 Satzteil nach 
Buchstabe b werden die Wörter „erhöht sich 
die Grenze des Satzes 1 auf 10 Prozent“ durch 
die Wörter „erhöht sich die Grenze des Sat-
zes 1 auf 20 Prozent“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Die Steuerfreistellung nach Satz 1 ist 
ausgeschlossen, wenn die jeweiligen 
Einkünfte des Spezial-Investmentfonds 
in dem ausländischen Staat, aus dem sie 
stammen, keiner tatsächlichen Besteue-
rung unterlegen haben.“ 


 


b) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter 
„Satz 1 ist“ durch die Wörter „Die 
Sätze 1 und 2 sind“ ersetzt. 


 


c) In dem neuen Satz 4 werden die Wörter 
„Satz 2 ist“ durch die Wörter „Satz 3 ist“ 
ersetzt. 


 


6. Dem § 57 wird folgender Absatz 8 angefügt: 6. Dem § 57 wird folgender Absatz 8 angefügt: 
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„(8) Ab dem 1. Januar 2024 anzuwen-
den sind: 


„(8) § 4 Absatz 2 Nummer 1a und 
§ 26 Nummer 7a in der Fassung des 
Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] sind ab dem 1. Januar 2024 anzuwen-
den. 


1. § 2 Absatz 9a, entfällt 


2. § 4 Absatz 2 Nummer 1a, entfällt 


3. § 26 Nummer 7a, entfällt 


in der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes]. § 6 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 in der Fassung des Artikels 31 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen 
im Sinne des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe e Doppelbuchstabe cc des Einkommen-
steuergesetzes anzuwenden, bei denen die 
Veräußerung nach dem ... [einsetzen: Datum 
des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] erfolgt und nur soweit 
den Gewinnen nach dem ... [einsetzen: Datum 
des Tages der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] eingetretene Wertverän-
derungen zugrunde liegen. § 43 Absatz 1 in 
der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals für Geschäftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2023 beginnen.“ 


§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung 
des Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals auf Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Anteilen im Sinne des § 49 Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuch-
stabe cc des Einkommensteuergesetzes anzu-
wenden, bei denen die Veräußerung nach 
dem ... [einsetzen: Datum des Tages der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] erfolgt und nur soweit den Gewinnen 
nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-
setzes] eingetretene Wertveränderungen zu-
grunde liegen. § 43 Absatz 1 in der Fassung 
des Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nen. § 2 Absatz 9a in der Fassung des 
Artikels 34 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vor-liegenden Änderungsge-
setzes] ist ab dem 1. Januar 2025 anzuwen-
den.“ 


Artikel 32 Artikel 35 


Änderung des Forschungszulagengesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Forschungszulagengesetz vom 14. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 2931) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 16 folgende Angabe eingefügt: 


 


„§ 16a Anonymisierung und Datenverarbei-
tung“. 


 


2. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:  


„§ 16a 


 


Anonymisierung und Datenverarbeitung  


Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und die Bescheinigungsstelle nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 2 der Forschungszulagen-
Bescheinigungsverordnung dürfen die im 
Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach 
§ 6 erhobenen Einzelangaben der Antragstel-
ler anonymisieren und in anonymisierter 
Form für weitere Datenanalysen zum Zweck 
der Verfahrensverbesserungen verarbeiten. 
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung darf die Daten in anonymisierter Form 
für weitere Datenanalysen zum Zweck der 
Ausgestaltung anderer Fördermaßnahmen so-
wie politikberatender Maßnahmen im Bereich 
Forschung und Entwicklung verarbeiten.“ 


 


3. § 17 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Nummer 1 wird das 
Wort „und“ am Ende ge-
strichen. 


 


bbb) Nummer 2 wird wie folgt 
gefasst: 
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„2. in anonymisierter 
Form an die die Er-
hebungen gemäß 
Durchführungsver-
ordnung (EU) 
Nr. 995/2012 der 
Kommission vom 
26. Oktober 2012 mit 
Durchführungsvor-
schriften zur Ent-
scheidung 
Nr. 1608/2003/EG 
des Europäischen 
Parlaments und des 
Rates zur Erstellung 
und Entwicklung 
von Gemeinschafts-
statistiken über Wis-
senschaft und Tech-
nologie (ABl. L 299 
vom 27.10.2012, 
S. 18) in der jeweils 
geltenden Fassung 
durchführenden Stel-
len, zum Zweck der 
Evaluierung, weite-
rer wissenschaftli-
cher Forschung und 
zur Qualitätssiche-
rung der genannten 
Erhebungen, und“. 


 


ccc) Folgende Nummer 3 wird 
angefügt: 


 


„3. zum Zweck weiterer 
wissenschaftlicher 
Forschung in anony-
misierter Form an in 
einem Mitgliedstaat 
der Europäischen 
Union ansässige For-
schungseinrichtun-
gen“. 


 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Sie sind nach Abschluss der jewei-
ligen Arbeiten zu löschen.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„(3) Die Daten dürfen durch die 
Bescheinigungsstelle nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 der Forschungszulagen-Beschei-
nigungsverordnung sowie durch die mit 
der Evaluierung des Gesetzes betrauten 
Stelle nur durch Personen verarbeitet 
werden, die zur Wahrung des Steuerge-
heimnisses verpflichtet worden sind.“ 


 


Artikel 33 Artikel 36 


Weitere Änderung des Forschungszulagen-
gesetzes 


Weitere Änderung des Forschungszulagen-
gesetzes 


Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt 
durch Artikel 32 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt 
durch Artikel 35 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 3 Satz 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „40 Euro“ durch die Angabe 
„70 Euro“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Zu den förderfähigen Aufwen-
dungen eines nach dem 31. Dezem-
ber 2023 beginnenden Wirtschaftsjahres 
gehört auch der Teil der Anschaffungs- 
und Herstellungskosten eines abnutzba-
ren beweglichen Wirtschaftsguts des 
Anlagevermögens, der auf die nach den 
Sätzen 3 und 4 ermittelte Wertminde-
rung entfällt, soweit dieses Wirtschafts-
gut nach dem 31. Dezember 2023 ange-
schafft oder hergestellt wurde, im be-
günstigten Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben ausschließlich eigenbe-
trieblich verwendet wird und für die 
Durchführung des Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhabens erforderlich ist. 
Satz 1 gilt nicht für Wirtschaftsgüter, für 
die die Bewertungsvorschriften des § 6 
Absatz 2 und 2a des Einkommensteuer-
gesetzes angewendet werden Die Wert-
minderung ermittelt sich nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung 
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1. im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung aus dem Unterschiedsbe-
trag zwischen den Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten und dem 
Wert des Wirtschaftsgutes am 
Schluss des Wirtschaftsjahres, 


 


2. in den Folgejahren aus dem Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Wert 
des Wirtschaftsgutes am Schluss 
des jeweiligen Wirtschaftsjahres 
und dem Wert am Schluss des vo-
rangegangenen Wirtschaftsjahres. 


 


Bei der Ermittlung der Wertminderung 
nach Satz 3 sind Wertminderungen nach 
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes, erhöhte Abset-
zungen und Sonderabschreibungen zu 
berücksichtigen. Liegen die Vorausset-
zungen des Satzes 1 nicht im gesamten 
Wirtschaftsjahr vor, mindert sich der 
nach Satz 3 ermittelte förderfähige Auf-
wand um jeweils ein Zwölftel für jeden 
vollen Monat, in dem die Voraussetzun-
gen nach Satz 1 nicht vorliegen.“ 


 


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Für“ die Wörter „vor dem 1. Ja-
nuar 2024“ eingefügt. 


 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„Für nach dem 31. Dezember 2023 
in Auftrag gegebene Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben im 
Sinne des § 2 Absatz 5 betragen die 
förderfähigen Aufwendungen 70 
Prozent des beim Anspruchsbe-
rechtigten für den Auftrag entstan-
denen Entgelts.“ 


 


d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


„(5) Bemessungsgrundlage sind 
die im Wirtschaftsjahr entstandenen för-
derfähigen Aufwendungen des An-
spruchsberechtigten im Sinne der Ab-
sätze 1 bis 4. Die Bemessungsgrundlage 
beträgt höchstens für  
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1. nach dem 1. Januar 2020 und vor 
dem 1. Juli 2020 entstandene för-
derfähige Aufwendungen 
2 000 000 Euro, 


 


2. nach dem 30. Juni 2020 und vor 
dem 1. Januar 2024 entstandene 
förderfähige Aufwendungen 
4 000 000 Euro und  


 


3. nach dem 31. Dezember 2023 ent-
standene förderfähige Aufwendun-
gen 12 000 000 Euro.“ 


 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 


„Anspruchsberechtige, die als kleines 
und mittleres Unternehmen im Sinne der 
KMU-Definition des Anhang I der All-
gemeinen Gruppenfreistellungsverord-
nung gelten, können zusätzlich eine Er-
höhung der Forschungszulage um zehn 
Prozentpunkte beantragen.“ 


 


b) Der bisherige Absatz 1 Satz 2 wird Ab-
satz 2 und die Wörter „§ 3 Ab-
satz 3 und 4“ werden durch die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt. 


 


c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  


3. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 und 4“ durch die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 6 wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  


„§ 6 


 


Bescheinigung  


(1) Grundlage für die Festsetzung der 
Forschungszulage ist für jedes im Antrag nach 
§ 5 aufgeführte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben des Anspruchsberechtigten 
eine Bescheinigung der Bescheinigungsstelle 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der Forschungszula-
gen-Bescheinigungsverordnung. 
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(2) Die Bescheinigung muss für jedes 
im Antrag nach § 5 aufgeführte Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben gesondert die 
Feststellung enthalten, dass die Voraussetzun-
gen des § 2 vorliegen. Die Feststellung ist zu 
begründen.  


 


(3) Soweit im Antrag nach § 5 auch 
förderfähige Aufwendungen im Sinne des § 3 
Absatz 3a geltend gemacht werden, muss die 
Bescheinigung auch die Feststellung enthal-
ten, dass das jeweilige Wirtschaftsgut für die 
Durchführung des begünstigten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhabens erforderlich ist. 


 


(4) Die Bescheinigung ist nach einem 
vom Bundesministerium der Finanzen in Ab-
stimmung mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder und im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz und dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung vorgeschriebenen 
Muster zu erstellen. 


 


(5) Die erste Bescheinigung für ein 
Wirtschaftsjahr ist für den Antragsteller vor-
behaltlich des Satzes 2 gebührenfrei. Im Fall 
weiterer Anträge auf Bescheinigung für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben dessel-
ben Wirtschaftsjahres können ab der Ausstel-
lung der zweiten Bescheinigung nach Ab-
satz 1 Gebühren und Auslagen erhoben wer-
den.“ 


 


5. § 9 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Ab-
satz 3“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 
Satz 1 und 2“ ersetzt.  


 


b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.  


6. Nach § 10 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  
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„(2a) Wenn im Zeitpunkt der Festsetzung 
der Forschungszulage die Steuererklärung für 
die nächste erstmalige Festsetzung von Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer noch nicht 
abgegeben worden ist und die Vorauszahlun-
gen nach § 37 Absatz 3 Satz 3 des Einkom-
mensteuergesetzes für den letzten noch nicht 
veranlagten Zeitraum angepasst werden kön-
nen, hat das Finanzamt die Vorauszahlungen 
für diesen Veranlagungszeitraum um die fest-
gesetzte Forschungszulage, jedoch höchstens 
auf 0 Euro, auf Antrag herabzusetzen.“ 


 


Artikel 34 Artikel 37 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2947) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2947) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 werden 
nach dem Wort „besteht“ die Wörter „oder ei-
nen Anspruch auf Übertragung von Inlands-
vermögen im Sinne des § 121 des Bewer-
tungsgesetzes umfasst“ eingefügt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


 2. Dem § 7 wird folgender Absatz 9 angefügt: 


 „(9) Als Schenkung gilt auch die Wer-
terhöhung einer Beteiligung eines persön-
lich haftenden Gesellschafters einer Kom-
manditgesellschaft auf Aktien, die eine an 
der Gesellschaft unmittelbar oder mittel-
bar beteiligte natürliche Person oder Stif-
tung (Bedachte) durch die Leistung einer 
anderen Person (Zuwendender) an die Ge-
sellschaft erlangt. Absatz 8 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.“ 


2. In § 20 Absatz 7 wird die Angabe „600 Euro“ 
durch die Angabe „5 000 Euro“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


3. Dem § 37 wird folgender Absatz 20 angefügt: 4. u n v e r ä n d e r t  
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„(20) § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 in 
der am … [einsetzen: Datum des Tages nach 
der Verkündung des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbe 
anzuwenden, für die die Steuer nach dem … 
[einsetzen: Datum des Tages der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] ent-
steht.“ 


 


Artikel 35 Artikel 38 


Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz, das zuletzt durch Artikel 34 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz, das zuletzt durch Artikel 37 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 2 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 2a Rechtsfähige Personengesellschaft“.  


2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 2a 


 


Rechtsfähige Personengesellschaft  


Rechtsfähige Personengesellschaften 
(§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenord-
nung) gelten für Zwecke der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer als Gesamthand und deren 
Vermögen als Gesamthandsvermögen. Bei ei-
nem Erwerb nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 durch eine rechtsfähige Personengesell-
schaft gelten deren Gesellschafter als Erwer-
ber. Bei einer Zuwendung durch eine rechts-
fähige Personengesellschaft gelten deren Ge-
sellschafter als Zuwendende.“ 


 


3. In § 10 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter 
„Personengesellschaft oder einer anderen Ge-
samthandsgemeinschaft“ durch das Wort 
„Personenvereinigung“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  
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4. In § 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buch-
stabe d werden die Wörter „zum gesamthän-
derisch gebundenen Betriebsvermögen einer 
Personengesellschaft“ durch die Wörter „zum 
Betriebsvermögen im Sinne des § 97 Ab-
satz 1a Nummer 1 des Bewertungsgesetzes 
einer Personengesellschaft“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. In § 18 Satz 1 werden nach dem Wort „Perso-
nenvereinigungen“ die Wörter „und rechtsfä-
hige Vereine“ eingefügt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 36 Artikel 39 


Änderung des Bewertungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 97 Absatz 2 werden die Wörter „nicht-
rechtsfähigen Vereinen,“ durch die Wörter 
„Vereinen ohne Rechtspersönlichkeit, den 
nicht rechtsfähigen“ ersetzt. 


 


2. Nach § 153 Absatz 2 Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 


 


„In den Fällen, in denen der Gegenstand der 
Feststellung einer Personengesellschaft im 
Sinne des § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zu-
zurechnen ist, ist die Feststellungerklärung 
vorrangig von der Gesellschaft anzufordern.“ 


 


3. In § 154 Absatz 3 werden die Wörter „§ 183 
der Abgabenordnung“ durch die Wörter 
„§ 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


 


Artikel 37 Artikel 40 


Änderung des Bodenschätzungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezem-
ber 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), das zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
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1. In § 12 Satz 2 werden nach dem Wort „Ein-
heitswerten“ die Wörter „oder Grundsteuer-
werten“ eingefügt und werden die Wörter 
„§§ 180 bis 183 der Abgabenordnung“ durch 
die Wörter „§§ 180 bis 183a der Abgabenord-
nung“ ersetzt. 


 


2. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  


„(4) Die Offenlegung der Ergebnisse 
der Bodenschätzung soll zu den üblichen 
Dienstzeiten in den Räumen des Finanzamts 
stattfinden. Sie kann auch durch Veröffentli-
chung auf der Internetseite des Finanzamts o-
der der obersten Finanzbehörde des Landes 
erfolgen. § 122 Absatz 5 Satz 4 der Abgaben-
ordnung gilt dabei entsprechend.“ 


 


Artikel 38 Artikel 41 


Weitere Änderung des Bodenschätzungsge-
setzes 


Weitere Änderung des Bodenschätzungsge-
setzes 


In § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes, 
das zuletzt durch Artikel 37 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, werden die Wörter „Einheitswer-
ten oder“ gestrichen. 


In § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes, 
das zuletzt durch Artikel 40 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, werden die Wörter „Einheitswer-
ten oder“ gestrichen. 


Artikel 39 Artikel 42 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Dem § 23 des Grunderwerbsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird fol-
gender Absatz 25 angefügt: 


Nach § 23 des Grunderwerbsteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird fol-
gender § 24 eingefügt: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben



LarsZ

Hervorheben



LarsZ

Hervorheben







 


Drucksache 20/9341 – 148 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(25) § 5 Absatz 3 Satz 1, § 6 Absatz 3 Satz 2, 
§ 7 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Absatz 2 Nummer 4 in 
der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung 
sind bis zum Ablauf der in § 5 Absatz 3, § 6 Ab-
satz 3 Satz 2 und § 7 Absatz 3 genannten Fristen 
für verwirklichte Übergänge nach § 5 Absatz 1 und 
2 und § 6 Absatz 3 Satz 1 und Umwandlungen von 
gemeinschaftlichen Eigentum in Flächeneigentum 
nach § 7 Absatz 2 in der bis zum 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter 
anzuwenden, dass anstelle des Vermögens der Ge-
samthand das Gesellschaftsvermögen im Sinne des 
Gesetzes zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) tritt.“ 


entfällt 


 


„§ 24 


 Rechtsfähige Personengesellschaften 


 Rechtsfähige Personengesellschaften 
(§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgabenord-
nung) gelten für Zwecke der Grunderwerb-
steuer als Gesamthand und deren Vermögen als 
Gesamthandsvermögen.“ 


 


Artikel 43 


 Weitere Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes 


 § 24 des Grunderwerbsteuergesetzes, das 
zuletzt durch Artikel 42 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird aufgehoben. 


Artikel 40 Artikel 44 


Änderung des Handelsgesetzbuchs u n v e r ä n d e r t  


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
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1. In § 8b Absatz 2 Nummer 12 werden nach 
dem Wort „Genossenschafts-“ ein Komma 
und das Wort „Gesellschafts-“ eingefügt. 


 


2. In § 241a Satz 1 wird die Angabe „600 000“ 
durch die Angabe „800 000“ und die Angabe 
„60 000“ durch die Angabe „80 000“ ersetzt. 


 


Artikel 41 Artikel 45 


Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch 


u n v e r ä n d e r t  


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetz-
buch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geän-
dert worden ist, wird folgender … [einsetzen: 
nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit 
Zählbezeichnung] Abschnitt angefügt: 


 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt 


 


Übergangsvorschrift zum Wachstumschancenge-
setz 


 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Artikel mit Zählbezeichnung] 


 


§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der 
ab dem 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist erst-
mals auf das nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nende Geschäftsjahr anzuwenden. § 241a Satz 1 
des Handelsgesetzbuchs in der bis zum 31. Dezem-
ber 2023 geltenden Fassung ist letztmals auf das 
vor dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr 
anzuwenden.“ 
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Artikel 42 Artikel 46 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 12 folgende Angabe eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 12a Gemeinsame Prüfung“.  


2. Dem § 2 wird folgender Absatz 13 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(13) Behördliche Ermittlungen im Sinne 
dieses Gesetzes sind alle Maßnahmen, die 
zum Ziel haben, den für die Besteuerung rele-
vanten Sachverhalt aufzuklären, und die aus-
geübt werden 


 


1. im Fall der Finanzbehörden, in Erfüllung 
der ihnen nach dem Finanzverwaltungs-
gesetz übertragenen Aufgaben, 


 


2. im Fall der Behörden der anderen Mit-
gliedstaaten, in Erfüllung der ihnen nach 
dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaa-
tes übertragenen Aufgaben.“ 


 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„(2) Zentrales Verbindungsbüro im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Unterab-
satz 1 der Amtshilferichtlinie ist in den 
Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 5 des 
Finanzverwaltungsgesetzes das Bundes-
zentralamt für Steuern. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen kann durch 
Schreiben weitere Bundes- oder Landes-
finanzbehörden als Verbindungsstellen 
im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 und 
Amtsträger einer Bundes- oder Landes-
finanzbehörde als zuständige Bediens-
tete im Sinne von Artikel 4 Absatz 4 der 
Amtshilferichtlinie benennen. Das zent-
rale Verbindungsbüro kann schriftlich 
für den Einzelfall zuständige Bedienstete 
benennen. Die benannten Verbindungs-
stellen und zuständigen Bediensteten 
sind in dem jeweils festgelegten Umfang 
zum direkten Informationsaustausch mit 
dem anderen Mitgliedstaat nach Maß-
gabe dieses Gesetzes befugt.“ 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 
eingefügt: 


 


„(3a) Sind gleichzeitige oder ge-
meinsame Prüfungen vereinbart, be-
nennt das zentrale Verbindungsbüro die 
für die behördlichen Ermittlungen zu-
ständigen Amtsträger der Bundes- und 
Landesfinanzbehörden für den jeweili-
gen Einzelfall als zuständige Bediens-
tete; Absatz 2 Satz 2 und 3 bleibt unbe-
rührt.“ 


 


4. § 4 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter 
„alle nach der Abgabenordnung vorgese-
henen“ gestrichen und wird das Wort 
„behördlichen“ durch das Wort „behörd-
liche“ ersetzt. 


 


b) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt 
gefasst: 


 


„(3) Das zentrale Verbindungsbüro 
übermittelt keine Informationen, wenn 


 


1. die Durchführung erforderlicher 
Ermittlungen oder die Beschaffung 
der betreffenden Informationen 
nach deutschem Recht nicht mög-
lich ist, 
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2. der andere Mitgliedstaat die übli-
chen Informationsquellen nicht 
ausgeschöpft hat, die ihm zur Erlan-
gung der erbetenen Informationen 
zur Verfügung stehen, ohne dabei 
die Erreichung des Ziels zu gefähr-
den oder 


 


3. die öffentliche Ordnung verletzt 
werden würde. 


 


(4) Das zentrale Verbindungsbüro 
kann die Übermittlung von Informatio-
nen ablehnen, wenn 


 


1. der andere Mitgliedstaat seinerseits 
aus rechtlichen Gründen nicht zur 
Übermittlung entsprechender Infor-
mationen in der Lage ist oder 


 


2. ein Handels-, Gewerbe- oder Be-
rufsgeheimnis oder ein Geschäfts-
verfahren preisgegeben werden 
würde.“ 


 


c) In Absatz 5 werden die Wörter „Ab-
satz 3 Nummer 1, 3 und 4“ durch die 
Wörter „Absatz 3 Nummer 1 und 3 und 
Absatz 4 Nummer 2“ ersetzt. 


 


5. In § 7 Absatz 14a Satz 1 wird die Angabe 
„§ 12“ durch die Angabe „§ 13“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 10 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) In Nummer 1 wird das 
Wort „deutsche“ durch das 
Wort „die“ ersetzt. 


 


bbb) Die Nummern 2 und 3 
werden wie folgt gefasst: 


 


„2. bei den behördlichen 
Ermittlungen zuge-
gen sein dürfen, die 
auf deutschem Ho-
heitsgebiet von den 
Finanzbehörden 
durchgeführt wer-
den, und 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.







 


Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 153 – Drucksache 20/9341 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


3. unter Einhaltung des 
deutschen Verfah-
rensrechts im Bei-
sein eines zuständi-
gen inländischen Be-
diensteten Personen 
befragen und Auf-
zeichnungen prü-
fen.“ 


 


bb) In Satz 2 erster Teilsatz wird das 
Wort „Einzelpersonen“ durch das 
Wort „Personen“ ersetzt. 


 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz vo-
rangestellt: 


 


„Die Befugnisse der Bediensteten der 
anderen Mitgliedstaaten bestimmen sich 
nach deutschem Verfahrensrecht; sie ge-
hen nicht über das hinaus, was 


 


1. für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
genannten Zwecke erforderlich ist 
und 


 


2. das Recht des jeweiligen anderen 
Mitgliedstaates seinen Bedienste-
ten gestattet.“ 


 


7. § 12 wird wie folgt gefasst: 7. § 12 wird wie folgt gefasst: 


„§ 12 „§ 12 


Gleichzeitige Prüfung Gleichzeitige Prüfung 


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Fi-
nanzbehörde kann das zentrale Verbindungs-
büro einen anderen Mitgliedstaat oder meh-
rere andere Mitgliedstaaten ersuchen, eine 
gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Das 
zentrale Verbindungsbüro kann ein Ersuchen 
eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer 
anderer Mitgliedstaaten um die Durchführung 
einer gleichzeitigen Prüfung annehmen. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Eine gleichzeitige Prüfung im 
Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermitt-
lungen, die von der zuständigen Finanzbe-
hörde gleichzeitig mit der entsprechenden Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats im jeweils 
eigenen Hoheitsgebiet in Bezug auf eine Per-
son oder mehrere Personen von gemeinsa-
mem oder ergänzendem Interesse durchge-
führt werden, um die dabei erlangten Informa-
tionen auszutauschen. Die im Vorfeld der 
gleichzeitigen Prüfung zur Stellung, An-
nahme oder Ablehnung eines Ersuchens er-
forderlichen sowie die bei der gleichzeitigen 
Prüfung erlangten Informationen werden, so-
weit dies nach § 4 zulässig ist, ausgetauscht. 
Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 bedarf 
es nicht der Weiterleitung durch das zentrale 
Verbindungsbüro, soweit in den in § 3 Ab-
satz 3a geregelten Fällen ein direkter Infor-
mationsaustausch erfolgen darf. § 4 Absatz 3 
Nummer 2 und § 6 Absatz 3 finden keine An-
wendung. § 8 bleibt unberührt. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Das zentrale Verbindungsbüro be-
nennt einen seiner Bediensteten, der für die 
Beaufsichtigung und die Koordinierung der 
gleichzeitigen Prüfung verantwortlich ist. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 be-
stimmt die zuständige Finanzbehörde, für 
welche Person oder welche Personen eine 
gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden 
soll, begründet die Auswahl und gibt den Zeit-
raum an, in dem die gleichzeitige Prüfung 
durchgeführt werden soll. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 ent-
scheidet die Finanzbehörde, ob sie an der 
gleichzeitigen Prüfung teilnehmen wird. Das 
zentrale Verbindungsbüro teilt dem anderen 
Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach 
Erhalt des Ersuchens das Einverständnis oder 
die begründete Ablehnung mit. 


(5) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 ent-
scheidet die zuständige Finanzbehörde, ob 
sie an der gleichzeitigen Prüfung teilnehmen 
wird. Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem 
anderen Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen 
nach Erhalt des Ersuchens das Einverständnis 
oder die begründete Ablehnung mit. 
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(6) Die inländische Person, auf die sich 
die gleichzeitige Prüfung bezieht, wird durch 
das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich 
über die Durchführung der gleichzeitigen Prü-
fung informiert, sobald das Einverständnis in 
den Fällen des Absatzes 4 von dem anderen 
Mitgliedstaat oder in den Fällen des Absat-
zes 4 durch das zentrale Verbindungsbüro 
übermittelt worden ist. Von der Information 
kann abgesehen werden, soweit die Interessen 
Dritter, der Finanzbehörde oder des anderen 
Mitgliedstaats an der Nichterteilung der Infor-
mation die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen. 


(6) Die inländische Person, auf die sich 
die gleichzeitige Prüfung bezieht, wird durch 
das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich 
über die Durchführung der gleichzeitigen Prü-
fung informiert, sobald das Einverständnis in 
den Fällen des Absatzes 4 von dem anderen 
Mitgliedstaat oder in den Fällen des Absat-
zes 5 durch das zentrale Verbindungsbüro 
übermittelt worden ist. Von der Information 
kann abgesehen werden, soweit die Interessen 
Dritter, der Finanzbehörde oder des anderen 
Mitgliedstaats an der Nichterteilung der Infor-
mation die Interessen der betroffenen Person 
überwiegen. 


(7) Eine Anhörung der Beteiligten ge-
mäß § 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenord-
nung ist nicht erforderlich.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


8. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 8. u n v e r ä n d e r t  


„§ 12a 


 


Gemeinsame Prüfung  


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Fi-
nanzbehörden kann das zentrale Verbin-
dungsbüro einen oder mehrere Mitgliedstaa-
ten ersuchen, eine gemeinsame Prüfung 
durchzuführen. Das zentrale Verbindungs-
büro kann ein Ersuchen eines anderen Mit-
gliedstaates oder mehrerer anderer Mitglied-
staaten um die Durchführung einer gemeinsa-
men Prüfung annehmen. Einem Ersuchen 
nach den Sätzen 1 und 2 steht nicht entgegen, 
dass eine gleichzeitige Prüfung in Bezug auf 
dieselbe Person zu dem identischen oder ei-
nem anderen Sachverhalt bereits durchgeführt 
wird. Mit Ausnahme des § 10 Absatz 1 Satz 3 
und 4 sowie des § 12 Absatz 2 Satz 1 gelten 
die §§ 10 bis 11 und 12 Absatz 2 bis 7 ent-
sprechend. 
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(2) Eine gemeinsame Prüfung im Sinne 
des Absatzes 1 sind behördliche Ermittlun-
gen, die von der zuständigen Finanzbehörde 
gemeinsam mit der entsprechenden Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats in Bezug auf 
eine Person oder mehrere Personen von ge-
meinsamem oder ergänzendem Interesse 
durchgeführt werden. Die gemeinsame Prü-
fung wird unter Koordinierung durch die zent-
ralen Verbindungsbüros in zuvor vereinbarter 
Weise mit dem Ziel durchgeführt, eine Eini-
gung über den Sachverhalt und die Umstände, 
die Gegenstand der behördlichen Ermittlun-
gen sind, sowie eine einvernehmliche steuer-
liche Würdigung auf Basis dieses Sachverhal-
tes zu erzielen. 


 


(3) Über die Einzelheiten der gemein-
samen Prüfung treffen die beteiligten Behör-
den mit der entsprechenden Behörde des an-
deren Mitgliedstaats eine Vereinbarung. Die 
Vereinbarung umfasst zumindest eine Rege-
lung bezüglich der verwendeten Sprache; 
§ 87 der Abgabenordnung bleibt unberührt.  


 


(4) Die beteiligten Behörden bemühen 
sich, sich mit der entsprechenden Behörde des 
anderen Mitgliedstaats über den Sachverhalt 
und die Umstände, die Gegenstand der ge-
meinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie 
eine einvernehmliche steuerliche Würdigung 
im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf 
Basis dieses Sachverhalts zu erreichen. Die 
Feststellungen, über die in der gemeinsamen 
Prüfung Einigung erzielt worden ist, sind in 
einem gemeinsamen Prüfungsbericht festzu-
halten; die Feststellungen, über die in der ge-
meinsamen Prüfung keine Einigung erzielt 
worden ist, können in dem gemeinsamen Prü-
fungsbericht festgehalten werden. Die Umset-
zung der Feststellungen im Inland bestimmt 
sich nach deutschem Recht. Die beteiligten 
Behörden stellen sicher, dass sie die Beweis-
führung der entsprechenden Behörde des an-
deren Mitgliedstaats, einschließlich in Be-
schwerde-, Einspruchs-, Gerichts- und Revi-
sionsverfahren, unterstützen, sofern dies nach 
dem Recht des anderen Mitgliedstaats erfor-
derlich ist. 
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(5) Die inländische Person, auf die sich 
die gemeinsame Prüfung bezieht, ist inner-
halb von 60 Tagen nach der Erstellung des ge-
meinsamen Prüfungsberichtes im Sinne des 
Absatzes 4 Satz 2 durch die zuständige Fi-
nanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsa-
men Prüfung zu unterrichten. Die Unterrich-
tung umfasst eine Kopie des gemeinsamen 
Prüfungsberichtes. § 30 der Abgabenordnung 
bleibt durch die Sätze 1 und 2 unberührt.“ 


 


 


Artikel 47 


 Änderung des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch 


 Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Ge-
meinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 
2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 217) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 


 a) Die Angabe zu § 124 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 124 Bestandsabfrage zur Erfas-
sung der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder 
nach § 55 Absatz 3 des Elften 
Buches“. 


 b) Die Angabe zu § 125 wird wie folgt ge-
fasst: 


 „§ 125 Übergangsregelung zum Er-
stattungsanspruch nach § 55 
Absatz 3d Satz 1 des Elften 
Buches und zur Verzinsung 
dieses Erstattungsan-
spruchs“. 


 2. In § 18a Absatz 4 Nummer 3 wird die An-
gabe „600 Euro“ durch die Angabe 
„1 000 Euro“ ersetzt. 


 3. § 28a Absatz 13 wird wie folgt gefasst: 
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 „(13) Der Arbeitgeber hat bei Beginn 
einer in der sozialen Pflegeversicherung 
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
eine Meldung nach § 55a Absatz 3 des Elf-
ten Buches an die Datenstelle der Renten-
versicherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 
des Sechsten Buches zu erstatten. Bei Ende 
der versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung hat er eine Meldung nach § 55a Ab-
satz 6 des Elften Buches zu erstatten. Bei 
Beschäftigungsaufnahme hat dies inner-
halb von sieben Tagen zu erfolgen; die Mel-
dung zur Beendigung einer Beschäftigung 
wird zeitgleich mit der Meldung nach Ab-
satz 1 Nummer 2 erstattet. Bei Beendigung 
der Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung ist eine Abmeldung mit 
der nächsten Entgeltabrechnung vorzu-
nehmen. In der Meldung sind insbesondere 
anzugeben 


 1. das Geburtsdatum des Beschäftigten, 


 2. die steuerliche Identifikationsnummer 
des Beschäftigten nach § 139b der Ab-
gabenordnung, 


 3. der Tag des Beginns oder des Endes 
der Beschäftigung, 


 4. die Betriebsnummer des Arbeitge-
bers. 
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 Bei Meldung einer Beschäftigungsauf-
nahme hat die Datenstelle der Rentenversi-
cherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des 
Sechsten Buches dem Arbeitgeber unver-
züglich die zum Zeitpunkt der Beschäfti-
gungsaufnahme zum Nachweis der Elter-
neigenschaft sowie die zur Ermittlung der 
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kin-
der erforderlichen Daten nach Maßgabe 
des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 3 des Elften 
Buches weiterzuleiten. Änderungen bei der 
Elterneigenschaft oder der Anzahl der be-
rücksichtigungsfähigen Kinder während 
eines laufenden Beschäftigungsverhältnis-
ses werden dem Arbeitgeber nach Maß-
gabe des § 55a Absatz 5 des Elften Buches 
mitgeteilt. Die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund, der Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen und das Bundeszentralamt 
für Steuern regeln das Nähere zum Verfah-
ren sowie den Aufbau und den Inhalt der 
Datensätze für die Meldungen nach den 
Sätzen 1 bis 4 in Gemeinsamen Grundsät-
zen, die vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen und 
dem Bundesministerium für Gesundheit zu 
genehmigen sind; die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände ist 
vorher anzuhören.“ 


 4. In § 111 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a wer-
den nach der Angabe „oder 2“ die Wörter 
„oder Absatz 13 Satz 1 oder § 124 Satz 1“ 
eingefügt. 


 5. § 124 wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 124 


 Bestandsabfrage zur Erhebung der Elter-
neigenschaft und der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder nach § 55 Ab-


satz 3 des Elften Buches 
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 Arbeitgeber müssen ab dem 1. Juli 
2025 für die in der sozialen Pflegeversiche-
rung versicherungspflichtigen Beschäftig-
ten eine Meldung entsprechend § 28a Ab-
satz 13 erstatten. Die Meldung hat spätes-
tens bis zur Entgeltabrechnung Dezember 
2025 zu erfolgen. Die Datenstelle der Ren-
tenversicherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 
des Sechsten Buches hat dem Arbeitgeber 
unverzüglich die ab dem 1. Juli 2025 zum 
Nachweis der Elterneigenschaft oder der 
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kin-
der erforderlichen Daten nach Maßgabe 
des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 3 des Elften 
Buches weiterzuleiten. Bei Arbeitgebern, 
die im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 
30. Juni 2025 sich weder die Elterneigen-
schaft sowie die Anzahl der Kinder nach 
§ 55 Absatz 3a Satz 1 haben nachweisen 
lassen, noch an dem Nachweisverfahren 
nach § 55 Absatz 3d Satz 2 des Elften Bu-
ches teilgenommen haben, erstreckt sich 
die Meldung auf den gesamten genannten 
Zeitraum. Das Nähere zum Verfahren so-
wie den Aufbau und den Inhalt der Datens-
ätze für die Meldung wird in den Grunds-
ätzen nach § 28a Absatz 13 Satz 5 gere-
gelt.“ 


 6. § 125 wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 125 


 Übergangsregelung zum Erstattungsan-
spruch nach § 55 Absatz 3d Satz 1 des Elf-
ten Buches und zur Verzinsung dieses Er-


stattungsanspruchs 


 (1) Der Erstattungsanspruch nach 
§ 55 Absatz 3d Satz 1 des Elften Buches ist 
nach Ablauf des Kalendermonats der Bei-
tragszahlung bis zum Ablauf des Kalender-
monats vor der Erstattung mit 4 Prozent 
pro Jahr zu verzinsen. Ein gesonderter An-
trag ist nicht zu stellen. 
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 (2) Der Erstattungsanspruch und 
der sich nach Absatz 1 Satz 1 ergebende 
Zinsbetrag sind durch die beitragsabfüh-
renden Stellen und die Pflegekassen bei 
Selbstzahlern auszuzahlen oder mit künfti-
gen Beitragsansprüchen aufzurechnen. Die 
Aufrechnung bedarf keiner Zustimmung 
des Berechtigten.“ 


 


Artikel 48 


 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch 


 Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 217) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


 1. Nach § 202 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


 „(1a) Die Zahlstelle hat ab dem 1. Juli 
2025 bei Beginn eines in der sozialen Pfle-
geversicherung beitragspflichtigen Versor-
gungsbezuges eine Meldung im Sinne des 
§ 55a Absatz 3 des Elften Buches über die 
zentrale Stelle nach § 81 des Einkommen-
steuergesetzes an das Bundeszentralamt 
für Steuern zu richten. Bei Ende des bei-
tragspflichtigen Versorgungsbezuges hat 
sie eine Meldung nach § 55a Absatz 6 des 
Elften Buches zu erstatten. Bei der erstma-
ligen Bewilligung von Versorgungsbezügen 
hat die Meldung innerhalb von sieben Ta-
gen nach Eingang der Meldung der Kran-
kenkasse nach Absatz 1 Satz 5 zu erfolgen. 
Die Meldung zur Beendigung des Versor-
gungsbezuges ist zeitgleich mit der Mel-
dung nach Absatz 1 Satz 1 zu erstatten. Bei 
Beendigung der Beitragsabführungspflicht 
während des Versorgungsbezuges ist eine 
Abmeldung innerhalb von sechs Wochen 
vorzunehmen. In der Meldung sind insbe-
sondere anzugeben 


 1. das Geburtsdatum des Versorgungs-
beziehers, 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



LarsZ

Hervorheben



LarsZ

Hervorheben







 


Drucksache 20/9341 – 162 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 2. die steuerliche Identifikationsnummer 
des Versorgungsbeziehers nach 
§ 139b der Abgabenordnung, 


 3. der Tag des Beginns oder des Endes 
des Versorgungsbezuges, 


 4. die Zahlstellennummer der Zahlstelle. 


 Bei Meldung des Beginns eines Versor-
gungsbezuges hat das Bundeszentralamt 
für Steuern über die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes der 
Zahlstelle unverzüglich die auf den Tag des 
Beginns des Versorgungsbezuges bezoge-
nen erforderlichen Daten zum Nachweis 
der Elterneigenschaft sowie zur Ermitt-
lung der Anzahl der berücksichtigungsfä-
higen Kinder nach Maßgabe des § 55a Ab-
satz 4 Satz 1 und 2 des Elften Buches zu 
übermitteln. Änderungen bei der Elternei-
genschaft oder der Anzahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder während eines lau-
fenden Versorgungbezuges werden der 
Zahlstelle nach Maßgabe des § 55a Ab-
satz 5 des Elften Buches mitgeteilt.“ 


 2. Nach § 202 wird folgender § 202a einge-
fügt: 


 


„§ 202a 


 Bestandsabfrage zur Erhebung der Elter-
neigenschaft und der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder nach § 55 Ab-


satz 3 des Elften Buches 
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 Die Zahlstellen müssen ab dem 1. Juli 
2025 für die in der sozialen Pflegeversiche-
rung bereits vor diesem Zeitpunkt versi-
cherungspflichtigen Versorgungsbezieher 
eine Meldung entsprechend § 202 Ab-
satz 1a erstatten, soweit eine Beitragsab-
führungspflicht besteht. Die Meldung hat 
spätestens bis zum 31. Dezember 2025 zu 
erfolgen. Bei Zahlstellen, die im Zeitraum 
vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2025 sich 
weder die Elterneigenschaft sowie die An-
zahl der Kinder nach § 55 Absatz 3a Satz 1 
haben nachweisen lassen noch an dem 
Nachweisverfahren nach § 55 Absatz 3d 
Satz 2 des Elften Buches teilgenommen ha-
ben, erstreckt sich die Meldung auf den ge-
samten genannten Zeitraum.“ 


 


Artikel 49 


 Änderung des Elften Buches Sozialgesetz-
buch 


 Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale 
Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht werden nach der 
Angabe zu § 55 die folgenden Angaben zu 
§ 55a und § 55b eingefügt: 


 „§ 55a Automatisiertes Übermittlungs-
verfahren zur Erhebung und zum 
Nachweis der Elterneigenschaft 
sowie der Anzahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder für die Bei-
tragssatzermittlung 


 § 55b Meldung der Pflegekasse im Ver-
fahren nach § 55a bei Selbstzah-
lern“. 


 2. Nach § 55 werden die folgenden §§ 55a und 
55b eingefügt: 


 


„§ 55a 
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 Automatisiertes Übermittlungsverfahren 
zur Erhebung und zum Nachweis der El-
terneigenschaft sowie der Anzahl der be-


rücksichtigungsfähigen Kinder für die 
Beitragssatzermittlung 


 (1) Die beitragsabführenden Stellen, 
die zur Berücksichtigung von Zu- oder Ab-
schlägen verpflichtet sind, und die Pflege-
kassen rufen beim Bundeszentralamt für 
Steuern die für die Beitragssatzermittlung 
nach § 55 Absatz 3 und 3a erforderlichen 
Daten in einem automatisierten Verfahren 
ab. Der Datenabruf der beitragsabführen-
den Stellen und der Pflegekassen beim 
Bundeszentralamt für Steuern erfolgt über 
die zentrale Stelle nach § 81 des Einkom-
mensteuergesetzes. Für nicht an die zent-
rale Stelle nach § 81 des Einkommensteu-
ergesetzes angebundene beitragsabfüh-
rende Stellen erfolgt der Datenabruf über 
die Datenstelle der Rentenversicherung 
nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten 
Buches; diese leitet die Daten über die zent-
rale Stelle nach § 81 des Einkommensteu-
ergesetzes weiter. 


 (2) Die zentrale Stelle nach § 81 des 
Einkommensteuergesetzes kann die bereits 
eingerichteten Datenübermittlungswege 
und die Identifikation der Kommunikati-
onspartner, die sie bereits im Rahmen ih-
rer Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 18 des Finanzverwaltungsgeset-
zes nutzt, auch für dieses automatisierte 
Übermittlungsverfahren nutzen. Das Nä-
here, insbesondere die Höhe der Verwal-
tungskostenerstattung sowie zur Ausübung 
der Fachaufsicht, wird durch Verwal-
tungsvereinbarung zwischen dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales und 
der Deutschen Rentenversicherung Bund 
geregelt. 
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 (3) Die beitragsabführenden Stellen 
und die Pflegekassen erheben die zum 
Nachweis der Elterneigenschaft sowie die 
zur Ermittlung der Anzahl der berücksich-
tigungsfähigen Kinder des beitragspflichti-
gen Mitglieds erforderlichen Daten beim 
Bundeszentralamt für Steuern. Dazu mel-
den sie das beitragspflichtige Mitglied zu 
dem Abrufverfahren beim Bundeszentral-
amt für Steuern an. Die Anmeldung erfolgt 
unter Angabe der steuerlichen Identifikati-
onsnummer nach § 139b der Abgabenord-
nung und des Geburtsdatums des beitrags-
pflichtigen Mitglieds über die zentrale 
Stelle nach § 81 des Einkommensteuerge-
setzes oder in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 3 über die Datenstelle der Rentenver-
sicherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des 
Sechsten Buches. Die beitragsabführenden 
Stellen und die Pflegekassen sind berech-
tigt, die für steuerliche Zwecke erhobene 
steuerliche Identifikationsnummer nach 
§ 139b der Abgabenordnung sowie das Ge-
burtsdatum des beitragspflichtigen Mit-
glieds für das automatisierte Übermitt-
lungsverfahren zu nutzen. Die zentrale 
Stelle nach § 81 des Einkommensteuerge-
setzes und die Datenstelle der Rentenversi-
cherung nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des 
Sechsten Buches sind für die Identifikation 
der am Verfahren beteiligten Kommunika-
tionspartner zuständig. 
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 (4) Das Bundeszentralamt für Steu-
ern hat die zum Nachweis der Elterneigen-
schaft sowie die zur Ermittlung der Anzahl 
der berücksichtigungsfähigen Kinder er-
forderlichen Daten, soweit diese vom Bun-
deszentralamt für Steuern gemäß den 
§§ 39, 39e des Einkommensteuergesetzes 
für die Zwecke des Lohnsteuerabzuges ge-
speichert werden, einschließlich des Gül-
tigkeitszeitraumes, für den sie zu berück-
sichtigen sind, an die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes zu 
übermitteln. Die Daten sind von der zent-
ralen Stelle nach § 81 des Einkommensteu-
ergesetzes an die beitragsabführende Stelle 
oder die Pflegekasse weiterzuleiten. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 erfolgt die 
Weiterleitung von der zentralen Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes über 
die Datenstelle der Rentenversicherung 
nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten 
Buches. 


 (5) Das Bundeszentralamt für Steu-
ern speichert den Datenabruf nach Ab-
satz 3 und die Datenübermittlung nach die-
sem Absatz und nach den Absätzen 4 und 6 
in seiner Datenbank. Ergibt sich eine Än-
derung bei der Elterneigenschaft oder der 
Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kin-
der des beitragspflichtigen Mitglieds nach 
§ 55 Absatz 3, übermittelt das Bundeszent-
ralamt für Steuern einen Datensatz mit den 
geänderten Daten einschließlich des Gül-
tigkeitszeitraumes, für den sie zu berück-
sichtigen sind, an die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes. Die 
Änderungsmitteilungen werden gesammelt 
einmal im Kalendermonat übermittelt. Die 
Änderungsmitteilung wird von der zentra-
len Stelle nach § 81 des Einkommensteuer-
gesetzes an die beitragsabführende Stelle o-
der die Pflegekasse weitergeleitet. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 erfolgt die 
Weiterleitung von der zentralen Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes über 
die Datenstelle der Rentenversicherung 
nach § 145 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten 
Buches. Liegt eine Abmeldung nach Ab-
satz 6 vor, ist eine Änderungsmitteilung 
nicht zu übermitteln. 
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 (6) Bei Wegfall der Notwendigkeit 
zum Abruf nach Absatz 1 Satz 1 meldet die 
beitragsabführende Stelle oder die Pflege-
kasse das Mitglied vom automatisierten 
Abrufverfahren über die zentrale Stelle 
nach § 81 des Einkommensteuergesetzes o-
der über die Datenstelle der Rentenversi-
cherung nach § 145 Absatz 1 des Sechsten 
Buches innerhalb von sechs Wochen beim 
Bundeszentralamt für Steuern ab. Das 
Bundeszentralamt für Steuern hat den ge-
speicherten Datensatz innerhalb von 24 
Monaten zu löschen. 


 (7) § 30 der Abgabenordnung steht 
dem automatisierten Übermittlungsver-
fahren nach den Absätzen 1 bis 6 nicht ent-
gegen. § 93c der Abgabenordnung ist für 
das Übermittlungsverfahren nach den Ab-
sätzen 1 bis 6 nicht anzuwenden. 


 (8) Das Nähere zum Verfahren sowie 
den Aufbau und den Inhalt der Datensätze 
für die Anmeldung nach Absatz 3, den Da-
tenabruf nach Absatz 4, die Änderungs-
mitteilung nach Absatz 5 und die Abmel-
dung nach Absatz 6 für die beitragsabfüh-
renden Stellen mit Ausnahme der Arbeit-
geber regeln das Bundeszentralamt für 
Steuern, die Deutsche Rentenversicherung 
Bund und der Spitzenverband Bund der 
Pflegekassen in Gemeinsamen Grundsät-
zen, die vom Bundesministerium der Fi-
nanzen im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales, dem 
Bundesministerium für Gesundheit und 
dem Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft zu genehmigen sind; 
die Bundesorganisationen der beitragsab-
führenden Stellen sind vorher anzuhören. 


 (9) Die beitragsabführenden Stellen 
und die Pflegekassen verarbeiten die nach 
Absatz 4 und 5 übermittelten Angaben 
ausschließlich für die Beitragssatzermitt-
lung nach § 55 Absatz 3 und den Nachweis 
der Elterneigenschaft sowie der Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder nach 
§ 55 Absatz 3a. 
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 (10) Eine Datenübermittlung nach 
§ 55a Absatz 1 bis 6 ist ab dem 1. April 
2025 zulässig. Für Zwecke der Einführung 
der automatisierten Datenübermittlung bei 
den beteiligten Stellen ist eine frühere Da-
tenübermittlung nach § 55a Absatz 1 bis 6 
zulässig. 


 


§ 55b 


 Meldung der Pflegekasse im Verfahren 
nach § 55a bei Selbstzahlern 


 (1) Die Pflegekasse hat ab dem 1. Juli 
2025 für Selbstzahler bei Beginn einer Mit-
gliedschaft eine Meldung im Sinne des 
§ 55a Absatz 3 über die zentrale Stelle nach 
§ 81 des Einkommensteuergesetzes an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu richten. 
Bei Ende der Mitgliedschaft hat sie eine 
Meldung nach § 55a Absatz 6 zu erstatten. 
Bei Beginn der Mitgliedschaft hat die Mel-
dung innerhalb von sieben Tagen zu erfol-
gen; die Abmeldung erfolgt innerhalb von 
sechs Wochen nach Beendigung der Mit-
gliedschaft. In der Meldung sind insbeson-
dere anzugeben 


 1. das Geburtsdatum des Mitglieds, 


 2. die steuerliche Identifikationsnummer 
des Mitglieds nach § 139b der Abga-
benordnung, 


 3. der Tag des Beginns oder des Endes 
der Mitgliedschaft, 


 4. die Kundennummer der Pflegekasse 
bei der zentralen Stelle nach § 81 des 
Einkommensteuergesetzes. 
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 Bei Meldung des Beginns der Mitglied-
schaft hat das Bundeszentralamt für Steu-
ern über die zentrale Stelle nach § 81 des 
Einkommensteuergesetzes der Pflegekasse 
unverzüglich die auf den Tag des Beginns 
der Mitgliedschaft bezogenen erforderli-
chen Daten zum Nachweis der Elterneigen-
schaft sowie zur Ermittlung der Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Kinder nach 
Maßgabe des § 55a Absatz 4 Satz 1 und 2 
zu übermitteln. Änderungen bei der Elter-
neigenschaft oder der Anzahl der berück-
sichtigungsfähigen Kinder während einer 
laufenden Mitgliedschaft werden der Pfle-
gekasse nach Maßgabe des § 55a Absatz 5 
mitgeteilt. 


 (2) Die Pflegekassen müssen ab dem 
1. Juli 2025 für Selbstzahler, die bereits vor 
diesem Zeitpunkt in diesem Status Mitglied 
der sozialen Pflegeversicherung waren, 
eine Meldung entsprechend Absatz 1 er-
statten. Die Meldung hat spätestens bis 
zum 31. Dezember 2025 zu erfolgen. Bei 
Pflegekassen, die im Zeitraum vom 1. Juli 
2023 bis zum 30. Juni 2025 sich weder die 
Elterneigenschaft sowie die Anzahl der 
Kinder nach § 55 Absatz 3a Satz 1 haben 
nachweisen lassen noch an dem Nachweis-
verfahren nach § 55 Absatz 3d Satz 2 teil-
genommen haben, erstreckt sich die Mel-
dung auf den gesamten genannten Zeit-
raum.“ 


Artikel 43 Artikel 50 


Folgeänderungen u n v e r ä n d e r t  


(1) In § 14a Satz 1, § 259 Absatz 1 Satz 1, 
§ 378 Absatz 4 Satz 1 und § 387 Absatz 2 Satz 1 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 9a des 
Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 155) geändert worden ist, werden jeweils die 
Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.  
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(2) In § 707d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerli-
ches Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 
2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) 
geändert worden ist, werden die Wörter „und für 
Verbraucherschutz“ gestrichen.  


 


(3) Artikel 38 Nummer 1, Artikel 60 Num-
mer 14, Artikel 77 Nummer 4 Buchstabe b, Arti-
kel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f, Artikel 91 
Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 Buch-
stabe b und Artikel 92 Nummer 4 des Personenge-
sellschaftsrechtsmodernisierungsgesetzes vom 10. 
August 2021 (BGBl. I S. 3436) werden aufgeho-
ben.  


 


Artikel 44 Artikel 51 


Folgeänderungen Folgeänderungen 


(1) In § 7 Absatz 3 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes vom 12. August 2005 (BGBl. I 
S. 2354), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert 
worden ist, werden die Wörter „§ 183 der Abga-
benordnung“ durch die Wörter „die §§ 183 und 
183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-
Reformgesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I 
S. 1794) wird gestrichen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Die Gewerbesteuer-Durchführungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), die zuletzt 
durch Artikel 7 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. Mai 
2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 8 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen 
Verein“ durch die Wörter „Verein ohne 
Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


 


2. In § 25 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 werden die 
Wörter „nichtrechtsfähige Vereine“ durch die 
Wörter „Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ 
ersetzt. 
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(4) In § 1 Absatz 3 Nummer 1 des Umwand-
lungssteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 10 
dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die 
Wörter „Personenhandelsgesellschaften und Part-
nerschaftsgesellschaften“ durch das Wort „Perso-
nengesellschaften“ ersetzt 


(4) In § 1 Absatz 3 Nummer 1 des Umwand-
lungssteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 12 
dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die 
Wörter „Personenhandelsgesellschaften und Part-
nerschaftsgesellschaften“ durch das Wort „Perso-
nengesellschaften“ ersetzt 


(5) In Nummer 8 der Anlage der Verord-
nung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen im Eisenbahnverkehr vom 2. August 
1977 (BGBl. I S. 1465), die zuletzt durch Artikel 5 
Nummer 2 des Gesetzes vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) geändert worden ist, wird das 
Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter 
„rechtsfähigen Personengesellschaften“ ersetzt. 


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) In § 15 Absatz 1 Satz 1 des Verkehrssi-
cherstellungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. Oktober 1968 (BGBl. I S. 1082), 
das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 2. 
März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden 
ist, werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen“ durch die Wörter „sonstigen 
Personenvereinigungen“ ersetzt. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) In § 6 Absatz 2 sowie § 8 Absatz 5 
Satz 2 des Entschädigungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1658), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 920) geändert wor-
den ist, werden jeweils die Wörter „Personenge-
sellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter 
„rechtsfähige Personengesellschaft“ ersetzt. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) In § 3 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 8 Satz 1 des Ausgleichsleistungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I 
S. 3908) geändert worden ist, wird jeweils das 
Wort „Personengesellschaft“ durch die Wörter 
„rechtsfähigen Personengesellschaft“ ersetzt. 


(8) u n v e r ä n d e r t  


(9) Die Insolvenzordnung vom 5. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1166) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


(9) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 11 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter 
„nicht rechtsfähige Verein“ durch die Wörter 
„Verein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 
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2. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „nicht 
rechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Ver-
ein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


 


(10) Das Unternehmensstabilisierungs- und -
restrukturierungsgesetz vom 22. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3256), das zuletzt durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


(10) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „Gesell-
schaften ohne Rechtspersönlichkeit“ durch 
die Wörter „rechtsfähigen Personengesell-
schaften“ ersetzt. 


 


2. In § 15 Absatz 2 werden die Wörter „nicht 
rechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Ver-
ein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


 


(11) In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das zu-
letzt durch Artikel 43 Absatz 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „§ 125a“ durch 
die Angabe „§ 125“ ersetzt. 


(11) In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das zu-
letzt durch Artikel 50 Absatz 1 dieses Gesetzes ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „§ 125a“ durch 
die Angabe „§ 125“ ersetzt. 


(12) In § 715a Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, das zuletzt durch Artikel 43 Absatz 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die An-
gabe „Satz 3“ gestrichen. 


(12) In § 715a Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, das zuletzt durch Artikel 50 Absatz 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die An-
gabe „Satz 3“ gestrichen. 


(13) In § 9a Absatz 4 Satz 1 des Wohnungs-
eigentumsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. November 
2022 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „§ 160 des Handelsgesetzbuchs“ 
durch die Wörter „§ 728b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs“ ersetzt. 


(13) u n v e r ä n d e r t  


(14) Das Umwandlungsgesetz vom 28. Okto-
ber 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Februar 
2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


(14) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 305 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Ersten Unterabschnitts“ durch die Angabe 
„Zweiten Unterabschnitts“ ersetzt. 


 


2. In § 311 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§§ 44“ durch die Angabe „§§ 39e“ ersetzt. 
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(15) In § 349 Absatz 3 Satz 3 des Lastenaus-
gleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 1995 I 
S. 248), das zuletzt durch Artikel 211 der Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geän-
dert worden ist, werden die Wörter „Personenge-
sellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter 
„rechtsfähigen Personengesellschaft“ ersetzt. 


(15) u n v e r ä n d e r t  


(16) In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe aa der Wirtschaftsprüfer-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. November 1975 (BGBl. I S. 2803), die zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird 
das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wör-
ter „rechtsfähige Personengesellschaften“ ersetzt. 


(16) u n v e r ä n d e r t  


(17) Das Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 2 
Absatz 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


(17) u n v e r ä n d e r t  


1. In § 2 Absatz 18 Nummer 2 und Absatz 19 
wird jeweils das Wort „Personengesellschaf-
ten“ durch die Wörter „rechtsfähige Perso-
nengesellschaften“ ersetzt. 


 


2. § 5a wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wer-
den die Wörter „gegen natürliche o-
der juristische Personen oder Perso-
nengesellschaften“ durch die Wör-
ter „gegen natürliche oder juristi-
sche Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften“ und wer-
den die Wörter „dieser natürlichen 
oder juristischen Personen oder 
Personengesellschaften“ durch die 
Wörter „dieser natürlichen oder ju-
ristischen Personen oder rechtsfähi-
gen Personengesellschaften“ er-
setzt. 


 


bb) In den Nummern 1 und 2 wird je-
weils das Wort „Personengesell-
schaften“ durch die Wörter „rechts-
fähigen Personengesellschaften“ 
ersetzt. 
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b) In Absatz 2 wird das Wort „Personenge-
sellschaften“ durch die Wörter „rechtsfä-
higen Personengesellschaften“ ersetzt. 


 


3. In § 13 Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Per-
sonengesellschaften“ durch die Wörter 
„rechtsfähiger Personengesellschaften“ er-
setzt. 


 


(18) In § 138 Absatz 1 Satz 2 und § 161 Ab-
satz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuchs vom 4. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, werden 
jeweils die Wörter „§ 133 Absatz 2 und 3“ durch 
die Wörter „§ 132 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 6“ 
ersetzt. 


(18) u n v e r ä n d e r t  


(19) In § 20 Absatz 2 in dem Satzteil vor 
Nummer 1 des Geldwäschegesetz vom 23. Juni 
2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 140) geändert worden ist, wird nach dem Wort 
„Genossenschaftsregister,“ das Wort „Gesell-
schaftsregister,“ eingefügt. 


(19) u n v e r ä n d e r t  


Artikel 45 Artikel 52 


Neubekanntmachung der Abgabenordnung u n v e r ä n d e r t  


Das Bundesministerium der Finanzen kann 
den Wortlaut der Abgabenordnung in der vom 
1. Januar 2024 und in der vom 1. Januar 2025 an 
geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt 
machen. 


 


Artikel 46 Artikel 53 


Inkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der 
Absätze 2 bis 12 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 


(2) Artikel 32 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. 


(2) Artikel 35 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft. 


(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 21. De-
zember 2022 in Kraft. 


(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 21. De-
zember 2022 in Kraft. 
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(4) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft. 


(4) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft. 


(5) Die 
Artikel 5, 12, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 33, 35, 36, 37
, 39, 40, 41, 44 und 45 treten am 1. Januar 2024 in 
Kraft. 


(5) Die 
Artikel 5, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 31, 36, 38, 39, 40
, 42, 44, 45, 47 Nummer 1, 2, 5 und 6 sowie 
Artikel 48, 49, 51 und 52 treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. 


 (6) Artikel 1 tritt am 1. März 2024 in 
Kraft. 


(6) Artikel 6 tritt am 1. April 2024 in Kraft.  (7) u n v e r ä n d e r t  


(7) Die Artikel 9, 13, 17, 29, 30 und 38 tre-
ten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(8) Die 
Artikel 10, 15, 19, 28, 32, 33, 41 und 43 treten am 
1. Januar 2025 in Kraft. 


 (9) Artikel 47 Nummer 3 und 4 tritt am 1. 
Juli 2025 in Kraft. 


 (10) Artikel 7 tritt am 1. Januar 2026 in 
Kraft. 


(8) Die Artikel 14 und 18 treten am 1. Ja-
nuar 2027 in Kraft. 


(11) Die Artikel 16 und 20 treten am 1. Ja-
nuar 2027 in Kraft. 


(9) Die Artikel 7 und 26 treten am 1. Januar 
2028 in Kraft. 


(12) Die Artikel 8 und 29 treten am 1. Januar 
2028 in Kraft. 


 (13) Die §§ 124 und 125 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch, § 202a des Fünften Buches so-
wie § 55b Absatz 2 des Elften Buches treten am 
1. Juli 2026 außer Kraft. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 20/8292, 20/8675, 20/8819 Nr. 10 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 
(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) 


A. Problem 
Nach Ansicht der Bundesregierung sind in Deutschland Investitionen in nahezu 
beispiellosem Umfang notwendig. Nur so könnten unter den sich verändernden 
Bedingungen unser Wohlstand gesichert und gleichzeitig Gesellschaft und Wirt-
schaft zügig auf Digitalisierung und Klimaschutz eingestellt werden. Demnach ist 
es erforderlich, die Leistungsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts zu stärken 
und die Attraktivität des deutschen Finanzstandorts als bedeutenden Teil eines 
starken Finanzplatzes Europa zu erhöhen. Insbesondere Startups, Wachstumsun-
ternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als Treiber von In-
novation solle der Zugang zum Kapitalmarkt und die Aufnahme von Eigenkapital 
erleichtert werden. 


Dafür müssen nach Auffassung der Bundesregierung Regelungen im Finanz-
marktrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht im Hinblick auf dieses Ziel wei-
terentwickelt werden. Durch Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internatio-
nalisierung sollen der deutsche Finanzmarkt und der Standort Deutschland attrak-
tiver sowohl für nationale als auch für internationale Unternehmen und Investoren 
werden. Aktien und börsennotierte Wertpapiere sollen als Kapitalanlage attrakti-
ver werden, um Nachfrageseite (Anreize für Aktien als Kapitalanlage) und Ange-
botsseite (Erhöhung der Anzahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland) zu 
stärken. 


B. Lösung 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung verfolgt hierfür einen umfassenden An-
satz: Neben finanzmarktrechtlichen Anpassungen und der Fortentwicklung des 
Gesellschaftsrechts werden auch die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen ver-
bessert. 
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Die Eigenkapitalgewinnung soll insbesondere einfacher werden durch regulatori-
sche Erleichterungen beim Börsengang, die gesellschaftsrechtliche Erleichterung 
von Kapitalerhöhungen und die Ermöglichung der Einführung von Mehrstimm-
rechtsaktien. 


Offenen Immobilienfonds soll es ermöglicht werden, auch Grundstücke zu erwer-
ben, auf denen sich ausschließlich Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und 
zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien befin-
den, und diese Anlagen auch selbst zu betreiben. Für den Betrieb solcher Anlagen 
auf bestehenden Gebäuden wird Rechtssicherheit geschaffen. 


Die Digitalisierung am Kapitalmarkt wird vorangetrieben. Mit der Änderung des 
Aktiengesetzes wird das deutsche Recht für elektronische Aktien geöffnet, und 
zwar einerseits für elektronische Namensaktien, die in ein zentrales Register oder 
in ein Kryptowertpapierregister eingetragen sind, sowie andererseits für elektro-
nische Inhaberaktien, die in ein zentrales Register eingetragen sind. Schriftfor-
merfordernisse im Aufsichtsrecht werden durch digitale Kommunikationsmög-
lichkeiten ersetzt. 


Der Gesetzentwurf setzt zudem absehbare europäische Vorgaben zum Schutz des 
von Kryptoverwahrern verwahrten Kundenvermögens um und stellt den Umgang 
mit Kryptowerten in deren Insolvenz klar. 


Soweit Wettbewerbsnachteile für den Finanzstandort Deutschland aus ungleicher 
Umsetzung europarechtlicher Vorgaben herrühren (Umsatzsteuerbefreiung für 
die Verwaltung von Wagniskapitalfonds sowie für die Verwaltungsleistungen von 
Konsortialführern), erfolgt eine Angleichung an die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in anderen europäischen Mitgliedstaaten.  


Durch Ausnahmen von der AGB-rechtlichen Kontrolle für Verträge zwischen Un-
ternehmen im Finanzmarktbereich soll die Rechtssicherheit, insbesondere bei der 
Orientierung an internationalen Standards, erhöht werden. 


Die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) zu 
errichtende Website zum Vergleich der Entgelte für Zahlungskonten wird eben-
falls für mehr Transparenz und damit mehr Wettbewerb sorgen. Zudem wird der 
deutsche Finanzmarkt durch die explizite Möglichkeit, mit der Bundesanstalt 
auch auf Englisch zu kommunizieren, für internationale Teilnehmer noch attrak-
tiver werden. 


Durch verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung soll es jungen Unternehmen erleichtert werden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen und sich im internationalen Wettbewerb um Talente zu 
behaupten. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Änderung am Zahlungskontengesetz, sodass nur die BaFin eine Vergleichs-
website für Zahlungskontenentgelte nach dem Zahlungskontengesetz betrei-
ben kann


– Streichung der vorgeschlagenen Regelungen zur Investition von Immobili-
enfonds in Grundstücke, auf denen sich ausschließlich Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen befinden oder auf denen solche Anlagen alsbald errichtet wer-
den sollen (Freiflächenanlagen) im Kapitalanlagegesetzbuch


– Zeitliche Entkopplung von Verbraucherdarlehensvertrag und Restschuldver-
sicherung
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– Streichung der vorgeschlagenen Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung
von Krediten und Kreditsicherheiten durch die Kreditgeber


– Begrenzung des steuerfreien Höchstbetrags nach § 3 Nummer 39 EStG auf
2 000 Euro


– im Rahmen des § 19a EStG Regelung zum Lohnzufluss bei vinkulierten An-
teilen, Streichung der Einführung einer Konzernklausel und Kürzung der
Nachversteuerungsfrist bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils aus
Vermögensbeteiligungen auf 15 Jahre


– Erhöhung der Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage auf
40 000 Euro und 80 000 Euro


– Einrichtung einer Übergangsregelung beim Crowdfunding


– redaktionelle Korrekturen


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 in geänder-
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. 
bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD. 


Außerdem brachten die Koalitionsfraktionen einen Entschließungsantrag zum 
Gesetzentwurf ein. 


Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
AfD bei Stimmenthaltung der Fraktionen CDU/CSU und DIE LINKE. 


C. Alternativen
Eine Beibehaltung des Status quo wäre möglich, aber nach Auffassung der Bun-
desregierung nachteilig für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation des Finanz-
standorts Deutschland. Mit dem zunächst in Deutschland verfolgten Ansatz 
könnte kein dauerhafter EU-richtlinienkonformer Betrieb einer Website zum Ver-
gleich der Entgelte für Zahlungskonten erreicht werden, so dass Änderungen im 
Zahlungskontengesetz erforderlich seien. 


Im Übrigen bewirkten die vorgesehenen Änderungen in aller Regel einen Abbau 
von Bürokratie und die Erleichterung von Investitionen, ohne zugleich wesentli-
che Nachteile zu bedingen, so dass die Änderungen im Ergebnis geboten seien. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)


Gebiets-
körper-
schaft 


Volle Jah-
res-wir-
kung* 


Kassenjahr 


2024 2025 2026 2027 2028 


Insgesamt - 905 - 310 - 530 - 640 - 645 - 645
Bund - 353 - 134 - 205 - 240 - 242 - 242
Länder - 331 - 126 - 190 - 219 - 221 - 221
Gemeinden - 221 - 50 - 135 - 181 - 182 - 182


* Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten. 
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Diese Angaben berücksichtigen die vom Finanzausschuss empfohlenen Änderun-
gen am Gesetzentwurf. Die Änderung bei der Arbeitnehmer-Sparzulage wird we-
gen der grundsätzlich 7-jährigen Sperrfrist erst zeitverzögert haushaltswirksam. 
D.h. die volle Jahreswirkung tritt erst im achten Jahr nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes ein.


E. Erfüllungsaufwand


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Aufgrund der geänderten Regelungen zu den Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ent-
steht den Bürgerinnen und Bürgern allenfalls geringfügiger Erfüllungsaufwand. 


Im Übrigen entsteht für Bürgerinnen und Bürger kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft


Insgesamt entfällt für die Wirtschaft wiederkehrender Erfüllungsaufwand (ein-
schließlich Informationspflichten) von 202 417 Euro, es entsteht einmaliger Er-
füllungsaufwand insgesamt von 2 958 755,37 Euro. 


Der wiederkehrende Erfüllungsaufwand beinhaltet wiederkehrende Informations-
pflichten von 74 470 Euro, wohingegen im Übrigen wiederkehrender Erfüllungs-
aufwand von 276 887,07 Euro entfällt. 


Von dem einmaligen Erfüllungsaufwand ohne Informationspflichten von 
2 788 182,87 Euro entfallen rund 2,2 Millionen Euro auf die Änderungen des Zah-
lungskontengesetzes. Aufgrund der geänderten Regelungen zu den Mitarbeiterka-
pitalbeteiligungen ergibt sich allenfalls marginaler jährlicher Erfüllungsaufwand, 


der vollständig auf Bürokratiekosten aus Informationspflichten zurückgeht. Zu-
dem entsteht durch diese Regelungen einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 
330 000 Euro, der vollständig der Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler 
Prozessabläufe zuzuordnen ist. Einmalige Informationspflichten belaufen sich auf 
170 572,50 Euro. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 
Es ergibt sich insgesamt Aufwand aus wiederkehrenden Informationspflichten 
von 74 470 Euro und aus einmaligen Informationspflichten von 170 572,50 Euro. 


Durch die Änderungen im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) entsteht wie-
derkehrender Erfüllungsaufwand aufgrund von Informationspflichten von ca. 
72 390 Euro. Mit 71 442 Euro entfällt der größte Teil davon auf das Zurverfü-
gungstellen und Bereithalten des Merkblattes nach § 62a ZAG. Die Verpflichtung 
durch das Zahlungskontengesetz, jeweils aktualisierte Daten zu Vergleichskrite-
rien zu übermitteln, bewirkt jährlich 30 900 Euro an Kosten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung


Der Verwaltung entsteht durch den Gesetzentwurf im Saldo wiederkehrender Er-
füllungsaufwand von rund 1,1 Millionen Euro, wovon 20 654,57 Euro auf die 
Länder und der übrige Aufwand mit 1 062 896,36 Euro auf den Bund entfällt. 
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Bei der Bundesanstalt entsteht wiederkehrender Erfüllungsaufwand insbesondere 
für den Betrieb der Website zum Vergleich der Entgelte für Zahlungskonten mit 
rund 1 Million Euro jährlich. 


Der einmalige Erfüllungsaufwand kann mit 1 136 493,47 Euro beziffert werden 
und ergibt sich mit rund 1,1 Millionen Euro im Wesentlichen aus den Änderungen 
des Zahlungskontengesetzes im Zusammenhang mit der Einrichtung der Website 
zum Vergleich der Entgelte für Zahlungskonten durch die Bundesanstalt. 


F. Weitere Kosten
Weitere Kosten entstehen durch die Änderungen nicht.
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 in der aus der nach-
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 


b) folgende Entschließung anzunehmen: 


„I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden 
Investitionen führt der Deutsche Bundestag eine AGB-rechtliche Be-
reichsausnahme für Verträge im Finanzdienstleistungsbereich ein. Mit der 
Bereichsausnahme soll gerade bei großvolumigen Verträgen Rechtssicher-
heit geschaffen werden, wenn zu den Standardvertragsklauseln noch keine 
Rechtsprechung hinsichtlich der AGB-rechtlichen Anforderungen besteht. 
Ebenso führt der Deutsche Bundestag mit dem Gesetz die Mehrstimmrechts-
aktien wieder ein, die über den Anteil am Grundkapital hinausgehende 
Stimmrechte gewähren. Seit der Aktienrechtsreform 1965 wurde darüber in-
tensiv in der Praxis, Literatur und Fachpolitik diskutiert. 


Der Gesetzgeber hat mit der AGB-rechtlichen Bereichsausnahme den Fall 
vor Augen, dass Vertragsparteien innerhalb der Bestimmungen der Be-
reichsausnahme mit vergleichbarer rechtlicher und finanzwirtschaftlicher 
Sachkunde in Vertragsverhandlungen ein konsensuales Ergebnis erzielen. 
Da die Finanzdienstleistungsunternehmen unter der Finanzaufsicht der 
BaFin stehen und/ oder erlaubnispflichtig sind, sollte davon ausgegangen 
werden, dass eine vergleichbare Sachkunde in diesen Bereichen vorliegt. 
Nicht ausgeschlossen ist dennoch, dass es zu Unterschiedlichkeiten in der 
rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Fachkunde oder in der Verhandlungs-
position im Finanzdienstleistungsbereich kommen kann.  


Hinsichtlich der Mehrstimmrechtsaktien werden die Auswirkungen auf den 
Finanz- und Kapitalmarkt zu beobachten sein. Zum einen, ob der Kapital-
markt in Deutschland zu internationalen Kapitalmärkten aufschließen kann, 
die die Mehrstimmrechtsaktie bereits erlauben. Zum anderen, ob die Ent-
kopplung von Stimmrechtseinfluss und Anteilseigentum Auswirkungen auf 
die Investitionstätigkeit hat. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundesregierung auf, 


- spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung 
eine Evaluierung vorzulegen, welche Auswirkungen die gesetzliche 
Änderung auf die Vertragsverhandlungen und Vertragsklauseln 
hatte. Bei der Evaluierung sind sowohl die Rechtsprechung als auch 
Hinweise aus der Praxis nach Inkrafttreten des Gesetzes zu berück-
sichtigen und es ist dabei zu prüfen, ob durch die gesetzlichen Än-
derungen etwaige Ungleichgewichte bei Geschäften im Finanz-
dienstleistungsbereich entstehen.  


- spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung 
eine Evaluierung vorzulegen, welche Auswirkungen die Regelun-
gen zu den Mehrstimmrechtsaktien auf die Geschäftstätigkeit der 
Start-Up-Unternehmen einerseits und den Kapitalmarkt und die In-
vestitionstätigkeit andererseits hat.“ 
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Berlin, den 15. November 2023 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


Lennard Oehl 
Berichterstatter 


Stefan Müller (Erlangen) 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinan-
zierungsgesetz – ZuFinG) 
– Drucksachen 20/8292, 20/8675 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Finanzie-
rung von zukunftssichernden Investitio-


nen 


Entwurf eines Gesetzes zur Finanzie-
rung von zukunftssichernden Investitio-


nen 


(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t I n h a l t s ü b e r s i c h t


Artikel 1 Änderung des Spruchverfahrensgesetzes Artikel 1 u n v e r ä n d e r t


Artikel 2 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs Artikel 2 u n v e r ä n d e r t


Artikel 3 Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche 


Artikel 3 u n v e r ä n d e r t


Artikel 4 Änderung der Börsenzulassungs-Verord-
nung 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t


Artikel 5 Änderung des Wertpapierhandelsgeset-
zes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t


Artikel 6 Änderung der Marktzugangsangabenver-
ordnung 


Artikel 6 u n v e r ä n d e r t


Artikel 7 Änderung der Wertpapierhandelsanzei-
geverordnung 


Artikel 7 u n v e r ä n d e r t


Artikel 8 Änderung des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t


Artikel 9 Änderung der WpÜG-Angebotsverord-
nung 


Artikel 9 u n v e r ä n d e r t


Artikel 10 Änderung des Wertpapierprospektgeset-
zes 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t


Artikel 11 Änderung des Börsengesetzes Artikel 11 u n v e r ä n d e r t


Artikel 12 Änderung des Vermögensanlagengeset-
zes 


Artikel 12 u n v e r ä n d e r t


Artikel 13 Änderung des Aktiengesetzes Artikel 13 u n v e r ä n d e r t


Anlage 1 
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


Artikel 14 Änderung des Einführungsgesetzes zum 
Aktiengesetz 


Artikel 14 u n v e r ä n d e r t


Artikel 15 Änderung des Depotgesetzes Artikel 15 u n v e r ä n d e r t


Artikel 16 Änderung des Gesetzes über elektroni-
sche Wertpapiere 


Artikel 16 u n v e r ä n d e r t


Artikel 17 Änderung des Einkommensteuergesetzes Artikel 17 u n v e r ä n d e r t


Artikel 18 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 18 u n v e r ä n d e r t


Artikel 19 Änderung des Sanierungs- und Abwick-
lungsgesetzes 


Artikel 19 u n v e r ä n d e r t


Artikel 20 Änderung des Kreditwesengesetzes Artikel 20 u n v e r ä n d e r t


Artikel 21 Änderung der Inhaberkontrollverord-
nung 


Artikel 21 u n v e r ä n d e r t


Artikel 22 Änderung des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes 


Artikel 22 u n v e r ä n d e r t


Artikel 23 Änderung der Verordnung zur Übertra-
gung von Befugnissen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen auf die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 


Artikel 23 u n v e r ä n d e r t


Artikel 24 Änderung der Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgebührenverordnung 


Artikel 24 u n v e r ä n d e r t


Artikel 25 Änderung der Zahlungsinstituts-Prü-
fungsberichtsverordnung 


Artikel 25 u n v e r ä n d e r t


Artikel 26 Änderung des Zahlungskontengesetzes Artikel 26 u n v e r ä n d e r t


Artikel 27 Änderung des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes 


Artikel 27 u n v e r ä n d e r t


Artikel 28 Änderung des Wertpapierinstitutsgeset-
zes 


Artikel 28 u n v e r ä n d e r t


Artikel 29 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs Artikel 29 u n v e r ä n d e r t


Artikel 30 Änderung des Geldwäschegesetzes Artikel 30 u n v e r ä n d e r t


Artikel 31 Änderung des Versicherungsaufsichtsge-
setzes 


Artikel 31 u n v e r ä n d e r t


Artikel 32 Änderung des Versicherungsvertrags-
gesetzes 


Artikel 33 Änderung des Einführungsgesetzes 
zum Versicherungsvertragsgesetz 


Artikel 34 Änderung des Fünften Vermögenbil-
dungsgesetzes 


Artikel 32 Inkrafttreten Artikel 35 u n v e r ä n d e r t
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Spruchverfahrensgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Spruchverfahrensgesetz vom 12. Juni 2003 
(BGBl. I S. 838), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 1 wird wie folgt geändert:  


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vo-
rangestellt: 


 


„1. der Ausgleichszahlung oder der zu-
sätzlich zu gewährenden Aktien für 
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen 
(§ 255 Absatz 4 bis 7 und § 255a des 
Aktiengesetzes);“. 


 


b) Die bisherigen Nummern 1 bis 6 werden die 
Nummern 2 bis 7. 


 


2. § 3 wird wie folgt geändert:  


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) Der Nummer 1 wird folgende Num-
mer 1 vorangestellt: 


 


„1. der Nummer 1 jeder Aktionär, 
dessen Bezugsrecht ganz oder 
teilweise ausgeschlossen worden 
ist;“. 


 


bb) Die bisherige Nummer 1 wird Num-
mer 2 und die Angabe „1“ wird durch 
die Angabe „2“ ersetzt. 


 


cc) Die bisherige Nummer 2 wird Num-
mer 3 und die Angabe „2 und 3“ wird 
durch die Angabe „3 und 4“ ersetzt. 


 


dd) Die bisherige Nummer 3 wird Num-
mer 4 und die Angabe „4“ wird durch 
die Angabe „5“ ersetzt. 


 


ee) Die bisherige Nummer 4 wird Num-
mer 5 und die Angabe „5“ wird durch 
die Angabe „6“ ersetzt. 


 


ff) Die bisherige Nummer 5 wird Num-
mer 6 und die Angabe „6“ wird durch 
die Angabe „7“ ersetzt. 
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


b) In Satz 2 wird die Angabe „1, 3, 4 und 5“
durch die Angabe „1, 2, 4, 5 und 6“ ersetzt.


3. § 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vo-
rangestellt:


„1. der Nummer 1 die Eintragung der 
Durchführung der Kapitalerhöhung;“. 


b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2
und die Angabe „1“ wird durch die Angabe
„2“ ersetzt.


c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3
und die Angabe „2“ wird durch die Angabe
„3“ ersetzt.


d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4
und die Angabe „3“ wird durch die Angabe
„4“ ersetzt.


e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5
und die Angabe „4“ wird durch die Angabe
„5“ ersetzt.


f) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6
und die Angabe „5“ wird durch die Angabe
„6“ ersetzt.


g) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7
und die Angabe „6“ wird durch die Angabe
„7“ ersetzt.


4. § 5 wird wie folgt geändert:


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:


aa) Der Nummer 1 wird folgende Num-
mer 1 vorangestellt: 


„1. der Nummer 1 gegen die Gesell-
schaft, deren Kapital erhöht wor-
den ist;“. 


bb) Die bisherige Nummer 1 wird Num-
mer 2 und die Angabe „1“ wird durch 
die Angabe „2“ ersetzt.  


cc) Die bisherige Nummer 2 wird Num-
mer 3 und die Angabe „2“ wird durch
die Angabe „3“ ersetzt.


dd) Die bisherige Nummer 3 wird Num-
mer 4 und die Angabe „3“ wird durch
die Angabe „4“ ersetzt.
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


ee) Die bisherige Nummer 4 wird Num-
mer 5 und die Angabe „4“ wird durch 
die Angabe „5“ ersetzt. 


ff) Die bisherige Nummer 5 wird Num-
mer 6 und die Angabe „5“ wird durch 
die Angabe „6“ ersetzt. 


gg) Die bisherige Nummer 6 wird Num-
mer 7 und die Angabe „6“ wird durch 
die Angabe „7“ ersetzt. 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:


„In den Fällen des § 1 Nummer 1 ist auf An-
trag der Gesellschaft der neue Aktionär als 
Beteiligter hinzuzuziehen.“ 


c) In dem neuen Satz 3 wird die Angabe „4“
durch die Angabe „5“ ersetzt.


5. In § 6 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „3“ durch
die Angabe „4“ und die Angabe „4“ durch die An-
gabe „5“ ersetzt.


6. § 10a wird wie folgt gefasst:


„§ 10a 


Gewährung zusätzlicher Aktien 


(1) Soweit gemäß § 72a des Umwand-
lungsgesetzes oder gemäß § 255a des Aktienge-
setzes zusätzliche Aktien zu gewähren sind, be-
stimmt das Gericht 


1. in den Fällen des § 72a Absatz 1 und 2 Satz 1
des Umwandlungsgesetzes unter Zugrunde-
legung des angemessenen Umtauschverhält-
nisses oder in den Fällen des § 255a Absatz 1
und 2 Satz 1 des Aktiengesetzes unter Zu-
grundelegung der angemessenen Einlage


a) den zusätzlich zu gewährenden Nenn-
betrag oder bei Stückaktien die Zahl der
zusätzlich zu gewährenden Aktien und


b) den dem Zinsanspruch gemäß § 72a
Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 des Um-
wandlungsgesetzes oder § 255 Absatz 6
Satz 1 in Verbindung mit § 255a Ab-
satz 6 des Aktiengesetzes zugrunde zu
legenden Ausgleichsbetrag,


2. im Fall des § 72a Absatz 2 Satz 2 des Um-
wandlungsgesetzes oder des § 255a Absatz 2
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Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


Satz 2 des Aktiengesetzes die Höhe des 
nachträglich einzuräumenden Bezugsrechts, 


3. in den Fällen des § 72a Absatz 3 des Um-
wandlungsgesetzes oder des § 255a Absatz 3
des Aktiengesetzes die Höhe der baren Zu-
zahlung und


4. in den Fällen des § 72a Absatz 4 und 5 des
Umwandlungsgesetzes oder des § 255a Ab-
satz 4 und 5 des Aktiengesetzes die Höhe der
Entschädigung in Geld.


(2) In den Fällen des § 72a Absatz 1 Satz 2
des Umwandlungsgesetzes oder des § 255a Ab-
satz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes hat das Gericht 
den zusätzlich zu gewährenden Nennbetrag oder 
bei Stückaktien die Zahl der zusätzlich zu gewäh-
renden Aktien unter Zugrundelegung des Um-
tauschverhältnisses des nachfolgenden Umwand-
lungsvorgangs zu bestimmen. Antragsgegner ist 
die Gesellschaft, auf die die Pflicht zur Gewäh-
rung zusätzlicher Aktien übergegangen ist. 


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Ge-
währung zusätzlicher Aktien gemäß § 248a des 
Umwandlungsgesetzes entsprechend.“ 


7. § 14 wird wie folgt geändert:


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vo-
rangestellt:


„1. der Nummer 1 durch den Vorstand der 
Gesellschaft, deren Kapital erhöht 
worden ist;“. 


b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2
und die Angabe „1“ wird durch die Angabe
„2“ ersetzt.


c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3
und die Angabe „2“ wird durch die Angabe
„3“ ersetzt.


d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4
und die Angabe „3“ wird durch die Angabe
„4“ ersetzt.


e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5
und die Angabe „4“ wird durch die Angabe
„5“ ersetzt.


f) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6
und die Angabe „5“ wird durch die Angabe
„6“ ersetzt.
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g) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7
und die Angabe „6“ wird durch die Angabe
„7“ ersetzt.


Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 


Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I 
S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel
4 des Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 294) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:


Nach § 310 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Ja-
nuar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist, wird fol-
gender Absatz 1a eingefügt: 


1. Nach § 310 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a
eingefügt:


„(1a) Die §§ 307 und 308 Nummer 1a und 1b sind 
nicht anzuwenden auf Verträge über Geschäfte nach 
Satz 2, wenn ein Unternehmer das Geschäft, das Ge-
genstand des Vertrages ist, rechtmäßig gewerbsmäßig 
tätigt und den Vertrag geschlossen hat mit 


„(1a) Die §§ 307 und 308 Nummer 1a und 1b 
sind nicht anzuwenden auf Verträge über Ge-
schäfte nach Satz 2, wenn ein Unternehmer das 
Geschäft, das Gegenstand des Vertrages ist, recht-
mäßig gewerbsmäßig tätigt und den Vertrag ge-
schlossen hat mit 


1. einem Unternehmer, der solche Geschäfte am Ort
seines Sitzes oder einer Niederlassung auch als
Erbringer der vertragstypischen Leistung recht-
mäßig gewerbsmäßig tätigt,


1. einem Unternehmer, der solche Geschäfte
am Ort seines Sitzes oder einer Niederlas-
sung auch als Erbringer der vertragstypi-
schen Leistung rechtmäßig gewerbsmäßig
tätigen kann,


2. einem großen Unternehmer im Sinne des Satzes 3,
der Geschäfte nach Satz 2 am Ort seines Sitzes o-
der einer Niederlassung auch als Erbringer der
vertragstypischen Leistung rechtmäßig gewerbs-
mäßig tätigt.


2. einem großen Unternehmer im Sinne des
Satzes 3, der Geschäfte nach Satz 2 am Ort
seines Sitzes oder einer Niederlassung auch
als Erbringer der vertragstypischen Leistung
rechtmäßig gewerbsmäßig tätigen kann.


Geschäfte nach Satz 1 sind Geschäfte nach Satz 1 sind 


1. Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2
des Kreditwesengesetzes,


1. u n v e r ä n d e r t


2. Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Ab-
satz 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes,


2. u n v e r ä n d e r t


3. Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes und Wert-
papiernebendienstleistungen im Sinne des § 2 Ab-
satz 3 des Wertpapierinstitutsgesetzes,


3. u n v e r ä n d e r t
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4. Zahlungsdienste im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,


4. u n v e r ä n d e r t


5. Geschäfte von Kapitalverwaltungsgesellschaften
nach § 20 Absatz 2 und 3 des Kapitalanlagege-
setzbuchs und


5. u n v e r ä n d e r t


6. Geschäfte von Börsen und ihren Trägern nach § 2
Absatz 1 des Börsengesetzes.


6. u n v e r ä n d e r t


Ein Unternehmer ist als großer Unternehmer nach 
Satz 1 Nummer 2 anzusehen, wenn er in jedem der bei-
den Kalenderjahre vor dem Vertragsschluss zwei der 
drei folgenden Merkmale erfüllt hat:  


Ein Unternehmer ist als großer Unternehmer nach 
Satz 1 Nummer 2 anzusehen, wenn er in jedem 
der beiden Kalenderjahre vor dem Vertrags-
schluss zwei der drei folgenden Merkmale erfüllt 
hat:  


1. er hat im Jahresdurchschnitt nach § 267 Absatz 5
des Handelsgesetzbuchs jeweils mindestens 250
Arbeitnehmer beschäftigt,


1. u n v e r ä n d e r t


2. er hat jeweils Umsatzerlöse von mehr als 50 Mil-
lionen Euro erzielt, oder


2. u n v e r ä n d e r t


3. seine Bilanzsumme nach § 267 Absatz 4a des
Handelsgesetzbuchs hat sich jeweils auf mehr als
43 Millionen Euro belaufen.


3. u n v e r ä n d e r t


Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die folgenden Stel-
len eine der beiden Vertragsparteien sind: 


Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die folgenden 
Stellen eine der beiden Vertragsparteien sind: 


1. die Deutsche Bundesbank, 1. u n v e r ä n d e r t


2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2. u n v e r ä n d e r t


3. eine Stelle der öffentlichen Schuldenverwaltung
nach § 2 Absatz 1 Nummer 3a des Kreditwesen-
gesetzes,


3. u n v e r ä n d e r t


4. eine auf der Grundlage der §§ 8a und 8b des Sta-
bilisierungsfondsgesetzes errichtete Abwick-
lungsanstalt,


4. u n v e r ä n d e r t


5. die Weltbank, der Internationale Währungsfonds,
die Europäische Zentralbank, die Europäische In-
vestitionsbank oder eine vergleichbare internatio-
nale Finanzorganisation.“


5. die Weltbank, der Internationale Währungs-
fonds, die Europäische Zentralbank, die na-
tionalen Zentralbanken der Mitgliedstaa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) und des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland, die Eu-
ropäische Investitionsbank oder eine ver-
gleichbare internationale Finanzorganisa-
tion.“


2. § 492a wird wie folgt geändert:


a) In der Überschrift werden die Wörter
„bei Immobiliar-Verbraucherdarlehens-
verträgen“ gestrichen.
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 b) Nach Absatz 1 folgender Absatz 1a einge-
fügt: 


 „(1a) Der Darlehensgeber darf den 
Abschluss eines Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrags nicht davon abhängig 
machen, dass der Darlehensnehmer oder 
ein Dritter eine Restschuldversicherung 
abschließt. Ist der Darlehensgeber zum 
Abschluss des Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrags bereit, ohne dass der 
Verbraucher eine Restschuldversiche-
rung abschließt, liegt ein Kopplungsge-
schäft auch dann nicht vor, wenn die Be-
dingungen für den Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrag von denen abwei-
chen, zu denen er zusammen mit der Rest-
schuldversicherung angeboten wird.“ 


 c) In Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Kopplungsgeschäft“ die Wörter „nach 
Absatz 1 oder Absatz 1a“ eingefügt, das 
Wort „Immobiliar-Verbraucherdarle-
hensvertrag“ durch das Wort „Verbrau-
cherdarlehensvertrag“ und das Wort 
„Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trags“ durch das Wort „Verbraucherdar-
lehensvertrags“ ersetzt. 


Artikel 3 Artikel 3 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche 


Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 
1997 I S. 1061), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 31. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1966) geändert 
worden ist, wird folgender § … [einsetzen: nächste bei 
der Verkündung freie Zählbezeichnung] angefügt:  


Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 
1997 I S. 1061), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 31. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1966) geändert 
worden ist, wird folgender § … [einsetzen: nächste bei 
der Verkündung freie Zählbezeichnung] angefügt:  


„§ [einsetzen: nächste bei der Verkündung freie Zähl-
bezeichnung] 


„§ [einsetzen: nächste bei der Verkündung freie Zähl-
bezeichnung] 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Finanzierung 
von zukunftssichernden Investitionen 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Finanzierung 
von zukunftssichernden Investitionen 


Auf ein Schuldverhältnis, das vor dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 32 Absatz 1 


Auf ein Schuldverhältnis, das vor dem … [einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 35 Absatz 1 
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dieses Gesetzes] entstanden ist, ist § 310 des Bürgerli-
chen Gesetzesbuchs in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.“ 


dieses Gesetzes] entstanden ist, ist § 310 des Bürgerli-
chen Gesetzesbuchs in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 35 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.“ 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung u n v e r ä n d e r t


In § 2 Absatz 1 Satz 1 der Börsenzulassungs-Ver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
September 1998 (BGBl. I S. 2832), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1423) geändert worden ist, wird die Angabe
„1 250 000 Euro“ durch die Angabe „1 000 000 Euro“
ersetzt.


Artikel 5 Artikel 5 


Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 


Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I 
S. 2708), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:


Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I 
S. 2708), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:


a) Nach der Angabe zu § 24 wird folgende An-
gabe eingefügt:


a) u n v e r ä n d e r t


„§ 24a Verordnungsermächtigung“. 


b) Die Angabe zu § 32d wird wie folgt gefasst: b) u n v e r ä n d e r t


„§ 32d Haftung für Angaben im Anla-
gebasisinformationsblatt auf 
Ebene der Plattform nach Arti-
kel 24 der Verordnung (EU) 
2020/1503“. 


c) Folgende Angabe wird angefügt:


„§ 143 Übergangsvorschrift zum Zu-
kunftsfinanzierungsgesetz“. 


2. Nach § 6 Absatz 3 Satz 2 werden die folgenden
Sätze eingefügt:


2. u n v e r ä n d e r t
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„Auf Verlangen der Bundesanstalt sind die Infor-
mationen nach den Sätzen 1 und 2 elektronisch zu 
übermitteln. Für den Fall, dass ein Zugang zum 
Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundes-
anstalt bereits besteht oder verpflichtend einzu-
richten ist, sind die Informationen nach Satz 1 auf 
Verlangen der Bundesanstalt auf diesem Weg zu 
übermitteln. Die Bundesanstalt kann zudem die 
Übermittlung in einem von ihr bestimmten For-
mat verlangen.“ 


3. In § 21 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie
eines damit zusammenhängenden“ durch die
Wörter „oder eines“ ersetzt und wird nach dem
Wort „benötigen“ ein Komma und werden die
Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informa-
tionen stehen andere Vorschriften entgegen“ ein-
gefügt.


3. u n v e r ä n d e r t


4. Nach § 24 wird folgender § 24a eingefügt: 4. u n v e r ä n d e r t


„§ 24a 


Verordnungsermächtigung 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzu-
legen, welche Meldungen, Mitteilungen, Anzei-
gen, Berichte, Anträge und sonstige Informatio-
nen mit den hierzu notwendigen Unterlagen, die 
der Bundesanstalt vorzulegen sind, 


1. nach diesem Gesetz und den auf Grund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen, sowie


2. nach den in § 1 Absatz 1 Nummer 8 genann-
ten Verordnungen der europäischen Union
und den europäischen Rechtsakten, die zur
Durchführung dieser Verordnungen erlassen
worden sind,


elektronisch übermittelt werden müssen. Die 
Rechtsverordnung kann nähere Bestimmungen 
treffen über Art, Umfang, Zeitpunkt, Form und 
Datenformat der Einreichungen nach Satz 1 und 
sie kann festlegen, welches elektronische Kom-
munikationsverfahren für die jeweilige Vorlage-
pflicht bei der Bundesanstalt zu nutzen ist und 
welche Bestimmungen für dessen Nutzung gelten, 
sowie dass eine Verpflichtung zur Einrichtung ei-
nes Zugangs zu einem Melde- und Veröffentli-
chungssystem der Bundesanstalt besteht. 
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(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung nach Absatz 1 durch 
Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertra-
gen. Rechtsverordnungen nach Absatz 1 bedürfen 
nicht der Zustimmung des Bundesrates.“ 


 


5. In § 26 Absatz 1 werden nach den Wörtern „ver-
öffentlichen, hat diese vor ihrer Veröffentlichung“ 
die Wörter „der Bundesanstalt und“ gestrichen 
und werden nach den Wörtern „sowie unverzüg-
lich nach ihrer Veröffentlichung der“ die Wörter 
„Bundesanstalt sowie der“ eingefügt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. Die §§ 32c und 32d werden wie folgt gefasst: 6. u n v e r ä n d e r t  


„§ 32c 


 


Haftung für Angaben im Anlagebasisinformati-
onsblatt nach Artikel 23 der Verordnung (EU) 


2020/1503 


 


(1) Der für das Anlagebasisinformations-
blatt nach Artikel 23 der Verordnung (EU) 
2020/1503 verantwortliche Projektträger im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe h der 
Verordnung (EU) 2020/1503 ist dem Anleger im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe i der 
Verordnung (EU) 2020/1503 zur Rückabwick-
lung des Kredits im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2020/1503 und 
zur Erstattung der mit der Kreditgewährung ver-
bundenen üblichen Kosten oder zur Übernahme 
der Wertpapiere oder der für Schwarmfinanzie-
rungszwecke verwendeten Instrumente gegen die 
Erstattung des Erwerbspreises, soweit dieser den 
ersten Erwerbspreis nicht überschreitet, und zur 
Erstattung der mit dem Erwerb verbundenen übli-
chen Kosten verpflichtet, wenn in dem Anlageba-
sisinformationsblatt nach Artikel 23 der Verord-
nung (EU) 2020/1503 oder etwaigen Übersetzun-
gen in Amtssprachen eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union aufgrund von Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit 


 


1. irreführende oder unrichtige Informationen 
angegeben sind, 


 


2. wichtige Informationen nicht angegeben 
sind, die erforderlich sind, um Anleger bei 
ihrer Entscheidung, ob sie in einem 
Schwarmfinanzierungsprojekt anlegen, zu 
unterstützen oder 
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3. eine nach Artikel 23 Absatz 6 Buchstabe c
der Verordnung (EU) 2020/1503 abzuge-
bende Risikowarnung nicht enthalten ist.


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 be-
steht auch dann, wenn der Projektträger aufgrund 
von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 


1. das Anlagebasisinformationsblatt entgegen
Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU)
2020/1503 nicht erstellt hat oder


2. dem Schwarmfinanzierungsdienstleister im
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe e
der Verordnung (EU) 2020/1503 entgegen
Artikel 23 Absatz 8 Satz 1 der Verordnung
(EU) 2020/1503 eine Änderung der im Anla-
gebasisinformationsblatt enthaltenen Infor-
mationen nicht unverzüglich mitgeteilt hat.


(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 be-
steht für den Schwarmfinanzierungsdienstleister, 
wenn dieser aufgrund von Vorsatz oder Fahrläs-
sigkeit 


1. dem Anleger das Anlagebasisinformations-
blatt entgegen Artikel 23 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2020/1503 nicht zur Verfü-
gung gestellt hat oder


2. den Anleger entgegen Artikel 23 Absatz 8
Satz 2 der Verordnung (EU) 2020/1503 über
eine wesentliche Änderung der im Anlageba-
sisinformationsblatt enthaltenen Informatio-
nen nicht unverzüglich informiert hat.


(4) Ist der Anleger nicht mehr Inhaber der
Wertpapiere oder der verwendeten Instrumente, 
so kann er den Ausgleich eines etwaigen Vermö-
gensnachteils sowie die Zahlung der mit dem ur-
sprünglichen Erwerb und der Veräußerung ver-
bundenen Kosten verlangen, wenn der Veräuße-
rungspreis den ersten Erwerbspreis nicht über-
schreitet. 


§ 32d


Haftung für Angaben im Anlagebasisinformati-
onsblatt auf Ebene der Plattform nach Artikel 24 


der Verordnung (EU) 2020/1503 


(1) Der für das Anlagebasisinformations-
blatt auf Ebene der Plattform nach Artikel 24 der 
Verordnung (EU) 2020/1503 verantwortliche 
Schwarmfinanzierungsdienstleister im Sinne des 
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Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung 
(EU) 2020/1503 ist dem Anleger im Sinne des Ar-
tikels 2 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung 
(EU) 2020/1503 zur Rückzahlung des für die in-
dividuelle Verwaltung des Kreditportfolios zuge-
wiesenen Betrages sowie der mit der individuellen 
Verwaltung des Kreditportfolios verbundenen 
Gebühren und sonstigen Kosten abzüglich bereits 
ausgezahlter Beträge verpflichtet, wenn in dem 
Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der Platt-
form nach Artikel 24 der Verordnung (EU) 
2020/1503 oder dessen etwaigen Übersetzungen 
in Amtssprachen eines Mitgliedstaats der Europä-
ischen Union aufgrund von Vorsatz oder Fahrläs-
sigkeit 


1. irreführende oder unrichtige Informationen
angegeben sind,


2. wichtige Informationen nicht angegeben
sind, die erforderlich sind, um Anleger bei
ihrer Entscheidung, ob sie ihre Anlage durch
die individuelle Verwaltung des Kreditport-
folios vornehmen, zu unterstützen oder


3. die nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c der
Verordnung (EU) 2020/1503 abzugebende
Erklärung nicht enthalten ist.


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 be-
steht auch dann, wenn der Schwarmfinanzie-
rungsdienstleister aufgrund von Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit  


1. dem Anleger das Anlagebasisinformations-
blatt auf Ebene der Plattform entgegen Arti-
kel 24 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2020/1503 nicht zur Verfügung gestellt hat,


2. das Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene
der Plattform entgegen Artikel 24 Absatz 2
Satz 1 der Verordnung (EU) 2020/1503 nicht
auf dem neusten Stand gehalten hat, oder


3. den Anleger entgegen Artikel 24 Absatz 2
Satz 2 der Verordnung (EU) 2020/1503 nicht
unverzüglich über eine wesentliche Ände-
rung der im Anlagebasisinformationsblatt
auf Ebene der Plattform enthaltenen Infor-
mationen informiert hat.“


7. § 32e Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t


„(1) Ein Anspruch des Anlegers nach § 32c 
oder § 32d besteht nicht, wenn der Anleger vor 
seiner Entscheidung die Unrichtigkeit oder die 
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Unvollständigkeit der Informationen in dem An-
lagebasisinformationsblatt nach Artikel 23 oder in 
dem Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der 
Plattform nach Artikel 24 der Verordnung (EU) 
2020/1503 oder etwaigen Übersetzungen in 
Amtssprachen eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union kannte.“ 


8. In § 41 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wör-
tern „Gesamtzahl der Stimmrechte“ die Wör-
ter „unter Angabe der auf diese entfallenden
Anzahl von Mehrstimmrechten“ eingefügt.


8. In § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach
dem Wort „Stimmrechte“ die Wörter „unter ge-
sonderter Angabe der Mehrstimmrechtsaktien
und der auf sie entfallenden Stimmrechte“ einge-
fügt.


9. u n v e r ä n d e r t


9. In § 102 Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern
„oder ihre Betreiber der“ das Wort „schriftlichen“
gestrichen.


10. u n v e r ä n d e r t


10. § 107 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t


a) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze ein-
gefügt:


„Auf Verlangen der Bundesanstalt sind die 
Informationen nach Satz 1 elektronisch zu 
übermitteln. Die Bundesanstalt kann die 
Übermittlung zudem in einem von ihr be-
stimmten Kommunikationsverfahren und in 
einem von ihr bestimmten Format verlan-
gen.“ 


b) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter
„Sätze 1 und 2“ durch die Wörter „Sätze 1
bis 4“ ersetzt.


c) In dem neuen Satz 6 werden die Wörter „den
Sätzen 1 und 2“ durch die Wörter „den Sät-
zen 1 und 4“ ersetzt.


d) In dem neuen Satz 7 werden die Wörter
„auch in Verbindung mit den Sätzen 3 oder
4, oder im Rahmen von Vernehmungen nach
Satz 2, auch in Verbindung mit den Sätzen 3
oder 4“ durch die Wörter „auch in Verbin-
dung mit Satz 5 oder Satz 6, oder im Rahmen
von Vernehmungen nach Satz 4, auch in
Verbindung mit Satz 5 oder Satz 6“ ersetzt.
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12. Folgender § 143 wird angefügt:


„§ 143 


Übergangsvorschrift zum Zukunftsfinanzie-
rungsgesetz 


Auf die Haftung für fehlerhafte Anlageba-
sisinformationsblätter sind die §§ 32c bis 32e in 
der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes nach Artikel 35 Absatz 1] geltenden 
Fassung weiter anzuwenden, wenn der Vertrag 
über die Gewährung des Kredits oder den Er-
werb des Wertpapiers oder des für Schwarm-
finanzierungszwecke verwendeten Instru-
ments oder über die individuelle Kreditportfo-
lioverwaltung vor dem … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 35 Absatz 1 
dieses Gesetzes] zustande gekommen ist.“ 


Artikel 6 Artikel 6 


Änderung der Marktzugangsangabenverord-
nung 


u n v e r ä n d e r t


§ 10 der Marktzugangsangabenverordnung vom
30. September 2004 (BGBl. I S. 2576), die zuletzt
durch Artikel 24 Absatz 9 des Gesetzes vom 23. Juni
2017 (BGBl. I S. 1693) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:


„§ 10 


Form des Antrags 


Angaben und vorzulegende Unterlagen nach die-
sem Abschnitt sind in deutscher oder englischer Spra-
che abzufassen. Die Unterlagen sind der Bundesanstalt 
in doppelter Ausfertigung zu übermitteln. Werden An-
gaben oder Unterlagen in englischer Sprache abgefasst, 
so kann die Bundesanstalt bei Bedarf jederzeit verlan-
gen, eine deutsche Übersetzung zur Verfügung zu stel-
len. § 4j Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Finanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes gilt entsprechend.“ 
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Artikel 7 Artikel 7 


Änderung der Wertpapierhandelsanzeigever-
ordnung 


u n v e r ä n d e r t  


§ 9 Absatz 2 der Wertpapierhandelsanzeigever-
ordnung vom 13. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3376), 
die durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1758) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst: 


 


„(2) Auf Verlangen der Bundesanstalt sind Mit-
teilungen nach § 8 elektronisch über das Melde- und 
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt einzu-
reichen. Gleiches gilt für die Übersendung von Mittei-
lungen nach § 7.“ 


 


Artikel 8 Artikel 8 


Änderung des Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 
2001 (BGBl. I S. 3822), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. § 1 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Sie hat ihre Entscheidung zu veröffentlichen und 
der Bundesanstalt die Veröffentlichung zu über-
mitteln.“ 


 


2. Dem § 2 wird folgender Absatz 9 angefügt:  


„(9) Arbeitstage sind alle Kalendertage mit 
Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetz-
lichen Feiertagen.“ 


 


3. In § 9 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie 
eines damit zusammenhängenden“ durch die 
Wörter „oder eines“ ersetzt und wird nach dem 
Wort „benötigen“ ein Komma und werden die 
Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informa-
tionen stehen andere Vorschriften entgegen“ ein-
gefügt. 
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4. § 10 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 1 wird nach dem Komma 
am Ende das Wort „und“ eingefügt. 


bb) In Nummer 2 wird das Wort „und“ ge-
strichen. 


cc) Nummer 3 wird aufgehoben.


b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Dies gilt im Hinblick auf die Geschäftsfüh-
rungen der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 
2 erfassten Börsen nicht, soweit die Bundes-
anstalt nach Absatz 2 Satz 3 gestattet hat, die 
Mitteilung nach Absatz 2 Satz 1 gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung vorzunehmen.“ 


5. § 11 Absatz 1 Satz 5 wird aufgehoben.


6. § 14 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Die Angebotsunterlage ist unver-
züglich nach den Maßgaben des Absatzes 3 
Satz 1 zu veröffentlichen, wenn  


1. die Bundesanstalt die Veröffentlichung
gestattet hat oder


2. seit dem Eingang der Angebotsunter-
lage zehn Arbeitstage verstrichen sind,
ohne dass die Bundesanstalt das Ange-
bot untersagt hat.“


b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a ein-
gefügt:


„(2a) Vor der Veröffentlichung der An-
gebotsunterlage darf diese nicht bekannt ge-
geben werden. Die Bundesanstalt kann vor 
einer Untersagung des Angebots die Frist 
nach Absatz 2 Nummer 2 um bis zu fünf Ar-
beitstage verlängern, wenn die Angebotsun-
terlage nicht vollständig ist oder sonst den 
Vorschriften dieses Gesetzes oder einer auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung nicht entspricht. Die Frist nach Ab-
satz 2 Nummer 2 verlängert sich, auch nach 
einer Verlängerung nach Satz 2, um fünf Ka-
lendertage, nachdem die Bundesanstalt eine 
Untersagung nach § 4f des Finanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes elektronisch oder 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/9363 – 26 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


nach § 4g des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes als elektronisches Dokument 
zum Abruf über das Melde- und Veröffentli-
chungssystem der Bundesanstalt bereitge-
stellt, öffentlich bekannt gemacht oder zur 
Post aufgegeben hat.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 2 wird die Angabe „Nr.“ durch 
das Wort „Nummer“ ersetzt und wer-
den die Wörter „unverzüglich mitzutei-
len“ durch die Wörter „unverzüglich 
unter Übermittlung der veröffentlichten 
Angebotsunterlage mitzuteilen“ ersetzt. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Verpflichtung des Bieters besteht 
auch im Fall einer Veröffentlichung o-
der Bekanntmachung im Sinne des § 12 
Absatz 3 Nummer 3.“ 


7. In § 20 Absatz 1 wird das Wort „schriftlichen“ ge-
strichen.


8. § 21 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Werktag“
durch das Wort „Arbeitstag“ ersetzt.


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Der Bieter hat die Änderung des 
Angebots unter Hinweis auf das Rücktritts-
recht nach Absatz 4 unverzüglich nach Maß-
gabe des § 14 Absatz 3 Satz 1 zu veröffentli-
chen. Der Bieter hat der Bundesanstalt die 
Veröffentlichung nach § 14 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 unverzüglich unter Übermittlung 
der veröffentlichten Änderung des Angebots 
mitzuteilen. § 14 Absatz 4 gilt entspre-
chend.“ 


9. § 23 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„§ 14 Absatz 3 Satz 2 und § 31 Absatz 6 gelten 
entsprechend.“ 


10. In § 25 wird das Wort „Werktag“ durch das Wort
„Arbeitstag“ ersetzt.


11. In § 26 Absatz 5 wird das Wort „schriftlichen“ ge-
strichen.
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12. § 27 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielge-
sellschaft haben der Bundesanstalt die Veröffent-
lichung nach § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 un-
verzüglich unter Übermittlung der veröffentlich-
ten Stellungnahme mitzuteilen.“ 


13. Dem § 33c Absatz 3 wird folgender Satz ange-
fügt:


„§ 14 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.“ 


14. § 35 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Kalender-
tagen“ durch das Wort „Arbeitstagen“ er-
setzt.


b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 14
Abs. 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 2 Satz 2 bis 4“ ersetzt.


15. In § 36 Satz 1 wird das Wort „schriftlichen“ ge-
strichen.


16. In § 37 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftli-
chen“ gestrichen.


17. Nach § 40 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:


„Die Bundesanstalt kann verlangen, dass ihr die 
Auskünfte, Unterlagen und Kopien nach den Sät-
zen 1 und 2 in einer von ihr bestimmten Form 
übermittelt werden.“ 


18. § 45 wird wie folgt gefasst:


„§ 45 


Mitteilungen an die Bundesanstalt 


Anträge sowie nach diesem Gesetz oder nach 
einer auf Grundlage dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnung erforderliche Mitteilungen, Er-
klärungen, Unterrichtungen oder Übermittlungen 
an die Bundesanstalt haben ausschließlich elekt-
ronisch über das Melde- und Veröffentlichungs-
system der Bundesanstalt zu erfolgen.“ 


19. In § 60 Absatz 1 Nummer 5 werden nach den
Wörtern „auch in Verbindung mit“ die Wörter
„§ 14 Absatz 3 Satz 3,“ eingefügt und wird die
Angabe „§ 23 Abs. 1 Satz 2“ durch die Wörter
„§ 23 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 Satz 2, § 33c
Absatz 3 Satz 5“ ersetzt.
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Artikel 9 Artikel 9 


Änderung der WpÜG-Angebotsverordnung u n v e r ä n d e r t  


In § 8 Satz 2 der WpÜG-Angebotsverordnung 
vom 27. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4263), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. September 
2022 (BGBl. I S. 1603) geändert worden ist, wird das 
Wort „Kalendertagen“ durch das Wort „Arbeitstagen“ 
ersetzt.  


 


Artikel 10 Artikel 10 


Änderung des Wertpapierprospektgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Wertpapierprospektgesetz vom 22. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1698), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2570) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:  


 


1. § 8 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Sollen auf Grund des Prospekts Wertpapiere zum 
Handel an einem geregelten Markt zugelassen 
werden, so hat neben dem Emittenten auch das 
Kreditinstitut, das Finanzdienstleistungsinstitut, 
das Wertpapierinstitut oder das nach § 53 Ab-
satz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kre-
ditwesengesetzes tätige Unternehmen, sofern die-
ses mit dem Emittenten zusammen die Zulassung 
der Wertpapiere beantragt, die Verantwortung für 
den Prospekt zu übernehmen.“ 


 


2. Dem § 18 Absatz 2 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 


 


„Diese sind auf ihr Verlangen elektronisch zu 
übermitteln. Verfügt der Verpflichtete über einen 
Zugang zum Melde- und Veröffentlichungssys-
tem der Bundesanstalt, so kann sie die Übermitt-
lung auf diesem Wege verlangen. Die Bundesan-
stalt kann zudem die Übermittlung in einem von 
ihr bestimmten Format verlangen.“ 


 


3. In § 19 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie 
eines damit zusammenhängenden“ durch die 
Wörter „oder eines“ ersetzt und wird nach dem 
Wort „benötigen“ ein Komma und werden die 
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Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informa-
tionen stehen andere Vorschriften entgegen“ ein-
gefügt. 


Artikel 11 Artikel 11 


Änderung des Börsengesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I 
S. 1330, 1351), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1568) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe
zu § 43 die folgenden Angaben eingefügt:


„Abschnitt 4a 


Börsenmantelaktiengesellschaft zum Zweck der 


Börsenzulassung 


§ 44Begriffsbestimmungen, anwendbare Vor-
schriften 


§ 45Einlage; Verwendungsabrede


§ 46Zuständigkeit der Hauptversammlung, Infor-
mationspflichten 


§ 47Andienungsrecht der Aktionäre; Zulässigkeit
der Einlagenrückgewähr 


§ 47a Aktienoptionen


§ 47b Beendigung der Börsenmantelaktienge-
sellschaft; Auflösung; Abwicklung“. 


2. Dem § 3 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:


„Die Börsenaufsichtsbehörde kann innerhalb ih-
rer gesetzlichen Befugnisse die Erteilung von 
Auskünften und die Vorlage von Unterlagen ver-
langen, ohne dass dem Adressaten zuvor Gelegen-
heit gegeben werden muss, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.“ 


3. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist 
elektronisch an die Börsenaufsichtsbehörde 
zu übermitteln.“ 
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b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:


„Die elektronische Übermittlung hat in ei-
nem von der Börsenaufsichtsbehörde be-
stimmten Datenformat und auf einem von 
der Börsenaufsichtsbehörde bestimmten 
Übermittlungsweg zu erfolgen.“ 


c) In dem neuen Satz 3 wird der Satzteil vor
Nummer 1 wie folgt gefasst:


„Der Antrag muss enthalten:“ 


4. § 10 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 1 wird das Wort „erheben“ 
durch das Wort „offenbaren“ ersetzt. 


bb) In Satz 3 wird das Wort „Erheben“ 
durch das Wort „Offenbaren“ ersetzt. 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „sowie
eines damit zusammenhängenden“ durch die
Wörter „oder eines“ ersetzt und wird nach
dem Wort „benötigen“ ein Komma und wer-
den die Wörter „es sei denn, der Weitergabe
der Informationen stehen andere Vorschrif-
ten entgegen“ eingefügt.


5. § 21 Absatz 3 wird wie folgt geändert:


a) Das Wort „schriftlich“ wird durch das Wort
„elektronisch“ ersetzt.


b) Folgender Satz wird angefügt:


„Die elektronische Unterrichtung hat in ei-
nem von der Börsenaufsichtsbehörde be-
stimmten Datenformat und auf einem von 
der Börsenaufsichtsbehörde bestimmten Un-
terrichtungsweg zu erfolgen.“ 


6. § 32 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 wird vor dem Wort „Einbezie-
hung“ das Wort „der“ gestrichen.


b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a ein-
gefügt:


„(2a) Abweichend von Absatz 2 kann 
die Börsenordnung vorsehen, dass die Zulas-
sung nach Absatz 1 außerhalb von Teilberei-
chen des regulierten Marktes im Sinne von 
§ 42 Absatz 1 lediglich vom Emittenten von
Wertpapieren zu beantragen ist.“
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7. In § 42 Absatz 1 wird jeweils das Wort „Zertifi-
kate“ durch das Wort „Zertifikaten“ ersetzt.


8. Nach § 43 wird folgender Abschnitt 4a eingefügt:


„Abschnitt 4a 


Börsenmantelaktiengesellschaft zum Zweck der 
Börsenzulassung 


§ 44


Begriffsbestimmungen, anwendbare Vorschriften 


(1) Die Börsenmantelaktiengesellschaft ist
eine Gesellschaft zur Erreichung der eigenen Bör-
senzulassung. Gegenstand der Gesellschaft ist die 
Verwaltung des eigenen Vermögens, die Vorbe-
reitung und Durchführung des eigenen Börsen-
gangs sowie die Vorbereitung und der Abschluss 
der Übernahmetransaktion, die den im Börsenzu-
lassungsprospekt beschriebenen Kriterien ent-
spricht und sich auf ein Unternehmen bezieht, das 
nicht an einer Wertpapierbörse notiert ist 
(Zieltransaktion). 


(2) Die Zieltransaktion umfasst sämtliche
Erwerbsvorgänge einschließlich Umwandlungen 
nach dem Umwandlungsgesetz, bei denen die 
Börsenmantelaktiengesellschaft mindestens drei 
Viertel der Anteile der Zielgesellschaft erwirbt o-
der das Vermögen der Zielgesellschaft vollständig 
auf die Gesellschaft übergeht. 


(3) Der Bestand der Börsenmantelaktien-
gesellschaft ist von der Durchführung der 
Zieltransaktion innerhalb der in der Satzung der 
Gesellschaft festgelegten Frist abhängig. Die Sat-
zung der Gesellschaft muss dazu eine Frist zwi-
schen 24 und 36 Monaten enthalten. Fristbeginn 
ist der Tag der Zulassung der Aktien zum Handel 
am regulierten Markt. Wurde innerhalb der Frist 
keine Zieltransaktion durchgeführt, so kann die 
Frist durch satzungsändernden Beschluss um je-
weils bis zu zwölf Monate verlängert werden, so-
fern die Frist insgesamt 48 Monate nicht über-
steigt. 


(4) Die besonderen Vorgaben der §§ 44 bis
47b gelten für Aktiengesellschaften, wenn 
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1. deren Satzung den in Absatz 1 genannten
Geschäftsgegenstand und die Befristung
nach Absatz 3 enthält,


2. deren Wertpapiere zum Handel an einem re-
gulierten Markt nach § 32 zugelassen wur-
den und


3. deren Satzung die Möglichkeit vorsieht, eine
virtuelle Hauptversammlung nach § 118a
des Aktiengesetzes durchzuführen.


(5) Die Börsenmantelaktiengesellschaft
muss als Aktiengesellschaft im Sinne des § 1 des 
Aktiengesetzes verfasst sein. Die Firma der Bör-
senmantelaktiengesellschaft muss die Bezeich-
nung „Börsenmantelaktiengesellschaft“ oder eine 
allgemeinverständliche Abkürzung dieser Be-
zeichnung enthalten. 


(6) Initiator ist jeder Aktionär der Börsen-
mantelaktiengesellschaft, der als Gründer im 
Sinne des § 28 des Aktiengesetzes anzusehen ist, 
oder wer Vorstandsmitglied der Börsenmantelak-
tiengesellschaft ist und Aktien oder sonstige Be-
zugsrechte der Börsenmantelaktiengesellschaft 
innehat. Aktien und sonstige Bezugsrechte, die 
von anderen Personen als den Initiatoren gehalten 
werden, werden den Initiatoren nach Maßgabe des 
§ 34 des Wertpapierhandelsgesetzes zugerechnet.


(7) Für eine Börsenmantelaktiengesell-
schaft gelten die für Aktiengesellschaften maß-
geblichen Vorschriften, sofern sich aus den Vor-
schriften dieses Abschnitts nichts anderes ergibt. 
Dies gilt insbesondere auch für die Gesetze über 
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. 


(8) Ist die Börsenmantelaktiengesellschaft
eine Europäische Gesellschaft (SE) und beschäf-
tigt sie allein oder gemeinsam mit ihren Tochter-
gesellschaften, insbesondere nach Durchführung 
der Zieltransaktion, mindestens zehn Arbeitneh-
mer, so ist ein Verhandlungsverfahren nach dem 
SE-Beteiligungsgesetz durchzuführen. Wird in 
diesen Verhandlungen keine Einigung erzielt, 
sind die §§ 22 bis 33 des SE-Beteiligungsgesetzes 
über den SE-Betriebsrat kraft Gesetzes und die 
§§ 34 bis 38 des SE-Beteiligungsgesetzes über die
Mitbestimmung kraft Gesetzes anzuwenden.
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§ 45


Einlage; Verwendungsabrede 


(1) Die auf die Einlagenverpflichtung so-
wie auf die Verpflichtung zur Zahlung eines Auf-
gelds der Börsenmantelaktiengesellschaft geleis-
teten Zahlungen der Aktionäre sind zur Sicherstel-
lung des zweckgerechten Einsatzes der Zahlungen 
durch einen geeigneten Treuhänder (Absatz 2) zu 
halten, bis die Zieltransaktion durchgeführt wird. 


(2) Geeigneter Treuhänder ist ein Notar,
ein Kreditinstitut im Sinne von § 1 Absatz 1 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder ein nach 
§ 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 7 des Kreditwesengesetzes tätiges
Unternehmen. Für die nach Absatz 1 geleisteten
Zahlungen ist ein gesondertes, angemessen ver-
zinstes Konto zu führen, das dem Zugriff des Vor-
stands oder anderer Organe oder Vertreter der
Börsenmantelaktiengesellschaft entzogen ist und
auf das nur der Treuhänder unmittelbaren Zugriff
hat. Dies gilt nicht für Geldmittel, die für laufende
Verwaltungskosten, die Erfüllung der gesetzli-
chen Anforderungen und die Vorbereitung der
Zieltransaktion erforderlich sind, bis zu einer
Höhe von insgesamt fünf Prozent der Einlagever-
pflichtungen einschließlich Aufgeld. Die Verwah-
rung von nach Absatz 1 geleisteten Zahlungen
durch einen Notar erfolgt nach den Vorschriften
des Abschnitts 6 des Beurkundungsgesetzes.


(3) Abweichend von § 188 Absatz 2 Satz 1
in Verbindung mit § 36 Absatz 2 und § 37 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 des Aktiengesetzes ist eine 
Übertragung der von den Aktionären erbrachten 
Einlagen an den in Absatz 1 bezeichneten Treu-
händer oder eine unmittelbare Einzahlung auf das 
von ihm geführte Treuhandkonto zulässig. 


§ 46


Zuständigkeit der Hauptversammlung, Informati-
onspflichten 


(1) Die Entscheidung über die Zieltransak-
tion bedarf der Zustimmung der Hauptversamm-
lung. Bei Zieltransaktionen, die nicht im Wege ei-
ner Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz 
durchgeführt werden, muss der Vorstand der 
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Hauptversammlung die Zieltransaktion zur Zu-
stimmung vorlegen. § 179a Absatz 2 des Aktien-
gesetzes gilt entsprechend. Der Vorstand der Bör-
senmantelaktiengesellschaft hat einen ausführli-
chen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem die 
Zieltransaktion, der der Zieltransaktion zugrunde 
liegende Vertrag sowie die Angemessenheit der 
der Zielgesellschaft versprochenen Gegenleistung 
im Verhältnis zum Wert der Zielgesellschaft 
rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begrün-
det werden (Zieltransaktionsbericht). Dabei ist 
auch die Vereinbarkeit mit den im Börsenzulas-
sungsprospekt niedergelegten Kriterien für die 
Zieltransaktion zu erläutern und zu begründen. In 
den Zieltransaktionsbericht brauchen Tatsachen 
nicht aufgenommen zu werden, deren Bekannt-
werden geeignet ist, einem der beteiligten Rechts-
träger oder einem verbundenen Unternehmen ei-
nen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. In 
diesem Falle sind in dem Bericht die Gründe, aus 
denen die Tatsachen nicht aufgenommen worden 
sind, darzulegen. Die Bekanntmachungspflicht 
nach § 124 Absatz 3 Satz 1 des Aktiengesetzes er-
streckt sich auch auf den Zieltransaktionsbericht. 


(2) In der Einberufung zur Hauptversamm-
lung hat der Vorstand auf Kosten der Gesellschaft 
einen Bevollmächtigten zu benennen, den die Ak-
tionäre in Textform zur Ausübung ihres Stimm-
rechts und zur Einlegung eines Widerspruchs zu 
Protokoll in der Hauptversammlung bevollmäch-
tigen können. 


(3) Der Beschluss über die Entscheidung
nach Absatz 1 bedarf einer Mehrheit von drei 
Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals. Das Stimmrecht der Initiatoren im 
Sinne des § 44 Absatz 6 ist dabei ausgeschlossen. 


§ 47


Andienungsrecht der Aktionäre; Zulässigkeit der 
Einlagenrückgewähr 


(1) Aktionäre, die gegen den Beschluss
über die Zieltransaktion Widerspruch zur Nieder-
schrift erklärt haben, können innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten ab Fassung des Hauptver-
sammlungsbeschlusses nach § 46 Absatz 1 die 
Übertragung ihrer Aktien auf die Gesellschaft ge-
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gen Zahlung eines Betrages in der Höhe der ge-
leisteten Bareinlage zuzüglich des gezahlten Auf-
gelds verlangen (Andienungsrecht). 


(2) Für den zulässigen Erwerb eigener Ak-
tien gilt § 71 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
Satz 1 des Aktiengesetzes mit der Maßgabe, dass 
die Obergrenze 30 Prozent des Grundkapitals be-
trägt, wenn die Aktien genutzt werden, um An-
sprüche der Aktionäre aus dem Andienungsrecht 
nach Absatz 1 zu erfüllen. 


(3) Der Erfüllung des Andienungsrechts
stehen § 71 Absatz 2 Satz 2 und § 57 Absatz 1 
und 2 des Aktiengesetzes nicht entgegen. Sie ist 
nicht als Leistung anzusehen, die im Sinne des 
§ 27 Absatz 4 des Aktiengesetzes der Rückzah-
lung einer Einlage entspricht.


§ 47a


Aktienoptionen 


(1) Die Börsenmantelaktiengesellschaft
kann selbstständige Optionsscheine ausgeben, die 
auf einen Bezug von Aktien der Gesellschaft ge-
richtet sind und aus einer bedingten Kapitalerhö-
hung nach § 192 des Aktiengesetzes bedient wer-
den. 


(2) Sofern für die Gewährung der Rechte
aus den Optionsscheinen ein Beschluss über eine 
bedingte Kapitalerhöhung nach § 193 Absatz 2 
Nummer 4 des Aktiengesetzes gefasst wird, gilt 
die in § 193 Absatz 2 Nummer 4 des Aktiengeset-
zes bestimmte Frist für die erstmalige Ausübung 
des Bezugsrechts nicht. 


§ 47b


Beendigung der Börsenmantelaktiengesellschaft; 
Auflösung; Abwicklung 


(1) Der Ablauf der nach § 44 Absatz 3 be-
stimmten Frist ist Auflösungsgrund im Sinne des 
§ 262 Absatz 1 Nummer 1 des Aktiengesetzes so-
wie Grund für einen Widerruf der Zulassung nach
§ 39 Absatz 1. Dies gilt nicht, wenn eine
Zieltransaktion einschließlich der Bedienung des
Andienungsrechts erfolgreich durchgeführt
wurde, soweit der Wert die im Zuge der Zieltrans-
aktion durch die Börsenmantelaktiengesellschaft
erworbenen Vermögenswerte nicht um mehr als
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20 Prozent hinter dem Wert der Einlagen ein-
schließlich Aufgeld zurückbleibt. In diesem Fall 
finden mit Ablauf der Frist nach § 44 Absatz 3 die 
in diesem Abschnitt geregelten besonderen Vor-
gaben keine Anwendung mehr und die Gesell-
schaft wird als Aktiengesellschaft im Sinne des 
§ 1 des Aktiengesetzes ausschließlich nach den
Vorschriften des Aktiengesetzes fortgeführt. Die
Bezeichnung Börsenmantelaktiengesellschaft
(§ 44 Absatz 5 Satz 2) darf nicht mehr geführt
werden.


(2) Vor Ablauf der Frist nach § 44 Absatz 3
kann die Hauptversammlung gemäß § 179 Ab-
satz 1 des Aktiengesetzes beschließen, dass die 
Bestimmungen der Satzung nach § 44 Absatz 4 
aufgehoben werden und die Gesellschaft in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft ausschließ-
lich nach den Vorschriften des Aktiengesetzes 
fortgeführt werden soll. Dem Antrag auf Eintra-
gung der Satzungsänderung ist eine Einzahlungs-
bestätigung nach § 37 Absatz 1 Satz 3 des Aktien-
gesetzes bezüglich der Übertragung der Gelder 
vom Treuhandkonto nach § 45 Absatz 2 auf die 
Gesellschaft zur freien Verfügung des Vorstands 
beizufügen. Wenn bis zum Zeitpunkt des Be-
schlusses keine Zieltransaktion einschließlich der 
Bedienung des Andienungsrechts nach § 47 Ab-
satz 1 durchgeführt wurde, muss nach Fassung 
des Beschlusses ein Antrag auf Widerruf der Zu-
lassung der Aktien zum Handel am regulierten 
Markt (§ 39 Absatz 2 Satz 1) gestellt werden. § 39 
Absatz 2 und 3 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die angebotene Gegenleistung nicht 
unter dem Ausgabebetrag der Aktien einschließ-
lich eines etwaigen Aufgelds liegen darf. 


(3) Abweichend von § 272 Absatz 1 des
Aktiengesetzes darf im Falle der Auflösung auf 
der Grundlage von Absatz 1 das Vermögen ver-
teilt werden, wenn zwei Monate seit dem Tag ver-
strichen sind, an dem der Aufruf an die Gläubiger 
bekanntgemacht worden ist.“ 


Artikel 12 Artikel 12 


Änderung des Vermögensanlagengesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Vermögensanlagengesetz vom 6. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2481), das zuletzt durch Artikel 4 des 
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Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3483) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie
eines damit zusammenhängenden“ durch die
Wörter „oder eines“ ersetzt und wird nach dem
Wort „benötigen“ ein Komma und werden die
Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informa-
tionen stehen andere Vorschriften entgegen“ ein-
gefügt.


2. In § 9 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „schriftlich“
durch das Wort „elektronisch über ihr Melde- und
Veröffentlichungssystem“ ersetzt.


3. In § 10 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„schriftlich oder“ gestrichen und werden nach
dem Wort „elektronisch“ die Wörter „über ihr
Melde- und Veröffentlichungssystem“ eingefügt.


4. Nach § 19 Absatz 1 Satz 1 werden die folgenden
Sätze eingefügt:


„Die Informationen sind der Bundesanstalt auf ihr 
Verlangen elektronisch zu übermitteln. Verfügt 
der Verpflichtete über einen Zugang zum Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt, 
so kann sie die Übermittlung auf diesem Wege 
verlangen. Die Bundesanstalt kann zudem die 
Übermittlung in einem von ihr bestimmten For-
mat verlangen.“ 


5. § 24 Absatz 7 wird wie folgt geändert:


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Die Einrichtungen und Personen, derer sich 
die Bundesanstalt bei der Durchführung der 
Prüfung bedient, haben ihr unverzüglich 
nach Abschluss der Prüfung in einem von der 
Bundesanstalt bestimmten elektronischen 
Format über deren Ergebnis zu berichten; auf 
Verlangen der Bundesanstalt hat dies über 
ihr Melde- und Veröffentlichungssystem zu 
geschehen.“ 


b) In Satz 3 werden die Wörter „ist zu unter-
zeichnen“ durch die Wörter „hat den verant-
wortlichen Prüfer zu bezeichnen“ ersetzt.
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Artikel 13 Artikel 13 


Änderung des Aktiengesetzes Änderung des Aktiengesetzes 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 
(BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 10 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 2 Buchstabe c wird der 
Punkt am Ende durch ein Komma und 
das Wort „oder“ ersetzt.  


bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. die Verbriefung ausgeschlossen 
ist und die Aktie in einem zentra-
len Wertpapierregister gemäß 
§ 12 des Gesetzes über elektroni-
sche Wertpapiere eingetragen
wird.“


b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:


„(6) In der Satzung ist die Verbriefung 
für solche Aktien auszuschließen, die als 
elektronische Aktien in einem elektroni-
schen Wertpapierregister eingetragen wer-
den. Die Eintragung in ein Kryptowertpa-
pierregister gemäß § 16 des Gesetzes über 
elektronische Wertpapiere ist nur zulässig, 
wenn dies in der Satzung ausdrücklich zuge-
lassen ist.“ 


2. § 12 wird wie folgt geändert: 2. § 12 wird wie folgt geändert:


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t


„§ 12 


Stimmrecht“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird ge-
strichen. 


aa) u n v e r ä n d e r t
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bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
können Vorzugsaktien als Aktien ohne 
Stimmrecht sowie Mehrstimmrechtsak-
tien ausgegeben werden.“ 


„Nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
können Mehrstimmrechtsaktien so-
wie Vorzugsaktien als Aktien ohne 
Stimmrecht ausgegeben werden.“ 


c) Absatz 2 wird aufgehoben. c) u n v e r ä n d e r t


3. Dem § 13 wird folgender Satz angefügt: 3. u n v e r ä n d e r t


„Bei elektronischen Aktien findet keine Unter-
zeichnung statt.“ 


4. Dem § 67 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 4. Dem § 67 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Um die Angaben nach Satz 1 zu übermitteln, 
richtet die Gesellschaft zur Ausgabe von elektro-
nischen Aktien in Zusammenarbeit mit der regis-
terführenden Stelle des zentralen Registers gemäß 
§ 12 Absatz 2 des Gesetzes über elektronische
Wertpapiere oder des Kryptowertpapierregisters
gemäß § 16 Absatz 2 des Gesetzes über elektroni-
sche Wertpapiere ein Meldesystem ein.“


„Um die Angaben nach den Sätzen 1 und 2 zu 
übermitteln, richtet die Gesellschaft zur Ausgabe 
von elektronischen Aktien in Zusammenarbeit mit 
der registerführenden Stelle des zentralen Regis-
ters gemäß § 12 Absatz 2 des Gesetzes über elekt-
ronische Wertpapiere oder des Kryptowertpapier-
registers gemäß § 16 Absatz 2 des Gesetzes über 
elektronische Wertpapiere ein Meldesystem ein.“ 


5. In § 96 Absatz 1 wird das Leerzeichen nach den
Wörtern „(BGBl. I S. 3332) in der jeweils gelten-
den Fassung gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Aktionäre und der Arbeitnehmer,“ durch einen
Zeilenumbruch ersetzt.


5. u n v e r ä n d e r t


6. In § 123 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Be-
ginn des 21.“ durch die Wörter „Geschäftsschluss
des 22.“ ersetzt.


6. u n v e r ä n d e r t


7. In § 129 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort
„sowie“ die Wörter „bei Mehrstimmrechtsaktien
die Zahl der auf sie entfallenden Stimmrechte,“
eingefügt.


7. u n v e r ä n d e r t


8. Dem § 130 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 werden die
Wörter „wobei Mehrstimmrechtsaktien gesondert
unter Angabe der auf sie entfallenden Stimmen-
zahl anzugeben sind,“ angefügt.


8. u n v e r ä n d e r t


9. Nach § 135 wird folgender § 135a eingefügt: 9. Nach § 135 wird folgender § 135a eingefügt:


„§ 135a „§ 135a 


Mehrstimmrechtsaktien Mehrstimmrechtsaktien 


(1) Die Satzung kann Namensaktien mit
Mehrstimmrechten vorsehen. Die Mehrstimm-
rechte dürfen höchstens das Zehnfache des 
Stimmrechts nach § 134 Absatz 1 Satz 1 betragen. 
Ein Beschluss der Hauptversammlung zur Aus-


(1) u n v e r ä n d e r t


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/9363 – 40 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


stattung oder Ausgabe von Aktien mit Mehr-
stimmrechten bedarf der Zustimmung aller be-
troffenen Aktionäre. 


(2) Bei börsennotierten Gesellschaften so-
wie Gesellschaften, deren Aktien in den Handel 
im Freiverkehr nach § 48 des Börsengesetzes ein-
bezogen sind, erlöschen die Mehrstimmrechte im 
Fall der Übertragung der Aktie. Sie erlöschen spä-
testens zehn Jahre nach Börsennotierung der Ge-
sellschaft oder Einbeziehung der Aktien in den 
Handel im Freiverkehr, wenn die Satzung keine 
kürzere Frist vorsieht. Die Frist nach Satz 2 kann 
in der Satzung um eine bestimmte Frist von bis zu 
zehn Jahren verlängert werden. Der Beschluss 
über die Verlängerung darf frühestens ein Jahr vor 
Ablauf der Frist nach Satz 2 gefasst werden und 
bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-
kapitals umfasst. Die Satzung kann eine größere 
Kapitalmehrheit bestimmen. Sind mehrere Gat-
tungen von stimmberechtigten Aktien vorhanden, 
so bedarf der Beschluss zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung der Aktionäre jeder Gattung. Über 
die Zustimmung haben die Aktionäre jeder Gat-
tung einen Sonderbeschluss zu fassen. Für diesen 
gelten die Sätze 4 und 5. 


(2) u n v e r ä n d e r t


(3) Die Satzung kann weitere Erfordernisse
aufstellen. 


(3) u n v e r ä n d e r t


(4) Bei Beschlüssen nach § 119 Absatz 1
Nummer 5 sowie § 142 Absatz 1 berechtigten 
Mehrstimmrechtsaktien zu nur einer Stimme.“ 


(4) Bei Beschlüssen nach § 119 Absatz 1
Nummer 5 sowie § 142 Absatz 1 berechtigen 
Mehrstimmrechtsaktien zu nur einer Stimme.“ 


10. In § 186 Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „zehn“
durch das Wort „zwanzig“ ersetzt.


10. u n v e r ä n d e r t


11. § 192 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 11. u n v e r ä n d e r t


„Der Nennbetrag des bedingten Kapitals darf 
sechzig vom Hundert und der Nennbetrag des 
nach  


1. Absatz 2 Nummer 1 beschlossenen Kapitals
die Hälfte,


2. Absatz 2 Nummer 3 beschlossenen Kapitals
zwanzig vom Hundert


des Grundkapitals, das zur Zeit der Beschlussfas-
sung über die bedingte Kapitalerhöhung vorhan-
den ist, nicht übersteigen.“ 
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12. Dem § 202 Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


12. u n v e r ä n d e r t  


„Die Ausgabe von Mehrstimmrechtsaktien kann 
nicht vorgesehen werden.“ 


 


13. § 255 wird wie folgt geändert: 13. § 255 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „wer-
den“ die Wörter „, soweit sich aus den Ab-
sätzen 4 bis 7 nicht ein anderes ergibt“ ein-
gefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Teil“ die Wörter „gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4“ eingefügt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


 „(2) Die Anfechtung kann nicht auf 
§ 243 Absatz 2 oder darauf gestützt wer-
den, dass der auf eine Aktie entfallende 
Wert der Einlage unangemessen niedrig 
ist.“ 


c) Die folgenden Absätze 4 bis 7 werden ange-
fügt: 


c) Die folgenden Absätze 4 bis 7 werden ange-
fügt: 


„(4) Ist das Bezugsrecht in anderer 
Weise als nach § 186 Absatz 3 Satz 4 ganz 
oder zum Teil ausgeschlossen, kann die An-
fechtung nicht auf § 243 Absatz 2 oder da-
rauf gestützt werden, dass der auf eine Aktie 
entfallende Wert der Einlage unangemessen 
niedrig ist. Ist der auf eine Aktie entfallende 
Wert der Einlage unangemessen niedrig, so 
kann jeder Aktionär, dessen Recht, gegen die 
Wirksamkeit des Kapitalerhöhungsbeschlus-
ses Klage zu erheben, nach Satz 1 ausge-
schlossen ist, unbeschadet der §§ 255a und 
255b von der Gesellschaft einen Ausgleich 
durch bare Ausgleichszahlung verlangen. 
Die Gesellschaft kann von dem eintretenden 
Aktionär bei der Gewährung der Aktien 
Freistellung von dem Anspruch auf Aus-
gleich nach Satz 1 oder, wenn die Gesell-
schaft sich dies bei Gewährung der Aktien 
vorbehalten hat, Erstattung des Ausgleichs 
nach Satz 2 verlangen. Die Gesellschaft ist 
verpflichtet, die für die Nachzahlung erfor-
derlichen Mittel im Wege eines Gewinnvor-
trags oder durch Rücklagen, die für Zahlun-
gen an die Aktionäre verwendet werden dür-
fen, vorzusehen oder zu schaffen. 


„(4) Ist das Bezugsrecht in anderer 
Weise als nach § 186 Absatz 3 Satz 4 ganz 
oder zum Teil ausgeschlossen und ist der auf 
eine Aktie entfallende Wert der Einlage un-
angemessen niedrig, so kann jeder Aktionär, 
dessen Recht, gegen die Wirksamkeit des 
Kapitalerhöhungsbeschlusses Klage zu erhe-
ben, nach Absatz 2 ausgeschlossen ist, unbe-
schadet der §§ 255a und 255b von der Ge-
sellschaft einen Ausgleich durch bare Aus-
gleichszahlung verlangen, soweit sein Be-
zugsrecht ausgeschlossen ist. 


(5) Bei börsennotierten Gesellschaf-
ten entspricht der Wert der gewährten Aktien 


(5) u n v e r ä n d e r t  
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ihrem Börsenkurs. Unterschreitet der Ausga-
bebetrag den Börsenkurs nicht wesentlich, so 
entfällt der Anspruch auf Ausgleichszahlung 
nach Absatz 4 Satz 2. Der Börsenkurs ist 
nicht allein maßgebend, wenn 


1. die Aktiengesellschaft entgegen Arti-
kel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 oder einer entsprechen-
den Vorschrift des anwendbaren aus-
ländischen Rechts eine Insiderinforma-
tion, die sie unmittelbar betrifft, nicht so
bald wie möglich veröffentlicht oder in
einer Mitteilung nach Artikel 17 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 oder einer entsprechen-
den Vorschrift des anwendbaren aus-
ländischen Rechts eine unwahre Inside-
rinformation, die sie unmittelbar be-
trifft, veröffentlicht oder


2. ein Verstoß gegen das Verbot der
Marktmanipulation nach Artikel 15 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vor-
liegt, der den Börsenkurs beeinflusst hat
oder hierzu geeignet war oder


3. für die Aktien der Aktiengesellschaft
während der letzten drei Monate vor
Ablauf des der Entscheidung über die
Ausgabe der neuen Aktien vorausge-
henden Tages an weniger als einem
Drittel der Börsentage Börsenkurse
festgestellt wurden und mehrere nach-
einander festgestellte Börsenkurse um
mehr als 5 Prozent voneinander abwei-
chen.


Für die Berechnung des Börsenkurses ist § 5 
Absatz 1 bis 3 der WpÜG-Angebotsverord-
nung entsprechend anzuwenden mit der 
Maßgabe, dass anstelle der Veröffentlichung 
nach § 10 Absatz 1 Satz 1 oder § 35 Absatz 1 
Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernah-
megesetzes der Ablauf des der Entscheidung 
über die Ausgabe der neuen Aktien voraus-
gehenden Tages tritt. Ist der Börsenkurs an 
diesem Tag niedriger, ist dieser Börsenkurs 
maßgeblich. Satz 3 Nummer 1 und 2 ist nicht 
anzuwenden, sofern der Verstoß oder die 
Manipulation keine oder nur unwesentliche 
Auswirkungen auf den nach Satz 4 errechne-
ten Kurs hatten. 


u n v e r ä n d e r t
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(6) Die Ausgleichszahlung ist nach
Ablauf des Tages, an dem die Eintragung der 
Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt 
ist, mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 
nicht ausgeschlossen. 


(6) u n v e r ä n d e r t


(7) Die Ausgleichszahlung wird auf
Antrag durch das Gericht nach den Vor-
schriften des Spruchverfahrensgesetzes be-
stimmt.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t


14. Nach § 255 werden die folgenden §§ 255a und
255b eingefügt:


14. Nach § 255 werden die folgenden §§ 255a und
255b eingefügt:


„§ 255a „§ 255a 


Gewährung zusätzlicher Aktien Gewährung zusätzlicher Aktien 


(1) Im Beschluss über die Kapitalerhöhung
kann bestimmt werden, dass anstelle einer baren 
Ausgleichszahlung (§ 255 Absatz 4) zusätzliche 
Aktien der Gesellschaft gewährt werden. § 72a 
Absatz 1 Satz 2 des Umwandlungsgesetzes findet 
entsprechende Anwendung. 


(1) u n v e r ä n d e r t


(2) Neue Aktien, die nach Eintragung der
Kapitalerhöhung im Rahmen einer weiteren Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auf Grund 
eines unangemessenen Wertes der Einlage nicht 
gewährt wurden, und nach Eintragung der Kapi-
talerhöhung erfolgte Kapitalherabsetzungen ohne 
Rückzahlung von Teilen des Grundkapitals sind 
bei dem Anspruch auf Gewährung zusätzlicher 
Aktien zu berücksichtigen. Bezugsrechte, die den 
anspruchsberechtigten Aktionären bei einer nach 
Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgten weite-
ren Kapitalerhöhung gegen Einlagen auf Grund 
einer unangemessen niedrigen Einlage nicht zu-
standen, sind ihnen nachträglich einzuräumen. 
Die anspruchsberechtigten Aktionäre müssen ihr 
Bezugsrecht nach Satz 2 gegenüber der Gesell-
schaft binnen eines Monats nach Eintritt der 
Rechtskraft der Entscheidung des Gerichts (§ 11 
Absatz 1 des Spruchverfahrensgesetzes) ausüben. 


(2) u n v e r ä n d e r t


(3) Anstelle zusätzlicher Aktien ist den an-
spruchsberechtigten Aktionären Ausgleich durch 
eine bare Zuzahlung gemäß § 255 Absatz 4 bis 7 
zu gewähren, 


(3) Anstelle zusätzlicher Aktien ist den an-
spruchsberechtigten Aktionären Ausgleich durch 
eine bare Zuzahlung gemäß § 255 Absatz 4 bis 7 
zu gewähren, 
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1. soweit der dem bisherigen Grundkapital ent-
sprechende Teil der neuen Aktien trotz Ge-
währung zusätzlicher Aktien nicht zugeteilt
werden kann oder


1. um Spitzenbeträge auszugleichen oder


2. wenn die Gewährung zusätzlicher Aktien un-
möglich geworden ist.


2. u n v e r ä n d e r t


(4) Anstelle zusätzlicher Aktien ist denjeni-
gen Aktionären, die anlässlich einer nach Eintra-
gung der Kapitalerhöhung erfolgten strukturver-
ändernden Maßnahme aus der Gesellschaft ausge-
schieden sind, eine Entschädigung in Geld unter 
Berücksichtigung der von der Gesellschaft zu ge-
währenden Abfindung zu leisten. 


(4) u n v e r ä n d e r t


(5) Zusätzlich zur Gewährung zusätzlicher
Aktien ist den anspruchsberechtigten Aktionären 
eine Entschädigung in Geld zu leisten für Ge-
winne oder einen angemessenen Ausgleich ge-
mäß § 304 des Aktiengesetzes, soweit diese auf 
Grund einer unangemessenen niedrigen Einlage 
nicht ausgeschüttet oder geleistet worden sind. 


(5) u n v e r ä n d e r t


(6) § 255 Absatz 5 bis 7 ist mit Ausnahme
von Absatz 6 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 
Ansprüche auf eine Entschädigung in Geld gemäß 
den Absätzen 3 und 4 sind gemäß § 255 Absatz 6 
Satz 1 ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, zu dem die 
Abfindung oder der Anspruch auf Gewinnaus-
schüttung oder die wiederkehrende Leistung fällig 
geworden wäre. In den Fällen des § 255b endet 
der Zinslauf, sobald der Treuhänder ge-
mäß § 255b Absatz 3 die Aktien, die bare Zuzah-
lung oder die Entschädigung in Geld empfangen 
hat. 


(6) u n v e r ä n d e r t


(7) Das Risiko der Beschaffung der zusätz-
lich zu gewährenden Aktien trägt die Gesell-
schaft. Soweit anstelle eines baren Ausgleichsbe-
trags Aktien gewährt werden, findet § 255 Ab-
satz 4 Satz 2 keine Anwendung. 


(7) Das Risiko der Beschaffung der zusätz-
lich zu gewährenden Aktien trägt die Gesell-
schaft. 


§ 255b § 255b


Kapitalerhöhung zur Gewährung zusätzlicher 
Aktien 


Kapitalerhöhung zur Gewährung zusätzlicher 
Aktien 


(1) Die gemäß § 255a Absatz 1 sowie Ab-
satz 2 Satz 1 zusätzlich zu gewährenden Aktien 
können nach Maßgabe dieses Absatzes und der 
Absätze 2 bis 4 durch eine weitere Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlage geschaffen werden. Ge-


(1) u n v e r ä n d e r t
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genstand der Sacheinlage ist der Anspruch der an-
spruchsberechtigten Aktionäre auf Gewährung 
zusätzlicher Aktien, der durch gerichtliche Ent-
scheidung (§ 11 Absatz 1 des Spruchverfahrens-
gesetzes) oder gerichtlichen Vergleich (§ 11 Ab-
satz 2 bis 4 des Spruchverfahrensgesetzes) festge-
stellt wurde; der Anspruch erlischt mit Eintragung 
der Durchführung der weiteren Kapitalerhöhung 
(§ 189 dieses Gesetzes). Wird der Anspruch durch
gerichtliche Entscheidung (§ 11 Absatz 1 des
Spruchverfahrensgesetzes) festgestellt, kann die
Sacheinlage nicht geleistet werden, bevor die
Rechtskraft eingetreten ist.


(2) Anstelle der Festsetzungen nach § 183
Absatz 1 Satz 1 genügt 


(2) Anstelle der Festsetzungen nach § 183
Absatz 1 Satz 1 und § 205 Absatz 2 Satz 1 ge-
nügt 


1. die Bestimmung, dass die auf Grund der zu
bezeichnenden gerichtlichen Entscheidung
oder des zu bezeichnenden gerichtlich proto-
kollierten Vergleichs festgestellten Ansprü-
che der anspruchsberechtigten Aktionäre auf
Gewährung zusätzlicher Aktien eingebracht
werden, sowie


1. u n v e r ä n d e r t


2. die Angabe des auf Grund der gerichtlichen
Entscheidung oder des Vergleichs zu gewäh-
renden Nennbetrags, bei Stückaktien die
Zahl der zu gewährenden Aktien.


2. u n v e r ä n d e r t


§ 182 Absatz 4 sowie die §§ 186, 187 und 203
Absatz 3 sind nicht anzuwenden.


(3) Die Gesellschaft hat einen Treuhänder
zu bestellen. Dieser ist ermächtigt, im eigenen Na-
men 


(3) u n v e r ä n d e r t


1. die Ansprüche auf Gewährung zusätzlicher
Aktien an die Gesellschaft abzutreten,


2. die zusätzlich zu gewährenden Aktien zu
zeichnen,


3. die gemäß § 255a zusätzlich zu gewähren-
den Aktien, baren Zuzahlungen und Entschä-
digungen in Geld in Empfang zu nehmen so-
wie


4. alle von den anspruchsberechtigten Aktionä-
ren abzugebenden Erklärungen abzugeben,
soweit diese für den Erwerb der Aktien er-
forderlich sind.


§ 35 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.
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(4) Den Anmeldungen nach den
§§ 184 und 188 ist in Ausfertigung oder öffentlich
beglaubigter Abschrift die gerichtliche Entschei-
dung oder der gerichtlich protokollierte Ver-
gleich, aus der oder dem sich der zusätzlich zu ge-
währende Nennbetrag oder bei Stückaktien die
Zahl der zusätzlich zu gewährenden Aktien ergibt,
beizufügen. § 188 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht
anzuwenden.


(4) u n v e r ä n d e r t


(5) § 182 Absatz 4 sowie die §§ 186, 187
und 203 Absatz 3 sind nicht anzuwenden auf Ka-
pitalerhöhungen, die durchgeführt werden, um zu-
sätzliche Aktien auf Grund gemäß § 255a Ab-
satz 2 Satz 3 ausgeübter Bezugsrechte zu gewäh-
ren. 


(5) u n v e r ä n d e r t


(6) Für den Beschluss über die Kapitaler-
höhung nach Absatz 1 gilt § 255 Absatz 4 Satz 1 
entsprechend.“ 


(6) Für den Beschluss über die Kapitaler-
höhung nach Absatz 1 gilt § 255 Absatz 2 ent-
sprechend.“ 


Artikel 14 Artikel 14 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktien-
gesetz 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktien-
gesetz 


Das Einführungsgesetz zum Aktiengesetz vom 6. 
September 1965 (BGBl. I S. 1185), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


Das Einführungsgesetz zum Aktiengesetz vom 6. 
September 1965 (BGBl. I S. 1185), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


1. § 5 wird wie folgt geändert: 1. § 5 wird wie folgt geändert:


a) Die Absätze 1 bis 6 werden durch die folgen-
den Absätze 1 und 2 ersetzt:


a) Die Absätze 1 bis 6 werden durch die folgen-
den Absätze 1 und 2 ersetzt:


„(1) Sind Mehrstimmrechte nach § 5 
Absatz 1 in der bis einschließlich … [einset-
zen: Datum des Tages vor dem Tag des In-
krafttretens nach Artikel 32 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung erloschen oder 
nach § 5 Absatz 2 in der bis einschließlich … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 32 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung beseitigt 
worden, so gilt § 5 Absatz 3 bis 6 in der bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Tag des Inkrafttretens nach 
Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung.  


„(1) Sind Mehrstimmrechte nach § 5 
Absatz 1 in der bis einschließlich … [einset-
zen: Datum des Tages vor dem Tag des In-
krafttretens nach Artikel 35 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung erloschen oder 
nach § 5 Absatz 2 in der bis einschließlich … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 35 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung beseitigt 
worden, so gilt § 5 Absatz 3 bis 6 in der bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Tag des Inkrafttretens nach 
Artikel 35 Absatz 1 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung.  
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(2) Für Mehrstimmrechtsaktien, deren
Fortgeltung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach 
Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung beschlossen wurde, gelten die 
Regelungen des § 135a Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 des Aktiengesetzes erst ab dem 
Zeitpunkt, in dem nach dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] die Ge-
sellschaft börsennotiert im Sinne des § 3 Ab-
satz 2 des Aktiengesetzes wird oder die Ak-
tien der Gesellschaft in den Handel im Frei-
verkehr nach § 48 des Börsengesetzes einbe-
zogen werden; die in § 135a Absatz 1 Satz 1 
des Aktiengesetzes vorgesehene Beschrän-
kung auf Namensaktien gilt nicht.“ 


(2) Für Mehrstimmrechtsaktien, deren
Fortgeltung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach 
Artikel 35 Absatz 1 dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung beschlossen wurde, gelten die 
Regelungen des § 135a Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 des Aktiengesetzes erst ab dem 
Zeitpunkt, in dem nach dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 35 Absatz 1 dieses Gesetzes] die Ge-
sellschaft börsennotiert im Sinne des § 3 Ab-
satz 2 des Aktiengesetzes wird oder die Ak-
tien der Gesellschaft in den Handel im Frei-
verkehr nach § 48 des Börsengesetzes einbe-
zogen werden; die in § 135a Absatz 1 Satz 1 
des Aktiengesetzes vorgesehene Beschrän-
kung auf Namensaktien gilt nicht.“ 


b) Absatz 7 wird Absatz 3. b) u n v e r ä n d e r t


2. Vor dem zweiten Abschnitt wird folgender § 26...
[einsetzen: nächster bei der Verkündung freier
Buchstabenzusatz] eingefügt:


2. Vor dem zweiten Abschnitt wird folgender § 26...
[einsetzen: nächster bei der Verkündung freier
Buchstabenzusatz] eingefügt:


„§ 26 … [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Buchstabenzusatz] 


„§ 26 … [einsetzen: nächster bei der Verkündung 
freier Buchstabenzusatz] 


Übergangsvorschrift zum Zukunftsfinanzierungs-
gesetz 


Übergangsvorschrift zum Zukunftsfinanzierungs-
gesetz 


§ 255 des Aktiengesetzes in der ab dem ...
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sowie die §§ 255a und 255b des Aktien-
gesetzes sind erstmals auf Hauptversammlungen 
anzuwenden, die ab dem ... [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 32 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] einberufen werden.“ 


§ 255 des Aktiengesetzes in der ab dem ...
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 35 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung sowie die §§ 255a und 255b des Aktien-
gesetzes sind erstmals auf Hauptversammlungen 
anzuwenden, die ab dem ... [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 35 Absatz 1 dieses Ge-
setzes] einberufen werden.“ 


Artikel 15 Artikel 15 


Änderung des Depotgesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Depotgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. Januar 1995 (BGBl. I S. 34), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1423) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
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1. § 1 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Wertpapiere im Sinne dieses Gesetzes sind auch 
elektronisch begebene, vertretbare Wertpapiere.“ 


2. § 9b wird wie folgt geändert:


a) In der Überschrift wird das Wort „Schuld-
verschreibungen“ durch das Wort „Wertpa-
piere“ ersetzt.


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Schuld-
verschreibungen auf den Inhaber“ 
durch das Wort „Wertpapiere“ ersetzt.  


bb) In Satz 2 werden die Wörter „an der 
elektronischen Schuldverschreibung“ 
durch die Wörter „am elektronischen 
Wertpapier“ ersetzt. 


3. Nach § 9b wird folgender § 9c eingefügt:


„§ 9c 


Elektronische Wertpapiere nach ausländischem 
Recht 


(1) Elektronisch begebene, vertretbare
Wertpapiere, die nach ausländischem Recht bege-
ben und von einer Wertpapiersammelbank nach 
§ 5 Absatz 1 zur Sammelverwahrung zugelassen
sind, gelten als Sammelbestand. Die Berechtigten
an diesen Wertpapieren gelten als Miteigentümer
nach Bruchteilen. Die Vorschriften dieses Geset-
zes über Sammelverwahrung und Sammelbestan-
danteile gelten sinngemäß, soweit nicht Absatz 2
etwas anderes bestimmt.


(2) Die §§ 7, 8 und 9a finden keine Anwen-
dung.“ 


4. In § 24 Absatz 3 werden nach dem Wort „Kredit-
institute“ ein Komma und das Wort „Wertpapier-
institute“ eingefügt.


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 49 – Drucksache 20/9363 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


Artikel 16 Artikel 16 


Änderung des Gesetzes über elektronische Wert-
papiere 


Änderung des Gesetzes über elektronische Wert-
papiere 


Das Gesetz über elektronische Wertpapiere vom 
3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1423) wird wie folgt geändert:


Das Gesetz über elektronische Wertpapiere vom 
3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1423) wird wie folgt geändert:


1. § 1 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t


„§ 1 


Anwendungsbereich 


Dieses Gesetz ist anzuwenden auf 


1. Schuldverschreibungen auf den Inhaber,


2. Aktien, die auf den Namen lauten, und


3. Aktien, die auf den Inhaber lauten, wenn sie
in einem zentralen Register eingetragen
sind.“


2. Dem § 5 wird folgender Absatz 5 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t


„(5) Bei elektronischen Aktien ist die Sat-
zung der Aktiengesellschaft nicht niederzulegen.“ 


3. § 6 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort
„Wertpapiers“ die Wörter „oder im Fall von
elektronischen Aktien die Satzung der Akti-
engesellschaft“ eingefügt.


b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden nach
dem Wort „Emissionsbedingungen“ die
Wörter „oder im Fall von elektronischen Ak-
tien die Satzung der Aktiengesellschaft“ ein-
gefügt.


c) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 werden nach
dem Wort „Emissionsbedingungen“ die
Wörter „oder im Fall von elektronischen Ak-
tien in der Satzung der Aktiengesellschaft“
eingefügt.


d) Folgender Absatz 5 wird angefügt:


„(5) Bei elektronischen Aktien setzt die 
Anwendung des Absatzes 2 voraus, dass die 
Satzung der Aktiengesellschaft die Verbrie-
fung nicht ausschließt. Die Anwendung der 
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Absätze 3 und 4 setzt voraus, dass die Sat-
zung der Aktiengesellschaft die Verbriefung 
für solche Aktien ausschließt, die als elektro-
nische Aktien in einem elektronischen Wert-
papierregister eingetragen werden.“ 


4. § 8 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t


a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „Emission“
ein Komma und werden die Wörter „bei
Stückaktien bis zur Gesamtzahl der Stücke,“
eingefügt.


b) In Absatz 2 wird nach dem Wort „werden“
ein Komma und werden die Wörter „sofern
dies nicht in den Emissionsbedingungen, bei
Aktien in der Satzung der Aktiengesellschaft
ausgeschlossen ist“ eingefügt.


5. In § 9 Absatz 1 Satz 3 wird nach dem Wort
„Rechte“ ein Komma und werden die Wörter „bei
Stückaktien nach deren Zahl“ eingefügt.


5. u n v e r ä n d e r t


6. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t


a) In Nummer 3 wird nach dem Wort „Nennbe-
trag“ ein Komma und werden die Wörter
„bei Stückaktien deren Zahl“ eingefügt.


b) In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.


c) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch
ein Komma und das Wort „sowie“ ersetzt.


d) Folgende Nummer 8 wird angefügt:


„8. bei Aktien zusätzlich Folgendes: 


a) ob sie auf den Namen oder auf
den Inhaber lauten,


b) im Fall von vor der vollen Leis-
tung des Ausgabebetrags ausge-
gebenen Namensaktien den Be-
trag der Teilleistung,


c) ob sie als Nennbetragsaktien oder
als Stückaktien begründet wur-
den,


d) die Gattung der Aktien, wenn
mehrere Gattungen bestehen,


e) im Fall von Mehrstimmrechtsak-
tien die Zahl der auf sie entfallen-
den Stimmrechte,
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f) ob sie als Aktien ohne Stimm-
recht ausgegeben wurden und


g) ob die Satzung der Aktiengesell-
schaft die Übertragung an die Zu-
stimmung der Gesellschaft bin-
det.“


7. § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t


a) Die Angabe „und 7“ wird durch ein Komma
und die Angabe „7 und 8“ ersetzt.


b) Folgender Satz wird angefügt:


„Für die Eintragung des Erlöschens von nach 
§ 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe d einge-
tragenen Mehrstimmrechten ist auch der
Emittent allein weisungsbefugt.“


8. In § 16 Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort
„Emissionsbedingungen“ ein Komma und werden
die Wörter „bei Aktien in der Satzung der Aktien-
gesellschaft,“ eingefügt.


8. u n v e r ä n d e r t


9. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t


a) In Nummer 3 wird nach dem Wort „Nennbe-
trag“ ein Komma und werden die Wörter
„bei Stückaktien deren Zahl“ eingefügt.


b) In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt.


c) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch
ein Komma und das Wort „sowie“ ersetzt.


d) Folgende Nummer 8 wird angefügt:


„8. bei Aktien zusätzlich Folgendes: 


a) dass sie auf den Namen lauten,


b) im Fall von vor der vollen Leis-
tung des Ausgabebetrags ausge-
gebenen Aktien den Betrag der
Teilleistung,


c) ob sie als Nennbetragsaktien oder
als Stückaktien begründet wur-
den,


d) die Gattung der Aktien, wenn
mehrere Gattungen bestehen,


e) im Fall von Mehrstimmrechtsak-
tien die Zahl der auf sie entfallen-
den Stimmrechte,
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f) ob sie als Aktien ohne Stimm-
recht ausgegeben wurden und


g) ob die Satzung der Aktiengesell-
schaft die Eigentumsübertragung
an die Zustimmung der Gesell-
schaft bindet.“


10. § 18 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t


a) Die Angabe „und 7“ wird durch ein Komma
und die Angabe „7 und 8“ ersetzt.


b) Folgender Satz wird angefügt:


„Für die Eintragung des Erlöschens von nach 
§ 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe d einge-
tragenen Mehrstimmrechten ist auch der
Emittent allein weisungsbefugt.“


11. § 20 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t


a) In der Überschrift werden die Wörter „Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger“ durch die
Wörter „Liste der Kryptowertpapiere bei der
Aufsichtsbehörde“ ersetzt.


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden die Wörter „muss un-
verzüglich folgende Veröffent-
lichungen im Bundesanzeiger 
veranlassen“ durch die Wörter 
„hat der Aufsichtsbehörde un-
verzüglich mitzuteilen“ ersetzt. 


bbb) In Nummer 1 werden die Wör-
ter „Veröffentlichung der“ ge-
strichen und wird das Wort 
„sowie“ wird durch ein 
Komma ersetzt.  


ccc) In Nummer 2 werden die Wör-
ter „Veröffentlichung der“ ge-
strichen und wird der Punkt am
Ende durch das Wort „sowie“
ersetzt.


ddd) Folgende Nummer 3 wird an-
gefügt:


„3. die Löschung eines ein-
getragenen Kryptowert-
papiers.“ 


bb) Satz 2 wird aufgehoben. 
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c) Absatz 2 wird aufgehoben.  


d) Absatz 3 wird Absatz 2 und wird wie folgt 
geändert:  


 


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Satz 2 in 
Verbindung mit Satz 1“ gestrichen. 


 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:  


aaa) Nach Nummer 2 werden die 
folgenden Nummern 3 und 4 
eingefügt: 


 


„3. Informationen zum 
Kryptowertpapierregis-
ter, 


 


4. den wesentlichen Inhalt 
des Rechts einschließlich 
einer eindeutigen Kenn-
nummer und der Kenn-
zeichnung als Wertpa-
pier,“. 


 


bbb) Die bisherige Nummer 3 wird 
Nummer 5 und das Wort „so-
wie“ wird durch ein Komma 
ersetzt. 


 


ccc) Die bisherige Nummer 4 wird 
Nummer 6 und die Wörter 
„Satz 2 in Verbindung mit 
Satz 1“ werden gestrichen und 
der Punkt am Ende wird durch 
ein Komma ersetzt. 


 


ddd) Folgende Nummer 7 wird an-
gefügt: 


 


„7. bei nach Absatz 1 Num-
mer 3 mitgeteilten Lö-
schungen das Datum der 
Löschung.“ 


 


12. Dem § 21 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 12. u n v e r ä n d e r t  


„Der Emittent haftet für einen durch die register-
führende Stelle verursachten Schaden nur dann, 
wenn er bei der Auswahl der registerführenden 
Stelle die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht 
angewendet hat, es sei denn, der Schaden würde 
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden 
sein.“ 
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13. § 23 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 13. u n v e r ä n d e r t


a) In Nummer 20 werden die Wörter „Veröf-
fentlichung und der“ gestrichen.


b) In Nummer 21 wird die Angabe „Absatz 3“
durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt.


14. § 25 wird wie folgt geändert: 14. u n v e r ä n d e r t


a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:


„§ 67 Absatz 2 Satz 1 des Aktiengesetzes 
bleibt unberührt.“ 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:


„(3) Wenn bei elektronischen Aktien 
die Satzung der Aktiengesellschaft die Ei-
gentumsübertragung an die Zustimmung der 
Gesellschaft bindet, darf die registerführende 
Stelle die Umtragung erst nach Zustimmung 
der Gesellschaft vornehmen. Eine Übertra-
gung von elektronischen Namensaktien 
durch Indossament ist nicht möglich.“ 


15. Nach § 30 wird folgender Abschnitt 6 eingefügt: 15. u n v e r ä n d e r t


„Abschnitt 6 


Sondervorschriften für elektronische Aktien 


§ 30a


Führung des Aktienregisters 


Der Emittent kann die registerführende 
Stelle auch mit der Führung des Aktienregisters 
nach § 67 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes be-
auftragen. Bei einem Wechsel des Wertpapierre-
gisters kann der Emittent die Vereinbarung mit 
der bisherigen registerführenden Stelle über die 
Führung des Aktienregisters außerordentlich zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Registerführung 
kündigen. 


§ 30b


Umtragung bei Ausschluss säumiger Aktionäre 


Der Emittent ist berechtigt, die Aktien, die 
zugunsten eines nach § 64 Absatz 3 des Aktienge-


 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 55 – Drucksache 20/9363 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


setzes ausgeschlossenen Aktionärs im elektroni-
schen Wertpapierregister eingetragen sind, auf 
denjenigen Vormann umtragen zu lassen, der 
nach § 65 Absatz 1 des Aktiengesetzes den rück-
ständigen Betrag gezahlt hat. Der Emittent hat 
hierfür gegenüber der registerführenden Stelle 
den Ausschluss des Aktionärs durch Bekanntma-
chung in den Gesellschaftsblättern nach § 64 Ab-
satz 3 Satz 1 des Aktiengesetzes nachzuweisen. 
§ 64 Absatz 4 Satz 1 des Aktiengesetzes ist nicht
anzuwenden.“


16. Der bisherige Abschnitt 6 wird Abschnitt 7. 16. u n v e r ä n d e r t


17. § 31 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 17. u n v e r ä n d e r t


„1. entgegen § 20 Absatz 1, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 23 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 20, eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig macht oder“. 


18. Der bisherige Abschnitt 7 wird Abschnitt 8. 18. u n v e r ä n d e r t


19. § 33 wird wie folgt geändert: 19. § 33 wird wie folgt geändert:


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„§ 6 Absatz 3 ist auch auf Schuldverschrei-
bungen, die vor dem 10. Juni 2021 begeben 
wurden, sowie auf Aktien, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] bege-
ben wurden und bei denen die Satzung der 
Aktiengesellschaft die Verbriefung aus-
schließt, anzuwenden.“ 


„§ 6 Absatz 3 ist auch auf Schuldverschrei-
bungen, die vor dem 10. Juni 2021 begeben 
wurden, sowie auf Aktien, die vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 35 Absatz 1 dieses Gesetzes] bege-
ben wurden und bei denen die Satzung der 
Aktiengesellschaft die Verbriefung aus-
schließt, anzuwenden.“ 


b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Emissi-
onsbedingungen“ die Wörter „oder im Fall
von elektronischen Aktien der Satzung der
Aktiengesellschaft“ eingefügt.


b) u n v e r ä n d e r t


Artikel 17 Artikel 17 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I
S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. § 3 wird wie folgt geändert: 1. § 3 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 39 wird wie folgt geändert: a) In Nummer 39 wird in dem Satzteil vor
Satz 2 die Angabe „1 440 Euro“ durch die
Angabe „2 000 Euro“ ersetzt.


aa) In dem Satzteil vor Satz 2 wird die An-
gabe „1 440 Euro“ durch die Angabe 
„5 000 Euro“ ersetzt. 


aa) entfällt 


bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „stehen“ 
ein Semikolon und werden die Wörter 
„soweit der Vorteil 2 000 Euro im Ka-
lenderjahr übersteigt, muss die Beteili-
gung zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt werden“ 
eingefügt. 


bb) entfällt 


b) Nummer 71 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t


aa) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 


aaa) In dem Satzteil vor Satz 2 wer-
den nach den Wörtern „Anteils 
an einer Kapitalgesellschaft“ 
die Wörter „oder einer einge-
tragenen Genossenschaft“ ein-
gefügt und wird die Angabe 
„20 Prozent“ durch die Angabe 
„25 Prozent“ ersetzt. 


bbb) In Satz 2 Doppelbuchstabe aa 
werden nach den Wörtern „An-
teil an der Kapitalgesellschaft“ 
die Wörter „oder der eingetra-
genen Genossenschaft“ einge-
fügt. 


ccc) In Satz 2 Doppelbuchstabe bb
werden nach den Wörtern „die
Kapitalgesellschaft“ die Wör-
ter „oder die eingetragene Ge-
nossenschaft“ und nach den
Wörtern „Eintragung der Ge-
sellschaft in das Handelsregis-
ter“ die Wörter „oder in das
Genossenschaftsregister“ ein-
gefügt.


bb) Buchstabe b wird wie folgt geändert: 


aaa) In dem Satzteil vor Satz 2 wer-
den nach den Wörtern „Veräu-
ßerung eines Anteils an einer 
Kapitalgesellschaft“ die Wör-
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ter „oder an einer eingetrage-
nen Genossenschaft“ einge-
fügt. 


bbb) In Doppelbuchstabe ee wird 
die Angabe „80 Prozent“ durch 
die Angabe „25 Prozent“ er-
setzt.  


2. Dem § 17 Absatz 2a wird folgender Satz angefügt: entfällt 


„In den Fällen des § 3 Nummer 39 gilt § 20 Ab-
satz 4b sinngemäß.“ 


3. § 19a wird wie folgt geändert: 2. § 19a wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 
„von seinem Arbeitgeber“ die Wörter 
„oder einem Gesellschafter seines Ar-
beitgebers“ eingefügt. 


aa) u n v e r ä n d e r t


bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 


bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt: 


„Als Unternehmen des Arbeitgebers im 
Sinne des Satzes 1 gilt auch ein Unter-
nehmen im Sinne des § 18 des Aktienge-
setzes.“ 


„Ein Vorteil im Sinne des Satz 1 gilt in 
diesem Fall auch dann als zugeflos-
sen, wenn es dem Arbeitnehmer 
rechtlich unmöglich ist, über die Ver-
mögensbeteiligung zu verfügen.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, 
wenn das Unternehmen des Arbeitgebers im 
Zeitpunkt der Übertragung der Vermögens-
beteiligung betreffend den Jahresumsatz und 
die Jahresbilanzsumme das Doppelte und be-
treffend die Anzahl der beschäftigten Perso-
nen das Vierfache der in Artikel 2 Absatz 1 
des Anhangs der Empfehlung der Kommis-
sion vom 6. Mai 2003 betreffend die Defini-
tion der Kleinstunternehmen sowie der klei-
nen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36) in der jeweils gelten-
den Fassung genannten Schwellenwerte 
nicht überschreitet oder in einem der sechs 
vorangegangenen Kalenderjahre nicht über-
schritten hat und seine Gründung nicht mehr 
als 20 Jahre zurückliegt; Absatz 1 Satz 3 gilt 
nicht. Die Ermittlung der Schwellenwerte 
nach Satz 1 erfolgt gemäß der Artikel 4 
und 5 des Anhangs der Empfehlung.“ 


„(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, 
wenn das Unternehmen des Arbeitgebers im 
Zeitpunkt der Übertragung der Vermögens-
beteiligung betreffend den Jahresumsatz und 
die Jahresbilanzsumme das Doppelte und be-
treffend die Anzahl der beschäftigten Perso-
nen das Vierfache der in Artikel 2 Absatz 1 
des Anhangs der Empfehlung der Kommis-
sion vom 6. Mai 2003 betreffend die Defini-
tion der Kleinstunternehmen sowie der klei-
nen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36) in der jeweils gelten-
den Fassung genannten Schwellenwerte 
nicht überschreitet oder in einem der sechs 
vorangegangenen Kalenderjahre nicht über-
schritten hat und seine Gründung nicht mehr 
als 20 Jahre zurückliegt. Die Ermittlung der 
Schwellenwerte nach Satz 1 erfolgt gemäß 
der Artikel 4 und 5 des Anhangs der Emp-
fehlung.“ 
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c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter 
„zwölf Jahre“ durch die Angabe 
„20 Jahre“ ersetzt. 


aa) In Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter 
„zwölf Jahre“ durch die Angabe 
„15 Jahre“ ersetzt. 


bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „Besteu-
erung“ ein Semikolon und werden die 
Wörter „in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 tritt bei einem Rückerwerb 
der Vermögensbeteiligung durch den 
Arbeitgeber, einen Gesellschafter des 
Arbeitgebers oder ein Unternehmen im 
Sinne des § 18 des Aktiengesetzes an 
die Stelle des gemeinen Werts die vom 
Arbeitgeber gewährte Vergütung“ ein-
gefügt. 


bb) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 4a 
eingefügt: 


d) u n v e r ä n d e r t  


„(4a) Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 
ist nicht anzuwenden, wenn der Arbeitgeber 
spätestens mit der dem betreffenden Ereignis 
folgenden Lohnsteuer-Anmeldung unwider-
ruflich erklärt, bei Eintritt des in Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 genannten Ereignisses für 
die betreffende Lohnsteuer zu haften (§ 42d), 
ohne sich der Haftung durch eine Anzeige 
nach § 38 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 42d Absatz 2 entziehen zu können. Eine 
Haftungsinanspruchnahme erfordert dann 
keine weitere Ermessensprüfung mehr.“ 


 


4. In § 20 wird nach Absatz 4a folgender Absatz 4b 
eingefügt: 


4. entfällt 


„(4b) In den Fällen des § 3 Nummer 39 gehö-
ren die steuerfreien geldwerten Vorteile nicht zu 
den Anschaffungskosten bei der Ermittlung des 
Gewinns nach Absatz 4 Satz 1, wenn die Vermö-
genbeteiligung innerhalb von drei Jahren veräu-
ßert oder unentgeltlich auf einen Dritten übertra-
gen wurde.“ 


 


5. § 43 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 1a wird wie folgt gefasst:  


„1a. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 aus Aktien und Ge-
nussscheinen,  


 


a) die gemäß § 5 des Depotgesetzes 
zur Sammelverwahrung durch 
eine Wertpapiersammelbank zu-


 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 59 – Drucksache 20/9363 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


gelassen sind und dieser zur Sam-
melverwahrung im Inland anver-
traut wurden, 


b) bei denen eine Sonderverwah-
rung gemäß § 2 Satz 1 des Depot-
gesetzes erfolgt,


c) bei denen die Erträge gegen Aus-
händigung der Dividenden-
scheine oder sonstiger Erträgnis-
scheine ausgezahlt oder gutge-
schrieben werden oder


d) die in ein elektronisches Wertpa-
pierregister im Sinne des § 4 Ab-
satz 1 des Gesetzes über elektro-
nische Wertpapiere eingetragen
sind;“.


b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Buchstabe b wird das Wort „oder“ 
am Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) In Buchstabe c wird das Semikolon am 
Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


cc) Folgender Buchstabe d wird angefügt:


„d) die Teilschuldverschreibungen in 
ein elektronisches Wertpapierre-
gister im Sinne des § 4 Absatz 1 
des Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere eingetragen sind;“. 


6. § 43a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 6. entfällt


a) In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter
„§ 20 Absatz 4 und 4a“ durch die Wörter
„§ 20 Absatz 4, 4a und 4b“ ersetzt.


b) Folgender Satz wird angefügt:


„Werden in den Fällen des § 3 Nummer 39 
die Wirtschaftsgüter innerhalb von drei Jah-
ren nach der Anschaffung in ein anderes De-
pot desselben Steuerpflichtigen übertragen, 
hat die abgebende inländische auszahlende 
Stelle der übernehmenden inländischen aus-
zahlenden Stelle die Zuzahlung sowie die 
steuerfreien geldwerten Vorteile getrennt als 
Bestandteile der Anschaffungsdaten mitzu-
teilen.“ 
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7. § 44 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t


a) Nummer 3 Buchstabe c wird wie folgt ge-
fasst:


„c) der Schuldner der Kapitalerträge, 


aa) soweit die Wertpapiersammel-
bank, der die Anteile zur Sam-
melverwahrung anvertraut wur-
den, keine Dividendenregulie-
rung vornimmt; die Wertpapier-
sammelbank hat dem Schuldner 
der Kapitalerträge den Umfang 
der Bestände ohne Dividendenre-
gulierung mitzuteilen, 


bb) soweit im Fall elektronischer Ak-
tien die registerführende Stelle 
gemäß § 12 Absatz 2 oder § 16 
Absatz 2 des Gesetzes über elekt-
ronische Wertpapiere, die das Re-
gister führt, in das die Aktien ein-
getragen sind, keine Dividenden-
regulierung vornimmt; die regis-
terführende Stelle hat dem 
Schuldner der Kapitalerträge den 
Umfang der Bestände ohne Divi-
dendenregulierung mitzuteilen;“ 


b) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:


„6. für Kapitalerträge aus Kryptowertpa-
pieren im Sinne des § 4 Absatz 3 des 
Gesetzes über elektronische Wertpa-
piere, in den Fällen des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a, 2, 5, 7 Buch-
stabe a, Nummer 8 und 9 bis 12 die re-
gisterführende Stelle nach § 16 Ab-
satz 2 des Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere, sofern sich keine auszah-
lende Stelle aus den Nummern 1, 3, 4 
und 5 ergibt.“ 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t


a) Nach Absatz 4 Satz 26 wird folgender Satz
eingefügt:


„§ 3 Nummer 71 in der Fassung des 
Artikels 17 des Gesetzes vom … (BGBl. …) 
[einsetzen: Verkündungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.“ 


b) Absatz 27 wird aufgehoben.
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Artikel 18 Artikel 18 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 4 Nummer 8 des Umsatzsteuergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


In § 4 Nummer 8 Buchstabe h des Umsatzsteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2294) geändert worden ist, werden die Wörter 
„mit diesen vergleichbaren“ und die Wörter „, die 
Verwaltung von Wagniskapitalfonds“ gestrichen. 


1. In Buchstabe a werden vor dem Komma die Wör-
ter „und die Verwaltung von Krediten durch die 
Kreditgeber“ eingefügt. 


1. entfällt 


2. In Buchstabe g werden die Wörter „sowie die Ver-
mittlung dieser Umsätze“ durch ein Komma und 
die Wörter „die Vermittlung dieser Umsätze so-
wie die Verwaltung von Kreditsicherheiten durch 
die Kreditgeber“ ersetzt. 


2. entfällt 


3. In Buchstabe h werden die Wörter „mit diesen 
vergleichbaren“ und die Wörter „, die Verwal-
tung von Wagniskapitalfonds“ gestrichen. 


3. entfällt 


Artikel 19 Artikel 19 


Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsge-
setzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz vom 10. 
Dezember 2014 (BGBl. I S. 2091), das zuletzt durch 
Artikel 16 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1568) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 42 die folgende Angabe eingefügt: 


 


„§ 42a Elektronische Kommunikation; Verord-
nungsermächtigung“. 


 


2. Nach § 42 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt: 


 


„(1a) Informationen und Analysen nach Ab-
satz 1 Satz 2, Anzeigen und Meldungen auf 
Grund von dem Institut von der Abwicklungsbe-
hörde auferlegten Pflichten nach Absatz 1 Satz 3 
sowie alle sonstigen Unterlagen, die der Abwick-
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lungsbehörde nach den Vorschriften dieses Geset-
zes vorzulegen sind, sind von dem Institut in deut-
scher Sprache vorzulegen. Sie sind auf Verlangen 
der Abwicklungsbehörde zusätzlich in englischer 
Sprache vorzulegen. Die Abwicklungsbehörde 
kann gestatten, dass die Unterlagen oder Teile da-
von ausschließlich in englischer Sprache vorge-
legt werden.“ 


3. Nach § 42 wird folgender § 42a eingefügt:


„§ 42a 


Elektronische Kommunikation; Verordnungser-
mächtigung 


(1) Unternehmen sind verpflichtet, der Ab-
wicklungsbehörde Informationen und Analysen 
nach § 42 Absatz 1 Satz 2, Anzeigen und Meldun-
gen auf Grund von durch die Abwicklungsbe-
hörde auferlegter Pflichten nach § 42 Absatz 1 
Satz 3 sowie sonstige Informationen, Dokumente 
und Meldungen, die der Abwicklungsbehörde 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes vorzulegen 
sind, elektronisch über das von der Abwicklungs-
behörde bereitgestellte elektronische Kommuni-
kationsverfahren zu übermitteln, es sei denn, die 
Abwicklungsbehörde bestimmt einen anderen 
Übermittlungsweg. Unternehmen sind verpflich-
tet, einen Zugang für die elektronische Übermitt-
lung der in Satz 1 aufgeführten Informationen, 
Analysen, Meldungen und Dokumente sowie für 
die Bekanntgabe und Zustellung von Verwal-
tungsakten in dem bereitgestellten elektronischen 
Kommunikationsverfahren zu eröffnen und zu 
nutzen.  


(2) Das Bundesministerium der Finanzen
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nä-
here Bestimmungen zum Zugang zur elektroni-
schen Kommunikation und zur Durchführung und 
Nutzung der elektronischen Kommunikation zu 
treffen. Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht übertragen.“ 


4. Dem § 156 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fügt:


„Die Abwicklungsbehörde kann sich mit den an-
deren Mitgliedern eines Abwicklungskollegiums 
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über die Sprache verständigen, in der die Zusam-
menarbeit erfolgen soll.“ 


Artikel 20 Artikel 20 


Änderung des Kreditwesengesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I 
S. 2776), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes
vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert
worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:


a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst:


„§ 5 Elektronische Übermittlung von 
Verwaltungsakten; Verordnungser-
mächtigung“. 


b) Nach der Angabe zu § 26a werden die fol-
genden Angaben eingefügt:


„5d. Besondere Pflichten bei Kryptover-
wahrung 


§ 26b  Vermögenstrennung“.


c) Nach der Angabe zu § 46h wird die folgende
Angabe eingefügt:


„§ 46i Zuordnung verwahrter Krypto-
werte; Kosten der Aussonderung“. 


d) Nach der Angabe zu § 53q werden die fol-
genden Angaben eingefügt:


„6a. DLT-Pilotregelung nach der Ver-
ordnung (EU) 2022/858 


§ 53r Zuständigkeit


§ 53s Ausnahmen von der Erlaubnis-
pflicht nach § 32 


§ 53t DLT-Abwicklungssysteme und 
DLT-Handels- und Abwicklungs-
systeme 


§ 53u Unterlagen und Anträge nach der
Verordnung (EU) 2022/858 


§ 53v Betreiber organisierter Märkte“.


e) Die Angabe zu § 57 wird wie folgt gefasst:


„§ 57 Bußgeldvorschriften“. 
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2. § 2c wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1, 5 und 6 sowie in Absatz 3
Satz 1 wird jeweils das Wort „schriftlich“
gestrichen.


b) In Absatz 1 Satz 9, Absatz 1a Satz 1, 3, 4
und 5 sowie Absatz 1b Satz 5 und 8 werden
jeweils nach dem Wort „schriftlich“ die
Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.


3. In § 3 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-
gefügt.


4. § 5 wird wie folgt gefasst:


„§ 5 


Elektronische Kommunikation; Verordnungser-
mächtigung 


(1) Verwaltungsakte, die aufgrund dieses
Gesetzes erlassen werden, dürfen nach § 4f des 
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes elektro-
nisch bekanntgegeben oder nach § 4g des Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetzes elektronisch zu-
gestellt werden. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im 
Benehmen mit der Deutschen Bundesbank, 


1. Regelungen vorzusehen, mit denen die in
diesem Gesetz genannten Adressaten ver-
pflichtet werden können,


a) einen elektronischen Zugang zu den in
Absatz 1 genannten Verfahren zu eröff-
nen und


b) die in Absatz 1 genannten Verfahren zu
nutzen sowie


2. nähere Bestimmungen zu treffen


a) zum Zugang zu den in Absatz 1 ge-
nannten Verfahren der elektronischen
Kommunikation und


b) zur Durchführung und Nutzung der in
Absatz 1 genannten elektronischen
Kommunikation.


Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
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Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass 
die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


5. In § 24a Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „schrift-
lich“ gestrichen.  


 


6. Nach § 26a wird folgender Abschnitt 5d einge-
fügt: 


 


„5d. 


 


Besondere Pflichten bei Kryptoverwahrung  


§ 26b 


 


Vermögenstrennung  


(1) Ein Institut, das das Kryptoverwahrge-
schäft betreibt, hat sicherzustellen, dass die Kryp-
towerte und privaten kryptographischen Schlüssel 
der Kunden getrennt von den Kryptowerten und 
privaten kryptographischen Schlüsseln des Insti-
tuts verwahrt werden. Werden Kryptowerte meh-
rerer Kunden gebündelt verwahrt (gemeinschaft-
liche Verwahrung), so ist sicherzustellen, dass 
sich die den einzelnen Kunden zustehenden An-
teile am gemeinschaftlich verwahrten Gesamtbe-
stand jederzeit bestimmen lassen. 


 


(2) Das Institut hat sicherzustellen, dass 
über die verwahrten Kryptowerte und privaten 
kryptographischen Schlüssel des Kunden ohne 
dessen ausdrückliche Einwilligung nicht für ei-
gene Rechnung des Instituts oder für Rechnung 
einer anderen Person verfügt werden kann.“ 


 


7. § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt ge-
ändert: 


 


a) In Buchstabe j wird nach der Angabe 
„2017/2402“ das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt. 


 


b) In Buchstabe k wird der Punkt am Ende 
durch das Wort „und“ ersetzt.  


 


c) Folgender Buchstabe l wird angefügt:  


„l) nach den Artikeln 3 bis 11 der Verord-
nung (EU) 2022/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2022 über eine Pilotregelung für auf 
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Distributed-Ledger-Technologie ba-
sierende Marktinfrastrukturen und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 
sowie der Richtlinie 2014/65/EU (ABl. 
L 151 vom 2.6.2022, S. 1), sofern die 
davon betroffenen Geschäfte von dem 
Institut erbracht werden.“ 


8. In § 32 Absatz 1f Satz 1 wird nach dem Wort
„Datenbereitstellungsdienst“ ein Komma und
werden die Wörter „der der Ausnahme nach Arti-
kel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung
(EU) Nr. 600/2014 unterliegt,“ eingefügt.


9. In § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c
werden nach den Wörtern „Finanzdienstleistungs-
instituten, die“ die Wörter „auf eigene Rechnung
mit Finanzinstrumenten handeln, und bei Finanz-
dienstleistungsinstituten, die“ eingefügt.


10. In § 44 wird nach Absatz 5 folgender Absatz 5a
eingefügt:


„(5a) Die Bundesanstalt und die Deutsche 
Bundesbank können bei Auskunfts- und Vorlage-
ersuchen nach dieser Vorschrift eine elektroni-
sche Einreichung verlangen. Sie können nähere 
Bestimmungen über Art und Weise der Übermitt-
lung festlegen.“ 


11. Nach § 46h wird folgender § 46i eingefügt:


„§ 46i 


Zuordnung verwahrter Kryptowerte; Kosten der 
Aussonderung 


(1) Der im Rahmen eines Kryptoverwahr-
geschäfts für einen Kunden verwahrte Kryptowert 
gilt als dem Kunden gehörig. Das gilt nicht, wenn 
der Kunde die Einwilligung zu Verfügungen über 
den verwahrten Wert für Rechnung des Instituts 
oder Dritter erteilt hat. 


(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den dem
Kunden zustehenden Anteil an Kryptowerten in 
gemeinschaftlicher Verwahrung sowie für isoliert 
verwahrte private kryptographische Schlüssel. 


(3) Stimmt der Kunde im Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen des Instituts einer Ausson-
derung im Wege der Übertragung des vom Institut 
verwahrten Gesamtbestands auf ein vom Insol-
venzverwalter bestimmtes Institut, welches das 
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Kryptoverwahrgeschäft betreibt, nicht zu, trägt er 
die Kosten der Aussonderung. Dies gilt nicht, 
wenn die Bedingungen, zu denen das andere Insti-
tut eine Fortführung des Verwahrverhältnisses an-
bietet, für den Kunden unzumutbar sind. Die 
Sätze 1 und 2 sind auf die Übertragung wesentli-
cher Teile des verwahrten Gesamtbestands ent-
sprechend anzuwenden.“ 


12. In § 53i Satz 1 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt. 


 


13. § 53o Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


a) In Satz 1 werden die Wörter „in Schriftform 
und“ gestrichen. 


 


b) Satz 2 wird aufgehoben.  


14. Nach § 53q wird der folgende Abschnitt 6a einge-
fügt: 


 


„6a. 


 


DLT-Pilotregelung nach der Verordnung (EU) 
2022/858 


 


§ 53r 


 


Zuständigkeit  


Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde im 
Sinne des Artikels 12 Absatz 1 bis 3 der Verord-
nung (EU) 2022/858.  


 


§ 53s 


 


Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach § 32  


(1) DLT-Marktinfrastrukturen im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2022/858, denen eine besondere Genehmigung 
nach Artikel 8, 9 oder 10 der Verordnung (EU) 
2022/858 erteilt wurde, benötigen keine weitere 
Erlaubnis nach § 32, soweit die erbrachte Finanz-
dienstleistung oder das betriebene Bankgeschäft 
von der besonderen Genehmigung umfasst ist. 


 


(2) Privatkunden im Sinne des § 67 Ab-
satz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes, die auf 
Grund einer Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2022/858 als Mitglied oder 
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Teilnehmer eines multilateralen DLT-Handels-
systems im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der 
Verordnung (EU) 2022/858 oder DLT-Handels- 
und Abwicklungssystems im Sinne des Artikels 2 
Nummer 10 der Verordnung (EU) 2022/858 das 
Eigengeschäft betreiben, benötigen hierfür keine 
Erlaubnis nach § 32 Absatz 1a Satz 2. 


§ 53t


DLT- Abwicklungssysteme und DLT-Handels- 
und Abwicklungssysteme 


Die Vorschriften dieses Gesetzes über Zent-
ralverwahrer sind auch auf DLT-Abwicklungs-
systeme im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der 
Verordnung (EU) 2022/858 und auf solche DLT-
Handels- und Abwicklungssysteme im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 
2022/858 anzuwenden, die auf einer Erlaubnis 
nach der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 beruhen. 


§ 53u


Unterlagen und Anträge nach der Verordnung 
(EU) 2022/858 


(1) Die Unterlagen, die der Bundesanstalt
nach der Verordnung (EU) 2022/858 vorzulegen 
sind, sind in deutscher Sprache vorzulegen. Sie 
sind auf Verlangen der Bundesanstalt zusätzlich 
in englischer Sprache vorzulegen. Die Bundesan-
stalt kann gestatten, dass die Unterlagen oder 
Teile davon ausschließlich in englischer Sprache 
erstellt und vorgelegt werden. 


(2) Anträge nach der Verordnung (EU)
2022/858 sind der Bundesanstalt elektronisch zu 
übermitteln. Datenformat und Übermittlungsweg 
sind von der Bundesanstalt zu bestimmen. 


§ 53v


Betreiber organisierter Märkte 


(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind
auch auf Betreiber organisierter Märkte anzuwen-
den, sofern diese ein multilaterales DLT-Handels-
system im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der 
Verordnung (EU) 2022/858 oder ein DLT-Han-
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dels- und Abwicklungssystem im Sinne des Arti-
kels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 
2022/858 betreiben. 


(2) Die Befugnisse der Bundesanstalt nach 
§ 44 sind auf die Betreiber organisierter Märkte 
entsprechend anzuwenden, sofern Anforderungen 
nach der Verordnung (EU) 2022/858 betroffen 
sind.“ 


 


15. § 54 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Wer  


1. Geschäfte betreibt, die nach § 3, auch in Ver-
bindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 oder 
Satz 2, verboten sind, 


 


2. ohne Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 
Bankgeschäfte betreibt oder Finanzdienst-
leistungen erbringt oder 


 


3. ohne Erlaubnis nach § 32 Absatz 1f Satz 1 
im Inland als Datenbereitstellungsdienst tä-
tig wird, der der Ausnahme nach Artikel 2 
Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 600/2014 unterliegt, 


 


wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.“ 


 


16. § 57 wird wie folgt gefasst:  


„§ 57 


 


Bußgeldvorschriften  


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig  


 


1. entgegen § 26b Absatz 1 Satz 1 nicht sicher-
stellt, dass Kryptowerte oder private krypto-
graphische Schlüssel getrennt verwahrt wer-
den,  


 


2. entgegen § 26b Absatz 1 Satz 2 nicht sicher-
stellt, dass sich ein Anteil jederzeit bestim-
men lässt, oder  


 


3. entgegen § 26b Absatz 2 nicht sicherstellt, 
dass über Kryptowerte oder private krypto-
graphische Schlüssel in der dort genannten 
Weise nicht verfügt werden kann. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro geahn-
det werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.“ 


 


Artikel 21 Artikel 21 


Änderung der Inhaberkontrollverordnung u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Absatz 3 der Inhaberkontrollverordnung vom 
20. März 2009 (BGBl. I S. 562, 688), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2645) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 


 


„(3) Anzeigen, Unterlagen, Mitteilungen und Er-
klärungen können auch ganz oder teilweise in engli-
scher Sprache eingereicht werden. Die Bundesanstalt 
kann jederzeit bei Bedarf die Vorlage einer Überset-
zung oder in begründeten Fällen einer beglaubigten o-
der von einem öffentlich bestellten oder beeidigten 
Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Überset-
zung verlangen. § 23 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. Sofern 
die Bundesanstalt eine Übersetzung verlangt, ist allein 
die deutschsprachige Fassung rechtlich maßgeblich. 
Soweit die Bundesanstalt vor Bestätigung des Ein-
gangs der vollständigen Anzeige eine Übersetzung ver-
langt, ist die Anzeige erst vollständig im Sinne des § 2c 
Absatz 1 Satz 9 des Kreditwesengesetzes oder § 17 
Absatz 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, wenn 
die Übersetzung bei der Bundesanstalt oder der für das 
betroffene Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungs-
institut zuständigen Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbank eingereicht ist. Sofern die Bundesanstalt 
in Bezug auf weitere Informationen im Sinne des § 2c 
Absatz 1a Satz 3 des Kreditwesengesetzes oder § 17 
Absatz 4 Satz 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
eine Übersetzung verlangt, gelten diese Informationen 
erst als bei der Bundesanstalt eingegangen, wenn die 
Übersetzung bei der Bundesanstalt eingegangen ist.“ 
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Artikel 22 Artikel 22 


Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsge-
setzes 


Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsge-
setzes 


Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 
22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 140) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 
22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 140) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t


a) Nach der Angabe zu § 4i wird folgende An-
gabe eingefügt:


„§ 4j  Anträge und Informationen in engli-
scher Sprache“. 


b) Die Angabe zu § 16m wird wie folgt gefasst:


„§ 16m Entstehung der Umlageforderung; 
Festsetzung des Umlagebetrages 
und Fälligkeit; Verpflichtung zur 
elektronischen Kommunikation; 
Verordnungsermächtigung“. 


2. In § 4d Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort
„anonym“ die Wörter „sowie in englischer Spra-
che“ eingefügt.


2. Dem § 4d Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt:


„Sie können in englischer Sprache erfolgen.“ 


3. Nach § 4i wird folgender § 4j eingefügt: 3. u n v e r ä n d e r t


„§ 4j 


Anträge und Informationen in englischer Sprache 


(1) Anträge an die Bundesanstalt können
auch ganz oder teilweise in englischer Sprache ge-
stellt werden. Die Bundesanstalt kann jederzeit 
bei Bedarf die Vorlage einer Übersetzung oder in 
begründeten Fällen einer beglaubigten oder von 
einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dol-
metscher oder Übersetzer angefertigten Überset-
zung verlangen. § 23 Absatz 2 Satz 3 und 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt. 
Sofern die Bundesanstalt eine Übersetzung ver-
langt, ist allein die deutschsprachige Fassung des 
Antrags rechtlich maßgeblich. 
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(2) Soll durch einen elektronisch gestellten 
Antrag in englischer Sprache eine Frist in Lauf ge-
setzt werden, innerhalb derer die Bundesanstalt in 
einer bestimmten Weise tätig werden muss, so be-
ginnt der Lauf der Frist mit Eingang des Antrags 
in englischer Sprache. Der Lauf der Frist ist ge-
hemmt, sobald die Bundesanstalt eine Überset-
zung oder in begründeten Fällen eine beglaubigte 
oder von einem öffentlich bestellten oder beeidig-
ten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigte 
Übersetzung verlangt. Die Hemmung endet, so-
bald eine diesen Anforderungen genügende Über-
setzung vorliegt. § 209 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gilt entsprechend. Für die Übermittlung des 
Übersetzungsverlangens nach Satz 2 ist § 4h ent-
sprechend anwendbar. 


 


(3) Ein elektronisch gestellter Antrag in 
englischer Sprache, mit dem zugunsten eines Be-
teiligten eine Frist gegenüber der Behörde ge-
wahrt werden soll, gilt abweichend von § 23 Ab-
satz 4 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
im Zeitpunkt des Eingangs bei der Bundesanstalt 
als abgegeben. Verlangt die Bundesanstalt unver-
züglich nach Eingang des Antrags, dass innerhalb 
einer von ihr zu setzenden angemessenen Frist 
eine Übersetzung oder in begründeten Fällen eine 
beglaubigte oder von einem öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer an-
gefertigte Übersetzung einzureichen ist, so tritt 
die Wirkung des Satzes 1 nur ein, wenn die Über-
setzung fristgemäß eingeht. Auf diese Rechtsfolge 
ist bei der Fristsetzung hinzuweisen. Für die Über-
mittlung des Übersetzungsverlangens nach Satz 2 
ist § 4h entsprechend anwendbar. 


 


(4) Rechtsverordnungen der Bundesanstalt, 
Formulare und Verwaltungsvorschriften, die sich 
an die Allgemeinheit richten und auch für auslän-
dische Marktteilnehmer relevant sein können, soll 
die Bundesanstalt binnen sechs Monaten nach 
Veröffentlichung auch in englischer Sprache zu-
gänglich machen. Rechtlich maßgeblich bleibt al-
lein die deutschsprachige Fassung. 


 


(5) Spezialgesetzliche Regelungen bleiben 
unberührt.“ 


 


4. § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe c 
Doppelbuchstabe aa und bb wird wie folgt ge-
fasst:  


4. u n v e r ä n d e r t  


„aa) des § 39 Absatz 3 oder Absatz 4, jeweils in 
Verbindung mit § 8 Absatz 2, 3 oder 4 oder 
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§ 19 Absatz 1 Satz 3 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes, 


bb) des § 8 Absatz 2, auch in Verbindung mit 
Maßnahmen nach Absatz 3 oder Absatz 4 
oder des § 19 Absatz 1 Satz 3 des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes,“. 


 


5. § 16m wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 16m 


 


Entstehung der Umlageforderung; Festset-
zung des Umlagebetrages und Fälligkeit; 


Verpflichtung zur elektronischen Kommu-
nikation; Verordnungsermächtigung“. 


 


b) Nach Absatz 3 werden die folgenden Ab-
sätze 4 und 5 eingefügt: 


 


„(4) Die nach den §§ 16e bis 16l Umla-
gepflichtigen sind verpflichtet, der Bundes-
anstalt die für Zwecke der Umlagefestset-
zung und -erhebung erforderlichen Informa-
tionen, Dokumente, Mitteilungen, Anzeigen 
und Anträge elektronisch zu übermitteln, es 
sei denn, die Bundesanstalt bestimmt eine 
andere Art und Weise der Übermittlung. Sie 
sind verpflichtet, zu diesem Zweck das von 
der Bundesanstalt bereitgestellte elektroni-
sche Kommunikationsverfahren zu nutzen 
und hierfür den elektronischen Zugang ein-
zurichten. Dies gilt auch für Verwaltungs-
akte, die nach § 4f elektronisch bekanntgege-
ben oder nach § 4g elektronisch zugestellt 
werden. 


 


(5) Das Bundesministerium der Fi-
nanzen kann durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf, nähere Bestimmungen über Inhalt, Um-
fang und Form der zu übermittelnden Infor-
mationen und Dokumente und über Zugang 
und Nutzung des elektronischen Kommuni-
kationsverfahrens sowie über Datenformate 
für Informationen und Dokumente nach Ab-
satz 4 erlassen. Das Bundesministerium der 
Finanzen kann die Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt 
übertragen.“ 


 


c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.   


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/9363 – 74 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und in
Satz 1 werden die Wörter „in Schriftform“
durch die Wörter „schriftlich oder elektro-
nisch“ ersetzt.


6. § 16n Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 6. u n v e r ä n d e r t


„§ 16m Absatz 3 bis 5 und 7 gilt entsprechend.“ 


Artikel 23 Artikel 23 


Änderung der Verordnung zur Übertragung von 
Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-


tungsaufsicht 


u n v e r ä n d e r t


Die Verordnung zur Übertragung von Befugnis-
sen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. 
Dezember 2002 (BGBl. 2003 I S. 3), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 12. Januar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 15) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert:


a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern
„nach Maßgabe des § 3 Absatz 4 Satz 1,“ die
Wörter „des § 24a Absatz 2,“ eingefügt.


b) In Nummer 5 werden die Wörter „des § 10
Absatz 1 Satz 1 und 3“ durch die Wörter
„des § 5 Absatz 2 Satz 2, des § 10 Absatz 1
Satz 1 und 3“ ersetzt.


c) In Nummer 8 wird das Wort „sowie“ durch
ein Komma ersetzt.


d) In Nummer 9 wird nach dem Wort „Restruk-
turierungsfondsgesetzes“ das Wort „sowie“
eingefügt.


e) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10
eingefügt:


„10. Rechtsverordnungen nach Maßgabe 
des § 16m Absatz 5 des Finanzdienst-
leistungsaufsichtsgesetzes“. 


2. Dem § 1a Nummer 1 wird die Angabe „§ 310a,“
angefügt.
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3. § 1e wird wie folgt gefasst:  


„§ 1e 


 


Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht wird ermächtigt, Rechtsverordnungen 
nach Maßgabe des § 4a Absatz 2 Satz 1 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes und des § 28 Ab-
satz 4 Satz 1 und 2 des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes zu erlassen im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank und nach Anhörung der 
Spitzenverbände der Institute.“ 


 


Artikel 24 Artikel 24 


Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsge-
bührenverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenver-
ordnung vom 2. September 2021 (BGBl. I S. 4077) 
wird wie folgt geändert: 


 


1. § 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Nummer … [einsetzen: letzte Nummer in 
aktuell gültiger Fassung] wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


b) Nach Nummer … [einsetzen: letzte Nummer 
in aktuell gültiger Fassung] wird folgende 
Nummer … [einsetzen: nächste freie Zählbe-
zeichnung] eingefügt: 


 


„… [einsetzen: nächste freie Zählbezeich-
nung] Verordnung (EU) 2022/858 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pi-
lotregelung für auf Distributed-Led-
ger-Technologie basierende Marktinf-
rastrukturen und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und 
(EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtli-
nie 2014/65/EU (ABl. L 151 vom 
2.6.2022, S. 1).“ 


 


2. Die Anlage wird wie folgt geändert:  


a) In der Inhaltsübersicht wird nach Nummer 
… [einsetzen: letzte Nummer in aktuell gül-
tiger Fassung] folgende Nummer … [einset-
zen: nächste freie Zählbezeichnung] ange-
fügt: 
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„… [einsetzen: nächste freie Zählbezeich-
nung] individuell zurechenbare öf-
fentliche Leistungen auf der Grund-
lage Verordnung (EU) 2022/858“. 


b) Nach Nummer … [einsetzen: letzte Nummer
in aktuell gültiger Fassung] werden die fol-
genden Nummern … und … [einsetzen:
nächste freie Zählbezeichnungen] angefügt:


Entwurf 
„Nr. Gebührentatbestand Gebühr in Euro 


… Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage der Verordnung (EU) 
2022/858 


… Erteilung einer besonderen Genehmigung, einer Ausnahme oder einer Änderung einer Ge-
nehmigung oder Ausnahme nach Artikel 8, 9 oder 10 der Verordnung (EU) 2022/858 


Nach Zeitaufwand“. 


Beschlüsse des Finanzausschusses 


u n v e r ä n d e r t


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


Artikel 25 Artikel 25 


Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsbe-
richtsverordnung 


u n v e r ä n d e r t


In § 3 Absatz 3 der Zahlungsinstituts-Prüfungsbe-
richtsverordnung vom 15. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3648), die zuletzt durch Artikel 7 Absatz 38 des Ge-
setzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) geändert
worden ist, wird jeweils die Angabe „Satz 2“ durch die
Angabe „Satz 3“ ersetzt.


Artikel 26 Artikel 26 


Änderung des Zahlungskontengesetzes Änderung des Zahlungskontengesetzes 


Das Zahlungskontengesetz vom 11. April 2016 
(BGBl. I S. 720), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 7 
des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


Das Zahlungskontengesetz vom 11. April 2016 
(BGBl. I S. 720), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 7 
des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu
den §§ 16 und 17 wie folgt gefasst:


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu
den §§ 16 bis 18 wie folgt gefasst:


„§ 16 Betrieb von Vergleichswebsites für Zah-
lungskonten 


„§ 16 Betrieb einer Vergleichswebsite für 
Zahlungskonten durch die Bundesan-
stalt 
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§ 17 Anforderungen an Vergleichswebsites für 
Zahlungskonten, Meldepflicht für Zah-
lungsdienstleister“. 


§ 17 Anforderungen an die Vergleichswebs-
ite für Zahlungskonten, Meldepflicht für 
Zahlungsdienstleister 


 § 18 Weitere Anforderungen an die Ver-
gleichswebsite“. 


2. § 2 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Maßgebliche Zahlungskontendienste 
sind die mit einem Zahlungskonto verbundenen 
Dienste, die in der jeweils aktuellen Liste der re-
präsentativsten mit einem Zahlungskonto verbun-
denen Dienste enthalten sind, die von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundes-
anstalt) nach § 47 Absatz 1 veröffentlicht worden 
ist.“ 


 


3. § 16 wird wie folgt geändert: 3. § 16 wird wie folgt gefasst: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) entfällt 


„§ 16 „§ 16 


Betrieb von Vergleichswebsites für Zah-
lungskonten“. 


Betrieb einer Vergleichswebsite für Zahlungs-
konten durch die Bundesanstalt 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vo-
rangestellt: 


b) entfällt 


„(1) Eine Vergleichswebsite im Sinne 
dieses Unterabschnitts ist eine Website, die 
die in § 17 genannten Kriterien in der in § 18 
vorgeschriebenen Art und Weise für den 
Verbraucher entgeltfrei vergleicht. Die Bun-
desanstalt betreibt eine Vergleichswebsite. 
Diese trägt die Bezeichnung „Vergleichs-
website nach dem Zahlungskontengesetz“. 
Weitere Betreiber können sich für den Be-
trieb einer Vergleichswebsite nach den Ab-
sätzen 2 und 3 zertifizieren lassen.“ 


Die Bundesanstalt betreibt eine Ver-
gleichswebsite, die die in § 17 genannten Krite-
rien in der in § 18 vorgeschriebenen Art und 
Weise für den Verbraucher entgeltfrei vergleicht. 
Diese trägt die Bezeichnung „Vergleichswebsite 
nach dem Zahlungskontengesetz“. 


c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und 
wird wie folgt gefasst: 


c) entfällt 


„(2) Dem Betreiber einer Vergleichs-
website ist auf Antrag ein Zertifikat durch 
eine akkreditierte Konformitätsbewertungs-
stelle zu erteilen.“ 


 


d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die 
Angabe „Absatz 1“ wird durch die Angabe 
„Absatz 2“ ersetzt, das Wort „sowie“ wird 
durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort 
„Zertifizierungssymbols“ werden die Wörter 


d) entfällt 
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„und zum Abruf der nach § 17 Absatz 2 ge-
meldeten Daten bei der Bundesanstalt sowie 
zu deren Verarbeitung für die Zwecke des 
Betriebs einer Vergleichswebsite“ eingefügt.   


4. § 17 wird wie folgt geändert:  4. § 17 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 17 „§ 17 


Anforderung an Vergleichswebsites für Zah-
lungskonten, Meldepflicht für Zahlungs-


dienstleister“. 


Anforderungen an die Vergleichswebsite 
für Zahlungskonten, Meldepflicht für Zah-


lungsdienstleister“. 


b) Der Wortlaut wird Absatz 1. b) u n v e r ä n d e r t  


 c) In Absatz 1 werden die Wörter „Der Be-
treiber einer Vergleichswebsite muss auf 
dieser Vergleichswebsite“ durch die Wör-
ter „Die Vergleichswebsite muss“ ersetzt. 


c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: d) u n v e r ä n d e r t  


„(2) Zahlungsdienstleister sind ver-
pflichtet, der Bundesanstalt die Daten zu Kri-
terien nach Absatz 1 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 19 Absatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 3 zu melden. Änderungen 
und Aktualisierungen der gemeldeten Daten 
sowie Daten zu den Kriterien nach Absatz 1 
in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 für neu ange-
botene Zahlungskonten sind der Bundesan-
stalt innerhalb von drei Geschäftstagen ab 
deren Gültigkeit zu melden. Für das Krite-
rium Geldautomatennetz ist eine halbjährli-
che Änderung und Aktualisierung der gemel-
deten Daten ausreichend.“ 


 


 5. § 18 wird wie folgt geändert: 


 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


 


„§ 18 


 Weitere Anforderungen an die Ver-
gleichswebsite“ 


 b) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


 aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird 
das Wort „Eine“ durch das Wort 
„Die“ ersetzt. 
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 bb) In Nummer 2 werden die Wörter 
„ihre Betreiber“ durch die Wörter 
„die Bundesanstalt als ihre Betreibe-
rin“ ersetzt. 


5. § 19 wird wie folgt gefasst: 6. § 19 wird wie folgt gefasst: 


„§ 19 „§ 19 


Verordnungsermächtigung; Verwaltungsvor-
schriften 


Verordnungsermächtigung; Verwaltungsvor-
schriften 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz nähere Bestimmungen zu erlassen 
über 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz nähere Bestimmungen zu erlassen 
über die Konkretisierung und Ergänzung der 
in den §§ 17 und 18 genannten Anforderungen. 


1. die Konkretisierung und Ergänzung der in 
den §§ 17 und 18 genannten Anforderungen, 


1. entfällt 


2. die Festlegung der an Akkreditierung und 
Konformitätsbewertung im Zusammenhang 
mit Vergleichswebsites gestellten Anforde-
rungen, 


2. entfällt 


3. den Schutz und die Gestaltung des Zertifizie-
rungssymbols für Vergleichswebsites, insbe-
sondere über dessen Aufmachung, Zusam-
mensetzung und Größe, sowie 


3. entfällt 


4. die Verwendung des Zertifizierungssymbols.  4. entfällt 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz die für die Ausführung dieses Unterab-
schnittes und der auf ihm beruhenden Rechtsvor-
schriften zuständigen Behörden und Stellen zu be-
stimmen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz zur Erfüllung der in den §§ 16 bis 18 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz zur Erfüllung der in den §§ 16 bis 18 
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genannten Vorgaben für Vergleichswebsites nä-
here Bestimmungen zu erlassen über 


genannten Vorgaben für die Vergleichswebsite 
nähere Bestimmungen zu erlassen über Art und 
Form der Bereitstellung oder Übermittlung 
der nach § 17 Absatz 2 zu meldenden Daten 
einschließlich der Zeitpunkte, der zulässigen 
Datenträger, Datenformate und Übertra-
gungswege. 


1. Art und Form der Bereitstellung oder Über-
mittlung der nach § 17 Absatz 2 zu melden-
den Daten einschließlich der Zeitpunkte, der 
zulässigen Datenträger, Datenformate und 
Übertragungswege sowie  


1. entfällt 


2. den Abruf der der Bundesanstalt nach § 17 
Absatz 2 gemeldeten Daten durch Betreiber 
von zertifizierten Vergleichswebsites ein-
schließlich der Zeitpunkte, zulässigen Da-
tenträger, Datenformate, Übertragungswege 
und Adressaten.  


2. entfällt 


(4) Das Bundesministerium der Finanzen 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium der Justiz und dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz Verwaltungsvorschriften er-
lassen, die für die Ausführung dieses Unterab-
schnittes und der auf ihm beruhenden Rechtsvor-
schriften durch die zuständigen Behörden und 
Stellen erforderlich sind. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die 
Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 3 auf 
die Bundesanstalt mit der Maßgabe zu übertragen, 
dass die Rechtsverordnung der Bundesanstalt im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen, dem Bundesministerium der Justiz und 
dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz ergeht.“ 


(5) u n v e r ä n d e r t  


6. In § 46 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt)“ 
gestrichen.  


7. u n v e r ä n d e r t  


7. In § 48 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-
gefügt.  


8. u n v e r ä n d e r t  
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8. § 53 wird wie folgt geändert: 9. § 53 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) Nach Nummer 5 wird folgende Num-
mer 6 eingefügt: 


aa) Nach Nummer 5 wird folgende Num-
mer 6 eingefügt: 


„6. entgegen „6. entgegen 


a) § 17 Absatz 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 19 Ab-
satz 3 Nummer 1 oder


a) u n v e r ä n d e r t


b) § 17 Absatz 2 Satz 2, b) u n v e r ä n d e r t


jeweils auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 1, eine
Meldung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht,“.


jeweils auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 1, auch
in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 19
Absatz 5, eine Meldung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig macht,“.


bb) Die bisherigen Nummern 6 bis 17 wer-
den die Nummern 7 bis 18. 


bb) u n v e r ä n d e r t


b) In Absatz 2 werden die Wörter „Nummer 1
bis 8 und 10“ durch die Wörter „Nummer 1
bis 9 und 11“ ersetzt.


b) u n v e r ä n d e r t


9. In Anlage 4 werden nach der Angabe „53002
Bonn“ die Angaben „poststelle@bafin.de“ und
„www.bafin.de/basiskonto“ eingefügt.


10. u n v e r ä n d e r t


Artikel 27 Artikel 27 


Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2446; 2019 I S. 1113), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:


a) Nach der Angabe zu § 4 wird folgende An-
gabe eingefügt:


„§ 4a Elektronische Bekanntgabe oder 
Zustellung von Verwaltungsakten; 
Verordnungsermächtigung“. 
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b) Die Angabe zu Abschnitt 12 wird wie folgt 
gefasst:  


 


„Abschnitt 12 
 


Beschwerden; Außergerichtliche Streitbeile-


gung und kollektive Verbraucherinforma-


tion“. 


 


c) Nach der Angabe zu § 62 wird folgende An-
gabe eingefügt: 


 


„§ 62a Kollektive Verbraucherinforma-
tion“. 


 


2. § 1 wird wie folgt geändert:   


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden nach 
den Wörtern „zugelassen sind,“ die Wörter 
„einschließlich Zweigstellen nach § 53 Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes, die im In-
land zum Erbringen sowohl des Einlagenge-
schäfts im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 des Kreditwesengesetzes als auch 
des Kreditgeschäfts im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 des Kreditwesenge-
setzes zugelassen sind,“ eingefügt.  


 


b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden nach 
den Wörtern „zugelassen sind,“ die Wörter 
„einschließlich Zweigstellen nach § 53 Ab-
satz 1 des Kreditwesengesetzes, die im In-
land zum Erbringen sowohl des Einlagenge-
schäfts im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 des Kreditwesengesetzes als auch 
des Kreditgeschäfts im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 des Kreditwesenge-
setzes zugelassen sind,“ eingefügt.  


 


c) Nach Absatz 15 wird folgender Absatz 15a 
eingefügt: 


 


„(15a) Zahlungsvorgang ist jede 
Bereitstellung, Übermittlung oder Abhebung 
eines Geldbetrags, unabhängig von der zu-
grunde liegenden Rechtsbeziehung zwischen 
Zahler und Zahlungsempfänger.“ 


 


3. In § 3 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „im 
Sinne des § 19“ durch die Wörter „nach § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt.  
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4. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:   


„§ 4a 


 


Elektronische Bekanntgabe oder Zustellung von 
Verwaltungsakten; Verordnungsermächtigung 


 


(1) Verwaltungsakte, die aufgrund dieses 
Gesetzes erlassen werden, dürfen nach § 4f des 
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes elektro-
nisch bekanntgegeben oder nach § 4g des Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetzes elektronisch zu-
gestellt werden. Institute sowie juristische und na-
türliche Personen, die aufgrund dieses Gesetzes 
einen Antrag gestellt haben, sind verpflichtet, für 
den elektronischen Abruf der nach Satz 1 elektro-
nisch bekanntgegebenen oder zugestellten Ver-
waltungsakte das von der Bundesanstalt bereitge-
stelltes elektronische Kommunikationsverfahren 
zu nutzen und hierfür den elektronischen Zugang 
zu eröffnen, es sei denn, die Bundesanstalt be-
stimmt einen anderen Übermittlungsweg.  


 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im 
Benehmen mit der Deutschen Bundesbank nähere 
Bestimmungen zum Zugang zum elektronischen 
Kommunikationsverfahren nach Absatz 1, zu sei-
ner Durchführung und seiner Nutzung zu erlassen. 
Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass 
die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


 


5. § 10 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlichen“ die Wörter „oder elektroni-
schen“ eingefügt.  


 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  


„Liegen innerhalb von zwölf Monaten ab 
Eingang des Antrags bei der Bundesanstalt 
trotz Aufforderung der Bundesanstalt, den 
Antrag innerhalb eines Monats zu vervoll-
ständigen, keine ausreichenden Angaben o-
der Unterlagen vor, die es der Bundesanstalt 
ermöglichen, über den Antrag zu befinden, 
so ist der Antrag abzulehnen.“ 
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c) Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe über-
tragen, dass die Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der Deutschen Bundesbank 
ergeht.“ 


6. § 11 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort
„schriftlichen“ die Wörter „oder elektroni-
schen“ eingefügt.


b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 werden nach
dem Komma am Ende die Wörter „sowie für
Zahlungsauslösedienste und Kontoinforma-
tionsdienste den Nachweis über die Absiche-
rung im Haftungsfall nach § 16 oder § 36,“
eingefügt.


c) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe über-
tragen, dass die Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der Deutschen Bundesbank 
ergeht.“ 


7. § 14 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass 
die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


8. § 15 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe über-
tragen, dass die Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der Deutschen Bundesbank 
ergeht.“ 


b) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:


„(6) § 297 Absatz 1, § 304 Absatz 4 
und § 305 Absatz 5 Satz 4 des Aktiengeset-
zes sind nicht anzuwenden, wenn Zweck ei-
ner Kapitalüberlassung die Überlassung von 
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Eigenmitteln nach Artikel 72 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 ist.“ 


9. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:


„Die Bundesanstalt oder die Deutsche Bun-
desbank können bei Auskunfts- und Vorla-
geersuchen nach dieser Vorschrift eine elekt-
ronische Einreichung verlangen und nähere 
Bestimmungen über die Art und Weise der 
Übermittlung festlegen.“ 


b) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „Sät-
zen 2 und 3“ durch die Wörter „Sätzen 3 und
4“ ersetzt.


10. § 24 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass 
die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz ergeht.“ 


11. § 25 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „in
Textform“ durch die Wörter „schriftlich oder
elektronisch“ ersetzt.


b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe über-
tragen, dass die Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der Deutschen Bundesbank 
ergeht.“ 


12. In § 26 Absatz 4 werden die Wörter „in Text-
form“ durch die Wörter „schriftlich oder elektro-
nisch“ ersetzt.


13. § 28 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass 
die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


14. § 29 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass 
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die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


15. § 34 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort
„schriftlichen“ die Wörter „oder elektroni-
schen“ eingefügt.


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:


„Liegen innerhalb von zwölf Monaten ab 
Eingang des Antrags bei der Bundesanstalt 
trotz Aufforderung der Bundesanstalt, den 
Antrag innerhalb eines Monats zu vervoll-
ständigen, keine ausreichenden Angaben o-
der Unterlagen vor, die es der Bundesanstalt 
ermöglichen, über den Antrag zu befinden, 
so ist der Antrag abzulehnen.“ 


c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe über-
tragen, dass die Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit der Deutschen Bundesbank 
ergeht.“ 


16. In § 38 Absatz 9 Satz 1 werden die Wörter „in
Textform“ durch die Wörter „schriftlich oder
elektronisch“ ersetzt.


17. In § 39 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „in
Textform“ durch die Wörter „schriftlich oder
elektronisch“ ersetzt.


18. § 58 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass 
die Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der 
Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


19. Die Überschrift des Abschnitts 12 wird wie folgt
gefasst:


„Abschnitt 12 


Beschwerden; Außergerichtliche Streitbeilegung 
und kollektive Verbraucherinformation“. 


20. In § 60 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort
„schriftlich“ ein Komma und das Wort „elektro-
nisch“ eingefügt.


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 87 – Drucksache 20/9363 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


21. In § 61 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort
„schriftlich“ ein Komma und das Wort „elektro-
nisch“ eingefügt.


22. Nach § 62 wird folgender § 62a eingefügt:


„§ 62a 


Kollektive Verbraucherinformation 


(1) Die Bundesanstalt hat das elektronische
Merkblatt nach Artikel 106 Absatz 1 der Richtli-
nie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. November 2015 über Zah-
lungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 
2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtli-
nie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 
S. 35; L 169 vom 28.6.2016, S. 18; L 102 vom
23.4.2018, S. 97; L 126 vom 23.5.2018, S. 10),
die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU)
2021/1722 vom 18. Juni 2021 (ABl. L 343 vom
28.9.2021, S. 1) geändert worden ist, auf ihrer In-
ternetseite auf barrierefreie Art und Weise leicht
zugänglich zu machen.


(2) Zahlungsdienstleister haben das elekt-
ronische Merkblatt nach Absatz 1 auf ihren vor-
handenen Internetseiten und in Papierform in ih-
ren Zweigniederlassungen, bei ihren Agenten und 
bei den Stellen, an die sie ihre Tätigkeiten ausge-
lagert haben, kostenfrei und auf barrierefreie Art 
und Weise leicht zugänglich zu machen.“ 


Artikel 28 Artikel 28 


Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Wertpapierinstitutsgesetz vom 12. Mai 2021 
(BGBl. I S. 990), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe
zu § 78 die folgenden Angaben eingefügt:
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„Kapitel 7a 


DLT-Pilotregelung nach der Verordnung (EU) 


2022/858 


§ 78a Zuständigkeit


§ 78b Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach
§ 15


§ 78c Unterlagen und Anträge nach der Verord-
nung (EU) 2022/858“. 


2. § 78 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 wird wie folgt ge-
ändert:


a) In Buchstabe e wird das Wort „und“ durch
ein Komma ersetzt.


b) In Buchstabe f wird der Punkt am Ende
durch das Wort „und“ ersetzt.


c) Folgender Buchstabe g wird angefügt:


„g) den Artikeln 3 bis 11 der Verordnung 
(EU) 2022/858 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 30. Mai 
2022 über eine Pilotregelung für auf 
Distributed-Ledger-Technologie ba-
sierende Marktinfrastrukturen und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 
sowie der Richtlinie 2014/65/EU (ABl. 
L 151 vom 2.6.2022, S. 1).“ 


3. Nach § 78 wird das folgende Kapitel 7a eingefügt:


„Kapitel 7a 


DLT-Pilotregelung nach der Verordnung 
(EU) 2022/858 


§ 78a


Zuständigkeit 


Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde im 
Sinne des Artikels 12 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2022/858. 
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§ 78b


Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach § 15 


(1) DLT-Marktinfrastrukturen im Sinne
des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2022/858, denen eine besondere Genehmigung 
nach Artikel 8 oder Artikel 10 der Verordnung 
(EU) 2022/858 erteilt wurde, benötigen keine 
weitere Erlaubnis nach § 15, soweit die erbrachte 
Wertpapierdienstleistung von der besonderen Ge-
nehmigung umfasst ist. 


(2) Privatkunden im Sinne des § 67 Ab-
satz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes, die auf-
grund einer Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2022/858 als Mitglied oder 
Teilnehmer eines multilateralen DLT-Handels-
systems im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der 
Verordnung (EU) 2022/858 oder eines DLT-Han-
dels- und Abwicklungssystems im Sinne des Ar-
tikels 2 Nummer 10 der Verordnung 
(EU) 2022/858 das Eigengeschäft betreiben, be-
nötigen hierfür keine Erlaubnis nach § 15 Ab-
satz 4 Satz 1. 


§ 78c


Unterlagen und Anträge nach der Verordnung 
(EU) 2022/858 


(1) Die Unterlagen, die der Bundesanstalt
nach der Verordnung (EU) 2022/858 vorzulegen 
sind, sind in deutscher Sprache vorzulegen. Sie 
sind auf Verlangen der Bundesanstalt zusätzlich 
in englischer Sprache vorzulegen. Die Bundesan-
stalt kann gestatten, dass die Unterlagen oder 
Teile davon ausschließlich in englischer Sprache 
erstellt und vorgelegt werden. 


(2) Anträge nach der Verordnung (EU)
2022/858 sind der Bundesanstalt elektronisch zu 
übermitteln. Datenformat und Übermittlungsweg 
sind von der Bundesanstalt zu bestimmen.“ 
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Artikel 29 Artikel 29 


Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 
(BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 
(BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 Absatz 19 Nummer 22 werden die Wörter
„zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderli-
chen“ durch die Wörter „in § 231 Absatz 3 ge-
nannten“ ersetzt.


1. entfällt


2. In § 7b Absatz 2 Satz 3 wird jeweils nach dem
Wort „Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes“
das Wort „elektronisch“ eingefügt.


1. u n v e r ä n d e r t


3. § 19 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt:


„(1a) Die Bundesanstalt hat den Ein-
gang einer vollständigen Anzeige nach Ab-
satz 1 umgehend, spätestens jedoch inner-
halb von zwei Arbeitstagen nach deren Zu-
gang, gegenüber dem Anzeigepflichtigen zu 
bestätigen.“ 


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a ein-
gefügt:


„(5a) Anzeigen, Unterlagen und Erklä-
rungen nach den Absätzen 1 und 5 können 
auch ganz oder teilweise in englischer Spra-
che eingereicht werden. Die Bundesanstalt 
kann jederzeit bei Bedarf die Vorlage einer 
Übersetzung oder in begründeten Fällen ei-
ner beglaubigten oder von einem öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder 
Übersetzer angefertigten Übersetzung ver-
langen. § 23 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gilt entspre-
chend. Sofern die Bundesanstalt eine Über-
setzung verlangt, ist allein die deutschspra-
chige Fassung rechtlich verbindlich. Soweit 
die Bundesanstalt vor Bestätigung des Ein-
gangs der vollständigen Anzeige eine Über-
setzung verlangt, ist die Anzeige erst voll-
ständig im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, so-
bald die Übersetzung bei der Bundesanstalt 
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eingereicht worden ist. Sofern die Bundesan-
stalt in Bezug auf weitere Informationen im 
Sinne des § 2c Absatz 1a Satz 3 des Kredit-
wesengesetzes eine Übersetzung verlangt, 
sind diese Informationen erst bei der Bun-
desanstalt eingegangen, wenn die Überset-
zung bei der Bundesanstalt eingegangen ist.“ 


4. In § 53 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „schrift-
lich“ gestrichen.


3. u n v e r ä n d e r t


5. § 221 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 


„5. Kryptowerte im Sinne von § 1 
Absatz 11 Satz 4 des Kreditwe-
sengesetzes zu Anlagezwecken, 
wenn deren Verkehrswert ermit-
telt werden kann.“ 


b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:


„Die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
muss sicherstellen, dass der Anteil der für 
Rechnung des Sonstigen Investmentvermö-
gens gehaltenen Kryptowerte zehn Prozent 
des Wertes des Sonstigen Investmentvermö-
gens nicht übersteigt.“ 


6. § 223 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t


a) In Satz 1 wird nach der Angabe „§ 98 Ab-
satz 1“ ein Komma und werden die Wörter
„Absatz 1b Satz 1 bis 3“ eingefügt.


b) In Satz 2 wird das Wort „schriftliche“ gestri-
chen.


6. § 224 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 1 wird nach dem Wort 
„Derivate“ ein Komma eingefügt und 
werden die Wörter „und unver-
briefte Darlehensforderungen“ 
durch die Wörter „unverbriefte Dar-
lehensforderungen und Krypto-
werte“ ersetzt. 


bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort 
„Darlehensforderungen“ die Wörter 
„oder Kryptowerte“ eingefügt. 
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 b) In Absatz 2 Nummer 1 wird nach dem 
Wort „Derivate“ ein Komma eingefügt 
und werden die Wörter „und Darlehens-
forderungen“ durch die Wörter „Darle-
hensforderungen und Kryptowerte“ er-
setzt. 


7. § 231 wird wie folgt geändert: 7. entfällt 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 3 fol-
gende Nummer 3a eingefügt: 


 


„3a. unbebaute Grundstücke, die nicht die 
Voraussetzungen der Nummern 2 und 
3 erfüllen und die für die alsbaldige 
Errichtung von Anlagen zur Erzeu-
gung, zur Umwandlung, zum Trans-
port oder zur Speicherung von Strom, 
Gas oder Wärme aus erneuerbaren 
Energien bestimmt und geeignet sind, 
oder auf denen solche Anlagen zum 
Zeitpunkt des Erwerbs errichtet wer-
den oder auf denen solche Anlagen be-
reits errichtet wurden, wenn zur Zeit 
des Erwerbs ihr Wert zusammen mit 
dem Wert weiterer solcher Grundstü-
cke, die sich bereits in dem Sonderver-
mögen befinden, 15 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens nicht über-
steigt;“. 


 


b) In Absatz 3 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt und werden die Wörter 
„die der Erzeugung, der Umwandlung, dem 
Transport oder der Speicherung von Energie 
aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 
Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
26. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 202) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
dienen oder für Ladestationen für Elektro-
mobilität erforderlich sind.“ angefügt.  


 


c) In Absatz 4 werden die Wörter „Nummer 2, 
3, 5 und 6“ durch die Wörter „Nummer 2, 3, 
3a, 5 und 6“ ersetzt.  


 


d) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  


„(6) Anlagen nach Absatz 1 Num-
mer 3a und Gegenstände nach Absatz 3 dür-
fen auch von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft für das Immobilien-Sondervermögen 
betrieben werden.“ 
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8. § 260b wird wie folgt geändert: 8. entfällt


a) In Absatz 1 wird nach Nummer 1 folgende
Nummer 1a eingefügt:


„1a. Anlagen zur Erzeugung, zur Umwand-
lung, zum Transport oder zur Speiche-
rung von Strom, Gas oder Wärme aus 
erneuerbaren Energien,“. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Infrastruktur-Projektgesellschaften“ 
die Wörter „und Anlagen zur Erzeu-
gung, zur Umwandlung, zum Transport 
oder zur Speicherung von Strom, Gas o-
der Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien“ eingefügt.  


bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort 
„Infrastruktur-Projektgesellschaft“ die 
Wörter „oder Anlage zur Erzeugung, 
zur Umwandlung, zum Transport oder 
zur Speicherung von Strom, Gas oder 
Wärme aus erneuerbaren Energien“ 
eingefügt. 


c) In Absatz 4 wird nach dem Wort „Infrastruk-
tur-Projektgesellschaften“ ein Komma und
werden die Wörter „Anlagen zur Erzeugung,
zur Umwandlung, zum Transport oder zur
Speicherung von Strom, Gas oder Wärme
aus erneuerbaren Energien“ eingefügt.


9. § 261 wird wie folgt geändert: 7. § 261 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t


aa) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


bb) Folgende Nummer 9 wird angefügt: 


„9. Kryptowerte im Sinne des § 1 
Absatz 11 Satz 4 des Kreditwe-
sengesetzes zu Anlagezwecken, 
wenn deren Verkehrswert ermit-
telt werden kann.“ 


b) In Absatz 2 Nummer 4 wird nach den Wör-
tern „zur Erzeugung“ ein Komma und wer-
den die Wörter „zur Umwandlung“ einge-
fügt.


b) entfällt
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c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: b) u n v e r ä n d e r t


„Die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
muss sicherstellen, dass der Anteil der für 
Rechnung des geschlossenen inländischen 
Publikums-AIF gehaltenen Kryptowerte 
zehn Prozent des Wertes des geschlossenen 
inländischen Publikums-AIF nicht über-
steigt.“ 


d) Folgender Absatz 8 wird angefügt: d) entfällt


„(8) Anlagen nach Absatz 2 Nummer 4 
dürfen auch von der Kapitalverwaltungsge-
sellschaft für den geschlossenen inländi-
schen Publikums-AIF betrieben werden.“ 


8. § 269 Absatz 2 wird wie folgt geändert:


a) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt.


b) Folgende Nummer 4 wird angefügt:


„10. 4.bei geschlossenen Publikums-AIF, 
die in Vermögensgegenstände ge-
mäß § 261 Absatz 1 Nummer 9 in-
vestieren, 


a) in welchem Umfang in Krypto-
werte angelegt werden darf;


b) eine Beschreibung der wesentli-
chen Merkmale der für den ge-
schlossenen Publikums-AIF er-
werbbaren Kryptowerte.“


10. § 284 wird wie folgt geändert: 10. entfällt


a) Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert:


aa) In Buchstabe j wird das Semikolon am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) Folgender Buchstabe k wird angefügt: 


„k) Anlagen zur Erzeugung, zur Um-
wandlung, zum Transport oder 
zur Speicherung von Strom, Gas 
oder Wärme aus erneuerbaren 
Energien;“. 


b) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden nach
den Wörtern „oder in einen organisierten
Markt einbezogen sind“ die Wörter „und bei
denen es sich nicht um Gesellschaften im
Sinne von Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f
und h handelt“ eingefügt.


9. In § 284 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden nach
den Wörtern „oder in einen organisierten Markt
einbezogen sind“ die Wörter „und bei denen es
sich nicht um Gesellschaften im Sinne von Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe f und h handelt“ ein-
gefügt.
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11. Dem § 305 Absatz 7 wird folgender Satz ange-
fügt:


10. u n v e r ä n d e r t


„Das Widerrufsrecht in Bezug auf Anteile und 
Aktien eines europäischen langfristigen Invest-
mentfonds im Sinne der Verordnung (EU) 
2015/760 richtet sich nach Artikel 30 dieser Ver-
ordnung.“ 


Artikel 30 Artikel 30 


Änderung des Geldwäschegesetzes u n v e r ä n d e r t


§ 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegeset-
zes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 140) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst: 


„2. ähnliche Dienstleistungen, soweit diese Leistun-
gen nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschrif-
ten durch Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 und 6 bis 9 (Korrespondenten) er-
bracht werden dürfen für folgende Responden-
ten: 


a) andere CRR-Kreditinstitute oder Finanzin-
stitute im Sinne des Artikels 3 Nummer 2
der Richtlinie (EU) 2015/849 oder


b) Unternehmen oder Personen in einem Dritt-
staat, die Tätigkeiten ausüben, die denen
solcher Kreditinstitute oder Finanzinstitute
gleichwertig sind.


Davon umfasst sind insbesondere Beziehungen, 
die für Wertpapiergeschäfte oder Geldtransfers 
aufgenommen wurden.“ 


Artikel 31 Artikel 31 


Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes u n v e r ä n d e r t


Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 
2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu
§ 310 folgende Angabe eingefügt:
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„§ 310a Elektronische Übermittlung; Verord-
nungsermächtigung“. 


2. § 17 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 Satz 1 in dem einleitenden Satz-
teil vor Nummer 1 und in Absatz 2 wird je-
weils das Wort „schriftlich“ gestrichen.


b) In Absatz 3 sowie Absatz 4 Satz 1, 4 und 5
werden jeweils nach dem Wort „schriftlich“
die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.


3. In § 18 Absatz 3 Satz 1 und 3 werden jeweils nach
dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt.


4. In § 62 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 werden die
Wörter „sowie die §§ 308 und 310“ durch ein
Komma und die Wörter „die §§ 308 und 310 so-
wie die Vorschriften einer Rechtsverordnung
nach § 310a“ ersetzt.


5. § 126 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:


„(2) Drei Monate nach Schluss des Ge-
schäftsjahres hat das Versicherungsunternehmen 
der Aufsichtsbehörde die im Geschäftsjahr im 
Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintra-
gungen zu übermitteln; der Vorstand hat die Rich-
tigkeit der Eintragungen zu bescheinigen.“ 


6. In § 166 Absatz 1 Satz 6 werden nach dem Wort
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-
gefügt.


7. In § 225 Satz 4 werden die Wörter „die Vorschrif-
ten dieses Kapitels sowie § 332“ durch die Wörter
„die Vorschriften dieses Kapitels, § 332 sowie die
Vorschriften einer Rechtsverordnung nach
§ 310a“ ersetzt.


8. In § 293 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „so-
wie die §§ 303, 305, 306, 310 und 333“ durch ein
Komma und die Wörter „die §§ 303, 305, 306,
310 und 333 sowie die Vorschriften einer Rechts-
verordnung nach § 310a“ ersetzt.


9. Dem § 305 wird folgender Absatz 8 angefügt:


„(8) Die Aufsichtsbehörde kann bei Aus-
kunfts- und Vorlageersuchen nach dieser Vor-
schrift eine elektronische Einreichung verlangen 
und nähere Bestimmungen über die Art und 
Weise der Übermittlung festlegen.“ 
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10. Nach § 310 wird folgender § 310a eingefügt:   


„§ 310a 


 


Elektronische Übermittlung; Verordnungser-
mächtigung 


 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für 
den Zuständigkeitsbereich der Bundesanstalt die 
Verpflichtung und das Verfahren zur elektroni-
schen Einreichung und Nutzung elektronischer 
Kommunikationsverfahren zu regeln für Meldun-
gen, Anzeigen, Berichte, Anträge und sonstige In-
formationen mit den hierzu notwendigen Unterla-
gen, die der Bundesanstalt vorzulegen sind 


 


1. nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen so-
wie  


 


2. nach den in § 295 Absatz 1 genannten Ver-
ordnungen der Europäischen Union und den 
Rechtsakten, die zur Durchführung dieser 
Verordnungen und der Richtlinie 
2009/138/EG erlassen worden sind.  


 


(2) Durch Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 können insbesondere 


 


1. Regelungen getroffen werden, welches 
elektronische Kommunikationsverfahren für 
die jeweilige Verpflichtung zur elektroni-
schen Einreichung bei der Bundesanstalt zu 
nutzen ist und welche Bestimmungen für 
dessen Nutzung gelten, einschließlich der 
Verpflichtung zu einem Zugang zu einem 
elektronischen Kommunikationsverfahren 
im Sinne der §§ 4f und 4g des Finanzdienst-
leistungsaufsichtsgesetzes, sowie 


 


2. nähere Bestimmungen getroffen werden 
über Art, Umfang, Zeitpunkt, Form und Da-
tenformat der Einreichungen nach Absatz 1. 


 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen 
kann die Ermächtigung nach den Absätzen 1 und 
2 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, auf die Bundesan-
stalt übertragen.“ 
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Artikel 32 


 Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes 


 Das Versicherungsvertragsgesetz vom 23. No-
vember 2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


 1. § 7a Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


 „(5) Der Versicherer darf einen Rest-
schuldversicherungsvertrag, der sich auf einen 
Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag be-
zieht, nur dann schließen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Vertragserklärung frühes-
tens eine Woche nach Abschluss des Allge-
mein-Verbraucherdarlehensvertrags abgege-
ben hat. Verstößt der Versicherer gegen diese 
Verpflichtung, so ist der Restschuldversiche-
rungsvertrag nichtig. Der Versicherungsneh-
mer eines Gruppenversicherungsvertrags für 
Restschuldversicherungen hat gegenüber der 
versicherten Person die Pflichten eines Versi-
cherers. Die versicherte Person hat die Rechte 
eines Versicherungsnehmers, insbesondere das 
Widerrufsrecht.“ 


 2. § 7d wird aufgehoben.  


 3. Die Anlage wird wie folgt geändert: 


 a) In Gestaltungshinweis 3 wird die Angabe 
„§ 7d“ durch die Wörter „§ 7a Absatz 5 
Satz 3 und 4“ ersetzt.  


 b) Der Gestaltungshinweis 5 wird gestri-
chen.  


 c) In Gestaltungshinweis 13 wird die Angabe 
„§ 7d“ durch die Wörter „§ 7a Absatz 5 
Satz 3 und 4“ ersetzt. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 99 – Drucksache 20/9363 


Entwurf Beschlüsse des Finanzausschusses 


Artikel 33 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Versi-
cherungsvertragsgesetzes 


Nach Artikel 8 des Einführungsgesetzes zum 
Versicherungsvertragsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7632-2, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1666) geändert worden ist, wird folgender Artikel 9 
angefügt:  


„Artikel 9 


Übergangsvorschrift zu § 7a Absatz 5 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes 


§ 7a Absatz 5 des Versicherungsvertragsgeset-
zes in der ab dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttre-
tens nach Artikel 34 Absatz 3 dieses Gesetzes] gel-
tenden Fassung ist nur auf Restschuldversicherun-
gen anzuwenden, die sich auf einen Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrag beziehen, der nach dem 
… [einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach Artikel 
34 Absatz 3 dieses Gesetzes] abgeschlossen wurde.“ 


Artikel 34 


Änderung des Fünften Vermögenbildungsgeset-
zes 


Das Fünfte Vermögenbildungsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 
(BGBl. I S. 406), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 13 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:


„Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Ar-
beitnehmer-Sparzulage nach Absatz 2, wenn er 
gegenüber dem Unternehmen, dem Institut o-
der dem in § 3 Absatz 3 genannten Gläubiger 
in die Datenübermittlung nach Maßgabe des § 
15 Absatz 1 Satz 2 und 3 eingewilligt hat und 
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sein Einkommen die Grenze von 40 000 Euro 
oder bei einer Zusammenveranlagung nach § 
26b des Einkommensteuergesetzes von 
80 000 Euro nicht übersteigt.“ 


 2. Dem § 17 wird folgender Absatz 17 angefügt: 


 „(17) § 13 Absatz 1 Satz 1 in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
…) [einsetzen: Artikel, Datum und Fundstelle 
dieses Gesetzes] ist erstmals für vermögens-
wirksame Leistungen anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 angelegt werden.“ 


Artikel 32 Artikel 35 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(2) Die Artikel 8, 9 und 
17 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 bis 4, 
6 und 8 Buchstabe b sowie Artikel 18 treten am 1. Ja-
nuar 2024 in Kraft. 


(2) Die Artikel 8, 9 und 
17 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 bis 4, 
6 und 8 Buchstabe b sowie Artikel 18 und 34 treten am 
1. Januar 2024 in Kraft. 


 (3) Artikel 2 Nummer 2 und Artikel 32 und 33 
treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(3) Artikel 16 Nummer 11, 13 und 17 tritt am 1. 
November 2025 in Kraft. 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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Bericht der Abgeordneten Lennard Oehl und Stefan Müller (Erlangen) 


A. Allgemeiner Teil


I. Überweisung


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 in seiner 122. Sitzung am 
21. September 2023 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haus-
haltsausschuss, dem Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz, dem Ausschuss für Digitales und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie zur Mitbera-
tung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt.


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage


Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird der wesentliche Inhalt wie folgt dargelegt (Drucksache 20/8292, 
S. 59-62. Anpassungen im Text aufgrund der empfohlenen Änderungen wurden vorgenommen):


Die regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarktzugang werden vereinfacht. So wird 
die Mindestmarktkapitalisierung für einen Börsengang von derzeit 1,25 Millionen Euro auf 1 Million Euro ge-
senkt. Es wird möglich, einen Antrag auf Börsenzulassung auch ohne den bislang vorgeschriebenen Emissions-
begleiter als Mitantragsteller zu stellen. 


Die Möglichkeit, über den Kapitalmarkt Eigenkapital beschaffen zu können, ist Kernfunktion und wichtiger An-
reiz für den Gang von Unternehmen an die Börse. Hierbei soll insbesondere Wachstumsunternehmen und Startups 
eine flexiblere Gestaltung ermöglicht werden, indem die Ausstattung von Namensaktien mit Mehrstimmrechten 
in der Satzung ermöglicht wird. Dies beseitigt für die Gründerinnen und Gründer ein mögliches Hindernis für den 
Börsengang und stärkt zugleich Investitions- und Innovationsmöglichkeiten. Die Zulassung von Mehrstimm-
rechtsaktien wird durch gesetzliche Regelungsvorschläge zur Gewährleistung des Minderheiten- und Anleger-
schutzes ergänzt. 


Zudem sollen Kapitalerhöhungen unter bestimmten Voraussetzungen erleichtert und deren Durchführung be-
schleunigt werden. So soll die Grenze beim vereinfachten Bezugsrechtsausschluss im Aktienrecht von bisher 10 
Prozent des Grundkapitals auf 20 Prozent angehoben werden. Weiter sollen die Grenzen des bedingten Kapitals 
bei Unternehmenszusammenschlüssen sowie für Bezugsrechte von Arbeitnehmern und Mitgliedern der Ge-
schäftsführung von 50 Prozent und 10 Prozent auf jeweils 60 Prozent beziehungsweise 20 Prozent erhöht werden. 


Weiter ist vorgesehen, Streitigkeiten über die Angemessenheit der Höhe des Ausgabebetrages bei bestimmten 
Kapitalmaßnahmen gemäß § 255 des Aktiengesetzes (AktG) nunmehr nicht mehr im Rahmen eines Anfechtungs-
verfahrens zuzulassen und stattdessen im Spruchverfahren zu entscheiden. 


Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Namensaktien künftig in beiden Formen elektronischer Wertpapiere nach dem 
eWpG begeben werden können, d. h. als Zentralregisterwertpapiere und als Kryptowertpapiere. Für die Begebung 
von Inhaberaktien sieht der Gesetzentwurf eine Beschränkung der elektronischen Begebung auf Zentralregister-
wertpapiere vor. Eine darüberhinausgehende Ausweitung auf Kryptowertpapiere würde geldwäscherechtliche 
Fragen aufwerfen. Wie sich aus ihren Empfehlungen ergibt, stuft die Financial Action Task Force (FATF) als 
internationaler Standardsetzer im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Inhaber-
aktien als tendenziell risikobehaftetes Instrument ein, bei dem es entscheidend darauf ankommt, Übertragungs-
vorgänge nachvollziehbar zu machen und Möglichkeiten zur Verschleierung von Vermögenswerten zu verhin-
dern. Die konkreten Ausgestaltungsanforderungen, die auch im Hinblick auf Krypto-Inhaberaktien zu beachten 
wären, gehören zu den noch offenen Punkten bei den derzeitigen Verhandlungen über eine EU-Geldwäschever-
ordnung, die auch einen Regelungsvorschlag zu Inhaberaktien enthält. Daher kann derzeit keine Festlegung auf 
weitere Kategorien von elektronischen Inhaberaktien erfolgen. 
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Für die Einführung von elektronischen Aktien sind punktuelle Änderungen des eWpG und des Aktiengesetzes 
ausreichend. Das eWpG war bereits von Beginn an so formuliert worden, dass eine spätere Einführung von elekt-
ronischen Aktien problemlos erfolgen kann. Änderungen im Aufsichtsrecht sind im Zusammenhang mit der Ein-
führung elektronischer Aktien nicht erforderlich. Insbesondere ändert sich die Aufsicht durch die Bundesanstalt 
über registerführende Stellen nicht dadurch, dass in einem Kryptowertpapierregister nicht mehr ausschließlich 
elektronische Inhaberschuldverschreibungen eingetragen werden, sondern auch (oder nur) elektronische Namens-
aktien. 


Aufgrund der ersten Erfahrungen mit dem noch recht neuen eWpG sollen zudem einzelne Änderungen dieses 
Gesetzes erfolgen, die sich in der Praxis als möglicherweise hinderlich für die Emission elektronischer Wertpa-
piere herausgestellt haben. Im Übrigen werden die Erfahrungen im Rahmen der bereits in der Regierungsbegrün-
dung zum Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren angekündigten Evaluierung des Gesetzes be-
rücksichtigt werden. 


Die europäische Verordnung über Märkte für Kryptowerte (EU) 2023/1114 (MiCA) enthält Vorgaben zum Schutz 
des Kundenvermögens im Falle der Insolvenz von Kryptoverwahrern. Verwahrte Kryptowerte sind hiernach dem 
Zugriff der allgemeinen Gläubiger des Kryptoverwahrers zu entziehen. Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft 
betreiben, sollen deshalb Vorkehrungen zur Trennung eigener Kryptowerte von verwahrten Kryptowerten treffen. 
Entsprechende Regelungen sollen in das Kreditwesengesetz (KWG) aufgenommen werden. 


Der Gesetzentwurf sieht eine Bereichsausnahme für Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von der AGB-
Kontrolle nach den §§ 307, 308 Nummer 1a und 1b des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) vor, die in Verträgen 
über erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG, den Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und dem Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetz (ZAG) zwischen Banken und anderen Finanzdienstleistern, die über Erlaubnisse nach die-
sen Gesetzen verfügen, verwendet werden. Damit soll ermöglicht werden, dass auch die Verträge nach deutschem 
Recht rechtsicher entsprechend den international geltenden Standards für solche Verträge gestaltet werden kön-
nen. Die Möglichkeit der rechtssicheren Orientierung an internationalen Standards ist auch wichtig für die Nut-
zung von Finanzinstrumenten zur Absicherung gegen Risiken, insbesondere Kurs- und Preisschwankungsrisiken 
sowie für die Refinanzierungsmöglichkeiten von Kreditinstituten und anderen Finanzdienstleistern und ist damit 
zumindest mittelbar auch relevant für die Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere die Kreditversorgung von 
Unternehmen der Realwirtschaft. Erfasst von der Bereichsausnahme werden AGB in allen Verträgen über Finanz-
dienstleistungen, die mit großen Finanzunternehmern geschlossen werden. Verträge mit kleinen und mittleren 
Finanzunternehmern werden von der Bereichsausnahme nur erfasst, wenn diese Unternehmer für das Geschäft, 
das Vertragsgegenstand ist, eine aufsichtsrechtliche Genehmigung haben. 


Offenen Immobilienfonds soll es aufsichtsrechtlich ermöglicht werden, auch Grundstücke zu erwerben, auf denen 
sich ausschließlich Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus 
erneuerbaren Energien befinden, und diese Anlagen auch selbst zu betreiben. Für den Betrieb von Anlagen auf 
bestehenden Gebäuden wird Rechtssicherheit geschaffen. 


Soweit Wettbewerbsnachteile für den Finanzstandort Deutschland aus ungleicher Umsetzung europarechtlicher 
Vorgaben herrühren (Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Wagniskapitalfonds), erfolgt eine Anglei-
chung an die rechtlichen Rahmenbedingungen in anderen europäischen Mitgliedstaaten. 


Die bisherige Haftungsregelung für Anlagebasisinformationsblätter in den §§ 32c, 32d des Wertpapierhandelsge-
setzes (WpHG) weicht von den Haftungsregelungen im Wertpapierprospektgesetz für Wertpapierinformations-
blätter (WIB) und im Vermögensanlagengesetz für Vermögensanlageinformationsblätter ab. Mit der Neufassung 
der § 32c, § 32d und § 32e WpHG werden die Haftungsregelungen für Projektträger von Schwarmfinanzierungs-
projekten und für Schwarmfinanzierungsdienstleister vor allem auf der Rechtsfolgenseite an die Haftungsrege-
lungen dieser Gesetze angepasst. 


Zu der Erreichung eines digitalen Staates und einer digitalen Verwaltung gehört es auch, Digitalisierungshemm-
nisse (u. a. Schriftform) abzubauen. Eine umfassende Digitalisierung der Verwaltungsabläufe trägt damit auch 
zur Modernisierung der Bundesanstalt bei. Dazu gehört auch der Abbau von Schriftformerfordernissen sowie die 
Möglichkeit, mit Instituten und Unternehmen elektronisch zu kommunizieren. Mit Anpassung der §§ 4f und 4g 
des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) wurden bereits wichtige Voraussetzungen für den Einsatz 
elektronischer Kommunikationsmittel für die Bekanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten geschaffen. 
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Auf dieser Basis werden nun durch dieses Gesetz weitere Rechtsvorschriften angepasst und wird es Adressaten 
ermöglicht, an elektronischen Kommunikationsverfahren teilzunehmen. Außerdem werden gesetzliche Schrift-
formerfordernisse um die Möglichkeit elektronischen Handelns ergänzt, oder es wird ein sicherer elektronischer 
Kommunikationskanal zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sollen weitere klarstellende Änderungen in dem Ge-
setz adressiert und soll die Verfahrensbeschleunigung sichergestellt werden. 


Die Errichtung einer Vergleichswebseite zu Zahlungskontenentgelten bei der Bundesanstalt wird für eine verbes-
serte Transparenz über das Angebot an Zahlungskonten für Verbraucherinnen und Verbraucher sorgen und damit 
auch den Wettbewerb in diesem Markt stärken. 


Für internationale Marktteilnehmer soll der deutsche Finanzmarkt auch insofern leichter zugänglich sein, als es 
der Bundesanstalt über die allgemeinen Vorgaben des Verwaltungsverfahrensgesetzes hinaus ermöglicht werden 
soll, mit Marktteilnehmern auf Englisch als internationaler Arbeitssprache zu kommunizieren. Es soll insbeson-
dere auch möglich sein, Anträge auf Englisch zu stellen. Für internationale Marktteilnehmer relevante Verwal-
tungsvorgaben und Formulare sollen schneller und flächendeckender auf Englisch vorhanden sein. Hierzu wird § 
4d Absatz 1 FinDAG, der die Hinweisgeberstelle bei der Bundesanstalt regelt, um die Möglichkeit englischspra-
chiger Meldungen ergänzt, sowie in § 4j FinDAG eine neue Norm aufgenommen, die englischsprachige Kommu-
nikation mit der Bundesanstalt regelt; unter anderem die Möglichkeit, Anträge auf Englisch zu stellen. 


Durch verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung soll es jungen Unterneh-
men erleichtert werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und sich im internationalen Wettbewerb 
um Talente zu behaupten. Über Mitarbeiterkapitalbeteiligungen (im Einkommensteuergesetz als „Vermögensbe-
teiligungen“ bezeichnet) können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker am Erfolg ihres Unternehmens 
teilhaben. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten der Unternehmen verbessert, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu gewinnen und an sich zu binden. Dazu wird für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung und die Aktie als Vermö-
gensanlage zum einen der Steuerfreibetrag in § 3 Nummer 39 des Einkommensteuergesetzes (EStG) von derzeit 
1 440 EUR auf 2 000 EUR angehoben. 


Zum anderen wird aber auch die sog. dry income-Problematik, die gerade für Start-ups und Wachstumsunterneh-
men besonders hinderlich ist, weitgehend gelöst. Hierzu wird der Anwendungsbereich der Regelung zur aufge-
schobenen Besteuerung (§ 19a EStG) signifikant ausgeweitet und deren Praxistauglichkeit deutlich verbessert. 


Unter anderem wird auch eine Regelung vorgesehen, nach der die Besteuerung bis zur Veräußerung der Anteile 
aufgeschobenen wird, wenn der Arbeitgeber bereit ist, die Haftung für die anfallende Lohnsteuer zu übernehmen. 


Mit den Änderungen werden auch Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. 


Zudem werden die Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage auf 40 000 Euro und 80 000 Euro er-
höht. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 62. Sitzung am 11. Oktober 2023 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetz-
entwurf durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme: 


1. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Vorschlag: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  


2. Bundesverband Crowdfunding e. V. (Vorschlag: CDU/CSU)  


3. Bundesverband Deutsche Startups e.V. (Vorschlag: BÜNDINIS 90/DIE GRÜNEN)  


4. C1 Green Chemicals AG (Vorschlag: FDP)  


5. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. (Vorschlag: SPD)  


6. Deutscher Anwaltverein e.V. (Vorschlag: CDU/CSU)  


7. Deutscher Gewerkschaftsbund (Vorschlag: DIE LINKE.)  


8. Deutscher Steuerberaterverband e.V. (Vorschlag: FDP)  
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9. Deutsches Aktieninstitut e.V. (Vorschlag: CDU/CSU)


10. Ismer, Prof. Dr. Roland, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Vorschlag: SPD)


11. Linardatos, Prof. Dr. Dimitrios, Universität des Saarlandes (Vorschlag: SPD)


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 76. Sitzung am 15. November 2023 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 65. Sitzung am 15. November 2023 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 60. Sitzung am 15. November 2023 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf 
in seiner 55. Sitzung am 15. November 2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD und Abwesenheit 
der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Digitales hat den Gesetzentwurf in seiner 49. Sitzung am 15. November 2023 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat den Gesetzentwurf in seiner 86. Sitzung am 15. November 
2023 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und DIE LINKE. Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 46. Sitzung am 20. September 2023 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine 
Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 in seiner 60. Sitzung am 27. Sep-
tember 2023 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach der Anhö-
rung am 11. Oktober 2023 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 64. Sitzung am 
18. Oktober 2023 fortgesetzt und in seiner 68. Sitzung am 15. November 2023 abgeschlossen.


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme des 
Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 in geänderter Fassung. 


Zudem haben die Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 20(7)470 einen Entschließungsantrag einge-
bracht, dessen Inhalt sich aus Buchstabe b der Beschlussempfehlung ergibt. 
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Der Finanzausschuss empfiehlt die Annahme der Entschließung auf Ausschussdrucksache 20(7)470 mit den 
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion der AfD 
bei Stimmenthaltung der Fraktionen CDU/CSU und DIE LINKE. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP begrüßten die Zustimmung der Frak-
tion der CDU/CSU zum vorliegenden Gesetzentwurf. Offensichtlich stelle der geänderte Gesetzentwurf einen in 
der Breite tragbaren Kompromiss dar. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, das Zukunftsfinanzierungsge-
setz schaffe die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Erleichterung von Börsengängen und für 
die Kapitalmarktfinanzierung von Unternehmen. Insbesondere sei die Einführung von Mehrstimmrechtsaktien 
ein geeignetes Mittel dafür, dass Familienunternehmen und Start-ups sich den Börsengang schneller zutrauten. 
Damit folge man internationalen Standards und schaffe gerade für Gründer die Möglichkeit, auch nach dem Bör-
sengang Einfluss auf das operative Geschäft zu nehmen. Auch das Thema Crowdfunding werde vom Gesetzent-
wurf adressiert. Die Maßnahmen zur Verbesserung des Finanzplatzes Deutschland reichten vom Gesellschafts-
recht über die Finanzmarktregeln hin zur Abrundung mit steuerlichen Aspekten. Damit würden Anreize für In-
vestitionen von privaten und institutionellen Investoren gesetzt. 


Ein zentrales Element im vorliegenden Gesetzentwurf sei die Regelung zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Auch 
die in der Start-up-Branche sehr verbreiteten vinkulierten Anteile würden nun in die neue Regelung einbezogen. 
Dabei löse man das Dry-Income-Problem, ohne zusätzliche Steuergestaltungen zu ermöglichen. Vor diesem Hin-
tergrund sei es richtig, dass mit den vorliegenden Änderungen die Konzernklausel in §19a EstG gestrichen worden 
und der steuerliche Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von ursprünglich 5 000 Euro auf 2 000 Euro 
begrenzt worden seien. In der öffentlichen Anhörung sei deutlich geworden, dass die Höhe des Freibetrags kein 
entscheidender Faktor für die bislang relativ geringe Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen gewesen 
sei. 


Mit den so frei gewordenen Mitteln werde der Kreis der Anspruchsberechtigten für die öffentliche Förderung von 
Aktiensparen und Bausparen, also die Arbeitnehmersparzulage, durch eine Anhebung der Einkommensgrenze 
von bislang rund 20 000 auf 40 000 Euro (80 000 Euro für Verheiratete) deutlich größer. Damit würden nun auch 
mittlere Einkommen erfasst. Dies sei angesichts der Inflationsproblematik, die zu existenziellen Sorgen bis in die 
Mittelschicht hineinführe, umso bedeutender. Dabei müsse klar sein, dass damit nicht die gesamte Problematik 
einer zu schwachen Vermögensbildung privater Haushalte gelöst werden könne. Der geänderte Gesetzentwurf 
enthalte weitere wichtige Regelungen zur Stärkung von Anlegern und Verbrauchern. Mit der Bereichsausnahme 
für die AGB-Inhaltskontrolle sei eine gute Lösung gerade für Sparkassen und Volksbanken gefunden worden. Die 
Regelung erleichtere außerdem die Vertragsdurchführung und schaffe mehr Rechtssicherheit. Damit werde die 
Attraktivität des deutschen Rechts und des Finanzplatzes Deutschland verbessert. Derzeit würden noch viele Ge-
schäfte nach angelsächsischem und mittlerweile auch französischem oder niederländischem Recht abgewickelt. 
Man hoffe, dass zukünftig in diesem Bereich das deutsche Recht verstärkt Anwendung finden werde. 


Ein weiteres wichtiges Element des vorliegenden Gesetzentwurfs sei die Anpassung der Regelung zur persönli-
chen Haftung der Leitungsorgane für Emittenten auf Crowdfunding-Plattformen. Dies könne dazu beitragen, dass 
in Deutschland zukünftig mehr europäische Crowdfunding-Lizenzen für entsprechende Plattformen in Anspruch 
genommen würden. 


In einem modernen Finanzmarkt gingen Digitalisierung, Sicherheit und Verbraucherschutz Hand in Hand. Mit 
Einführung der elektronischen Aktie könnte künftig auf Papierurkunden verzichtet werden. Die Finanzaufsicht 
werde durch eine stärkere Digitalisierung und Internationalisierung modernisiert. 


Für den Verbraucherschutz sei es besonders erfreulich, dass sich die Ampelkoalition mit Änderungsantrag 3 da-
rauf geeinigt habe, dass der Verkauf von Restschuldversicherungen von der Kreditvergabe bereits jetzt zeitlich 
entkoppelt werde. Damit die Verbraucher und Verbraucherinnen künftig leichter ein passendes Konto fänden, 
richte der Gesetzentwurf eine kostenlose und unabhängige Vergleichswebseite zu Girokonten bei der BaFin ein. 
Die Möglichkeit für private Anbieter, mit dieser Webseite eigene kommerzielle Interessen zu verfolgen, schließe 
die Koalition mit Änderungsantrag 1 konsequent aus. 
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Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP verwiesen auf den vorliegenden Ent-
schließungsantrag der Koalitionsfraktionen, der eine Evaluierung der beiden Regelungen zur AGB-Bereichsaus-
nahme und der Möglichkeit für Mehrstimmrechtsaktien vorsehe. 


Außerdem gaben die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP folgende Erklärungen 
zu Protokoll: 


„Unternehmen sollten bei der Einführung von Mehrstimmrechtsaktien den weiteren Verlauf der Verhandlungen 
über den Vorschlag einer "Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Strukturen mit Mehrstimm-
rechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt 
beantragen" beachten.“ 


„Mit Urteil vom 27. April 2021 hat der BGH entschieden, dass Zustimmungsfiktionsklauseln in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein können. Das BMJ plant nun eine umfassende, für alle Dauerschuldver-
hältnisse geltende Lösung zum Umgang mit Vertragsänderungen im AGB-Recht zu finden. Hierbei soll auch eine 
Klarstellung für die Geschäftsbeziehungen zwischen Banken und Kunden erfolgen. Ist dies nicht der Fall, haben 
wir - die Finanzpolitiker der Koalitionsfraktionen - vereinbart, uns dem Thema nochmals zu widmen und die 
Notwendigkeit einer eigenen Regel zu prüfen.“ 


„Die Koalitionsfraktionen bitten das BMF, bestehende unionsrechtliche Bedenken gegen die Ausweitung der 
Umsatzsteuerbefreiung auf die Verwaltung sämtlicher AIF mit der EU-Kommission zu erörtern und gegenüber 
der EU-Kommission auf eine einheitliche Handhabung innerhalb der EU hinzuwirken. Die Koalitionsfraktionen 
fordern das BMF auf, einen Bericht über das Ergebnis der Erörterung mit der EU-Kommission im 1. Quartal 2024 
vorzulegen.“ 


„Die Koalitionsfraktionen haben sich im Koalitionsvertrag auf die Einführung der vom Ausschuss für Finanzsta-
bilität empfohlenen und bereits im Entwurf des Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetzes vorgesehenen einkom-
mensbasierten makroprudentiellen Instrumente geeinigt. Wir halten das aktuelle Umfeld auf dem Immobilien-
markt, in welchem der Einsatz der Instrumente akut nicht notwendig ist, für deren gesetzliche Einführung für 
geeignet. Deshalb streben wir eine schnelle gesetzliche Einführung noch in dieser Legislaturperiode an und for-
dern die Bundesregierung auf, diese in einem Gesetz, dessen Abschluss im ersten Halbjahr 2024 vorgesehen ist, 
vorzulegen.“ 


„Die Koalitionsfraktionen haben sich vorgenommen, den fairen Zugang zu einem Basiskonto sicherzustellen und 
Transparenz zu schaffen. Mit der Vergleichswebsite gehen wir einen wichtigen Schritt bezüglich mehr Transpa-
renz. Wir fordern die Bundesregierung auf, im ersten Halbjahr 2024 zu prüfen, wie der faire Zugang zum Ba-
siskonto für alle ermöglicht werden kann und falls nötig, notwendige Anpassungen vorzunehmen.“ 


„Die Koalitionsfraktionen bitten die Bundesregierung, die tatsächliche Nutzung der erweiterten Anlagemöglich-
keiten durch in Deutschland aufgelegte Investmentfonds in Kryptowerte, insbesondere im Hinblick auf Verbrau-
cherschutzaspekte, zu evaluieren und dem Bundestagsfinanzausschuss darüber bis Ende 2025 einen Bericht vor-
zulegen.“ 


„Die Koalitionsfraktionen haben sich darauf geeinigt, Maßnahmen zur Investition von Investmentfonds in Erneu-
erbare-Energien-Anlagen ganzheitlich angehen zu wollen. Dafür werden wir die Aufnahme von Regelungen zur 
direkten Investition von Investmentfonds in Erneuerbare-Energien-Anlagen oder in Freiflächenanlagen im Zuge 
des Jahressteuergesetzes 2024 behandeln. Dies umfasst sowohl aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Kapitalanla-
gegesetzbuch sowie – sofern erforderlich – flankierende steuerliche Regelungen. Im Rahmen dieses Gesetzge-
bungsverfahrens soll ebenfalls geprüft werden, ob neben dem Erwerb solcher Grundstücke auch andere Nutzungs-
arten wie Pacht oder Erbbaurechte unter Beachtung des Anlegerschutzes zugelassen werden.“ 


„Zur Berücksichtigung von Startup-Unternehmen, die sich Konzernstrukturen bedienen, wird festgehalten, dass 
die Auswirkungen des Entfalls der Konzernklausel von der Bundesregierung weiter geprüft werden im Bedarfsfall 
die Bundesregierung aufgefordert wird, hierzu im Jahressteuergesetz 2024 gesetzgeberisch tätig zu werden.“ 


Die Fraktion der CDU/CSU betonte, das Zukunftsfinanzierungsgesetz habe sich seit den von Bundesjustizmi-
nister Marco Buschmann und Bundesfinanzminister Christian Lindner vorgelegten Eckpunkten über den Refe-
rentenentwurf bis hin zu den heute vorliegenden Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen immer weiter ver-
schlechtert. Vom ambitionierten Ziel „die Zukunft zu finanzieren“ habe man sich weit entfernt. 
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Man müsse anerkennen, dass mit Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen durch die Erhöhung der Einkom-
mensgrenzen bei der Arbeitnehmer-Sparzulage das wichtige Thema der Vermögensbildung bei Beziehern niedri-
ger und mittlerer Einkommen adressiert werde. Offensichtlich habe die öffentliche Anhörung dazu beigetragen, 
dieses Thema wieder aufzugreifen, nachdem es aus dem ursprünglichen Referentenentwurf gestrichen worden 
sei. Die Fraktion der CDU/CSU habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Anlegerseite im Gesetzentwurf 
nicht vergessen werden dürfe. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund eines verstärkten Handlungsbedarfes 
bei der Vermögensbildung privater Haushalte in Deutschland im europäischen Vergleich. 


Der Gesetzentwurf enthalte einige richtige Regelungen. Dazu gehöre die Schaffung eines modernen Kapital-
marktrechtes zur Erleichterung von Börsengängen. Doch würden die vorliegenden Maßnahmen wahrscheinlich 
nicht ausreichen, um tatsächlich mehr Börsengänge nach Deutschland zu verlagern. Es gebe Gründe, weswegen 
deutsche Unternehmen den Börsengang in den vergangenen Jahren eher in den USA als in Deutschland gewagt 
hätten. Dafür gebe es auch aktuelle Beispiele. Es sei ebenfalls richtig, die Bedingungen für Start-ups, insbesondere 
die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu verbessern. 


Der Gesetzentwurf lasse aber viele notwendige Maßnahmen vermissen, um die ökologische und digitale Trans-
formation der deutschen Wirtschaft zu finanzieren und den Finanzplatz Deutschland weiterzuentwickeln. Die 
Hoffnung, dass der Finanzplatz Deutschland durch den Brexit einen gewaltigen Schub bekommen würde, habe 
sich bisher nicht erfüllt. Offensichtlich seien weiterhin London und auch Paris und Amsterdam attraktive Alter-
nativen. Es gebe in diesem Bereich noch viel zu tun. 


Die Fraktion der CDU/CSU verwies auf ihren Änderungsantrag zum Gesetzentwurf und ihren Entschließungsan-
trag. Darin könne man den offenen Handlungsbedarf und die verpassten Gelegenheiten im Rahmen des Zukunfts-
finanzierungsgesetzes aus Sicht der Fraktion der CDU/CSU nachlesen. 


Sie problematisierte, dass Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen bei der AGB-Bereichsausnahme zwar die 
Zentralbanken anderer EU-Mitgliedstaaten sowie die EZB einschließe, nicht aber weitere zentrale Akteure des 
Kapitalmarktes wie beispielsweise Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds. Die Fraktion der CDU/CSU 
schlage außerdem vor, auch ausländische Marktteilnehmer in die Regelung aufzunehmen. 


Bei der Regelung zur AGB-Bereichsausnahme hätte die Fraktion der CDU/CSU eine Klarstellung zur Vermei-
dung von Zweifeln über die Erfassung ausländischer Marktteilnehmer befürwortet. Außerdem sollte der Kreis der 
erfassten Marktteilnehmer um weitere zentrale Akteure im Kapitalmarkt, darunter Versicherungsunternehmen 
(inkl. Rückversicherungsunternehmen) und Pensionsfonds erweitert werden. 


Außerdem schlug die Fraktion der CDU/CSU vor, die Hürden hinsichtlich der Zustimmung der Anteilseigner 
einer Börsenmantelaktiengesellschaft zur Übernahme eines Zielunternehmens auf 75 Prozent zu senken. Dies 
würde eine Angleichung an internationale Standards bedeuten. 


Die mit Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen vorgesehene Begrenzung des steuerfreien Höchstbetrags bei 
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen auf 2 000 Euro sei falsch. In Anbetracht der hohen Inflationsraten und internati-
onaler Standards sollte der Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sogar auf 10 000 Euro erhöht werden, 
um so eine nachhaltige Anreizwirkung zu erzielen.  


Auch wäre es sinnvoll gewesen, an der ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung, dass Immobilien-
fonds in Grundstücke investieren könnten, die der Erzeugung erneuerbarer Energien dienten, festzuhalten. Aller-
dings wäre dafür die Schaffung einer entsprechenden steuerlichen Regelung im Investmentsteuergesetz notwen-
dig gewesen. Dies wäre sinnvoller gewesen, als die Regelung einfach zu streichen. Man sei gespannt, ob für diese 
Frage im Jahressteuergesetz 2024 eine Lösung gefunden werde. 


Die Fraktion der CDU/CSU begrüßte, dass die Koalition zumindest an der Erweiterung der Umsatzsteuerbefrei-
ung bei der Verwaltung von Investmentfonds festhalte. Nach ihrem Verständnis, das sich auch in der Gesetzes-
begründung widerspiegle, sei die ursprüngliche Regelung, die eine Umsatzsteuerbefreiung auch für Konsortial-
kredite vorgesehen habe, aufgrund der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie zwingend geboten, um unionsrechtli-
che Vorgaben umzusetzen. Der einschlägige Artikel 135 der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie sehe eigentlich 
keine Optionen vor. Offensichtlich gebe es beim Bundesministerium der Finanzen und den Koalitionsfraktionen 
uneinheitliche Auffassungen, wie die Mehrwertsteuersystemrichtlinie in diesem Punkt aufzufassen sei. Außerdem 
werde im Gesetzentwurf ausgeführt, dass der Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiungen den Finanzstandort 
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Deutschland erheblich schwächen würde. Mit der nun vorgesehenen Herausnahme der Konsortialkredite durch 
Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen werde dieser wettbewerbliche Aspekt ignoriert. 


Die Fraktion der CDU/CSU begrüßte außerdem, dass mit Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen die vinku-
lierten Anteile bei der Lösung der Dry-Income-Problematik einbezogen würden. Dies sei eine wesentliche Ver-
besserung des Gesetzentwurfs. Allerdings sei es bedauerlich, dass gleichzeitig die Konzernklausel in §19a EstG 
wieder gestrichen worden sei. Auch dies wäre eine wesentliche Verbesserung gewesen. Auf diese Weise komme 
es nun zu einer Ungleichbehandlung mit Blick auf § 39 EstG. 


Sie problematisierte die in Änderungsantrag 3 vorgesehene Einführung einer cooling-off-Periode für den Ab-
schluss von Restschuldversicherungen mit Blick auf die bis 2025 umzusetzende revidierte EU-Verbraucherkre-
ditrichtlinie, mit der Kopplungs- und Bündelungsgeschäfte im Kontext von Verbraucherkrediten weitgehend har-
monisiert würden. Es sei unklar, ob die von den Koalitionsfraktionen vorgelegte Änderung vor diesem Hinter-
grund EU-rechtskonform sei. 


Insgesamt bleibe der geänderte Gesetzentwurf hinter seinem im Namen deutlich gemachten Anspruch zurück, die 
Finanzierung zukunftssichernder Investitionen zu sichern. Für die Finanzierung der ökologischen und digitalen 
Transformation seien zusätzliche Anstrengungen notwendig. Dennoch enthalte der Gesetzentwurf einige wichtige 
und richtige Schritte, so dass man ihm insgesamt zustimme. 


Die Fraktion der AfD kritisierte das Gesetzgebungsverfahren. Die zehn Änderungsanträge der Koalitionsfrakti-
onen hätten die Oppositionsfraktionen erst am Abend des vorvergangenen Tages erreicht. Die Zeit reiche nicht 
aus, sich angemessen mit diesen Änderungen zu beschäftigen. Das Verfahren sei ein Zeichen dysfunktionaler und 
unprofessioneller Regierungs- und Gesetzgebungsarbeit der Ampelkoalition. 


Sie kritisierte den Titel des vorliegenden Gesetzentwurfs als „Marketing“. Sie rate der Koalition zu Gesetzestiteln, 
die auch den Inhalten der Gesetze entsprächen. 


Im vorliegenden Gesetzentwurf seien einige sinnvolle Regelungen enthalten. Dazu gehöre der erleichterte Zugang 
zum Kapitalmarkt für Neugründungen und kleinere Unternehmen durch einen erleichterten Börsengang. Auch 
die Erhöhung des Freibetrags für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen begrüße man, obwohl sie im Vergleich zum 
Gesetzentwurf deutlich zu gering ausfalle. Die Fraktion der AfD befürworte statt einer Grenze von 2 000 Euro 
eine Erhöhung auf 10 000 Euro. Außerdem begrüßte die Fraktion der AfD die vorgesehene Lösung der Dry-
Income-Problematik. 


Es gebe hingegen andere Regelungen im Gesetzentwurf, die die Fraktion der AfD ablehne. Dazu gehöre die Ein-
führung von Mehrstimmrechtsaktien. Diese schränkten die Rechte anderer Investoren ein und führten zu einer 
steigenden Komplexität der Eigentümerstruktur. 


Die Fraktion der AfD befürworte zur Förderung der Aktienkultur und der Vermögensbildung ein freies Aktien-
sparen mit Entgeltumwandlung und langer Haltefrist, wie es heute bei der betrieblichen Altersvorsorge praktiziert 
werde. Dies würde der Kleinanlage am deutschen Aktienmarkt und dem Finanzplatz Deutschland einen großen 
Schub geben. 


Der Gesetzentwurf betreibe Mikromanagement mit Hilfe vieler Einzelmaßnahmen, statt einfache, übersichtliche 
und attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen. Er sei ein typisches Beispiel für das Sprichwort „Viele Köche 
verderben den Brei“. 


Insgesamt enthielt sich die Fraktion der AfD zum vorliegenden Gesetzentwurf. 


Die Fraktion DIE LINKE. unterstrich, der mit dem Gesetz erhobene Anspruch, Zukunftsinvestitionen zu för-
dern, werde nicht eingelöst. Die Stellschrauben würden teilweise sogar in die falsche Richtung gedreht. Die För-
derung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung begünstige nur einen Bruchteil der Beschäftigten in Deutschland. Der 
Großteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bleibe von der Förderung ausgeschlossen. Stattdessen wäre es 
zielführender, die immaterielle Beteiligung der Beschäftigten, also die gesetzliche Mitbestimmung - wie im Ko-
alitionsvertrag angekündigt - zu stärken. Stattdessen drohe die gesetzliche Mitbestimmung durch die Einführung 
einer Börsenmantelgesellschaft, insbesondere in der Rechtsform der nun zulässigen Europäischen Gesellschaft, 
eher noch ausgehöhlt zu werden. So habe auch der DGB diese Umwandlungsmöglichkeit in die Rechtsform einer 
Europäischen Gesellschaft als wesentliche „Vermeidungskonstruktion“ und als einen „Brandbeschleuniger der 
Mitbestimmungsvermeidung“ kritisiert. 
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Völlig sinnlos sei für die Fraktion DIE LINKE. darüber hinaus die vorgesehene Umsatzsteuerbefreiung für Ver-
waltungsleistungen von alternativen Investmentfonds, von denen hohe Risiken für die Finanzmarktstabilität aus-
gingen. Auch in Anbetracht der vielen negativen Erfahrungen mit der Branche wäre es vielmehr angezeigt, in der 
Europäischen Union auf eine Beseitigung der einschlägigen Steuerbefreiungen hinzuwirken. 


Die Fraktion DIE LINKE. lehne den vorliegenden Gesetzentwurf ab, der auch durch die von den Koalitionsfrak-
tionen eingebrachten Änderungsanträge nicht entscheidend verbessert worden sei. Das Vorhaben nütze nur weni-
gen Gruppen und beanspruche dabei erhebliche öffentliche Mittel. 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen brachten insge-
samt 10 Änderungsanträge auf Ausschussdrucksachen 20(7)460 bis 20(7)469 ein. 


Voten der Fraktionen: 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Zahlungskonten-Vergleichswebsite) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (Keine Investition von Investmentfonds in Erneuerbare-Energien-
Anlagen) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Verbraucherdarlehensvertrag und Restschuldversicherung – zeitli-
che Entkopplung) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU 


Enthaltung: AfD 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Streichung Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Krediten 
und Kreditsicherheiten durch die Kreditgeber) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: -
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Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Steuerfreier Höchstbetrag nach § 3 Nummer 39 EStG von 2 000 
Euro) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen (Regelung zum Lohnzufluss bei vinkulierten Anteilen) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: CDU/CSU, DIE LINKE. 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen (Arbeitnehmer-Sparzulage) 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen (AGB-Bereichsausnahme) 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: AfD, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen (Übergangsregelung Crowdfunding) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


Änderungsantrag 10 der Koalitionsfraktionen (redaktionelle Korrekturen) 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


Vom Ausschuss abgelehnter Änderungsantrag 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte zum Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 folgenden Ände-
rungsantrag auf Ausschussdrucksache 20(7)425 ein: 


Stichwort: 


Start-up, AGB, Schwarmfinanzierung, Aktien, Mehrstimmrechtsaktien, Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Dry In-
come, Investmentfonds 
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Änderung: 


1. „Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:


„Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Spruchverfahrensgesetzes 


Artikel 2 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 


Artikel 3 Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 


Artikel 4 Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung 


Artikel 5 Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 


Artikel 6 Änderung der Marktzugangsangabenverordnung 


Artikel 7 Änderung der Wertpapierhandelsanzeigeverordnung 


Artikel 8 Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 


Artikel 9 Änderung der WpÜG-Angebotsverordnung 


Artikel 10 Änderung des Wertpapierprospektgesetzes 


Artikel 11 Änderung des Börsengesetzes 


Artikel 12 Änderung des Vermögensanlagengesetzes 


Artikel 13 Änderung des Aktiengesetzes 


Artikel 14 Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 


Artikel 15 Änderung des Depotgesetzes 


Artikel 16 Änderung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 


Artikel 17 Änderung des Einkommensteuergesetzes 
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Artikel 18 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 19 Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 


Artikel 20 Änderung des Kreditwesengesetzes 


Artikel 21 Änderung der Inhaberkontrollverordnung 


Artikel 22 Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 


Artikel 23 Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum 
Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht 


Artikel 24 Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung 


Artikel 25 Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung 


Artikel 26 Änderung des Zahlungskontengesetzes 


Artikel 27 Änderung des Zahlungsdienstaufsichtsgesetzes 


Artikel 28 Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes 


Artikel 29 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 


Artikel 30 Änderung des Geldwäschegesetzes 


Artikel 31 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 


Artikel 32 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Artikel 33 Inkrafttreten“ 
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2. Artikel 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


‚Artikel 2 


Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 


Nach § 310 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I, S. 738), 
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
72) geändert worden ist, wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Die §§ 305 Abs. 2 und 3, § 307, § 308 und § 309 sind nicht anzu-
wenden auf Verträge über Geschäfte nach Satz 2, wenn ein Unternehmer das 
Geschäft, das Gegenstand des Vertrages ist, rechtmäßig tätigt und den Vertrag 
geschlossen hat mit 


1. einem Unternehmer, der solche Geschäfte am Ort seines Sitzes oder einer 
Niederlassung rechtmäßig tätigt, 


2. einem großen Unternehmer im Sinne des Satzes 4, der Geschäfte nach 
Satz 2 am Ort seines Sitzes oder einer Niederlassung rechtmäßig tätigt; 
rechtmäßig im Sinne dieses Satzes sind solche Geschäfte, die ein Unter-
nehmen im Rahmen seiner beaufsichtigten Tätigkeit in zulässiger Weise 
abschließen kann. 


Geschäfte nach Satz 1 sind 


1. Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes, 


2. Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 des Kreditwe-
sengesetzes, 


3. Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 2 des Wertpapierin-
stitutsgesetzes und Wertpapiernebendienstleistungen im Sinne des § 2 Ab-
satz 3 des Wertpapierinstitutsgesetzes, 


4. Zahlungsdienste im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes, 


5. Geschäfte von Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 20 Absatz 2 und 
3 des Kapitalanlagegesetzbuchs und 
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6. Geschäfte von Börsen und ihren Trägern nach § 2 Absatz 1 des Börsen-
gesetzes und


7. Geschäfte der in § 1 Absatz 1 Nrn. 1, 2, 3 und 5 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes genannten Unternehmen und Einrichtungen.


8. Geschäfte über Verwahrstellendienstleistungen und -nebenleistungen ge-
mäß § 68 Absatz 1 und § 80 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches.


 Satz 1 gilt entsprechend für Geschäfte vergleichbarer ausländischer Unter-
nehmen. 


Ein Unternehmer ist als großer Unternehmer nach Satz 1 Nummer 2 anzuse-
hen, wenn er in jedem der beiden Kalenderjahre vor dem Vertragsschluss zwei 
der drei folgenden Merkmale erfüllt hat: 


1. er hat im Jahresdurchschnitt nach § 267 Absatz 5 des Handelsgesetzbuchs
jeweils mindestens 250 Arbeitnehmer beschäftigt,


2. er hat jeweils Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro erzielt, oder


3. seine Bilanzsumme nach § 267 Absatz 4a des Handelsgesetzbuchs hat sich
jeweils auf mehr als 43 Millionen Euro belaufen.


 Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die folgenden Stellen eine der beiden Ver-
tragsparteien sind: 


1. die Deutsche Bundesbank,


2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau,


3. eine Stelle der öffentlichen Schuldenverwaltung nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 3a des Kreditwesengesetzes,


4. eine auf der Grundlage der §§ 8a und 8b des Stabilisierungsfondsgesetzes
errichtete Abwicklungsanstalt,


5. die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zent-
ralbank, die Europäische Investitionsbank oder eine vergleichbare inter-
nationale Finanzorganisation sowie Zentralbanken anderer Staaten.“
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Artikel 3 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 


 Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 
1997 I S. 1061), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, wird folgender § … [einsetzen: nächste 
bei der Verkündung freie Zählbezeichnung] angefügt: 


„§ [einsetzen nächste bei der Verkündung freie Zählbezeichnung] 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden 
Investitionen 


Auf ein Schuldverhältnis, das vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 32 Absatz 1] entstanden ist, ist § 310 des Bürgerlichen Gesetzes-
buchs in der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem In-
krafttreten nach Artikel 32 Absatz 1] geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
Die Vertragsparteien können die Anwendbarkeit des § 310 des Bürgerlichen 
Gesetzesbuchs in der nach Inkrafttreten geltenden Fassung auf von ihnen nach 
Inkrafttreten fortgeführte Schuldverhältnisse vereinbaren.“ ‘ 


3. Artikel 5 Nummer 6 wird wie folgt geändert: 


a) § 32c wird wie folgt geändert: 


aa) In Absatz 1 werden die Wörter „aufgrund von Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit“ gestrichen. 


bb) In Absatz 2 werden die Wörter „aufgrund von Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit“ gestrichen. 


cc) In Absatz 3 werden die Wörter „aufgrund von Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit“ gestrichen. 


dd) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


  „(5) Nach Absatz 1 oder 4 kann nicht in Anspruch ge-
nommen werden, wer nachweist, dass er die Unrichtigkeit von oder 
die Irreführung durch Informationen im Anlagebasisinformations-
blatt nach Absatz 1 Nummer 1 oder das Fehlen wichtiger Informati-
onen nach Absatz 1 Nummer 2 oder das Fehlen einer Risikowarnung 
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nach Absatz 1 Nummer 3 nicht gekannt hat und dass diese Unkennt-
nis nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht.“ 


b) § 32d wird wie folgt geändert:


aa) In Absatz 1 werden die Wörter „aufgrund von Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit“ gestrichen. 


bb) In Absatz 2 werden die Wörter „aufgrund von Vorsatz und Fahrläs-
sigkeit“ gestrichen. 


cc) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:


„(3) Nach Absatz 1 kann nicht in Anspruch genommen 
werden, wer nachweist, dass er die Unrichtigkeit von oder die Irre-
führung durch Informationen im Anlagebasisinformationsblatt auf 
Ebene der Plattform nach Absatz 1 Nummer 1 oder das Fehlen wich-
tiger Informationen nach Absatz 1 Nummer 2 oder das Fehlen der 
abzugebenden Erklärung nach Absatz 1 Nummer 3 nicht gekannt hat 
und dass diese Unkenntnis nicht auf grober Fahrlässigkeit beruht.“ 


4. Artikel 11 Nummer 8 wird wie folgt geändert:


§ 46 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) Der Beschluss über die Entscheidung nach Absatz 1 bedarf 
der einfachen Stimmenmehrheit. Das Stimmrecht der Initiatoren im Sinne 
des § 44 Absatz 6 ist dabei ausgeschlossen.“ 


5. Artikel 13 wird wie folgt geändert:


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:


‚1.  § 8 wird wie folgt gefasst:


„§8 
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Form und Mindestbeträge der Aktien 


(1) Die Aktien können entweder als Nennbetragsaktien oder als Stück-
aktien begründet werden. 


(2) Nennbetragsaktien müssen auf Bruchteile eines Euros, mindestens 
jedoch einen Euro Cent lauten. Aktien über einen geringeren Nennbetrag 
sind nichtig. Für den Schaden aus der Ausgabe sind die Ausgeber den In-
habern als Gesamtschuldner verantwortlich. Höhere Aktiennennbeträge 
müssen auf volle Euro Cent lauten. 


(3) Stückaktien lauten auf keinen Nennbetrag. Die Stückaktien einer 
Gesellschaft sind am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt. Der auf 
die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf ei-
nen Euro Cent nicht unterschreiten. Absatz 2 Satz 2 und 3 findet entspre-
chende Anwendung. 


(4) Der Anteil am Grundkapital bestimmt sich bei Nennbetragsaktien 
nach dem Verhältnis ihres Nennbetrags zum Grundkapital, bei Stückaktien 
nach der Zahl der Aktien. 


(5) Die Aktien sind unteilbar. 


(6) Diese Vorschriften gelten auch für Anteilscheine, die den Aktionä-
ren vor der Ausgabe der Aktien erteilt werden (Zwischenscheine).“ ‘ 


b) Die bisherige Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 


‚9.  Nach § 135 wird folgender § 135a eingefügt: 


„§135a 


Mehrstimmrechtsaktien 


(1) Die Satzung kann Namensaktien mit Mehrstimmrechten vor-
sehen. Die Mehrstimmrechte dürfen höchstens das Zehnfache des Stimm-
rechts nach § 134 Absatz 1 Satz 1 betragen. Ein Beschluss der Hauptver-
sammlung zur Ausstattung oder Ausgabe von Aktien mit Mehrstimmrech-
ten bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Be-
schlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Bei börsennotierten 
Gesellschaften kann die Satzung Fristen für das Erlöschen der Mehr-
stimmrechte vorsehen. Bei börsennotierten Gesellschaften sowie Gesell-
schaften, deren Aktien in den Handel im Freiverkehr nach § 48 des Bör-
sengesetzes einbezogen sind, erlöschen die Mehrstimmrechte im Fall der 
Übertragung der Aktie. 
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(2) Die Satzung kann weitere Erfordernisse aufstellen.


(3) Bei Beschlüssen nach § 119 Absatz 1 Nummer 5 sowie § 142
Absatz 1 berechtigen Mehrstimmrechtsaktien zu nur einer Stimme.“ ‘ 


c) Die bisherigen Nummern 1 bis 14 werden Nummern 2 bis 15.


6. Artikel 17 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa wird wie folgt gefasst:


„Im Satzteil vor Satz 2 wird die Angabe „1 440 Euro“ durch die Angabe
„10 000 Euro“ ersetzt.“


b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:


aa) Buchstabe a wird wie folgt geändert:


i. Vor dem Doppelbuchstabe aa wird folgender Doppelbuch-
stabe aa eingefügt:


‚aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Ein Vorteil im Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gilt in 
diesem Fall auch dann als zugeflossen, wenn es dem Arbeitneh-
mer rechtlich unmöglich ist, über die Vermögensbeteiligungen zu 
verfügen.“ ‘ 


ii. Die bisherigen Doppelbuchstaben aa und bb werden zu Dop-
pelbuchstaben bb und cc.


bb) Buchstabe d wird wie folgt gefasst: 


‚d) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 4a und 4b eingefügt: 


„(4a) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 kann der Arbeitge-
ber die Lohnsteuer in den dort genannten Fällen mit einem 
Pauschsteuersatz von 25 Prozent erheben. Absatz 4 Satz 2 und 3 ist 
nicht anzuwenden; Absatz 4 Satz 4 bis 6 und § 40 Absatz 3 sind an-
zuwenden. 
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(4b) Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 findet keine Anwen-
dung, wenn der Arbeitgeber spätestens mit der dem betreffenden Er-
eignis folgenden Lohnsteuer-Anmeldung unwiderruflich erklärt, bei 
Eintritt des in Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 genannten Ereignisses für 
die betreffende Lohnsteuer zu haften (§ 42d), ohne sich der Haftung 
durch eine Anzeige nach § 38 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit § 
42d Absatz 2 entziehen zu können. Eine Haftungsinanspruchnahme 
erfordert dann keine weitere Ermessensprüfung durch das Betriebs-
stättenfinanzamt mehr. Bei Eintritt des in Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
genannten Ereignisses kann auch von der Möglichkeit der Pausch-
besteuerung nach Absatz 4a Gebrauch gemacht werden.“ ‘ 


c) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 


‚4. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4a wird folgender Absatz 4b eingefügt: 


„(4b) In den Fällen des § 3 Nummer 39 gehören die steu-
erfreien geldwerten Vorteile nicht zu den Anschaffungskosten bei 
der Ermittlung des Gewinns nach Absatz 4 Satz 1, wenn die Vermö-
genbeteiligung innerhalb von drei Jahren veräußert oder unentgelt-
lich übertragen wurde.“ 


b) Absatz 6 Satz 4 bis 6 werden gestrichen.‘ 


7. Artikel 29 Nummer 7 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Buchstabe a werden folgende Buchstaben b und c angefügt: 


‚b) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 3a folgende Nummer 3b ein-
gefügt: 


„3b. das Pacht- oder sonstige schuldrechtliche Nutzungsrecht an 
einem in Nummer 3a genannten Grundstück, wenn es durch 
eine Dienstbarkeit oder eine vergleichbare dingliche Rechts-
position besichert ist und wenn zur Zeit des Erwerbs der Wert 
der Anlagen zur Erzeugung, zum Transport oder zur Speiche-
rung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien, 
die aufgrund solcher schuldrechtlicher Nutzungsrechte er-
richtet werden oder bereits errichtet wurden, zusammen mit 
dem Wert der Grundstücke nach Nr. 3a und Erbbaurechten an 
Grundstücken nach Nr. 3a, die sich bereits im Sondervermö-
gen befinden, 15 Prozent des Wertes des Sondervermögens 
nicht übersteigt.“ 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/9363 – 120 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 


c) Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:


„4. Erbbauchrechte unter den Voraussetzungen der Nummern 1 
bis 3a.“ ‘ 


b) Die bisherigen Buchstaben b bis d werden zu Buchstaben d bis f.


8. Artikel 32 wird wie folgt gefasst:


‚Artikel 32 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


§ 26 Nummer 7a des Investmentsteuergesetzes vom 19. Juli 2016 (BGBl. I
S. 1730), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:


„Die Einnahmen aus einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung im 
Sinne des § 15 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 betragen in einem Geschäftsjahr 
weniger als 5 Prozent der gesamten Einnahmen des Investmentfonds. Erzielt 
der Investmentfonds Einnahmen aus der Erzeugung oder Lieferung von Strom, 
die im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung von Immobilien 
stehen und 


a) aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien im Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes o-
der


b) aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahr-
räder stammen,


erhöht sich die Grenze des Satzes 1 auf 100 Prozent, wenn die Grenze des 
Satzes 1 nur durch diese Einnahmen überschritten wird.“ ‘ 


9. Artikel 33 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) Artikel 16 Nummer 11 tritt am 1. Mai 2024 in Kraft.“ 


b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
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„(4) Artikel 16 Nummer 13 und 17 treten am 1. November 2025 
in Kraft.““ 


 


Begründung 


„Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung der Nummer 8 (Erweiterung und Änderung der Inhaltsübersicht). 


Zu Nummer 2 (Artikel 2 und 3) 


Änderungen am Artikel 2 dienen der Erweiterung des Kreises der erfassten Marktteilnehmer um weitere zentrale 
Akteure im Kapitalmarkt, darunter Versicherungsunternehmen (inkl. Rückversicherungsunternehmen) und Pen-
sionsfonds im Interesse der Konsistenz und Vermeidung einer systemwidrigen Lücke, der Klarstellung zur Ver-
meidung von Zweifeln über die Erfassung ausländischer Marktteilnehmer, die nicht unmittelbar den in § 310 Abs. 
1a Satz 2 BGB-E unterliegen, der Klarstellung zur Erfassung von Zentralbanken anderer Staaten, der Verringe-
rung von Komplexität und Vermeidung von erheblichen Rechtsunsicherheiten bei der praktischen Anwendung, 
die durch das Regelungskonzept mit der Unterscheidung zwischen „großen“ und nicht „großen“ regulierten fi-
nanziellen Marktteilnehmern und einer daran anknüpfenden Verengung des sachlichen Anwendungsbereiches bei 
Geschäften entstehen und der Klarstellung zur Reichweite der Bereichsausnahme. 


Die Änderung am Artikel 3 folgt dem Interesse der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit und zur Vermeidung einer 
sinnwidrigen Aufspaltung von Vertragsverhältnissen, indem es den Vertragsparteien ermöglicht wird, die Geltung 
der Neuregelung ausdrücklich und einvernehmlich auf bereits vor Inkrafttreten bestehende und von ihnen fortge-
führte Vertragsbeziehungen zu erstrecken. 


Zu Nummer 3 (Artikel 5) 


Die Regelungen im Gesetzentwurf in Bezug auf die Haftungsregeln der §§ 32c, 32d Wertpapierhandelsgesetz 
(nach der ECSP-Verordnung) bleiben insbesondere für Projektträger und Dienstleister im Bereich des Crowd-
funding weiterhin problematisch, da eine Haftung bereits bei fahrlässigem Verhalten eintritt. Schwarmfinanzie-
rungen werden durch diese Regulierung möglicherweise gehemmt. 


Eine vollständige Anpassung an die Haftungsregelungen im Wertpapierprospektgesetz für Wertpapierinformati-
onsblätter und im Vermögensanlagegesetz für Vermögensanlageinformationsblätter ist daher angezeigt.  


Auch aus Sicht des Anlegers ist eine solche Anpassung des Haftungsregimes vorteilhaft. Hier gilt eine Beweis-
lastumkehr, das heißt Emittenten müssen nachweisen können, dass sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. 
Dies dient dem Anlegerschutz, da der Anleger regelmäßig keinen Zugriff auf interne Dokumente des Emittenten 
hat, um im Fall eines Schadens eine leichte Fahrlässigkeit nachzuweisen. 


Zu Nummer 4 (Artikel 11) 


Die derzeit vorgesehene Zustimmungspflicht zur Übernahme eines Zielunternehmens von 75 Prozent auf einer 
Hauptversammlung stellt im internationalen Vergleich einen Wettbewerbsnachteil dar. Um als Standort für 
SPACs tatsächlich attraktiv zu werden, sollte diese Vorgabe an Standards internationaler Finanzplätze (in den 
USA üblicherweise 60 Prozent Zustimmungspflicht) angeglichen werden. Da SPAC-Sponsoren sich der Vorteile 
und Risiken ihres Investments bewusst sind und bei ausbleibender Unterstützung einer Zielübernahme ihre Anteile 
zurückgeben können, ist eine Absenkung der Zustimmungspflicht vertretbar. 


Zu Nummer 5 (Artikel 13) 


Zu Buchstabe a 


Durch die Absenkung des Mindestnennwerts von Aktien können Wachstumsunternehmen mit geringerem Grund-
kapital mehr Aktien ausgeben und die Handelbarkeit der Unternehmensanteile wird erleichtert. Die Ausgabe von 
Aktien zum Mindestnennwert von einem Euro, wie es nach deutschem Recht bislang vorgesehen ist, kann Kapi-
talerhöhungen durch Wachstumsunternehmen bedeutend erschweren, da deren Aktienkurse sich in der Anfangs-
zeit häufig volatil um den Mindestnennwert bewegen. 
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Zu Buchstabe b 


Eine vorauszusetzende einstimmige Mehrheit zur Einführung von Mehrstimmrechtsaktien in einem Unternehmen 
ist in der Realität wenig praktikabel und nicht verhältnismäßig, da sie in den meisten Fällen faktisch eine Einfüh-
rung von Mehrstimmrechtsaktien unmöglich macht. Stattdessen sollte eine satzungsändernde Mehrheit ausrei-
chen, die den Minderheitenschutz von Aktionären weiterhin gewährleistet. Zudem stellt die Einstimmigkeitspflicht 
einen internationalen Wettbewerbsnachteil dar. Die Schaffung einer „sunset clause“ (§ 135a Abs. 2 AktG-E), 
nachdem Mehrstimmrechte nach zehn Jahren erlöschen und ein weiteres Mal um zehn Jahre verlängert werden 
können, bietet keinen Mehrwert und stellt einen Nachteil gegenüber ausländischen Kapitalmärkten dar; dies hat 
besondere Tragweite dadurch, dass durch die Einführung von Mehrstimmrechtsaktien gerade die Attraktivität für 
Börsengänge in Deutschland gestärkt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich eigentlich 
erhöht werden sollen. Stattdessen sollte Entscheidung darüber den Aktionären eines Unternehmens obliegen. 


Zu Nummer 6 (Artikel 17) 


Zu Buchstabe a 


Die Erhöhung des Freibetrags für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen auf 5.000 Euro, wie im Kabinettsentwurf vor-
gesehen, ist angesichts der aktuellen Inflationsraten und internationalen Standards – exemplifiziert durch das 
spanische Startup-Gesetz mit einem Freibetrag von 50.000 Euro für Aktienoptionen – noch nicht ausreichend, um 
eine nachhaltige Anreiz- und Incentivierungswirkung zu erzielen. 


Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa 


Es ist eine Klarstellung notwendig, dass bei Zuteilung vinkulierter Anteile ein Zufluss von Arbeitslohn vorliegt. 
Andernfalls würde aufgrund der im Startup-Kontext fast ausschließlichen Gewährung vinkulierter Anteile der 
Zweck des § 19a Einkommensteuergesetz, die Förderung von Startups durch Verbesserung der Mitarbeiterge-
winnung und -bindung (Referentenentwurf Zukunftsfinanzierungsgesetz, Seite 110), verfehlt. 


Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe bb 


Die Implementierung einer Pauschalbesteuerung in Höhe von 25 Prozent im Rahmen des Zukunftsfinanzierungs-
gesetzes ist zwingend erforderlich, um die nationalen Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen 
deutlich aufzuwerten und somit eine konkurrenzfähige Stellung insbesondere im internationalen Vergleich sicher-
zustellen. Des Weiteren würde ohne eine derartige konstruktive Weiterentwicklung der bereits im Jahr 2021 durch 
das Fondsstandortgesetz etablierten Regelungen das Potential des Zukunftsfinanzierungsgesetzes ungenutzt blei-
ben und somit essenzielle Chancen zur effektiven Anwendbarkeit verfehlen. 


Zu Buchstabe c 


Die Aufhebung der gesonderten Verlustverrechnungskreise für Verluste aus der Veräußerung von Aktien sowie 
für Verluste aus Termingeschäften und aus Forderungsausfällen im Privatvermögen, wie im Eckpunktepapier 
zum Zukunftsfinanzierungsgesetz gefordert, zielt darauf ab, eine essenzielle Vereinfachung im Abgeltungssteuer-
verfahren herbeizuführen. Diese Maßnahme soll nicht nur für eine strukturelle Verschlankung und Effizienzstei-
gerung des Verfahrens sorgen, sondern auch zu einer Reduzierung des administrativen und bürokratischen Auf-
wands für die beteiligten Akteure beitragen. 


Zu Nummer 7 (Artikel 29) 


Zu Buchstabe a 


Die bestehende Fassung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes bedarf einer Überarbeitung, um eine klare und kohä-
rente Regulierung der Anlagegrenzen für Kapitalverwaltungsgesellschaften in EE-Anlagen zu gewährleisten, in-
dem unterschiedliche Bestimmungen für Eigentums- und Erbbaurechtsfälle (gemäß § 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a 
bzw. Nr. 5 Kapitalanlagegesetzbuch) harmonisiert werden und sicherstellen, dass die investierbaren Mittel, un-
geachtet der Form des Grundstücksrechts, einheitlich und im Einklang mit den gesetzgeberischen Absichten li-
mitiert sind. 
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Zu Buchstabe b 


Angesichts der vorgebrachten Praxisrelevanz zeigt sich eine unerlässliche Notwendigkeit zur Modifikation des 
aktuellen Kapitalanlagegesetzbuches, insbesondere im Hinblick auf die Erlaubnis für Immobilienfonds, sog. Frei-
flächenanlagen zu erwerben und zu betreiben. Die herrschende Realität, in welcher Grundstücke, insbesondere 
jene im Eigentum von Landwirten, vielfach nicht zum Kauf angeboten werden und somit Mitglieder unserer Ver-
einigung diese nicht erwerben können, resultiert in einer gängigen Praxis von Nutzungsverträgen über die be-
treffenden Grundstücke, auf denen EE-Anlagen platziert und betrieben werden. Daher erscheint es imperativ, das 
Gesetz um den „Pachtfall“ zu ergänzen, um eine reale Marktkonformität zu gewährleisten und sicherzustellen, 
dass die regulative Maßnahme nicht an den tatsächlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen der Marktteilnehmer 
vorbeigeht. 


Zu Nummer 8 (Artikel 32) 


Durch das Aufheben der Begrenzung der Einnahmen aus PV-Anlagen laut § 26 Nr. 7a Satz 2 Investmentsteuer-
gesetz wird nicht nur das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen erhöht und die volle Ausschöpfung des Po-
tentials aller Gebäude für EE-Anlagen erreicht, sondern auch eine Strafbesteuerung von Immobilienfondsanle-
gern und der aufwändige Compliance-Prozess zur Überwachung solcher Grenzen vermieden, während parallel 
über 50 Millionen Quadratmeter Nutzfläche deutscher Fondsimmobilien für PV-Anlagen genutzt und somit ein 
entscheidender Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz geleistet werden kann. Diese Änderung wäre ein be-
deutsamer Schritt in Richtung einer konsequenten und effizienten Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen zur 
Förderung erneuerbarer Energiequellen im Immobiliensektor. 


Zu Nummer 9 (Artikel 33) 


Das Inkrafttreten von Artikel 16 Nummer 11 des Zukunftsfinanzierungsgesetzes zum 1. November 2025 ist nicht 
nachvollziehbar. Der Argumentation in Bezug auf Artikel 16 Nummer 11 im Gesetzentwurf, der BaFin für die 
Aufsetzung einer technischen Infrastruktur einen Zeitraum von zwei Jahren zu gewähren, erschließt sich nicht. 
Da es sich lediglich um die notwendige Implementierung eines Portals für Veröffentlichungen handelt, sollte 
hierfür ein Zeitraum von sechs Monaten genügen. Ziel muss sein, dass das Gesetz zügig vollumfänglich in Kraft 
tritt.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte zum Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/8292, 20/8675 folgenden Entschlie-
ßungsantrag auf Ausschussdrucksache 20(7)426 ein: 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 
20/8292, 20/8675 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


 


Der Bundestag wolle beschließen: 


 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:  
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Die zentralen Herausforderungen unserer Zeit werden enorme Finanzierungsvolumina in histo-
rischem Ausmaß erfordern. Die digitale und ökologische Trans-formation unserer Wirtschaft, 
eine tragfähige Finanzierung der Altersvorsorge und der Erhalt unserer auf Innovationen ba-
sierender wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit setzen Investitionen in einer Größenordnung 
voraus, die nicht allein fiskalisch gestemmt werden kann. Auch die hierzulande vorherrschende 
Finanzierung durch Bankkredite wird an ihre Grenzen stoßen. Wir müssen die Finanzierungs-
wege daher diversifizieren, auf eine möglichst breite Basis stellen und das gesamtwirtschaftliche 
und gesellschaftliche Finanzierungspotenzial besser ausschöpfen.  


Der vorliegende Gesetzesentwurf der Bundesregierung wird den Herausforderungen nur im An-
satz gerecht. Es sind zwar einzelne sinnvolle Vorschläge erkenn-bar. Der Entstehungsprozess 
dieses Gesetzes gestaltete sich vom Eckpunktepapier aus dem Juni 2022 über den ersten Refe-
rentenentwurf im Frühjahr 2023 bis zum Beginn des parlamentarischen Verfahrens im Herbst 
2023 allerdings extrem langwierig. Parallel dazu ließ die inhaltliche Ambition des Vorhabens 
mit jedem Schritt weiter nach; der Entwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wurde mithin im-
mer schlechter.  


Es ist daher dringend notwendig, dass die Bundesregierung zeitnah einen weiteren Gesetzesent-
wurf erarbeitet, um Unzulänglichkeiten des Zukunftsfinanzierungsgesetzes zu korrigieren und 
um das sich abzeichnende Finanzierungsproblem durch gezielte finanzmarktpolitische Impulse 
anzugehen. Dabei müssen wir den Zugang zum Kapitalmarkt verbessern und ihn mit dem Kre-
ditmarkt verknüpfen. Wir müssen aber auch insbesondere die Anlegerseite stärker berücksichti-
gen und Vermögensbildung unterstützen. Nur so wird es uns gelingen, die gesetzliche Altersvor-
sorge zu entlasten, Investitionskapital freizusetzen und die Bürgerinnen und Bürger an dem 
Wohlstand unseres Landes partizipieren zu lassen. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
1. mit einem weiteren Gesetzesentwurf die Lücke zwischen der Ambition des Eckpunktepapiers


für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz aus dem Juni 2022 und dem vorliegenden Gesetzesent-
wurf zu schließen, dabei insbesondere


a. eine steuerliche Begünstigung für im Privatvermögen erzielte Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Aktien, Aktienfondsanteilen u.a.,


b. die Aufhebung der gesonderten Verlustverrechnungskreise für Verluste aus der Veräu-
ßerung von Aktien sowie für Verluste aus Termingeschäften und aus Forderungsaus-
fällen im Privatvermögen, sowie


c. die Ausweitung und die Erhöhung der Arbeitnehmer-Sparzulage


zu regeln und so die private Vermögensbildung zu unterstützen und die gesetzliche Alters-
vorsorge zu entlasten; 


2. den vorliegenden Gesetzesentwurf so zu verbessern, dass


a. die Regelung zu einzelnen Ausnahmen von der AGB-Inhaltskontrolle zu einer grund-
sätzlichen AGB-Reform weiterentwickelt wird, die sodann auch Geschäfte zwischen
Großkonzernen weiterer Branchen von der AGB-Kontrolle ausnimmt und dafür Sorge
trägt, dass Rechtsstreitigkeiten zwischen Konzernen wieder vermehrt vor ordentlichen
deutschen Gerichten statt vor internationalen Schiedsgerichten ausgetragen werden,


b. die Regelung zu einzelnen Ausnahmen von der AGB-Inhaltskontrolle mindestens und
kurzfristig um zentrale Akteure im Kapitalmarkt, darunter Versicherungsunternehmen
und Pensionsfonds, erweitert wird,


c. die Geltung der neuen Ausnahme von der AGB-Inhaltskontrolle zur Herstellung von
Rechtssicherheit einvernehmlich auch auf bereits vor Inkrafttreten bestehende und
fortgeführte Vertragsbeziehungen erstreckt werden kann,
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d. die Haftungsregeln insbesondere für Projektträger und Dienstleister im Bereich des
Crowdfunding an die Haftungsregelungen für Wertpapierinformationsblätter nach
Wertpapierprospektgesetz und für Vermögensanlageinformationsblätter nach Vermö-
gensanlagegesetz anzupassen, um eine Haftung bei Fahrlässigkeit zu vermeiden und
im Gegenzug durch eine Beweislastumkehr den Anlegerschutz zu stärken,


e. die Hürden hinsichtlich der Zustimmung der Anteilseigner einer Börsenmantelaktien-
gesellschaft zur Übernahme eines Zielunternehmens gesenkt werden,


f. mit dem Ziel einer besseren Handelbarkeit von Unternehmen mit niedriger Marktkapi-
talisierung der Mindestnennwert, zu dem Aktien ausgegeben werden dürfen, abgesenkt
wird,


g. Mehrstimmrechtsaktien mit einer Mehrheit von drei Vierteln des bei Beschlussfassung
vertretenen Grundkapitals eingeführt werden können und nicht mehr nach spätestens
zwanzig Jahren automatisch erlöschen,


h. Kryptoaktien auch als Inhaberaktien herausgegeben werden können,


i. in § 185 Aktiengesetz klargestellt wird, dass die dort vorgesehenen Schriftformerfor-
dernisse bei elektronischen Aktien entfallen,


j. in Anbetracht der hohen Inflationsraten und internationaler Standards der Freibetrag
für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen statt auf 5.000 Euro auf 10.000 Euro erhöht wird,
um so eine nachhaltige Anreizwirkung zu erzielen,


k. klargestellt wird, dass die Verbesserungen bei der Vermeidung einer Dry-Income-Be-
steuerung auch im Falle vinkulierter Anteile gelten und


l. die Möglichkeit einer Pauschalbesteuerung in Höhe von 25 Prozent auch bei virtuellen
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen wiederaufgenommen wird.


3. zu prüfen, inwieweit die Übertragung von Gesellschaftsanteilen über das notarielle Online-
Verfahren hinaus weiter digitalisiert werden kann;


4. vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der langfristig nicht mehr tragfä-
higen Finanzierbarkeit der auf dem Umlageverfahren basierenden Altersvorsorge Konzepte
für eine umfassendere Kapitaldeckung der Altersvorsorge zu prüfen und – bei einem grund-
sätzlich politisch unabhängigen Fondsmanagement – auch die Möglichkeit zu schaffen, mit
dem dadurch langfristig vorhandenen Kapital einen Anteil des im Start-up-Ökosystem benö-
tigten Wagniskapital bereitzustellen, um so gezielt kleine und innovative Unternehmen in
Deutschland zu unterstützen und damit den nächsten Schritt nach dem zehn Milliarden Euro
schweren Zukunftsfonds der unionsgeführten Bundesregierung zu gehen;


5. den Verbriefungsmarkt auch durch Maßnahmen auf nationaler Ebene zu aktivieren, um den
Handlungsspielraum zur Kreditvergabe durch Banken auszuweiten, die Diversifizierung von
Risiken im Finanzsystem zu unterstützen und so die Brücke zwischen Banken zum Kapital-
markt zu stärken;


6. in Anbetracht der bedeutenden Funktion, die der Finanzsektor über die Daseinsvorsorge vor
Ort und die Finanzierung von Gesellschaft und Wirtschaft einnimmt, sich verstärkt insbeson-
dere für die mittelständischen deutschen Finanzunternehmen einzusetzen und sie vor zusätz-
licher Bürokratie zu schützen; dazu gehört auch, endlich eine gesetzliche Regelung für einen
rechtssicheren AGB-Änderungsmechanismus vorzulegen;


7. sich industriepolitisch insbesondere auf EU-Ebene stärker für den Finanzstandort Deutsch-
land als wichtigen Wirtschaftsfaktor zu engagieren und sicherzustellen, dass die neue EU-
Geldwäschebehörde ihren Sitz in Frankfurt am Main haben wird.“
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Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 


B. Besonderer Teil
Zu Artikel 2 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 (§ 310 Absatz 1a –neu–) 


Zu Satz 1 Nummern 1 und 2  


Der Vorschlag greift einen Teil der Ziffer 1 der Stellungnahme des Bundesrates zum Zukunftsfinanzierungsgesetz 
vom 29. September 2023 (BR-Drs. 362/23 -Beschluss) auf und stellt in § 310 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 und 2 
BGB–neu– klar, dass es ausreicht, dass der Finanzdienstleister zur Ausübung der Geschäfte berechtigt ist, diese 
aber nicht aktiv ausüben muss. Unternehmer mit Sitz im Inland können nur rechtmäßig gewerbsmäßig tätig sein, 
wenn sie im Fall des § 310 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 BGB–neu– über eine Erlaubnis für das Geschäft verfügen, 
das Gegenstand des Vertrags ist oder im Fall des § 310a Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 über eine Erlaubnis verfügen 
für eines der in § 310 Absatz 1a Satz 2 BGB–neu– aufgeführten Geschäfte. Können solche Geschäfte von einem 
Unternehmer aufgrund einer Ausnahme von der Erlaubnispflicht rechtmäßig getätigt werden, fällt dies nicht unter 
§ 310 Absatz 1 a Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 BGB–neu–, da eine rechtmäßige Nebentätigkeit ohne Erlaub-
nis nicht als gewerbsmäßig im Sinne des § 310a Absatz 1 Satz 1 BGB–neu– anzusehen ist. Für die Begründung 
kann im Übrigen auf die entsprechende Begründung in der BR-Drucksache 362/23 (Beschluss) zu Ziffer 1 ver-
wiesen werden.


Zu Satz 4 Nummer 5 


Die Einfügung in Satz 4 Nummer 5 erstreckt die Bereichsausnahme auch auf Verträge mit anderen Zentralbanken 
im Europäischen Wirtschaftsraum und Großbritannien. Geschäfte mit den Zentralbanken sind von großer prakti-
scher Bedeutung. Es gibt keinen sachlichen Grund oder ein Bedürfnis, hier zwischen der EZB und der Bundesbank 
einerseits und den genannten ausländischen Zentralbanken zu unterscheiden. Eine solche Unterscheidung würde 
auch die Einbindung in Marktinfrastrukturen erschweren. 


Zu Nummer 2 (§ 492a Absatz 1a–neu– des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


Die Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in der neuen Nummer 2 von Artikel 2 dient gemeinsam mit 
den neuen Artikeln 32 und 33 der Umsetzung der Vorgabe der Koalitionsvereinbarung zur zeitlichen Entkopplung 
von Restschuldversicherung und Verbraucherkreditvertrag um mindestens eine Woche.  


Durch die Einfügung von § 492 Absatz 1a BGB-neu soll verhindert werden, dass ein Abschluss eines Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrags vom Abschluss einer Restschuldversicherung abhängig gemacht werden kann. Ein 
solches Kopplungsgeschäft ist unzulässig. Hierdurch sollen Verbraucherinnen und Verbraucher vor für sie nach-
teiligen Versicherungen geschützt werden. Die Änderung ist in § 492a BGB zu integrieren, der bereits bisher 
Regelungen für Kopplungsgeschäfte für Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge enthält. Daher können auch 
die bisherigen Rechtsfolgen des Absatzes 2 übernommen werden. 
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Zu Artikel 5 (Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes) 


Zu Nummer 8 (§ 41 Absatz 1 Satz 1) 


Die Anpassung stellt eine Folgeänderung der Ermöglichung von Mehrstimmrechtsaktien dar. Es besteht dadurch 
ein Bedürfnis, neben der Gesamtzahl der Stimmrechte die auf diese Zahl entfallende Anzahl von Mehrstimmrech-
ten transparent zu machen. Mit dieser Anpassung soll bei börsennotierten Unternehmen angemessene Transparenz 
über Mehrstimmrechte gewährleistet werden. Soweit das Entstehen oder das Erlöschen von Mehrstimmrechten 
zu veröffentlichen ist, gelten im Übrigen die bestehenden Verfahrensregelungen, so dass die Veröffentlichungs-
frist mit Kenntnis bzw. Kennenmüssen des Inlandsemittenten zu laufen beginnt. Das heißt: Veröffentlicht ein 
Emittent eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte aufgrund einer Änderung der Anzahl der Mehrstimm-
rechte mangels Kenntnis zunächst nicht, liegt kein Verstoß gegen § 41 WpHG vor und der Emittent handelt nicht 
ordnungswidrig (i. S. d. § 120 WpHG). Gleiches gilt auch für auf fehlender Kenntnis basierender Folgefehler 
(etwa eine objektiv falsche Angabe der Anzahl der Mehrstimmrechte bei Veröffentlichung einer Änderung der 
Anzahl der Stimmrechte aus einem anderen Grund). 


Zu Nummer 12 (§ 143 –neu–) 


Die Übergangsvorschrift zu den §§ 32c bis 32e WpHG legt fest, dass für Verträge über die Gewährung des Kredits 
oder den Erwerb des Wertpapiers oder des für Schwarmfinanzierungszwecke verwendeten Instruments oder über 
die individuelle Kreditportfolioverwaltung, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes geschlossen 
werden, die neuen §§ 32 c bis 32 e WpHG gelten, auch wenn das Anlagebasisinformationsblatt vor dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens erstellt wurde. Eine persönliche Haftung der Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane nach 
altem Recht kommt in diesem Fall nicht mehr in Betracht. Soweit zum Zeitpunkt des Eintritts der Gesetzesände-
rung bereits eine Haftung der Leitungs- und Aufsichtsorgane nach altem Recht bestand, entfällt diese nicht rück-
wirkend. 


Zu Artikel 13 (Änderung des Aktiengesetzes) 


Zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 12 Absatz 1 Satz 2) 


Es handelt sich um eine redaktionell-sprachliche Klarstellung. Auf Grundlage der vorgeschlagenen Formulierung 
ist es vereinzelt zu Missverständnissen gekommen, ob Mehrstimmrechtsaktien anders als früher eine Unterart der 
Vorzugsaktie bilden sollen. Dies ist nicht beabsichtigt und entspricht auch nicht der Einordnung auf europäischer 
Ebene (Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien 
in Gesellschaften, die eine Zulassung ihrer Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt beantragen, 
vom 7. Dezember 2022 (COM(2022) 761 final)).  


Zu Nummer 4 (§ 67 Absatz 1) 


§ 67 AktG wird durch die anstehende Änderung des am 1. Januar 2024 in Kraft tretenden Gesetzes zur Moderni-
sierung des Personengesellschaftsrechts vom 17. August 2021 (BGBL I, S. 3436) um weitere Sätze ergänzt. Durch 
den hier einzufügenden neuen Satz wird die Gesellschaft zur Einrichtung eines Meldesystems zur Übermittlung 
von Angaben der Aktionäre an die jeweils registerführende Stelle für die elektronischen Aktien verpflichtet. Diese 
Verpflichtung soll auch für die nach dem MoPeG bestimmten juristischen Personen oder rechtsfähigen Personen-
gesellschaften gelten, die als Aktionär eingetragen sind. Daher sollte aus Gründen der Rechtsklarheit auch auf den 
neuen Satz 2 Bezug genommen werden.


Zu Nummer 9 (§ 135a Absatz 4) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. 


Zu Nummer 13 (§ 255) 


Zu Buchstabe b (Absatz 2) 


Im Reg-E wurde die Anfechtung mit der Begründung, dass der Ausgabebetrag oder der Mindestbetrag, unter dem 
die neuen Aktien nicht ausgegeben werden sollen, unangemessen niedrig ist, für sämtliche Kapitalerhöhungen 
außer derjenigen nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG in das Spruchverfahren überführt. Eine Anfechtung aus diesen 
Gründen kommt allerdings bei der vereinfachten Kapitalerhöhung nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ohnehin nicht 
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in Betracht. Andernfalls wäre eine rechtssichere Handhabung des vereinfachten Bezugsrechtsausschluss nicht 
möglich, wenn dieser stets mit dem Argument angegriffen werden könnte, dass der innere Wert erheblich höher 
als der Börsenkurs sei. Außerdem haben die Aktionäre in diesem Fall ohne größere Schwierigkeiten die Möglich-
keit, eine drohende Verwässerung durch Zukauf an der Börse zu kompensieren. 


Zu Buchstabe c (Absatz 4) 


Die Sätze 1 und 2 werden klarstellend zusammengefasst und auf den geänderten Absatz 2 angepasst. Ist das Be-
zugsrecht nicht ausgeschlossen, hat ein Aktionär auch keinen Ausgleichsanspruch nach dieser Vorschrift. Die 
Bewertung einer Kapitalerhöhung steht weiterhin im pflichtgemäßen Ermessen des Vorstands. Daher und ergän-
zend auch zur Begründung des RegE (S. 137) zu § 255 Absatz 5, für die Frage, wann eine unwesentliche Unter-
schreitung des Börsenkurses vorliegt, wird klargestellt, dass der Wert der Einlage auch die Vereinbarung eines 
angemessenen Abschlags enthalten kann, der unter Umständen auch über die zu § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
entwickelten Grundsätze hinausgehen kann. Zu nennen sind hier beispielsweise Unternehmenserwerbe, Sanie-
rungsfälle und Umtauschangebote (§ 31 Absatz 2 WpÜG). Es wird daher außerdem klargestellt, dass bei teilwei-
sem Bezugsrechtsausschluss ein Ausgleichsanspruch nur insoweit besteht, wie er für den betreffenden Aktionär 
reicht. Der Anspruch auf Freistellung gegen den neu eintretenden Aktionär (§ 255 Absatz 4 Satz 3 AktG-E) ist 
bei Verbänden und in der Literatur auf Kritik gestoßen. Institutionelle Investoren (Versicherungen, Rentenfonds) 
könnten eine mögliche Nachzahlung nicht sicher in ihre Kalkulation des Eintritts einpreisen und würden daher 
von Transaktionen mittels Kapitalerhöhung absehen. Auch gebe es Fallgestaltungen, wo die Ausgabe der Aktien 
bewusst gegen einen Abschlag erfolge, etwa in Sanierungsfällen oder wenn durch einen Unternehmenszusam-
menschluss sich ergebene Synergieeffekte noch nicht in die Bewertung zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung ein-
fließen können. Auch Investoren von Start-ups, deren Bewertung häufig schwierig und das Risiko eines Verlusts 
ohnehin schon höher ist als bei Investitionen in etablierte Unternehmen, könnten durch die Regelung abgeschreckt 
werden, wenn die Gefahr besteht, Schuldner eines Freistellungsanspruchs zu werden. Auch bestünde die Gefahr, 
dass auf diesem Wege geschaffene Mitarbeiteraktien aufgrund des Freistellungsrisikos nicht verwendet würden. 
Insbesondere Start-ups sollen durch das ZuFinG gefördert werden. Da auch im parallel zu betrachtenden Um-
wandlungsrecht die Gesellschaft und nicht die Gesellschafter Schuldnerin etwaiger Ausgleichszahlungen ist, 
(§ 15 Absatz 1 UmwG), ist durch die Änderungen keine unangemessene Benachteiligung der Altaktionäre oder 
der Gesellschaft und ihrer Gläubiger anzunehmen. Es wird vielmehr ein Gleichlauf der Ausgleichsansprüche im 
Spruchverfahren hergestellt, die sich gegen die Gesellschaft und nicht gegen eintretende Investoren richten, so-
dass es angemessen ist, § 255 Absatz 4 Satz 3 AktG-E ersatzlos zu streichen. Die mögliche Hinzuziehung des 
Neuinvestors im Spruchverfahren (Artikel 1 Nummer 4 h) wird hingegen beibehalten, da diese im Einzelfall auch 
ohne den Freistellungsanspruch sinnvoll sein kann. Da die Rückstellungsbildung ohnehin der Regelfall sein wird, 
kann auf § 255 Absatz 4 Satz 4 AktG-E verzichtet werden. 


Zu Nummer 14 (§ 255a und § 255b) 


Zu § 255a Absatz 3 


Es handelt sich um eine sprachliche Vereinfachung, um den erforderlichen Ausgleich zu erzielen. 


Zu § 255a Absatz 7 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderung von § 255 Absatz 4 AktG-E. 


Zu § 255b Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 AktG 


Es handelt sich um Anpassungen auf Grund eines Redaktionsversehens im Regierungsentwurf. 


Zu § 255b Absatz 6 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Änderung von § 255 Absatz 2 und 4 AktG-E. 
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Zu Artikel 17 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 Buchstabe a (§ 3 Nummer 39 Satzteil vor Satz 2) 


Die bisher vorgesehene generelle Anhebung des Freibetrages für den geldwerten Vorteil aus der unentgeltlichen 
oder verbilligten Überlassung der im Gesetz genannten Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitge-
bers von 1 440 Euro auf 5 000 Euro erscheint auch im Hinblick auf die haushalterischen Auswirkungen nicht 
geboten.  


Diesbezüglich wird der bisherige Freibetrag von 1 440 Euro daher auf nunmehr 2 000 Euro angehoben. Wegen 
der geringeren Anhebung sind bezüglich der Entgeltumwandlungen keine Einschränkungen mehr erforderlich. 


Zu den Nummern 2 –alt–, 4 –alt– und 6 –alt– (§ 17 Absatz 2a Satz 6 - neu -, § 20 Absatz 4b - neu - und § 
43a Absatz 2 EStG) 


Auf die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene faktische dreijährige Haltefrist der Vermögensbetei-
ligung kann auf Grund der geringeren Anhebung des Freibetrages in § 3 Nummer 39 EStG verzichtet werden. 
Daher können in Artikel 17 die Nummern 2, 4 und 6 gestrichen werden. 


Gegenüber dem Regierungsentwurf sinken die Steuermindereinnahmen durch die Änderungen in den Nummern 
1, 2 –alt–,4 –alt– und 6 –alt– von Artikel 17 in der vollen Jahreswirkung von um 225 Millionen Euro. 


Zu Nummer 2  


Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 19a Absatz 1 Satz 3 –neu–) 


§ 19a Absatz 1 Satz 3 –neu– EStG in der Fassung des Regierungsentwurfs wird überschrieben. Damit wird im 
Anwendungsbereich des § 19a EStG keine sog. Konzernklausel eingeführt.


§ 19a Absatz 1 Satz 3 –neu– EStG in der geänderten Fassung greift ein Petitum des Bundesrats auf (vgl. Num-
mer 12 in der Bundesrats-Drs. [Beschluss] 362/23 vom 29. September 2023).


Bei Start-ups werden nahezu ausschließlich vinkulierte Anteile als Mitarbeiterkapitalbeteiligung gewährt. Vinku-
lierte Anteile sind Vermögensbeteiligungen an einer Gesellschaft, bei denen die Übertragung durch entsprechende 
Bestimmungen beschränkt ist. So kann z.B. die Verwertung der Vermögensbeteiligungen erst nach Zustimmung 
der Gesellschaft erfolgen. 


Bei vinkulierten Anteilen liegt nach ständiger Rechtsprechung und auch nach Auffassung der Verwaltung erst 
zum Zeitpunkt der Zustimmung der Gesellschaft in Bezug auf die Übertragung ein steuerlicher Lohnzufluss vor. 
Da die Zustimmung der Gesellschaft und die Übertragung der Vermögensbeteiligungen durch den Arbeitnehmer 
regelmäßig im zeitlichen Zusammenhang erfolgen, würde der Zweck des § 19a EStG, nämlich Arbeitnehmer von 
Start-ups mit einer aufgeschobenen Besteuerung zu fördern, verfehlt. Mit einer Ergänzung von § 19a EStG wird 
dieses Regelungsziel auch bei der Übertragung vinkulierter Anteile erreicht. Die Regelung zu den vinkulierten 
Anteilen gilt erstmals für ab dem 1. Januar 2024 übertragene Vermögensbeteiligungen; siehe Artikel 35 Absatz 2 
des Gesetzentwurfs (in der Fassung der Beschlussempfehlung) und § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2024 
geltenden Fassung. 


§ 19 Absatz 1 Satz 3 –neu– EStG greift im Übrigen nur, wenn der Arbeitnehmer der aufgeschobenen Besteuerung 
zustimmt (siehe § 19a Absatz 2 Satz 1 EStG).


Zu Buchstabe b (§ 19a Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz –gestrichen–) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung der sog. Konzernklausel in § 19a Absatz 1 EStG. 


Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe aa (§ 19a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2) 


Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus Vermögensbeteiligungen erfolgt nach geltender Rechtslage spätes-
tens zwölf Jahre nach der Übertragung der Vermögensbeteiligung. Nach dem Regierungsentwurf sollte die Be-
steuerung des geldwerten Vorteils aus Vermögensbeteiligungen spätestens nach 20 Jahren erfolgen. Es hat sich 
im Hinblick auf den Fördergedanken des § 19a EStG gezeigt, dass eine Nachversteuerungsfrist von 15 Jahre 
ausreichend ist. 
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Zu Artikel 18 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu § 4 Nummer 8 Buchstaben a und g 


Aufgrund der potentiellen finanziellen Auswirkungen und der angespannten Haushaltslage wird derzeit auf die 
Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Krediten sowie Kreditsicherheiten durch die 
Kreditgeber verzichtet. Dies führt zu einem Entfall von Steuermindereinnahmen in Höhe von 100 Millionen Euro. 


Zu Artikel 22 (Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes) 


Zu Nummer 2 (§ 4d Absatz 1 Satz 3 - neu -) 


Der Vorschlag stellt lediglich redaktionell-sprachlich sicher, dass die Meldungen bei der Hinweisgeberstelle so-
wohl anonym als auch gleichzeitig oder alternativ in englischer Sprache abgegeben werden können. Die bisherige 
Formulierung barg diesbezüglich die Gefahr von Auslegungsunklarheiten dahingehend, ob nicht nur anonyme 
Meldungen auf Englisch möglich gewesen wären. 


Zu Artikel 26 (Änderung des Zahlungskontengesetzes) 


Zu den Nummern 1 bis 6 (§§16, 17, 18, 19) 


Nach dem Vorschlag soll künftig die BaFin die einzige Vergleichswebsite für Zahlungskontenentgelte nach dem 
Zahlungskontengesetz betreiben. Die Möglichkeit für Private, sich für den Betrieb einer Vergleichswebsite nach 
dem Zahlungskontengesetz zertifizieren zu lassen, wird künftig entfallen. 


Entsprechend wird die BaFin auch nicht – wie im Regierungsentwurf vorgesehen – die ihr von den Zahlungs-
dienstleistern übermittelten Daten zu Zahlungskonten privaten Vergleichswebsitebetreibern gesondert zur Verfü-
gung stellen. Die Anforderungen des § 12a Absatz 1 des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung 
(E-Government-Gesetz), nach denen Behörden des Bundes Daten, die sie zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtli-
chen Aufgaben erhoben haben, zum Datenabruf über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung bereitstellen, 
bleibt hiervon unberührt. 


Zu Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 53 Absatz 1 Nummer 6 - neu -) 


Der Vorschlag stellt lediglich redaktionell-sprachlich klar, dass auch die Vorgaben einer Rechtsverordnung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Zahlungskontenvergleichswebsite aufgrund einer 
Delegation der Verordnungsermächtigung nach § 19 Absatz 1 und 3 ZKG-E bußgeldbewehrt sein sollen. Ohne 
diese Änderung könnten die Vorgaben einer derartigen Rechtsverordnung, zu deren Erlass die BaFin künftig 
durch Rechtsverordnung nach § 19 Absatz 5 ZKG-E ermächtigt werden kann, auf Grundlage der derzeit im Zu-
FinG vorgesehenen Änderungen am ZKG nicht in der Bußgeldbewehrung nach § 53 Nummer 6 ZKG-E berück-
sichtigt werden. Eine solche Berücksichtigung war jedoch von Anfang an beabsichtigt und ist zentral, da viele 
wichtige Regelungen zum Betrieb einer Vergleichswebsite und zu Vergleichskriterien erst durch die Rechtsver-
ordnung der BaFin getroffen werden. 


Zu Artikel 29 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 


Zu den Nummern 1–alt–, 7– alt–, 8–alt–, 7, 10 –alt– (§§ 1, 231, 260b, 261, 284) 


Die Änderungen streichen die vorgeschlagenen Regelungen zur Investition von Immobilienfonds in Grundstücke, 
auf denen sich ausschließlich Erneuerbare-Energien-Anlagen befinden oder auf denen solche Anlagen alsbald 
errichtet werden sollen (Freiflächenanlagen), zur Klarstellung der Zulässigkeit von Erwerb und Betrieb von mit 
Immobilien verbundenen Erneuerbare-Energien-Anlagen (Aufdachanlagen) und Ladeinfrastruktur für Elektro-
mobilität, sowie von Direktinvestitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen durch Infrastrukturfonds. 


Zu den Nummern 6 und 8 (§ 224 Absätze 1 und 2 und § 269 Absatz 2) 


Die Vorschläge sind eine Folgeänderung zur Einführung von Kryptowerten als zulässige Vermögensgegenstände 
für Sonstige Investmentvermögen und geschlossene Publikums-AIF und stellen klar, dass auch für Kryptowerte 
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in den Anlagebedingungen bzw. im Verkaufsprospekt Angaben wie für andere erwerbbare Vermögensgegen-
stände auch über Umfang der Erwerbbarkeit und wesentliche Merkmale zu machen sind. Sie greifen den Vor-
schlag des Bundesrates in seiner Stellungnahme zu Ziffer 19 auf und stellen entsprechende Transparenz für die 
Anleger her. 


Zu Artikel 32 –neu– (Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes) und Artikel 33 –neu– (Änderung des 
Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 


Zu §§ 7a, 7d und der Anlage zu § 8 Absatz 4 Satz 1 (Muster für die Widerrufsbelehrung) des Versiche-
rungsvertragsgesetzes und Artikel 9 –neu– des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz 


Es werden der neue Artikel 32 zur Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) und der neue Artikel 33 
zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz eingefügt.  


Mit der Änderung des VVG in Artikel 32–neu– soll die zeitliche Entkopplung von Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrag und Restschuldversicherung um mindestens eine Woche umgesetzt werden.  


Der bisherige § 7a Absatz 5 VVG wird durch den neuen § 7a Absatz 5 VVG ersetzt (Artikel 32 Nummer 1–neu–
). Danach darf der Versicherer einen Restschuldversicherungsvertrag, der sich auf einen Allgemein-Verbraucher-
darlehensvertrag bezieht, nur dann schließen, wenn der Versicherungsnehmer die Vertragserklärung frühestens 
eine Woche nach Abschluss des Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags abgegeben hat. Verstößt der Versiche-
rer gegen diese Verpflichtung, so ist der Restschuldversicherungsvertrag nichtig (§ 7a Absatz 5 Satz 1 und 2 
VVG–neu–). Die Regelung knüpft an eine Pflicht des Versicherers an. Dieser darf den Restschuldversicherungs-
vertrag nur dann schließen, wenn der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung frühestens eine Woche nach 
Abschluss des Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrags abgegeben hat. Der Versicherer hat danach insbesondere 
durch entsprechende Gestaltung des Vertriebs zu gewährleisten, dass erst seine Annahme der Vertragserklärung 
eines Versicherungsnehmers den Vertragsschluss herbeiführt.  


Die bisherige, aus Gründen des Verbraucherschutzes hinsichtlich Restschuldversicherungen im Verbraucherkre-
ditbereich eingeführte Regelung des § 7a Absatz 5 VVG ist daneben nicht fortzuführen. Der bisherige § 7a Absatz 
5 VVG war in der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 
über Versicherungsvertrieb eingeführt und wie folgt begründet worden: „[…] für die in [§ 7a] Absatz 4 bezeich-
neten Versicherungsprodukte, die der Absicherung von Zahlungsverpflichtungen von Verbrauchern aus Darle-
hensverträgen dienen, (Restschuldversicherung, Restkreditversicherung) werden zusätzliche Informationspflich-
ten vorgesehen“ (siehe BT-Drs. 18/13009, S. 52f.). Ist der Vertragsabschluss von Allgemein-Verbraucherdarle-
hensvertrag und Restschuldversicherung bereits um mindestens eine Woche entkoppelt, bedarf es eine weitere 
Woche nach Abschluss des Restschuldversicherungsvertrages keiner erneuten Belehrung über das Widerrufsrecht 
unter erneuter Erteilung weiterer Informationen.  


§ 7a Absatz 5 Satz 3 und 4 VVG –neu– führt den bisherigen § 7d Satz 1 und 2 VVG fort und erstreckt die Rechte 
und Pflichten von Versicherer und Versicherungsnehmer bei einer Restschuldversicherung auf den Gruppenver-
sicherungskonstellationen bei einer Restschuldversicherung.


Der bisherige § 7d Satz 3 bis 5 VVG bezieht sich auf den bisherigen § 7a Absatz 5 VVG und ist daher nicht 
fortzuführen. Der bisherige § 7d VVG ist daher insgesamt aufzuheben (Artikel 32 Nummer 2–neu–).  


Aufgrund der Ersetzung der bisherigen Regelung, die eine erneute Widerrufsbelehrung nach einer Woche vorsah, 
ist auch die Musterwiderrufsbelehrung in der Anlage zum VVG entsprechend anzupassen (Artikel 32 Nummer 
3–neu–). 


Der neue Artikel 9 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz (Artikel 33 –neu–) sieht eine Über-
gangsbestimmung für Restschuldversicherungen vor. Danach ist § 7a Absatz 5 VVG–neu– in der ab seinem In-
krafttreten geltenden Fassung nur auf Restschuldversicherungen anzuwenden, die sich auf einen Allgemein-Ver-
braucherdarlehensvertrag beziehen, der nach dem Inkrafttreten von § 7a Absatz 5 VVG–neu– abgeschlossen 
wurde. 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/9363 – 132 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 


Zu Artikel 34 - neu - (Änderung des Fünften Vermögensbildungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 13 Absatz 1 Satz 1) 


Mit der Neufassung von § 13 Absatz 1 Satz 1 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes (5. VermBG) wird die 
Einkommensgrenze bei der Arbeitnehmer-Sparzulage für die Anlage der vermögenswirksamen Leistungen in 
Vermögensbeteiligungen (u.a. Investmentfonds) und für die wohnungswirtschaftliche Verwendung der vermö-
genswirksamen Leistungen (u.a. das Bausparen) auf 40 000 Euro bzw. bei der Zusammenveranlagung auf 
80 000 Euro angehoben.  


Zu Nummer 2 (§ 17 Absatz 17 –neu –) 


§ 17 Absatz 17 - neu - des 5. VermBG regelt die erstmalige Anwendung der erhöhten Einkommensgrenzen ab 
2024.


Die Steuermindereinnahmen aufgrund des neuen Artikels 34 werden mit 270 Millionen Euro in der vollen Jah-
reswirkung beziffert. 


Zu Artikel 35 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 2  


Die Änderungen des Fünften Vermögensbildungsgesetzes treten am 1. Januar 2024 in Kraft. Zur erstmaligen An-
wendung siehe § 17 Absatz 17 –neu– des 5. VermBG. 


Zu Absatz 3 –neu– 


Durch entsprechende Änderung des bisherigen Artikels zum Inkrafttreten wird vorgesehen, dass die Regelungen 
zur Umsetzung der zeitlichen Entkopplung von Restschuldversicherung und Allgemein-Verbraucherdarlehens-
vertrag in BGB und VVG aufgrund des für Kredit- und Versicherungswirtschaft damit verbundenen Anpassungs-
bedarfs erst am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 


Berlin, den 15. November 2023 


Lennard Oehl 
Berichterstatter 


Stefan Müller (Erlangen) 
Berichterstatter 


V
orabfassung – w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt
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DATUM 21. November 2023 


BETREFF Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei betrieblich 
und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2024; 
BMF-Schreiben vom 23. November 2022 - BStBl I S. 1654 


ANLAGEN 1 


DOK 2023/1102733 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Aufgrund des § 9 Absatz 4a Satz 5 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) werden im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht aus-
gewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten 
für beruflich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2024 bekannt 
gemacht (Fettdruck kennzeichnet die Änderungen gegenüber der Übersicht 
ab 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 S.1654). 


Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätig-
keitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für 
die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischen-
tagen (Tage mit 24 Stunden Abwesenheit) im Hinblick auf § 9 Absatz 4a Satz 5 2. Halbsatz 
EStG insbesondere Folgendes: 


  GZ   IV C 5  - S 2353/19/10010 :005  


• Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils 
ohne Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 
24 Uhr Ortszeit erreicht wird. 


• Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der 
entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 


www.bundesfinanzministerium.de 



http:www.bundesfinanzministerium.de





 
        


  
 


  
    


 
  


 


   
 
   


 
  


  
 


  
   


 
 


 
      


 
  


   
   


 


   
 


 
 


 
 
 


 


Seite 2 • Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes 
maßgebend, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht. 


Siehe dazu auch Rz. 52 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten 
von Arbeitnehmern vom 25. November 2020 (BStBl I S. 1228). 


Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Woh-
nung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist 
für diesen Tag nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. Im Übrigen, insbe-
sondere bei Flug- und Schiffsreisen, ist R 9.6 Absatz 3 LStR zu beachten. 


Zur Kürzung der Verpflegungspauschale gilt Folgendes: 


Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung 
durch einen Dritten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a Satz 8 ff. 
EStG tagesbezogen vorzunehmen, d. h. von der für den jeweiligen Reisetag maßgebenden 
Verpflegungspauschale (s. o.) für eine 24-stündige Abwesenheit (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG), 
unabhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. 


Beispiel: 


Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg 
(Frankreich) zu seiner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung ein-
gepackt hat, reist er zu einer weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen 
(Dänemark) weiter. I erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Übernachtungen - jeweils mit 
Frühstück - wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt. 


Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von 50 € (Rückreisetag von Straß-
burg: 36 €, Anreisetag nach Kopenhagen 50 €) anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des 
Frühstücks im Rahmen der Übernachtung in Straßburg ist die Verpflegungspauschale um 
15 € (20 % der Verpflegungspauschale Kopenhagen für einen vollen Kalendertag - 75 €) 
auf 35 € zu kürzen. 


Die festgesetzten Beträge für die Philippinen gelten auch für Mikronesien, die Beträge für 
Trinidad und Tobago gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua 
und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und 
Grenadinen sowie Suriname. 







 
     


    
  


 


   
 


   
  


    
 


 
 


  
 


   
 


  
 


 
 


    
 


Seite 3 Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende 
Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der 
für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend. 


Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeit-
gebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 des BMF-Schreibens zur 
steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, 
BStBl I S. 1228). Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungs-
kosten maßgebend (R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen 
Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl I S. 1228); 
dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR). 


Dieses Schreiben gilt entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland 
(R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 112 ff. des BMF-Schreibens zur 
steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, 
BStBl I S. 1228). 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







          
    


             


  


 
 


 
  


 
 


   
 


 
  


 


 
   


   


        
        


         


  


        
          
         
         


 


  


 


 
 


 


          
     


            


  


 
 


 
  


 
 


  
 


 
  


 


 
   


   
 


   
   
   
   
   
   


    
    


    
   
   
   


   
   
   


    
    


    
   
   
   
   
   


   
       
      
      


   
   
   
   


    
 


  


 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


  
  


   


 
 


 
   


 
 


  


 
 


  
 


 


Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Algerien 
Andorra 
Angola 


Bahrain 
Bangladesch 
Barbados 


– Rio de Janeiro 
– Sao Paulo 
– im Übrigen 


Chile 
China 


Land 


Afghanistan 
Ägypten 
Äthiopien 
Äquatorialguinea 
Albanien 


Argentinien 
Armenien 
Aserbaidschan 
Australien 
– Canberra 
– Sydney 


– im Übrigen 


Belgien 
Benin 
Bolivien 
Bosnien und Herzegowina 
Botsuana 
Brasilien 
– Brasilia 


Brunei 
Bulgarien 
Burkina Faso 
Burundi 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ € 
30 20 
50 33 
39 26 
42 28 
27 18 
47 32 
41 28 
52 35 
35 24 
24 16 
44 29 


74 49 
57 38 
57 38 
48 32 
50 33 
54 36 
59 40 
52 35 
46 31 
23 16 
46 31 


51 34 
69 46 
46 31 
46 31 
52 35 
22 15 
38 25 
36 24 
44 29 


€ 
95 
112 
130 
166 
112 
120 
91 
299 
113 
59 
88 


186 
173 
173 
153 
165 
206 
141 
115 
108 
75 
176 


88 
140 
151 
88 
106 
115 
174 
138 
154 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Land 


– Chengdu 
– Hongkong 
– Kanton 
– Peking 
– Shanghai 
– im Übrigen 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 


Dänemark 
Dominikanische Republik 
Dschibuti 
Ecuador 
El Salvador 
Eritrea 
Estland 
Fidschi 
Finnland 
Frankreich 
– Paris sowie die 
Departments 77, 78, 91 bis 95 
– im Übrigen 
Gabun 
Gambia 
Georgien 
Ghana 
Griechenland 
– Athen 
– im Übrigen 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Haiti 
Honduras 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
41 
71 
36 
30 
58 
48 
47 
59 


75 
50 
77 
27 
65 
50 
29 
32 
54 


58 


53 
52 
40 
45 
46 


40 
36 
34 
59 
32 
58 
57 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
28 
48 
24 
20 
39 
32 
32 
40 


50 
33 
52 
18 
44 
33 
20 
21 
36 


39 


36 
35 
27 
30 
31 


27 
24 
23 
40 
21 
39 
38 


€ 
131 
169 
150 
185 
217 
112 
93 
166 


183 
167 
255 
103 
161 
91 
85 
183 
171 


159 


105 
183 
161 
87 
148 


139 
150 
90 
140 
113 
130 
198 


2 







          
    


             


  


 
 


 
  


 
 


   
 


 
  


 


 
   


   


  


 


 
 


 


        
        
        
         
         


        
        
         


        
         


        
        
        


         
 


 


          
     


            


  


 


 


 
  
  
  
   
   


 
 


 
 
 
 


  
  
   


 
 


  
   


 
 


 
 


 
  
  
  


   
  


 
 
 


 
 


  


  


 
 


 
  


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 


 
  


 


 
   


   
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 


Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Land 


Indien 
– Chennai 
– Kalkutta 
– Mumbai 
– Neu Delhi 
– im Übrigen 
Indonesien 
Iran 
Irland 
Island 
Israel 
Italien 
– Mailand 
– Rom 
– im Übrigen 
Jamaika 
Japan 
– Tokio 
– im Übrigen 
Jemen 
Jordanien 
Kambodscha 
Kamerun 
Kanada 
– Ottawa 
– Toronto 
– Vancouver 


– im Übrigen 
Kap Verde 
Kasachstan 
Katar 
Kenia 
Kirgisistan 
Kolumbien 
Kongo, Republik 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 


32 
35 
50 
38 
32 
36 
33 
58 
62 
66 


42 
48 
42 
39 


50 
52 
24 
57 
38 
56 


62 
54 
63 
54 
38 
45 
56 
51 
27 
46 
62 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 


21 
24 
33 
25 
21 
24 
22 
39 
41 
44 


28 
32 
28 
26 


33 
35 
16 
38 
25 
37 


41 
36 
42 
36 
25 
30 
37 
34 
18 
31 
41 


€ 


85 
145 
146 
185 
85 
134 
196 
129 
187 
190 


191 
150 
150 
171 


285 
190 
95 
134 
94 
275 


214 
392 
304 
214 
90 
111 
149 
219 
74 
115 
215 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Land 


Kongo, Demokratische Republik 


Korea, Demokratische 
Volksrepublik 
Korea, Republik 
Kosovo 
Kroatien 
Kuba 
Kuwait 
Laos 
Lesotho 
Lettland 
Libanon 
Libyen 
Liechtenstein 
Litauen 
Luxemburg 
Madagaskar 
Malawi 
Malaysia 
Malediven 
Mali 
Malta 
Marokko 
Marshall Inseln 
Mauretanien 
Mauritius 
Mexiko 
Moldau, Republik 
Monaco 
Mongolei 
Montenegro 
Mosambik 
Myanmar 
Namibia 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
70 


28 


48 
24 
35 
51 
56 
35 
28 
35 
69 
63 
56 
26 
63 
33 
41 
36 
52 
38 
46 
41 
63 
35 
44 
48 
26 
52 
23 
32 
51 
35 
30 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
47 


19 


32 
16 
24 
34 
37 
24 
19 
24 
46 
42 
37 
17 
42 
22 
28 
24 
35 
25 
31 
28 
42 
24 
29 
32 
17 
35 
16 
21 
34 
24 
20 


€ 
190 


92 


108 
71 
107 
170 
241 
71 
104 
76 
146 
135 
190 
109 
139 
116 
109 
86 
170 
120 
114 
87 
102 
86 
172 
177 
73 
187 
92 
85 
208 
155 
112 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Land 


Nepal 
Neuseeland 
Nicaragua 
Niederlande 
Niger 
Nigeria 
Nordmazedonien 
Norwegen 
Österreich 
Oman 
Pakistan 
– Islamabad 
– im Übrigen 
Palau 
Panama 
Papua-Neuguinea 
Paraguay 
Peru 
Philippinen 
Polen 
– Breslau 
– Danzig 
– Krakau 
– Warschau 
– im Übrigen 
Portugal 
Ruanda 
Rumänien 
– Bukarest 
– im Übrigen 
Russische Föderation 
– Jekaterinburg 
– Moskau 
– St. Petersburg 
– im Übrigen 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
36 
58 
46 
47 
42 
46 
27 
75 
50 
64 


23 
34 
51 
41 
59 
39 
34 
41 


33 
30 
27 
29 
29 
32 
44 


32 
27 


28 
30 
26 
24 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
24 
39 
31 
32 
28 
31 
18 
50 
33 
43 


16 
23 
34 
28 
40 
26 
23 
28 


22 
20 
18 
20 
20 
21 
29 


21 
18 


19 
20 
17 
16 


€ 
126 
148 
105 
122 
131 
182 
89 
139 
117 
141 


238 
122 
179 
82 
159 
124 
143 
140 


117 
84 
86 
109 
60 
111 
117 


92 
89 


84 
110 
114 
58 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Land 


Sambia 
Samoa 
San Marino 
São Tomé – Príncipe 
Saudi-Arabien 
– Djidda 
– Riad 
– im Übrigen 
Schweden 
Schweiz 
– Genf 
– im Übrigen 
Senegal 
Serbien 
Sierra Leone 
Simbabwe 
Singapur 
Slowakische Republik 
Slowenien 
Spanien 
– Barcelona 
– Kanarische Inseln 
– Madrid 
– Palma de Mallorca 
– im Übrigen 
Sri Lanka 
Sudan 
Südafrika 
– Kapstadt 
– Johannesburg 
– im Übrigen 
Südsudan 
Syrien 
Tadschikistan 
Taiwan 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 
38 
39 
34 
47 


57 
56 
56 
66 


66 
64 
42 
27 
57 
45 
54 
33 
38 


34 
36 
42 
44 
34 
36 
33 


33 
36 
29 
51 
38 
27 
46 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 
25 
26 
23 
32 


38 
37 
37 
44 


44 
43 
28 
18 
38 
30 
36 
22 
25 


23 
24 
28 
29 
23 
24 
22 


22 
24 
20 
34 
25 
18 
31 


€ 
105 
105 
79 
80 


181 
186 
181 
140 


186 
180 
190 
97 
145 
140 
197 
121 
126 


144 
103 
131 
142 
103 
112 
195 


130 
129 
109 
159 
140 
118 
143 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Land 


Tansania 
Thailand 
Togo 
Tonga 
Trinidad und Tobago 
Tschad 
Tschechische Republik 
Türkei 
– Istanbul 
– Izmir 
– im Übrigen 
Tunesien 
Turkmenistan 
Uganda 
Ukraine 
Ungarn 
Uruguay 
Usbekistan 
Vatikanstaat 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigte Staaten von Amerika 
(USA) 
– Atlanta 
– Boston 
– Chicago 
– Houston 
– Los Angeles 
– Miami 
– New York City 
– San Francisco 
– Washington, D. C. 
– im Übrigen 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ € 
44 29 
38 25 
39 26 
39 26 
66 44 
42 28 
32 21 


26 17 
29 20 
17 12 
40 27 
33 22 
41 28 
26 17 
32 21 
48 32 
34 23 
48 32 
45 30 
65 44 


77 52 
63 42 
65 44 
62 41 
64 43 
65 44 
66 44 
59 40 
66 44 
59 40 


€ 
97 
110 
118 
94 
203 
155 
77 


120 
55 
95 
144 
108 
143 
98 
85 
90 
104 
150 
127 
156 


182 
333 
233 
204 
262 
256 
308 
327 
203 
182 
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Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland 


(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl I 2022 Seite 1654 - im Fettdruck) 


Land 


Vereinigtes Königreich von 
Großbritannien und Nordirland 
– London 
– im Übrigen 
Vietnam 
Weißrussland 
Zentralafrikanische Republik 
Zypern 


Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehr-


aufwendungen 


Pauschbetrag 
für Übernach-
tungskosten 


bei einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von 
mindestens 
24 Stunden 


je 
Kalendertag 


€ 


66 
52 
41 
20 
53 
42 


für den An-
und 


Abreisetag 
sowie bei 


einer 
Abwesen-
heitsdauer 


von mehr als 
8 Stunden je 
Kalendertag 


€ 


44 
35 
28 
13 
36 
28 


€ 


163 
99 
86 
98 
210 
125 


8 












Urteil vom 11. Juli 2023, I R 21/20
"Finanzielle Eingliederung" bei unterjähriger Verschmelzung auf eine Personengesellschaft; Feststellungsgegenstand
des § 14 Abs. 5 KStG - teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 11.7.2023 I R 36/20, I R 40/20, I R 45/20


ECLI:DE:BFH:2023:U.110723.IR21.20.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 1, KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 2 S 4, KStG § 14 Abs 5, UmwStG 2006 § 4 Abs 2 S 1, UmwStG 2006 § 4
Abs 2 S 3, UmwStG 2006 § 12 Abs 3, GewStG § 35b, AO § 179 Abs 1, FGO § 40 Abs 1, FGO § 40 Abs 2, FGO § 42, FGO §
99 Abs 1, KStG VZ 2015 , GewStG VZ 2015


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 14. Mai 2020, Az: 4 K 412/19


Leitsätze


1. Im Fall der Verschmelzung einer Kapital- auf eine Personengesellschaft tritt der übernehmende Rechtsträger
(Organträger) hinsichtlich des Merkmals der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) auch dann nach §
4 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Satz 3 UmwStG 2006 in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, wenn der
umwandlungssteuerliche Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft
zurückbezogen wird. Dies gilt auch für das Merkmal der Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu einer
inländischen Betriebsstätte des Organträgers nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG (Bestätigung und Fortentwicklung
der Senatsurteile vom 28.07.2010 - I R 89/09, BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528 und I R 111/09, BFH/NV 2011, 67, sog.
Fußstapfentheorie).


2. Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung des § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG sind das dem Organträger
zuzurechnende Einkommen und "damit zusammenhängende andere Besteuerungsgrundlagen". Dies umfasst ‑‑zumindest
"incidenter"‑‑ auch die Statusfrage (Bestehen/Nichtbestehen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft).


3. Der Gewerbesteuermessbescheid ist im Verhältnis zum Feststellungsbescheid des § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG kein
Folgebescheid.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 14.05.2020 - 4 K 412/19 aufgehoben.


Die Sache wird an das Hessische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob im Jahr 2015 (Streitjahr) die Voraussetzungen einer körperschaft- und
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft zwischen der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) als
Organgesellschaft und der A-GmbH & Co. OHG (Beigeladene) als Organträgerin erfüllt sind.


1


Seit dem Jahr 2010 bestand zwischen der Klägerin, einer GmbH, als Organgesellschaft und der B-GmbH als
Organträgerin eine Organschaft. Alleingesellschafterin der B-GmbH war die C-S.A.


2


Mit Vertrag vom …03.2015 veräußerte die C-S.A. ihre Beteiligung an der B-GmbH an die Beigeladene. Am …11.2015
wurde die B-GmbH mit steuerlicher Rückwirkung zum 01.04.2015 auf die Beigeladene verschmolzen (Eintragung in
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das Handelsregister der übernehmenden Beigeladenen am …12.2015). Das Wirtschaftsjahr der Klägerin entsprach
im Streitjahr dem Kalenderjahr.


Die Klägerin ging in ihren Steuererklärungen für das Streitjahr von einer körperschaft- und
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft mit der Beigeladenen aus, die zu einem zu versteuernden Einkommen von
0 € und einem der Organträgerin zuzurechnenden Einkommen/Gewerbeertrag von … € führe. Der Beklagte und
Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) folgte zunächst diesen Erklärungen und erließ einen Bescheid über
Körperschaftsteuer sowie einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung des dem Organträger
zuzurechnenden Einkommens der Organgesellschaft und damit zusammenhängender anderer
Besteuerungsgrundlagen nach § 14 Abs. 5 des Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden
Fassung (KStG). Die Bescheide standen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung. Hinsichtlich der Gewerbesteuer
erging kein Bescheid, sondern nur eine Anlage zur Ermittlung des Gewerbeertrags der Organgesellschaft für die
Organträgerin (Beigeladene).


4


Mit Bescheid vom 31.10.2018 hob das FA den Feststellungsbescheid nach § 14 Abs. 5 KStG mit der Begründung auf,
dass vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 keine Organschaft bestanden habe, und änderte den Bescheid über die
Körperschaftsteuer für das Streitjahr dahingehend, dass die Klägerin ein zu versteuerndes Einkommen von … €
erzielt habe. Darüber hinaus erließ das FA für das Streitjahr einen Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag, in
dem es ebenfalls von einem Gewinn aus Gewerbebetrieb von … € ausging. Zur Begründung berief sich das FA auf
Rz Org.02 des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 11.11.2011 (BStBl I 2011, 1314). Danach
müsse die Beteiligung an der Organgesellschaft dem übernehmenden Rechtsträger mit steuerlicher Rückwirkung
zum Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zuzurechnen sein. Diese Voraussetzung liege im Streitfall
nicht vor. Ein hiergegen gerichteter Einspruch blieb erfolglos.


5


Das Hessische Finanzgericht (FG) stellte in dem "Grund-Gerichtsbescheid" vom 14.05.2020 - 4 K 412/19
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 1344) fest, dass die Voraussetzungen einer Organschaft für das Streitjahr
erfüllt seien und hierüber nach § 99 Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) durch Erlass eines Grundurteils
entschieden werden dürfe.


6


Der Zulässigkeit der Klage stehe nicht entgegen, dass nur die Klägerin (Organgesellschaft) und nicht auch die
Beigeladene (Organträgerin) Klage erhoben habe. Soweit sich die Klage gegen die gesonderte und einheitliche
Feststellung nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG richte, seien sowohl die Organgesellschaft als auch die Organträgerin
klagebefugt.


7


Sowohl das Bestehen als auch das Nichtbestehen einer Organschaft seien Gegenstand der gesonderten und
einheitlichen Feststellung nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG. Das FA sei für den Erlass dieses Bescheids nach § 14 Abs. 5
Satz 4 KStG zuständig, da sich der Ort der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veranlagung bei der Beigeladenen in
… befunden habe.


8


Zwischen der Klägerin als Organgesellschaft und der Beigeladenen als Organträgerin habe im Streitjahr dem
Grunde nach eine Organschaft bestanden. Insbesondere habe die finanzielle Eingliederung bereits ab dem Beginn
des Wirtschaftsjahres der Klägerin (01.01.2015) vorgelegen, auch wenn die Beigeladene die Beteiligung an der B-
GmbH erst am …03.2015 erworben habe und deren Verschmelzung auf die Beigeladene nur mit steuerlicher
Rückwirkung zum 01.04.2015 erfolgt sei. Dies folge aus § 12 Abs. 3 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 in der
für das Streitjahr geltenden Fassung (UmwStG), nach dem der übernehmende Rechtsträger in die Rechtsstellung des
übertragenden Rechtsträgers eintrete. Durch die Verschmelzung der B-GmbH auf die Beigeladene im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge sei das Halten der Beteiligung durch die erste Organträgerin (B-GmbH) der zweiten
Organträgerin (Beigeladene) zuzurechnen. Dies stehe im Einklang mit den Urteilen des Bundesfinanzhofs (BFH) vom
28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67), in denen von einem
umfassenden Eintritt in die steuerliche Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ausgegangen worden sei
(sogenannte Fußstapfentheorie).


9


Wenn der steuerliche Übertragungsstichtag ‑‑wie im Streitfall‑‑ nicht mit dem Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft identisch sei, müsse aber das von der Organgesellschaft erwirtschaftete Einkommen auf den
alten und den neuen Organträger aufgeteilt werden. Da die hierfür erforderliche Zwischenbilanz noch nicht
vorliege, sei es sachgerecht, durch einen Grund-Gerichtsbescheid zu entscheiden.


10


Das FA macht mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die Vorentscheidung
aufzuheben und die Klage abzuweisen.


11
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Entscheidungsgründe


II.


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.12


Das BMF ist dem Verfahren gemäß § 122 Abs. 2 FGO beigetreten, ohne einen eigenen Antrag zu stellen.13


Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und mangels Spruchreife zur
Zurückverweisung der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
FGO).


14


Das FG hat zwar zu Recht entschieden, dass die gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 14 Abs. 5 Satz 1
KStG auch die Statusfrage des Bestehens oder Nichtbestehens einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft nach
§ 14 KStG erfasst und im Streitfall die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 1 KStG vorlag. Die tatsächlichen Feststellungen des FG reichen aber nicht aus, um abschließend entscheiden
zu können, ob im Streitjahr dem Grunde nach sämtliche Voraussetzungen einer körperschaft- und
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft zwischen der Beigeladenen als Organträgerin und der Klägerin als
Organgesellschaft erfüllt waren.


15


1. Das FG durfte über die Frage des Bestehens einer Organschaft nach § 99 Abs. 1 FGO vorab durch Zwischenurteil
entscheiden. Eine solche Entscheidung kann auch in Form eines Gerichtsbescheids nach § 90a FGO ergehen (z.B.
Brandis in Tipke/Kruse, § 99 FGO Rz 15, m.w.N.).


16


a) § 99 Abs. 1 FGO setzt voraus, dass bei einer Leistungsklage oder einer Anfechtungsklage gegen einen
Verwaltungsakt ein Anspruch nach Grund und Betrag strittig ist; in diesem Fall kann durch ein Zwischenurteil vorab
über den Grund entschieden werden.


17


Nach der Rechtsprechung des BFH sind diese Voraussetzungen bei Streitsachen wegen gesonderter und
einheitlicher Feststellung grundsätzlich nicht erfüllt; diese Streitsachen sind nicht auf die Erfüllung eines Anspruchs
gerichtet, sondern betreffen nur ein Element dieses Anspruchs (Senatsurteil vom 17.10.1979 - I R 157/76, BFHE
129, 443, BStBl II 1980, 252; BFH-Urteil vom 17.11.1992 - VIII R 35/91, BFH/NV 1993, 316; a.A. Brandis in
Tipke/Kruse, § 99 FGO Rz 5; Gräber/Stapperfend, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 99 Rz 5).


18


b) Zwar handelt es sich bei dem angefochtenen Bescheid nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG um eine gesonderte und
einheitliche Feststellung. Allerdings besteht im Streitfall die Besonderheit, dass sich die Klage gegen einen
negativen Feststellungsbescheid nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG richtet, so dass zunächst die Frage des Bestehens
oder Nichtbestehens einer Organschaft zu klären ist. Diese Statusfrage ist nicht irgendein Element des
Steueranspruchs, sondern die grundlegende Vorbedingung für die daraus resultierenden Steueransprüche. Aufgrund
dieser Besonderheit ist aus Gründen der Verfahrensökonomie in entsprechender Anwendung des § 99 Abs. 1 FGO ein
Zwischenurteil zulässig. Aus denselben Gründen reicht es aus, dass die Unklarheiten über die Höhe der
festzustellenden Beträge nur aus Sicht des FG und nicht aus Sicht der Beteiligten bestanden.


19


2. Nach § 179 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) muss eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
ausdrücklich gesetzlich angeordnet sein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass abgestufte (mehrstufige)
Steuerverwaltungsverfahren, die von der Grundkonzeption des § 157 Abs. 2 AO abweichen, aufgrund des
Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes ‑‑GG‑‑) einer besonderen
gesetzlichen Regelung bedürfen; die damit unverzichtbare Rechtsgrundlage für ein mehrstufiges Verfahren kann
nicht durch allgemeine Zweckmäßigkeitserwägungen ersetzt werden (z.B. Beschluss des Großen Senats des BFH
vom 11.04.2005 - GrS 2/02, BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679; Senatsbeschluss vom 13.05.2013 - I R 39/11, BFHE
241, 1, BStBl II 2016, 434; BFH-Urteil vom 20.11.2018 - VIII R 39/15, BFHE 263, 112, BStBl II 2019, 239;
Senatsurteil vom 17.05.2023 - I R 42/19, juris). Sofern die gesonderte Feststellung bestimmter materiell-rechtlich
maßgebender Rechengrößen nicht gesetzlich vorgesehen ist, muss über diese Größen grundsätzlich unmittelbar bei
der Veranlagung des Steuerpflichtigen entschieden werden (vgl. auch Senatsurteile vom 10.04.2019 - I R 15/16,
BFHE 265, 56, BStBl II 2022, 266; Senatsurteil vom 17.05.2023 - I R 42/19, juris).


20


a) Für die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft sieht § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG vor, dass das dem Organträger
zuzurechnende Einkommen und damit zusammenhängende andere Besteuerungsgrundlagen gegenüber dem
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Organträger und der Organgesellschaft gesondert und einheitlich festzustellen sind. Diese Feststellungen sind nach
§ 14 Abs. 5 Satz 2 KStG für die Besteuerung des Einkommens des Organträgers und der Organgesellschaft bindend.
Nach § 34 Abs. 9 Nr. 9 KStG i.d.F. des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und
des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188) gelten diese Vorschriften
erstmalig für nach dem 31.12.2013 beginnende Feststellungszeiträume und damit auch im Streitjahr.


b) Der zwischen den Beteiligten allein streitige Status des Bestehens oder Nichtbestehens einer Organschaft ist
‑‑zumindest "incidenter" (so Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 1142;
Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 926 und 932)‑‑ Gegenstand der in § 14 Abs. 5
Satz 1 KStG angeordneten Feststellung der "damit" (Feststellung des dem Organträger zuzurechnenden
Einkommens) "zusammenhängende(n) andere(n) Besteuerungsgrundlagen" (vgl. auch Kolbe in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 372; Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl.,
§ 14 Rz 795; Dötsch/Pung, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2013, 305, 313; ähnlich Rödder, Die Unternehmensbesteuerung
‑‑Ubg‑‑ 2012, 717, 723 und Teiche, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2013, 2197, 2200 ["faktisch"]; a.A.
Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 305; Drüen in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 4.34;
Drüen, Der Konzern 2013, 433, 446 ff.; kritisch auch Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 682f;
Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 529d ["erhebliche Zweifel"]). Denn ohne das Bestehen einer Organschaft
kann kein dem Organträger zuzurechnendes Einkommen festgestellt werden. Die Statusfeststellung ist als
Vorbedingung für die Feststellung des zuzurechnenden Einkommens die stärkste Form "damit zusammenhängender
Besteuerungsgrundlagen". Die Einbeziehung der Statusfeststellung in § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG widerspricht deshalb
nicht dem Grundsatz gesetzlicher Feststellungsklarheit und damit auch nicht dem Gebot der Gesetzmäßigkeit der
Verwaltung nach Art. 20 Abs. 3 GG sowie dem Gebot effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG (a.A. Drüen in
Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 4.34).


22


Für dieses Ergebnis spricht auch der Wille des Gesetzgebers. Denn nach der Begründung des Gesetzentwurfs
(BTDrucks 17/10774, S. 20) sollte § 14 Abs. 5 KStG auch die grundlegende Feststellung umfassen, dass eine
steuerlich anzuerkennende Organschaft vorliegt. Außerdem gehört im Rahmen des vergleichbar formulierten § 180
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO ("im Zusammenhang stehende andere Besteuerungsgrundlagen") die vergleichbare
Situation des Bestehens einer Mitunternehmerschaft ebenfalls zu den möglichen Feststellungen (z.B. BFH-Urteil
vom 20.08.2015 - IV R 12/12, BFH/NV 2016, 412).


23


Dem steht nicht entgegen, dass zum Zeitpunkt des Erlasses des Feststellungsbescheids insbesondere die
Voraussetzung der tatsächlichen Durchführung des Gewinnabführungsvertrags (EAV) noch nicht abschließend
beurteilt werden kann (so aber Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 529d). Dieser Umstand ist zwar zutreffend
beschrieben, gilt aber gleichermaßen, wenn hierüber in einem Körperschaftsteuerbescheid entschieden wird. Für
den Fall einer Änderung der Beurteilung einzelner Tatbestandsmerkmale kommt es allein auf die Systematik der
verfahrensrechtlichen Änderungsvorschriften an.


24


3. Auf dieser Grundlage hat das FG zutreffend entschieden, dass die Klage zulässig ist.25


a) Die Sachurteilsvoraussetzungen für die Klage gegen die Aufhebung des Bescheids über die gesonderte und
einheitliche Feststellung nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG lagen vor.


26


aa) Zutreffende Klageart ist die von der Klägerin erhobene Anfechtungsklage (§ 40 Abs. 1 Variante 1 FGO). Die
Klägerin begehrt nicht den erstmaligen Erlass eines positiven Feststellungsbescheids nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG
(vgl. hierzu Senatsurteil vom 11.07.2023 - I R 36/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt), sondern die
Aufhebung eines negativen Feststellungsbescheids, mit dem das FA den ursprünglich positiven
Feststellungsbescheid aufgehoben hatte. Unter diesen Umständen ist eine Anfechtungsklage zulässig (BFH-Urteil
vom 22.11.1994 - VIII R 63/93, BFHE 177, 28, BStBl II 1996, 93; Gräber/Teller, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 40
Rz 59; zur Wirkung der Aufhebung eines Aufhebungsbescheids vgl. auch BFH-Urteil vom 03.07.2014 - III R 53/13,
BFHE 246, 437, BStBl II 2015, 282, und BFH-Beschluss vom 09.12.2004 - VII R 16/03, BFHE 208, 37, BStBl II 2006,
346).


27


bb) Die Klägerin ist zudem nach § 40 Abs. 2 FGO klagebefugt. Sowohl Organträgerin als auch Organgesellschaft
sind Feststellungsbeteiligte des Verfahrens nach § 14 Abs. 5 KStG, die von der Bindungswirkung der gesonderten
und einheitlichen Feststellung betroffen sind; als solche sind sie klagebefugt.


28


Die Rechtsprechung hat dies (auch) für die Organgesellschaft bereits ausdrücklich erkannt (BFH-Urteil vom
01.07.2020 - XI R 20/18, BFHE 269, 525, BStBl II 2021, 296, m.w.N., Verfassungsbeschwerde eingelegt, Az. des
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Bundesverfassungsgerichts 2 BvR 926/21; bestätigt durch BFH-Urteil vom 18.08.2021 - XI R 43/20, BFHE 274, 124).
Im Streitfall kommt es auf den hierzu geführten Meinungsstreit aber im Ergebnis nicht an, da sich die Klage gegen
einen negativen Feststellungsbescheid richtet, der zur Folge hat, dass die Organgesellschaft ihr Einkommen selbst
versteuern muss. Unter diesen Umständen liegt in jedem Fall eine Beschwer vor (einschränkend aber Brühl, DStR
2021, 313, 317 - der dortige Verweis auf das Senatsurteil vom 30.01.2013 - I R 35/11, BFHE 240, 304, BStBl II 2013,
560 [zu Bescheiden über die Feststellung des Bestands des steuerlichen Einlagekontos] könnte allerdings die
Unterschiede bei den Feststellungsbeteiligten nicht ausreichend berücksichtigt haben). Aus § 352 AO und § 48 FGO
sind für den Streitfall keine Einschränkungen erkennbar.


b) Auch die Sachurteilsvoraussetzungen für die Klage gegen den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag
lagen vor.


30


Insbesondere ist diese Klage nicht nach § 42 FGO i.V.m. § 351 Abs. 2 AO unzulässig, da der Bescheid über den
Gewerbesteuermessbetrag im Verhältnis zu dem Feststellungsbescheid nach § 14 Abs. 5 KStG kein Folgebescheid ist
(Brühl, GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2021, 166, 168; Teiche, DStR 2013, 2197, 2201). Vielmehr wird der
Gewerbesteuermessbetrag in einem eigenständigen Verfahren ermittelt (vgl. auch Kolbe in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 368; Drüen, Der Konzern 2013, 433, 437; jeweils m.w.N.). Auch § 35b des
Gewerbesteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (GewStG) führt nicht dazu, dass ein Verhältnis
von bindendem Grundlagenbescheid und Folgebescheid besteht (z.B. Kontny in
Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 35b Rz 8, m.w.N.). Eine faktische Grundlagenfunktion
(vgl. BFH-Beschluss vom 31.05.2010 - X B 163/09, BFH/NV 2010, 2082; Selder in Glanegger/Güroff, GewStG,
10. Aufl., § 35b Rz 3, m.w.N.) reicht hierfür nicht aus. In der Folge ist auch die Statusfrage für die Gewerbesteuer
allein im Rahmen des Bescheids über den Gewerbesteuermessbetrag zu beantworten (Drüen in Prinz/Witt,
Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 4.57).


31


4. Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des
EWR-Abkommens (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des
Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das
Einkommen der Organgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen dem Träger des Unternehmens (Organträger)
zuzurechnen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG). Zu diesen Voraussetzungen gehört unter anderem, dass der
Gewinnabführungsvertrag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen ist und während seiner gesamten
Geltungsdauer durchgeführt wird (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG). Darüber hinaus muss der Organträger an der
Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt sein,
dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle
Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG).


32


Sofern sich eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung im
Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens
(und damit auch eine inländische GmbH) wirksam verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen
im Sinne des § 14 KStG abzuführen, gelten nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG die §§ 14 bis 16 KStG entsprechend.
Darüber hinaus sind die zusätzlichen Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 KStG zu berücksichtigen.


33


5. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass zwischen der Beigeladenen (als Organträgerin) und der Klägerin
(als Organgesellschaft) die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) schon vom
Beginn des Wirtschaftsjahres der Klägerin (01.01.2015) an erfüllt war.


34


a) Der Senat hat bereits in seinen Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und
I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) zu den Auswirkungen umwandlungssteuerrechtlicher Vorgänge auf das
Tatbestandsmerkmal der finanziellen Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG erkannt und für den
Fall der Einbringung einer Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 1995
entscheidend auf die Anwendung von § 12 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 1995
abgestellt. Aus diesen Vorschriften folge, dass die übernehmende Körperschaft umfassend und vorbehaltlos in die
steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft eintrete (sogenannte Fußstapfentheorie). Dies gelte
auch für die körperschaftsteuerrechtlichen Organschaftsvoraussetzungen. Deshalb sei es ausreichend, wenn ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft eine finanzielle Eingliederung zunächst zum übertragenden
Rechtsträger und anschließend zum übernehmenden Rechtsträger bestehe. Ob die finanzielle Eingliederung


35


Seite 5 von 9







rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung
nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, blieb in diesen Urteilen offen.


b) Der Senat hält an dieser Rechtsprechung fest. Sie ist auf den Streitfall übertragbar, obwohl hier ‑‑abweichend zu
den Sachverhalten, die den Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und I R 111/09
(BFH/NV 2011, 67) zugrunde lagen‑‑ der Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft (01.01.2015) nicht mit
dem umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag (01.04.2015) zusammenfällt. Denn der übernehmende
Rechtsträger tritt hinsichtlich der finanziellen Eingliederung auch dann nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, wenn der umwandlungssteuerliche
Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zurückbezogen wird.


36


In diesem Zusammenhang ist auch nicht entscheidend, dass sich die umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge im
Streitfall ‑‑Verschmelzung der B-GmbH auf eine Personengesellschaft (Beigeladene)‑‑ nicht aus § 12 Abs. 3 i.V.m.
§ 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG, sondern aus § 4 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Satz 3 UmwStG ergibt. Aufgrund des vergleichbaren
Wortlauts der Vorschriften und des Verweises in § 12 Abs. 3 UmwStG auf § 4 Abs. 2 UmwStG führt dies nicht zu
inhaltlichen Änderungen, sondern die Ausführungen zur umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nach § 12
Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG gelten für § 4 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Satz 3 UmwStG entsprechend.


37


aa) Der Umstand, dass die Fragen, ob die finanzielle Eingliederung rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und
ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2
Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, in den Senatsurteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011,
528) und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) offen bleiben konnten, hat bereits deutlich gemacht, dass allein die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG (hier: § 4 Abs. 2 Satz 1
i.V.m. Satz 3 UmwStG) zur finanziellen Eingliederung in den übernehmenden Rechtsträger (Organträger) führen
kann und nicht zusätzlich die Voraussetzungen einer umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung auf den Beginn des
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft vorliegen müssen. Die Rechtsinstitute der umwandlungssteuerlichen
Rechtsnachfolge und der umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung stehen gleichberechtigt nebeneinander; sie
können den gleichen Zeitraum betreffen, müssen es aber nicht. Dies entspricht im Ergebnis auch der ganz
überwiegenden Auffassung in der Literatur (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 206 f.; Dötsch in
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, UmwStG Anhang 1 Rz 22a; Frotscher in Frotscher/Drüen,
KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 949; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl.,
Anhang 4 "Umwandlungen und Organschaft", Rz 44 f.; Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 116;
Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 294; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 158a und 523;
Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 224; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz/Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 12 UmwStG Rz 84; Wisniewski in
Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 12 Rz 90; Beinert/M. Marx in Prinz/Witt, Steuerliche
Organschaft, 2. Aufl., Rz 12.65; Brühl, DStR 2021, 313, 315; Hierstetter in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft,
2. Aufl., Rz 20.42; Klauck, Der Steuerberater 2023, 161, 164 ff.; Prinz/Solowjeff, DB 2023, 1433, 1438 f.; Pichler, Die
ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 195 ff.; Rödder, DStR 2011, 1053, 1054;
Schneider/Ruoff/Sistermann, Finanz-Rundschau 2012, 1, 11; Walter, GmbHR 2020, 1098, 1100; Walter, GmbHR
2021, 226, 228; wohl auch Schießl in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 12 UmwStG Rz 468.0.1). Für die
Gegenauffassung der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.02 Satz 2 und
02.03; vgl. auch van Lishaut in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 2 Rz 60) sind im Wortlaut des
§ 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG und im Zweck dieser Regelungen keine Anhaltspunkte erkennbar.


38


Die Anwendung der Fußstapfentheorie ist dabei auch nicht auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen das
Unternehmen der Organgesellschaft zuvor ein Teilbetrieb des übertragenden Rechtsträgers war. Mit seinen
Ausführungen zur Teilbetriebseigenschaft als "stärkste Form der Eingliederung" hat der Senat in dem Urteil vom
28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) lediglich begründet, weshalb die Fußstapfentheorie auch
auf eine Sachverhaltskonstellation ausgedehnt wurde, bei der die für die finanzielle Eingliederung maßgebliche
Beteiligung an der Organgesellschaft erst durch eine rückwirkende Ausgliederung entstanden war.


39


bb) Das FA kann dem nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft als
systematische Durchbrechung des steuerrechtlichen Subjektprinzips eine restriktive Auslegung zur Folge haben
müsse.


40


Zwar folgt aus dem Ausnahmecharakter der Organschaft eine grundsätzlich strenge Auslegung der gesetzlichen
Regelungen über die Voraussetzungen der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft (vgl. Senatsurteile vom
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02.11.2022 - I R 29/19, BFHE 278, 469, BStBl II 2023, 405 und I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409; jeweils
m.w.N.). In Umwandlungsfällen werden diese Regelungen aber durch die umwandlungssteuerrechtlichen
Vorschriften ergänzt. Diese sehen in § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG (hier: § 4 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Satz 3
UmwStG) eine umfassende umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge vor (zum Verhältnis von § 12 Abs. 3 UmwStG
zu § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG vgl. auch Kahle/Liedgens, Deutsche Steuer-Zeitung 2023, 533, 542 f., m.w.N.). Selbst
eine grundsätzlich enge Auslegung der Organschaftsvoraussetzungen kann nicht dazu führen, diese
umwandlungssteuerrechtlichen Sonderregelungen zu negieren, zumal das Merkmal der finanziellen Eingliederung
nicht personengebunden ist, sondern der Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft anhaftet, die mit der
Umwandlung auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht. Aus Sicht der Organgesellschaft ändert die
Umwandlung auf der Ebene des Organträgers nichts an der "Eingliederung" in ein anderes Unternehmen.


Ein umfassendes Verständnis der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge führt auch nicht dazu, dass die
Regelungen zur umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung obsolet werden. Dies zeigt sich schon daran, dass die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nicht für sämtliche Umwandlungen des Umwandlungssteuergesetzes
Anwendung findet (vgl. § 23 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 UmwStG). Außerdem bleibt die umwandlungssteuerliche
Rückbeziehung insbesondere dann von Bedeutung, wenn es um die Zurechnung des Einkommens geht, das die
Organgesellschaft in einem bereits abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat (vgl. hierzu Pichler, Die
ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 201 ff.).


42


cc) Soweit das FA und das FG einwenden, dass ohne Berücksichtigung des umwandlungssteuerlichen
Übertragungszeitpunkts eine zeitgleiche Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu zwei
verschiedenen Konzernen möglich sei, ist dem entgegenzuhalten, dass der Übergang der finanziellen Eingliederung
im Wege der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nicht mit einer Verdoppelung des Zuordnungssubjekts
gleichgesetzt werden kann. Insbesondere bedeutet dies nicht, dass es entgegen der gesetzlichen Systematik
(Abführung des ganzen Gewinns an "ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen") auch zu einer Zurechnung
desselben Gewinns der Organgesellschaft zu zwei verschiedenen Organträgern kommen kann.


43


Wird bei der Organgesellschaft zum umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag ein Rumpfwirtschaftsjahr
gebildet, ist nur der ab diesem Zeitpunkt erzielte Gewinn an den neuen Organträger abzuführen und diesem
steuerlich zuzurechnen. Wird dagegen ‑‑wie im Streitfall‑‑ kein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet, ist handelsrechtlich
keine Zwischenbilanz aufzustellen. Der zivilrechtliche Anspruch auf Gewinnabführung richtet sich hier allein
danach, wer am Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft nach dem Gewinnabführungsvertrag
anspruchsberechtigter Organträger ist (vgl. auch Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 523; BMF-Schreiben vom
11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.19 Satz 2). Auch das Steuerrecht knüpft in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG an den
gesamten Gewinn nach dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zum Ende des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft an, so dass ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ keine Rechtsgrundlage für eine zeitanteilige
unterjährige Einkommenszurechnung besteht (Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer,
UmwStG Anhang 1 Rz 22b; Walter, GmbHR 2021, 226, 228; vgl. auch BFH-Urteil vom 28.02.2013 - IV R 50/09, BFHE
240, 270, BStBl II 2013, 494 zum unterjährigen Gesellschafterwechsel bei einer Organträger-Personengesellschaft).
Damit ist das Einkommen der Organgesellschaft in vollem Umfang ausschließlich der neuen Organträgerin
(Beigeladene) zuzurechnen.


44


Die zivilrechtliche Notwendigkeit einer Zwischenbilanz bei unterjähriger Beendigung oder unterjährigem Beginn
des EAV (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14.12.1987 - II ZR 170/87, BGHZ 103, 1; Koch, Aktiengesetz,
17. Aufl., § 302 Rz 11) sowie die steuerliche Rückwirkung der unterjährigen Beendigung eines EAV aus wichtigem
Grund (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 und 3 KStG) führen zu keinem anderen Ergebnis. Bei der Verschmelzung auf
Ebene des Organträgers kommt es gerade nicht zu einer unterjährigen Beendigung des EAV - vielmehr geht der EAV
aufgrund zivilrechtlicher Gesamtrechtsnachfolge (§ 20 Abs. 1 des Umwandlungsgesetzes) auf den neuen
Organträger über (z.B. Winter in Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz/Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 20
UmwG Rz 58).


45


dd) Soweit kritisiert wird, die alleinige Maßgeblichkeit der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge führe zu
Missbrauchs- und Gestaltungsmöglichkeiten (insbesondere zur Nutzung von Verlusten entgegen § 12 Abs. 3 i.V.m.
§ 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG und zur Übertragung von Verlusten der Organgesellschaft im Rahmen des § 8c Abs. 1
Satz 1 und 5 KStG), weist der Senat darauf hin, dass das Gesetz auch an anderen Stellen eine nachträgliche
Rückbeziehung körperschaftsteuerrechtlicher Organschaftsvoraussetzungen zulässt. Insbesondere muss der
Gewinnabführungsvertrag nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG nicht vor Beginn des ersten Organschaftsjahres
abgeschlossen werden, sondern es reicht aus, dass er bis zum Ende des ersten Organschaftsjahres zivilrechtlich


46


Seite 7 von 9







wirksam wird. Regelungen dieses Inhalts verdeutlichen, dass den Rechtsfolgen einer Rückbeziehung nicht
allgemein der Einwand etwaiger Missbrauchs- oder Gestaltungsmöglichkeiten entgegengehalten werden kann.


c) Schließlich kann sich das FA auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich aus jüngeren Senatsentscheidungen
eine abweichende Rechtsauffassung ergebe.


47


Dies betrifft zunächst das Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 19/15 (BFHE 258, 344, BStBl II 2019, 81). Dort ging es
darum, dass die Anteile an der Organgesellschaft erst zeitlich nach dem Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft, auf den es gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG ankommt, im Wege der
Einzelrechtsnachfolge erworben worden waren. Deshalb konnte eine nachfolgende umwandlungssteuerliche
Rechtsnachfolge gemäß § 12 Abs. 3 UmwStG nicht dazu führen, dass die finanzielle Eingliederung schon ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft vorgelegen hat. Die finanzielle Eingliederung lag auch beim
übertragenden Rechtsträger zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht vor. Der übernehmende Rechtsträger kann aber nur in
eine solche Rechtsstellung eintreten, die der übertragende Rechtsträger bereits inne hatte.


48


Auch der Senatsbeschluss vom 05.11.2014 - I B 34/14 (BFH/NV 2015, 356) führt zu keinen gegenteiligen
Erkenntnissen. Die Anwendung der Fußstapfentheorie nach § 12 Abs. 3 UmwStG auf das Tatbestandsmerkmal der
finanziellen Eingliederung scheiterte dort schon daran, dass es um eine Abspaltung zur Aufnahme auf Ebene der
Organgesellschaft ging. Deshalb sah der Senat keinen Anhaltspunkt, dass § 12 Abs. 3 UmwStG auf Ebene des
Organträgers dazu führen könnte, gegenüber der neuen Organgesellschaft die Voraussetzung der finanziellen
Eingliederung zu erfüllen.


49


Aus dem Senatsurteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303) lassen sich schließlich
ebenfalls keine abweichenden Schlüsse ziehen. Zwar hat der Senat zum gewerbesteuerrechtlichen
Schachtelprivileg nach § 9 Nr. 2a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes 2009 (GewStG 2009) entschieden, dass für das
dortige stichtagsbezogene Beteiligungserfordernis (Beteiligung von mindestens 15 % zu Beginn des
Erhebungszeitraums) weder § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG noch § 12 Abs. 3 UmwStG anwendbar seien. Maßgebend war
hierfür aber die Abgrenzung zwischen rein stichtagsbezogenen Beteiligungserfordernissen und solchen, für die es
auf einen Zeitraum ankommt. Die finanzielle Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG muss aber
ununterbrochen vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft an vorliegen und ist deshalb ‑‑abweichend
zum Beteiligungserfordernis nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 2009‑‑ gerade nicht stichtags-, sondern
zeitraumbezogen. Soweit im Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 51/15 (BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) auch bei
der finanziellen Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG von einer zeitpunktbezogenen Regelung
gesprochen wird, diente dies lediglich der Abgrenzung zu Merkmalen, die nicht nur bezogen auf den Zeitraum des
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft, sondern bezogen auf die Laufzeit des Gewinnabführungsvertrags vorliegen
müssen.


50


6. Ungeachtet des Umstands, dass zwischen den Beteiligten mit Blick auf die von ihnen erörterten weiteren
Voraussetzungen einer körperschaft- und gewerbesteuerrechtlichen Organschaft kein Streit besteht und der Senat
insoweit von Ausführungen absehen kann, ist die Sache nicht spruchreif, da das FG keine tatsächlichen
Feststellungen zur Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu einer inländischen Betriebsstätte des
Organträgers getroffen hat (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG). Daher ist die Vorentscheidung aufzuheben und die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


51


a) Insbesondere fehlen jegliche Feststellungen, ob die B-GmbH und die Beigeladene nur inländische oder auch
ausländische Betriebsstätten hatten und welcher Betriebsstätte die Beteiligung an der Klägerin im Streitjahr
zuzuordnen war (vgl. auch Brühl, DStR 2021, 313, 317). In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, ob die
Beigeladene nur inländische oder auch ausländische Gesellschafter hatte. Ohne diese Feststellungen kann nicht
abschließend entschieden werden, ob die Voraussetzungen einer körperschaft- und gewerbesteuerrechtlichen
Organschaft vollständig erfüllt waren. Dem FG wird daher aufgegeben, die entsprechenden Feststellungen im
zweiten Rechtsgang nachzuholen.


52


b) Zum weiteren Verlauf des Verfahrens wird auf Folgendes hingewiesen:53


aa) Das Merkmal der Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu einer inländischen Betriebsstätte des
Organträgers (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG) kann ‑‑wie die finanzielle Eingliederung‑‑ Gegenstand einer
umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 (oder § 4 Abs. 2 Satz 1) i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG
sein (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 233u; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut,
UmwStG, 3. Aufl., Anh. 4 Rz 41; Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 294a; Rödder/Liekenbrock in
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Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 301 und 303; Brühl/Weiss, Ubg 2020, 715, 718 f.; Rödder in
Lüdicke/Mellinghoff/Rödder [Hrsg.], Nationale und internationale Unternehmensbesteuerung in der Rechtsordnung,
Festschrift für Dietmar Gosch, 2016, S. 341, 345 ff.; im Ergebnis auch Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14
Rz 159b).


Zur Begründung nimmt der Senat grundsätzlich auf die obigen Ausführungen zum Merkmal der finanziellen
Eingliederung Bezug. Hinzu kommt, dass die Besitzzeitanrechnung nach § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG ausdrücklich an
die Dauer der Zugehörigkeit eines Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen anknüpft und insoweit eine Anrechnung
des Zeitraums der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen des übertragenden Rechtsträgers beim übernehmenden
Rechtsträger vorsieht. Davon wird auch das Merkmal des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG erfasst, auch wenn
hier nicht nur die Zugehörigkeit der Beteiligung an der Organgesellschaft zum Betriebsvermögen des
übertragenden Rechtsträgers maßgeblich ist, sondern zusätzlich die Zuordnung der Beteiligung zu einer
inländischen Betriebstätte.


55


bb) Nach den Feststellungen des FG stimmen der Ort der Geschäftsleitung bei Beigeladener (Organträgerin) und
Klägerin (Organgesellschaft) überein. Damit erübrigen sich Ausführungen zur Reichweite der
Zuständigkeitsregelung des § 14 Abs. 5 Satz 4 KStG, zumal zwischen den Beteiligten hierüber kein Streit besteht.


56


7. Die Kostenentscheidung wird dem FG übertragen (§ 143 Abs. 2 FGO).57


8. Die Entscheidung ergeht mit Einverständnis der Klägerin und des FA im schriftlichen Verfahren (§ 121 Satz 1
i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO). Das Einverständnis des beigetretenen BMF war hierfür nicht erforderlich (Senatsurteil vom
01.06.2022 - I R 32/19, BFHE 277, 279, m.w.N.).
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Urteil vom 11. Juli 2023, I R 36/20
"Finanzielle Eingliederung" bei unterjähriger Verschmelzung auf eine Kapitalgesellschaft; Feststellungsgegenstand des §
14 Abs. 5 KStG - teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom 10.7.2023 I R 21/20, I R 40/20, I R 45/20


ECLI:DE:BFH:2023:U.110723.IR36.20.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 1, KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 2 S 4, KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 1, KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 3 S 2, KStG
§ 14 Abs 4, KStG § 14 Abs 5, UmwStG 2006 § 12 Abs 3, UmwStG 2006 § 4 Abs 2 S 3, GewStG § 35b, AO § 179 Abs 1,
FGO § 40 Abs 1, FGO § 40 Abs 2, FGO § 42, KStG VZ 2015 , GewStG VZ 2015


vorgehend FG Hamburg, 04. September 2020, Az: 6 K 150/18


Leitsätze


1. Im Fall der Verschmelzung von zwei Kapitalgesellschaften tritt der übernehmende Rechtsträger (Organträger)
hinsichtlich des Merkmals der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) auch dann nach § 12 Abs. 3 i.V.m.
§ 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, wenn der
umwandlungssteuerliche Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft
zurückbezogen wird. Dies gilt auch für das Merkmal der Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu einer
inländischen Betriebsstätte des Organträgers nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG (Bestätigung und Fortentwicklung
der Senatsurteile vom 28.07.2010 - I R 89/09, BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528 und I R 111/09, BFH/NV 2011, 67, sog.
Fußstapfentheorie).


2. Erlischt der Gewinnabführungsvertrag vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG)
durch sogenannte Konfusion (hier: Verschmelzung der Organgesellschaft mit dem Organträger), ist dies ein "wichtiger
Grund", so dass die Nichteinhaltung der Mindestvertragslaufzeit die steuerrechtliche Anerkennung nicht hindert.


3. Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung des § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG sind das dem Organträger
zuzurechnende Einkommen und "damit zusammenhängende andere Besteuerungsgrundlagen". Dies umfasst auch die
Höhe der Minderabführungen aus organschaftlicher Zeit (§ 14 Abs. 4 KStG) sowie ‑‑zumindest "incidenter"‑‑ die
Statusfrage (Bestehen/Nichtbestehen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft).


4. Der Gewerbesteuermessbescheid ist im Verhältnis zum Feststellungsbescheid des § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG kein
Folgebescheid.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Hamburg vom 04.09.2020 - 6 K 150/18 aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Hamburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob eine körperschaft- und gewerbesteuerrechtliche Organschaft zwischen der B-
GmbH als Organgesellschaft und der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer AG, als Organträgerin im
Jahr 2015 (Streitjahr) anzuerkennen ist.
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Entscheidungsgründe


II.


Die A-GmbH, deren Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entsprach, gründete am …08.2014 unter anderem die B-
GmbH, deren Wirtschaftsjahr vom 01.09. bis 31.08. lief. Am …02.2015 schloss die A-GmbH mit der B-GmbH einen
Ergebnisabführungsvertrag (EAV), der am …03.2015 in das Handelsregister eingetragen wurde und rückwirkend ab
dem Beginn des Geschäftsjahres der B-GmbH galt. Gegenstand des Unternehmens der B-GmbH war die
Vercharterung eines Seeschiffes.


2


Am …05.2015 wurde die A-GmbH auf die Klägerin verschmolzen. Verschmelzungsstichtag war nach dem
Verschmelzungsvertrag der 01.01.2015. Mit dem Verschmelzungsvertrag vom …06.2017 wurde auch die B-GmbH
auf die Klägerin verschmolzen. Verschmelzungsstichtag war hier der 01.09.2017.


3


Die B-GmbH ging in ihren Steuererklärungen für das Streitjahr von einer körperschaft- und
gewerbesteuerrechtlichen Organschaft mit der Klägerin als Organträgerin aus. Dem entsprechend erklärte sie für
die Körperschaftsteuer ein zu versteuerndes Einkommen von 0 € und gab die Anlage OG ab. Darüber hinaus
beantragte sie, den Bestand des steuerlichen Einlagekontos auf … € festzustellen.


4


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) erkannte die Organschaft für das Streitjahr nicht an und erließ
gegenüber der B-GmbH entsprechende Bescheide über Körperschaftsteuer, über den Gewerbesteuermessbetrag
sowie über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 27 Abs. 2 und § 28 Abs. 1 Satz 3 des
Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (KStG). Nach einer Außenprüfung ergingen
hierzu Änderungsbescheide, in denen die Körperschaftsteuer auf … € und der Gewerbesteuermessbetrag auf … €
festgesetzt wurden. Der Bestand des steuerlichen Einlagekontos wurde mit … € festgestellt. Der wegen der
Nichtanerkennung der Organschaft eingelegte Einspruch blieb erfolglos.


5


Die von der Klägerin als Gesamtrechtsnachfolgerin der B-GmbH eingereichte Klage, die sich mit Zustimmung des FA
im Wege der Sprungklage auch gegen den während des Klageverfahrens vom FA erlassenen Bescheid über die
Feststellung des Nichtbestehens einer Organschaft zwischen der Klägerin und der B-GmbH für den Zeitraum
01.09.2014 bis 31.08.2015 richtete und von der Klägerin insoweit sowohl als Organträgerin als auch als
Rechtsnachfolgerin der Organgesellschaft (B-GmbH) eingelegt wurde, hatte dagegen teilweise Erfolg. Das
Finanzgericht (FG) Hamburg ging in dem Urteil vom 04.09.2020 - 6 K 150/18 (Entscheidungen der Finanzgerichte
‑‑EFG‑‑ 2021, 55) von dem Bestehen einer Organschaft aus und änderte den festgesetzten
Gewerbesteuermessbetrag auf 0 €. Außerdem verpflichtete es das FA, einen Bescheid über die gesonderte und
einheitliche Feststellung nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG zu erlassen und für das Streitjahr das der Klägerin als
Organträgerin zuzurechnende Einkommen der B-GmbH mit … € sowie die Minderabführungen aus organschaftlicher
Zeit mit … € festzustellen.


6


Die Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft nach § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 KStG seien
erfüllt. Insbesondere liege das Merkmal der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) bereits ab dem
01.09.2014 vor. § 12 Abs. 3 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 in der für das Streitjahr geltenden Fassung
(UmwStG) ordne bei einer Verschmelzung die umfassende und vorbehaltlose Rechtsnachfolge in die steuerliche
Position des übertragenden Rechtsträgers an (sogenannte Fußstapfentheorie). In der Folge sei der Klägerin die
finanzielle Eingliederung der B-GmbH in die A-GmbH ab dem 01.09.2014 zuzurechnen. Dass die A-GmbH nicht mit
steuerlicher Rückwirkung zum 01.09.2014, sondern nur mit steuerlicher Rückwirkung zum 01.01.2015 auf die
Klägerin verschmolzen worden sei, stehe dem nicht entgegen. Nach dem Wortlaut des Gesetzes komme es auch
nicht zu einer Aufteilung des zuzurechnenden Einkommens auf die A-GmbH und die Klägerin.


7


Das FA macht mit der Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die Vorentscheidung
aufzuheben und die Klage abzuweisen.


8


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.9


Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und mangels Spruchreife zur
Zurückverweisung der Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).
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Das FG hat zwar zu Recht entschieden, dass die gesonderte und einheitliche Feststellung nach § 14 Abs. 5 Satz 1
KStG auch die Statusfrage des Bestehens oder Nichtbestehens einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft nach
§ 14 KStG erfasst und im Streitfall die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Satz 1 KStG vorlag. Die tatsächlichen Feststellungen des FG reichen aber nicht aus, um abschließend entscheiden
zu können, ob im Streitjahr sämtliche Voraussetzungen einer körperschaft- und gewerbesteuerrechtlichen
Organschaft zwischen der Klägerin als Organträgerin und der B-GmbH als Organgesellschaft erfüllt waren.


11


1. Nach § 179 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) muss eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
ausdrücklich gesetzlich angeordnet sein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass abgestufte (mehrstufige)
Steuerverwaltungsverfahren, die von der Grundkonzeption des § 157 Abs. 2 AO abweichen, aufgrund des
Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes ‑‑GG‑‑) einer besonderen
gesetzlichen Regelung bedürfen; die damit unverzichtbare Rechtsgrundlage für ein mehrstufiges Verfahren kann
nicht durch allgemeine Zweckmäßigkeitserwägungen ersetzt werden (z.B. Großer Senat des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑, Beschluss vom 11.04.2005 - GrS 2/02, BFHE 209, 399, BStBl II 2005, 679; Senatsbeschluss vom
13.05.2013 - I R 39/11, BFHE 241, 1, BStBl II 2016, 434; BFH-Urteil vom 20.11.2018 - VIII R 39/15, BFHE 263, 112,
BStBl II 2019, 239; Senatsurteil vom 17.05.2023 - I R 42/19, juris. Sofern die gesonderte Feststellung bestimmter
materiell-rechtlich maßgebender Rechengrößen nicht gesetzlich vorgesehen ist, muss über diese Größen
grundsätzlich unmittelbar bei der Veranlagung des Steuerpflichtigen entschieden werden (vgl. auch Senatsurteile
vom 10.04.2019 - I R 15/16, BFHE 265, 56, BStBl II 2022, 266; vom 17.05.2023 - I R 42/19, juris).


12


a) Für die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft sieht § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG vor, dass das dem Organträger
zuzurechnende Einkommen und damit zusammenhängende andere Besteuerungsgrundlagen gegenüber dem
Organträger und der Organgesellschaft gesondert und einheitlich festzustellen sind. Diese Feststellungen sind nach
§ 14 Abs. 5 Satz 2 KStG für die Besteuerung des Einkommens des Organträgers und der Organgesellschaft bindend.
Nach § 34 Abs. 9 Nr. 9 KStG i.d.F. des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und
des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188) gelten diese Vorschriften
erstmalig für nach dem 31.12.2013 beginnende Feststellungszeiträume und damit auch im Streitjahr.


13


b) Die vom FG tenorierten Feststellungen sind von dem Gesetzesbefehl des § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG erfasst. Dies gilt
insbesondere für die Feststellungen, dass das der Klägerin als Organträgerin zuzurechnende Einkommen der B-
GmbH im Streitjahr … € und die Minderabführungen der B-GmbH aus organschaftlicher Zeit … € betragen.


14


aa) Die gesonderte Feststellung des der Klägerin als Organträgerin zuzurechnenden Einkommens ist in § 14 Abs. 5
Satz 1 KStG (ausdrücklich) angeführt.


15


bb) Zusätzlich ordnet § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG die Feststellung "damit zusammenhängende(r) andere(r)
Besteuerungsgrundlagen" an. Hiervon wird auch die vom FG geforderte Feststellung der Minderabführungen aus
organschaftlicher Zeit nach § 14 Abs. 4 KStG erfasst (so auch Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die
Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 1141; Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 304; Neumann in Gosch, KStG,
4. Aufl., § 14 Rz 529c; Dötsch/Pung, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2013, 305, 313; Brühl, GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2021,
166, 168; Drüen, Der Konzern 2013, 433, 440; a.A. Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG
Rz 938; kritisch auch Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 682o). Dies folgt schon aus der
Verknüpfung der Minderabführungen mit dem Bestand des steuerlichen Einlagekontos in § 27 Abs. 6 KStG.


16


cc) Auch der zwischen den Beteiligten allein streitige Status des Bestehens oder Nichtbestehens einer Organschaft
ist ‑‑zumindest "incidenter" (so Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 14 KStG Rz 1142;
Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 926 und 932)‑‑ Gegenstand der in § 14 Abs. 5
Satz 1 KStG angeordneten Feststellung der "damit" (Feststellung des dem Organträger zuzurechnenden
Einkommens) "zusammenhängende(n) andere(n) Besteuerungsgrundlagen" (vgl. auch Kolbe in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 372; Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl.,
§ 14 Rz 795; Dötsch/Pung, DB 2013, 305, 313; ähnlich Rödder, Die Unternehmensbesteuerung ‑‑Ubg‑‑ 2012, 717,
723 und Teiche, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2013, 2197, 2200 ["faktisch"]; a.A. Brandis/Heuermann/Krumm,
§ 14 KStG Rz 305; Drüen in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 4.34; Drüen, Der Konzern 2013, 433,
446 ff.; kritisch auch Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 682f; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl.,
§ 14 Rz 529d ["erhebliche Zweifel"]). Denn ohne das Bestehen einer Organschaft kann kein dem Organträger
zuzurechnendes Einkommen festgestellt werden. Die Statusfeststellung ist als Vorbedingung für die Feststellung
des zuzurechnenden Einkommens die stärkste Form "damit zusammenhängender Besteuerungsgrundlagen". Die
Einbeziehung der Statusfeststellung in § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG widerspricht deshalb nicht dem Grundsatz
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gesetzlicher Feststellungsklarheit und damit auch nicht dem Gebot der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nach
Art. 20 Abs. 3 GG sowie dem Gebot effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 4 GG (a.A. Drüen in Prinz/Witt,
Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 4.34).


Für dieses Ergebnis spricht auch der Wille des Gesetzgebers. Denn nach der Begründung des Gesetzentwurfs
(BTDrucks 17/10774, S. 20) sollte § 14 Abs. 5 KStG auch die grundlegende Feststellung umfassen, dass eine
steuerlich anzuerkennende Organschaft vorliegt. Außerdem gehört im Rahmen des vergleichbar formulierten § 180
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO ("im Zusammenhang stehende andere Besteuerungsgrundlagen") die vergleichbare
Situation des Bestehens einer Mitunternehmerschaft ebenfalls zu den möglichen Feststellungen (z.B. BFH-Urteil
vom 20.08.2015 - IV R 12/12, BFH/NV 2016, 412).


18


Dem steht nicht entgegen, dass zum Zeitpunkt des Erlasses des Feststellungsbescheids insbesondere die
Voraussetzung der tatsächlichen Durchführung des EAV noch nicht abschließend beurteilt werden kann (so aber
Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 529d). Dieser Umstand ist zwar zutreffend beschrieben, gilt aber
gleichermaßen, wenn hierüber in einem Körperschaftsteuerbescheid entschieden wird. Für den Fall einer Änderung
der Beurteilung einzelner Tatbestandsmerkmale kommt es allein auf die Systematik der verfahrensrechtlichen
Änderungsvorschriften an.


19


2. Auf dieser Grundlage hat das FG zutreffend entschieden, dass die Klage zulässig ist, soweit sie auf den Erlass
eines Feststellungsbescheids nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG und gegen den Gewerbesteuermessbescheid gerichtet
war.


20


a) Die Sachurteilsvoraussetzungen für die Klage auf Erlass einer gesonderten und einheitlichen Feststellung gemäß
§ 14 Abs. 5 Satz 1 KStG lagen vor.


21


aa) Zutreffende Klageart ist die von der Klägerin erhobene Verpflichtungsklage (§ 40 Abs. 1 Variante 2 FGO). Die
Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gegen die Ablehnung einer gesonderten und einheitlichen Feststellung durch
negativen Feststellungsbescheid. Jedenfalls dann, wenn ‑‑wie im Streitfall‑‑ der erstmalige Erlass eines positiven
Feststellungsbescheids erreicht werden soll, ist hierfür die Verpflichtungsklage einschlägig (z.B. Gräber/Levedag,
Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 40 Rz 59). Die in dem Klagebegehren enthaltene Aufhebung des negativen
Feststellungsbescheids wird von dieser Verpflichtungsklage umfasst (Gräber/Levedag, Finanzgerichtsordnung,
9. Aufl., § 40 Rz 26, m.w.N.). Die Feststellungsklage ist gegenüber der Verpflichtungsklage subsidiär (§ 41 Abs. 2
FGO).


22


bb) Die Klägerin ist zudem nach § 40 Abs. 2 FGO klagebefugt. Sie hat die Klage sowohl in ihrer Stellung als
mögliche Organträgerin als auch in ihrer Eigenschaft als Rechtsnachfolgerin der möglichen Organgesellschaft (B-
GmbH) eingelegt. Sowohl Organträgerin als auch Organgesellschaft sind Feststellungsbeteiligte des Verfahrens
nach § 14 Abs. 5 KStG, die von der Bindungswirkung der gesonderten und einheitlichen Feststellung betroffen sind;
als solche sind sie klagebefugt.


23


Die Rechtsprechung hat dies (auch) für die Organgesellschaft schon ausdrücklich erkannt (BFH-Urteil vom
01.07.2020 - XI R 20/18, BFHE 269, 525, BStBl II 2021, 296, m.w.N., Verfassungsbeschwerde eingelegt,
Aktenzeichen des Bundesverfassungsgerichts 2 BvR 926/21; bestätigt durch BFH-Urteil vom 18.08.2021 -
XI R 43/20, BFHE 274, 124). Im Streitfall kommt es auf den hierzu geführten Meinungsstreit aber im Ergebnis nicht
an, da sich die Klage gegen einen negativen Feststellungsbescheid richtet, der zur Folge hat, dass die
Organgesellschaft ihr Einkommen selbst versteuern muss. Unter diesen Umständen liegt in jedem Fall eine
Beschwer vor (einschränkend aber Brühl, DStR 2021, 313, 317 - der dortige Verweis auf das Senatsurteil vom
30.01.2013 - I R 35/11, BFHE 240, 304, BStBl II 2013, 560 [zu Bescheiden über die Feststellung des Bestands des
steuerlichen Einlagekontos] könnte allerdings die Unterschiede bei den Feststellungsbeteiligten nicht ausreichend
berücksichtigt haben). Aus § 352 AO und § 48 FGO sind für den Streitfall keine Einschränkungen erkennbar.


24


cc) Dass kein Vorverfahren im Sinne des § 44 FGO durchgeführt wurde, ist unerheblich, da die Voraussetzungen
einer Sprungklage nach § 45 FGO erfüllt sind. Das FA hat innerhalb eines Monats nach Zustellung der Klageschrift
einer Sprungklage zugestimmt.


25


b) Auch die Sachurteilsvoraussetzungen für die Klage gegen den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag
lagen vor.


26


Insbesondere ist diese Klage nicht nach § 42 FGO i.V.m. § 351 Abs. 2 AO unzulässig, da der Bescheid über den27
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Gewerbesteuermessbetrag im Verhältnis zu dem Feststellungsbescheid nach § 14 Abs. 5 KStG kein Folgebescheid ist
(Brühl, GmbHR 2021, 166, 168; Teiche, DStR 2013, 2197, 2201). Vielmehr wird der Gewerbesteuermessbetrag in
einem eigenständigen Verfahren ermittelt (vgl. auch Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 368; Drüen,
Der Konzern 2013, 433, 437; jeweils m.w.N.). Auch § 35b des Gewerbesteuergesetzes in der für das Streitjahr
geltenden Fassung (GewStG) führt nicht dazu, dass ein Verhältnis von bindendem Grundlagenbescheid und
Folgebescheid besteht (z.B. Kontny in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 35b Rz 8, m.w.N.).
Eine faktische Grundlagenfunktion (vgl. BFH-Beschluss vom 31.05.2010 - X B 163/09, BFH/NV 2010, 2082, Selder in
Glanegger/Güroff, GewStG, 10. Aufl., § 35b Rz 3, m.w.N.) reicht hierfür nicht aus.


In der Folge ist auch die Statusfrage für die Gewerbesteuer allein im Rahmen des Bescheids über den
Gewerbesteuermessbetrag zu entscheiden (Drüen in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 4.57). Über die
Frage, ob das FG im angefochtenen Urteil anstelle der Verpflichtung des FA zur Null-Festsetzung die Aufhebung des
Bescheids über den Gewerbesteuermessbetrag hätte aussprechen müssen (so Brühl, GmbHR 2021, 166, 168), muss
in einem Revisionsverfahren des FA nicht entschieden werden.


28


3. Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des
EWR-Abkommens (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 des
Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das
Einkommen der Organgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen dem Träger des Unternehmens (Organträger)
zuzurechnen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG). Zu diesen Voraussetzungen gehört unter anderem, dass der
Gewinnabführungsvertrag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen ist und während seiner gesamten
Geltungsdauer durchgeführt wird (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG). Darüber hinaus muss der Organträger an der
Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt sein,
dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle
Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG). Die Beteiligung an der Organgesellschaft muss
zudem ununterbrochen während der gesamten Dauer der Organschaft einer inländischen Betriebsstätte im Sinne
des § 12 AO des Organträgers zuzuordnen sein (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG).


29


Sofern sich eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung im
Inland und Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens
(und damit auch eine inländische GmbH) wirksam verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen
im Sinne des § 14 KStG abzuführen, gelten nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KStG die §§ 14 bis 16 KStG entsprechend.
Darüber hinaus sind die zusätzlichen Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 KStG zu berücksichtigen.


30


Ist eine Kapitalgesellschaft Organgesellschaft im Sinne der § 14 oder § 17 KStG, gilt sie gewerbesteuerrechtlich als
Betriebsstätte des Organträgers (§ 2 Abs. 2 Satz 2 GewStG).


31


4. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass zwischen der Klägerin (als Organträgerin) und der B-GmbH (als
Organgesellschaft) für das Streitjahr die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
KStG) schon vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Klägerin (01.09.2014) an erfüllt war.


32


a) Der Senat hat bereits in seinen Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und
I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) zu den Auswirkungen umwandlungssteuerrechtlicher Vorgänge auf das
Tatbestandsmerkmal der finanziellen Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG erkannt und für den
Fall der Einbringung einer Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 1995
entscheidend auf die Anwendung von § 12 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 1995
abgestellt. Aus diesen Vorschriften folge, dass die übernehmende Körperschaft umfassend und vorbehaltlos in die
steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft eintrete (sogenannte Fußstapfentheorie). Dies gelte
auch für die körperschaftsteuerrechtlichen Organschaftsvoraussetzungen. Deshalb sei es ausreichend, wenn ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft eine finanzielle Eingliederung zunächst zum übertragenden
Rechtsträger und anschließend zum übernehmenden Rechtsträger bestehe. Ob die finanzielle Eingliederung
rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung
nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, blieb in diesen Urteilen offen.


33


b) Der Senat hält an dieser Rechtsprechung fest. Sie ist auf den Streitfall übertragbar, obwohl hier ‑‑abweichend zu
den Sachverhalten, die den Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und I R 111/09
(BFH/NV 2011, 67) zugrunde lagen‑‑ der Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft (01.09.2014) nicht mit
dem umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag (01.01.2015) zusammenfällt. Denn der übernehmende
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Rechtsträger tritt hinsichtlich der finanziellen Eingliederung auch dann nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, wenn der umwandlungssteuerliche
Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zurückbezogen wird.


aa) Der Umstand, dass die Fragen, ob die finanzielle Eingliederung rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und
ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2
Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, in den Senatsurteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011,
528) und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) offen bleiben konnten, hat bereits deutlich gemacht, dass allein die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG zur finanziellen
Eingliederung in den übernehmenden Rechtsträger (Organträger) führen kann und nicht zusätzlich die
Voraussetzungen einer umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft vorliegen müssen. Die Rechtsinstitute der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge und der
umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung stehen gleichberechtigt nebeneinander; sie können den gleichen
Zeitraum betreffen, müssen es aber nicht. Dies entspricht im Ergebnis auch der ganz überwiegenden Auffassung in
der Literatur (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 206 f.; Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock,
Die Körperschaftsteuer, UmwStG Anhang 1 Rz 22a; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG
Rz 949; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., Anhang 4 "Umwandlungen und
Organschaft", Rz 44 f.; Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 116; Brandis/Heuermann/Krumm, § 14
KStG Rz 294; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 158a und 523; Rödder/Liekenbrock in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 224; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz/Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 12 UmwStG Rz 84; Wisniewski in
Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 12 Rz 90; Beinert/M. Marx in Prinz/Witt, Steuerliche
Organschaft, 2. Aufl., Rz 12.65; Brühl, DStR 2021, 313, 315; Hierstetter in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft,
2. Aufl., Rz 20.42; Klauck, Der Steuerberater 2023, 161, 164 ff.; Prinz/Solowjeff, DB 2023, 1433, 1438 f.; Pichler, Die
ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 195 ff.; Rödder, DStR 2011, 1053, 1054;
Schneider/Ruoff/Sistermann, Finanz-Rundschau 2012, 1, 11; Walter, GmbHR 2020, 1098, 1100; Walter, GmbHR
2021, 226, 228; wohl auch Schießl in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 12 UmwStG Rz 468.0.1). Für die
Gegenauffassung der Finanzverwaltung (Bundesministerium der Finanzen ‑‑BMF‑‑, Schreiben vom 11.11.2011,
BStBl I 2011, 1314, Rz Org.02 Satz 2 und 02.03; vgl. auch van Lishaut in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG,
3. Aufl., § 2 Rz 60) sind im Wortlaut des § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG und im Zweck dieser
Regelungen keine Anhaltspunkte erkennbar.


35


Die Anwendung der Fußstapfentheorie ist dabei auch nicht auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen das
Unternehmen der Organgesellschaft zuvor ein Teilbetrieb des übertragenden Rechtsträgers war. Mit seinen
Ausführungen zur Teilbetriebseigenschaft als "stärkste Form der Eingliederung" hat der Senat in dem Urteil vom
28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) lediglich begründet, weshalb die Fußstapfentheorie auch
auf eine Sachverhaltskonstellation ausgedehnt wurde, bei der die für die finanzielle Eingliederung maßgebliche
Beteiligung an der Organgesellschaft erst durch eine rückwirkende Ausgliederung entstanden war.


36


bb) Das FA kann dem nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft als
systematische Durchbrechung des steuerrechtlichen Subjektprinzips eine restriktive Auslegung zur Folge haben
müsse.


37


Zwar folgt aus dem Ausnahmecharakter der Organschaft eine grundsätzlich strenge Auslegung der gesetzlichen
Regelungen über die Voraussetzungen der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft (vgl. Senatsurteile vom
02.11.2022 - I R 29/19, BFHE 278, 469, BStBl II 2023, 405 und I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409; jeweils
m.w.N.). In Umwandlungsfällen werden diese Regelungen aber durch die umwandlungssteuerrechtlichen
Vorschriften ergänzt. Diese sehen in § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG eine umfassende
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge vor (zum Verhältnis von § 12 Abs. 3 UmwStG zu § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG vgl. auch Kahle/Liedgens, Deutsche Steuer-Zeitung 2023, 533, 542 f., m.w.N.). Selbst eine grundsätzlich
enge Auslegung der Organschaftsvoraussetzungen kann nicht dazu führen, diese umwandlungssteuerrechtlichen
Sonderregelungen zu negieren, zumal das Merkmal der finanziellen Eingliederung nicht personengebunden ist,
sondern der Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft anhaftet, die mit der Umwandlung auf den
übernehmenden Rechtsträger übergeht. Aus Sicht der Organgesellschaft ändert die Umwandlung auf der Ebene des
Organträgers nichts an der "Eingliederung" in ein anderes Unternehmen.


38


Ein umfassendes Verständnis der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge führt auch nicht dazu, dass die
Regelungen zur umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung obsolet werden. Dies zeigt sich schon daran, dass die
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umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nicht für sämtliche Umwandlungen des Umwandlungssteuergesetzes
Anwendung findet (vgl. § 23 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 UmwStG). Außerdem bleibt die umwandlungssteuerliche
Rückbeziehung insbesondere dann von Bedeutung, wenn es um die Zurechnung des Einkommens geht, das die
Organgesellschaft in einem bereits abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat (vgl. hierzu Pichler, Die
ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 201 ff.).


cc) Soweit das FA einwendet, dass ohne Berücksichtigung des umwandlungssteuerlichen Übertragungszeitpunkts
eine zeitgleiche Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu zwei verschiedenen Konzernen möglich sei,
ist dem entgegenzuhalten, dass der Übergang der finanziellen Eingliederung im Wege der
umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nicht mit einer Verdoppelung des Zuordnungssubjekts gleichgesetzt
werden kann. Insbesondere bedeutet dies nicht, dass es entgegen der gesetzlichen Systematik (Abführung des
ganzen Gewinns an "ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen") auch zu einer Zurechnung desselben
Gewinns der Organgesellschaft zu zwei verschiedenen Organträgern kommen kann.


40


Wird bei der Organgesellschaft zum umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag ein Rumpfwirtschaftsjahr
gebildet, ist nur der ab diesem Zeitpunkt erzielte Gewinn an den neuen Organträger abzuführen und diesem
steuerlich zuzurechnen. Wird dagegen ‑‑wie im Streitfall‑‑ kein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet, ist handelsrechtlich
keine Zwischenbilanz aufzustellen. Der zivilrechtliche Anspruch auf Gewinnabführung richtet sich hier allein
danach, wer am Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft nach dem Gewinnabführungsvertrag
anspruchsberechtigter Organträger ist (vgl. auch Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 523; BMF-Schreiben vom
11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.19 Satz 2). Auch das Steuerrecht knüpft in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG an den
gesamten Gewinn nach dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zum Ende des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft an, so dass ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ keine Rechtsgrundlage für eine zeitanteilige
unterjährige Einkommenszurechnung besteht (Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer,
UmwStG Anhang 1 Rz 22b; Walter, GmbHR 2021, 226, 228; vgl. auch BFH-Urteil vom 28.02.2013 - IV R 50/09, BFHE
240, 270, BStBl II 2013, 494 zum unterjährigen Gesellschafterwechsel bei einer Organträger-Personengesellschaft).
Damit ist das Einkommen der Organgesellschaft in vollem Umfang ausschließlich dem neuen Organträger (der
Klägerin) zuzurechnen.


41


Die zivilrechtliche Notwendigkeit einer Zwischenbilanz bei unterjähriger Beendigung oder unterjährigem Beginn
des EAV (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14.12.1987 - II ZR 170/87, BGHZ 103, 1; Koch, Aktiengesetz,
17. Aufl., § 302 Rz 11) sowie die steuerliche Rückwirkung der unterjährigen Beendigung eines EAV aus wichtigem
Grund (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 und 3 KStG) führen zu keinem anderen Ergebnis. Bei der Verschmelzung auf
Ebene des Organträgers kommt es gerade nicht zu einer unterjährigen Beendigung des EAV - vielmehr geht der EAV
aufgrund zivilrechtlicher Gesamtrechtsnachfolge (§ 20 Abs. 1 des Umwandlungsgesetzes) auf den neuen
Organträger über (z.B. Winter in Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz/Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 20
UmwG Rz 58).


42


dd) Soweit kritisiert wird, die alleinige Maßgeblichkeit der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge führe zu
Missbrauchs- und Gestaltungsmöglichkeiten (insbesondere zur Nutzung von Verlusten entgegen § 12 Abs. 3 i.V.m.
§ 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG und zur Übertragung von Verlusten der Organgesellschaft im Rahmen des § 8c Abs. 1
Satz 1 und 5 KStG), weist der Senat darauf hin, dass das Gesetz auch an anderen Stellen eine nachträgliche
Rückbeziehung körperschaftsteuerrechtlicher Organschaftsvoraussetzungen zulässt. Insbesondere muss der
Gewinnabführungsvertrag nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG nicht vor Beginn des ersten Organschaftsjahres
abgeschlossen werden, sondern es reicht aus, dass er bis zum Ende des ersten Organschaftsjahres zivilrechtlich
wirksam wird. Regelungen dieses Inhalts verdeutlichen, dass den Rechtsfolgen einer Rückbeziehung nicht
allgemein der Einwand etwaiger Missbrauchs- oder Gestaltungsmöglichkeiten entgegen gehalten werden kann.


43


c) Schließlich kann sich das FA auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich aus jüngeren Senatsentscheidungen
eine abweichende Rechtsauffassung ergebe.


44


Dies betrifft zunächst das Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 19/15 (BFHE 258, 344, BStBl II 2019, 81). Dort ging es
darum, dass die Anteile an der Organgesellschaft erst zeitlich nach dem Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft, auf den es gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG ankommt, im Wege der
Einzelrechtsnachfolge erworben worden waren. Deshalb konnte eine nachfolgende umwandlungssteuerliche
Rechtsnachfolge gemäß § 12 Abs. 3 UmwStG nicht dazu führen, dass die finanzielle Eingliederung schon ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft vorgelegen hat. Die finanzielle Eingliederung lag auch beim


45


Seite 7 von 9







übertragenden Rechtsträger zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht vor. Der übernehmende Rechtsträger kann aber nur in
eine solche Rechtsstellung eintreten, die der übertragende Rechtsträger bereits inne hatte.


Auch der Senatsbeschluss vom 05.11.2014 - I B 34/14 (BFH/NV 2015, 356) führt zu keinen gegenteiligen
Erkenntnissen. Die Anwendung der Fußstapfentheorie nach § 12 Abs. 3 UmwStG auf das Tatbestandsmerkmal der
finanziellen Eingliederung scheiterte dort schon daran, dass es um eine Abspaltung zur Aufnahme auf Ebene der
Organgesellschaft ging. Deshalb sah der Senat keinen Anhaltspunkt, dass § 12 Abs. 3 UmwStG auf Ebene des
Organträgers dazu führen könnte, gegenüber der neuen Organgesellschaft die Voraussetzung der finanziellen
Eingliederung zu erfüllen.


46


Aus dem Senatsurteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303) lassen sich schließlich
ebenfalls keine abweichenden Schlüsse ziehen. Zwar hat der Senat zum gewerbesteuerrechtlichen
Schachtelprivileg nach § 9 Nr. 2a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes 2009 (GewStG 2009) entschieden, dass für das
dortige stichtagsbezogene Beteiligungserfordernis (Beteiligung von mindestens 15 % zu Beginn des
Erhebungszeitraums) weder § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG noch § 12 Abs. 3 UmwStG anwendbar seien. Maßgebend war
hierfür aber die Abgrenzung zwischen rein stichtagsbezogenen Beteiligungserfordernissen und solchen, für die es
auf einen Zeitraum ankommt. Die finanzielle Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG muss aber
ununterbrochen vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft an vorliegen und ist deshalb ‑‑abweichend
zum Beteiligungserfordernis nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 2009‑‑ gerade nicht stichtags-, sondern
zeitraumbezogen. Soweit im Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 51/15 (BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) auch bei
der finanziellen Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG von einer zeitpunktbezogenen Regelung
gesprochen wird, diente dies lediglich der Abgrenzung zu Merkmalen, die nicht nur bezogen auf den Zeitraum des
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft, sondern bezogen auf die Laufzeit des Gewinnabführungsvertrags vorliegen
müssen.


47


5. Ungeachtet des Umstands, dass zwischen den Beteiligten mit Blick auf die von ihnen erörterten weiteren
Voraussetzungen einer körperschaft- und gewerbesteuerrechtlichen Organschaft kein Streit besteht und der Senat
insoweit von Ausführungen absehen kann, ist die Sache nicht spruchreif, da das FG keine tatsächlichen
Feststellungen zur Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu einer inländischen Betriebsstätte des
Organträgers getroffen hat (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG). Daher ist die Vorentscheidung aufzuheben und die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückzuverweisen.


48


a) Insbesondere fehlen jegliche Feststellungen, ob die A-GmbH und die Klägerin nur inländische oder auch
ausländische Betriebsstätten hatten und welcher Betriebsstätte die Beteiligung an der B-GmbH im Streitjahr
zuzuordnen war (vgl. auch Brühl, DStR 2021, 313, 317 zum Urteil des Hessischen FG vom 14.05.2020 - 4 K 412/19,
EFG 2020, 1344 - nachgehend Senatsurteil vom 11.07.2023 - I R 21/20, zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt).
Aufgrund der typischerweise international ausgerichteten Geschäftstätigkeit der Vercharterung von Seeschiffen
kann ohne diese Feststellungen nicht abschließend entschieden werden, ob die Voraussetzungen einer
körperschaft- und gewerbesteuerrechtlichen Organschaft vollständig erfüllt waren. Dem FG wird daher aufgegeben,
die entsprechenden Feststellungen im zweiten Rechtsgang nachzuholen.


49


b) Zum weiteren Verlauf des Verfahrens wird auf Folgendes hingewiesen:50


aa) Das Merkmal der Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu einer inländischen Betriebsstätte des
Organträgers (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG) kann ‑‑wie die finanzielle Eingliederung‑‑ Gegenstand einer
umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG sein (Brink in
Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 233u; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG,
3. Aufl., Anh. 4 Rz 41; Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 294a; Rödder/Liekenbrock in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 301 und 303; Brühl/Weiss, Ubg 2020, 715, 718 f.; Rödder in
Lüdicke/Mellinghoff/Rödder [Hrsg.], Nationale und internationale Unternehmensbesteuerung in der Rechtsordnung,
Festschrift für Dietmar Gosch, 2016, S. 341, 345 ff.; im Ergebnis auch Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14
Rz 159b).


51


Zur Begründung nimmt der Senat grundsätzlich auf die obigen Ausführungen zum Merkmal der finanziellen
Eingliederung Bezug. Hinzu kommt, dass die Besitzzeitanrechnung nach § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG ausdrücklich an
die Dauer der Zugehörigkeit eines Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen anknüpft und insoweit eine Anrechnung
des Zeitraums der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen des übertragenden Rechtsträgers beim übernehmenden
Rechtsträger vorsieht. Davon wird auch das Merkmal des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 4 KStG erfasst, auch wenn
hier nicht nur die Zugehörigkeit der Beteiligung an der Organgesellschaft zum Betriebsvermögen des
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übertragenden Rechtsträgers maßgeblich ist, sondern zusätzlich die Zuordnung der Beteiligung zu einer
inländischen Betriebsstätte.


bb) Durch die Verschmelzung der Organgesellschaft (B-GmbH) auf die neue Organträgerin (Klägerin) im Jahr 2017
ist während der Mindestvertragslaufzeit des EAV eine sogenannte Konfusion eingetreten. Dadurch ist der EAV vor
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG erloschen. Das FG ist aber zutreffend
davon ausgegangen, dass dies in entsprechender Anwendung des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 KStG unschädlich
war. Die Konfusion stellt einen wichtigen Grund für die Nichteinhaltung der Mindestvertragslaufzeit dar (BMF-
Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.04 Satz 2; Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG
Rz 214 f.; Brandis/Heuermann/Krumm, § 14 KStG Rz 164; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 278; Brühl,
GmbHR 2021, 166, 167).


53


6. Die Kostenentscheidung wird dem FG übertragen (§ 143 Abs. 2 FGO).54


Seite 9 von 9



https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310228/



		Urteil vom 11. Juli 2023, I R 36/20

		Leitsätze

		Tenor

		Tatbestand

		I.



		Entscheidungsgründe

		II.










Urteil vom 11. Juli 2023, I R 40/20
"Finanzielle Eingliederung" bei unterjährigem qualifizierten Anteilstausch - teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteilen vom
11.07.2023 I R 21/20, I R 36/20, I R 45/20


ECLI:DE:BFH:2023:U.110723.IR40.20.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 1, UmwStG 2006 § 12 Abs 3, UmwStG 2006 § 4 Abs 2 S 3, UmwStG 2006 § 23 Abs 1, UmwStG
2006 § 21 Abs 1 S 2, KStG VZ 2010


vorgehend FG Düsseldorf, 29. September 2020, Az: 6 K 2704/17 K


Leitsätze


1. Stellt bei einem qualifizierten Anteilstausch im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 der übernehmende
Rechtsträger (Organträger) den Antrag, die Anteile unter dem gemeinen Wert anzusetzen, tritt er hinsichtlich des
Merkmals der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 1 und § 4 Abs. 2
Satz 3 UmwStG 2006 in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein; dass der umwandlungssteuerliche
Übertragungsstichtag im Fall des Anteilstauschs nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft
zurückbezogen werden kann, ist hierfür unerheblich (Bestätigung und Fortentwicklung der Senatsurteile vom 28.07.2010
- I R 89/09, BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528 und I R 111/09, BFH/NV 2011, 67, sog. Fußstapfentheorie).


2. Die umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge in die finanzielle Eingliederung setzt nicht voraus, dass beim
übertragenden Rechtsträger sämtliche Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft erfüllt waren.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 29.09.2020 - 6 K 2704/17 K wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob im Jahr 2010 (Streitjahr) die Voraussetzungen einer
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft zwischen der Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin) als
Organgesellschaft und der B-GmbH als Organträgerin erfüllt sind.


1


Die Klägerin, eine im Jahr 2008 gegründete GmbH, war zunächst zu jeweils 30 % an der D-KG als Kommanditistin
und an deren Komplementär-GmbH als Gesellschafterin beteiligt. Alleingesellschafter der Klägerin war C, der auch
die übrigen 70 % an der D-KG und deren Komplementär-GmbH als Kommanditist beziehungsweise Gesellschafter
hielt.


2


Mit Vertrag vom …01.2010 brachte C seine Kommanditbeteiligung an der D-KG und seine Anteile an der
Komplementär-GmbH rückwirkend zum 01.01.2010 (00:00 Uhr) zu Buchwerten in die Klägerin ein. Ebenfalls am …
01.2010 gründete er als Alleingesellschafter die B-GmbH und erbrachte die Stammeinlage durch Einbringung seiner
Beteiligung an der Klägerin mit wirtschaftlicher Wirkung zum 15.01.2010. Darüber hinaus schloss die B-GmbH am
…01.2010 mit der Klägerin einen "Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag" (EAV), der am …02.2010 in das
Handelsregister eingetragen wurde. Die Verpflichtung zur Gewinnabführung galt erstmals für den gesamten Gewinn
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Entscheidungsgründe


II.


des Geschäftsjahres, in dem der EAV wirksam wurde. Das Wirtschaftsjahr der Klägerin entsprach im Streitjahr dem
Kalenderjahr.


Im Anschluss an eine Außenprüfung erkannte der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die
körperschaftsteuerrechtliche Organschaft für das Streitjahr nicht an und erließ nach § 164 Abs. 2 der
Abgabenordnung (AO) einen entsprechend geänderten Körperschaftsteuerbescheid. Da die B-GmbH erst im
Streitjahr gegründet worden sei und das Gesetz für den Fall des Anteilstauschs keine Möglichkeit einer steuerlichen
Rückwirkung regele, fehle zum Beginn des Streitjahres der Organgesellschaft (Klägerin) die finanzielle
Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung
‑‑KStG‑‑). In der Folge qualifizierte das FA die Gewinnabführung der Klägerin von … € als Gewinnausschüttung an
die B-GmbH und setzte die Körperschaftsteuer auf … € fest. Ein Einspruch der Klägerin blieb erfolglos.


4


Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf gab der hiergegen gerichteten Klage mit Urteil vom 29.09.2020 - 6 K 2704/17 K
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2020, 1782) statt. Auf Grundlage der vom Bundesfinanzhof (BFH) in den
Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67)
angewendeten sogenannten Fußstapfentheorie trete die Klägerin nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 1 und § 4 Abs. 2
Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 in der für das Streitjahr geltenden Fassung (UmwStG) umfassend in
die steuerliche Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein. In der Folge werde in der Zeit vom 01.01.2010
bis zum 14.01.2010 die finanzielle Eingliederung zwischen der Klägerin und C (auch) der B-GmbH als
Rechtsnachfolgerin des C zugerechnet. Dass § 21 UmwStG für den Fall eines reinen Anteilstauschs nicht auf die
Regelungen zur umwandlungssteuerlichen Rückwirkung nach § 20 Abs. 5 und 6 UmwStG verweise, sei unerheblich.


5


Das FA macht mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die Vorentscheidung
aufzuheben und die Klage abzuweisen.


6


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.7


Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).
Das FG hat zu Recht entschieden, dass die Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft im
Streitjahr erfüllt waren.


8


1. Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291
Abs. 1 des Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so
ist das Einkommen der Organgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen dem Träger des Unternehmens
(Organträger) zuzurechnen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG). Zu diesen Voraussetzungen gehört unter anderem, dass der
Gewinnabführungsvertrag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen ist und während seiner gesamten
Geltungsdauer durchgeführt wird (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG). Darüber hinaus muss der Organträger an der
Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt sein,
dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle
Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG).


9


Sofern sich eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und
Sitz im Inland (und damit auch eine inländische GmbH) wirksam verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes
Unternehmen im Sinne des § 14 KStG abzuführen, gelten nach § 17 Satz 1 KStG die §§ 14 bis 16 KStG entsprechend.
Darüber hinaus sind die zusätzlichen Voraussetzungen des § 17 Satz 2 KStG zu berücksichtigen.


10


2. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass zwischen der B-GmbH als Organträgerin und der Klägerin als
Organgesellschaft für das Streitjahr eine wirksame Organschaft im Sinne des § 14 KStG bestand. Insbesondere war
die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) schon vom Beginn des
Wirtschaftsjahres der Klägerin (01.01.2010) an erfüllt.


11


a) Der Senat hat bereits in seinen Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und
I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) zu den Auswirkungen umwandlungssteuerrechtlicher Vorgänge auf das
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Tatbestandsmerkmal der finanziellen Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG erkannt und für den
Fall der Einbringung einer Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 1995
entscheidend auf die Anwendung von § 12 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 1995
abgestellt. Aus diesen Vorschriften folge, dass die übernehmende Körperschaft umfassend und vorbehaltlos in die
steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft eintrete (sogenannte Fußstapfentheorie). Dies gelte
auch für die körperschaftsteuerrechtlichen Organschaftsvoraussetzungen. Deshalb sei es ausreichend, wenn ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft eine finanzielle Eingliederung zunächst zum übertragenden
Rechtsträger und anschließend zum übernehmenden Rechtsträger bestehe. Ob die finanzielle Eingliederung
rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung
nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, blieb in diesen Urteilen offen.


b) Der Senat hält an dieser Rechtsprechung fest. Sie ist auf den Streitfall übertragbar, obwohl hier ‑‑abweichend zu
den Sachverhalten, die den Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und I R 111/09
(BFH/NV 2011, 67) zugrunde lagen‑‑ der Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft (01.01.2010) nicht mit
dem umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag (15.01.2010) zusammenfällt und ein Fall des Anteilstauschs
nach § 21 UmwStG vorliegt, bei dem wegen des fehlenden Verweises auf § 20 Abs. 5 und 6 UmwStG in § 21 Abs. 2
Satz 6 UmwStG eine umwandlungssteuerliche Rückwirkung auch nicht möglich gewesen wäre. Denn der
übernehmende Rechtsträger tritt hinsichtlich der finanziellen Eingliederung auch dann nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4
Abs. 2 Satz 3 UmwStG in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, wenn der
umwandlungssteuerliche Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft
zurückbezogen wird oder werden kann. Dies gilt durch den Verweis in § 23 Abs. 1 UmwStG auf § 12 Abs. 3 und § 4
Abs. 2 Satz 3 UmwStG auch in der Konstellation des Streitfalls.
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aa) Der Umstand, dass die Fragen, ob die finanzielle Eingliederung rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und
ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2
Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, in den Senatsurteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011,
528) und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) offen bleiben konnten, hat bereits deutlich gemacht, dass allein die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG zur finanziellen
Eingliederung in den übernehmenden Rechtsträger (Organträger) führen kann und nicht zusätzlich die
Voraussetzungen einer umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft vorliegen müssen. Die Rechtsinstitute der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge und der
umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung stehen gleichberechtigt nebeneinander; sie können den gleichen
Zeitraum betreffen, müssen es aber nicht. Dies entspricht im Ergebnis auch der ganz überwiegenden Auffassung in
der Literatur (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 206 f.; Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock,
Die Körperschaftsteuer, UmwStG Anhang 1 Rz 22a; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG
Rz 949; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., Anhang 4 "Umwandlungen und
Organschaft", Rz 44 f.; Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 116; Brandis/Heuermann/Krumm, § 14
KStG Rz 294; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 158a und 523; Rödder/Liekenbrock in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 224; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz/Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 12 UmwStG Rz 84; Wisniewski in
Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 12 Rz 90; Beinert/M. Marx in Prinz/Witt, Steuerliche
Organschaft, 2. Aufl., Rz 12.65; Brühl, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2021, 313, 315; Hierstetter in Prinz/Witt,
Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 20.42; Klauck, Der Steuerberater 2023, 161, 164 ff.; Prinz/Solowjeff, Der Betrieb
2023, 1433, 1438 f.; Pichler, Die ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 195 ff.;
Rödder, DStR 2011, 1053, 1054; Schneider/Ruoff/Sistermann, Finanz-Rundschau 2012, 1, 11; Walter, GmbH-
Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2020, 1098, 1100; Walter, GmbHR 2021, 226, 228; wohl auch Schießl in Widmann/Mayer,
Umwandlungsrecht, § 12 UmwStG Rz 468.0.1). Für die Gegenauffassung der Finanzverwaltung (Bundesministerium
der Finanzen ‑‑BMF‑‑, Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.02 Satz 2 und 02.03; vgl. auch van
Lishaut in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 2 Rz 60) sind im Wortlaut des § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4
Abs. 2 Satz 3 UmwStG und im Zweck dieser Regelungen keine Anhaltspunkte erkennbar.


14


Die Anwendung der Fußstapfentheorie ist dabei auch nicht auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen das
Unternehmen der Organgesellschaft zuvor ein Teilbetrieb des übertragenden Rechtsträgers war. Mit seinen
Ausführungen zur Teilbetriebseigenschaft als "stärkste Form der Eingliederung" hat der Senat in dem Urteil vom
28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) lediglich begründet, weshalb die Fußstapfentheorie auch
auf eine Sachverhaltskonstellation ausgedehnt wurde, bei der die für die finanzielle Eingliederung maßgebliche
Beteiligung an der Organgesellschaft erst durch eine rückwirkende Ausgliederung entstanden war.
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Darüber hinaus steht einer Anwendung der Fußstapfentheorie nicht entgegen, dass es im Streitfall nicht um die
Fortführung einer bereits beim übertragenden Rechtsträger bestehenden Organschaft geht, sondern die
körperschaftsteuerrechtliche Organschaft zwischen der B-GmbH und der Klägerin neu begründet wurde. Denn die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge bezieht sich nicht auf die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft als
solche, sondern auf die einzelnen Merkmale einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft, soweit sie von § 12
Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG erfasst werden. Damit setzt sie nicht voraus, dass beim übertragenden
Rechtsträger sämtliche Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft erfüllt waren.


16


bb) Die Regelungen über die umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge gelten nach § 23 Abs. 1 UmwStG auch für
die Fälle des Anteilstauschs (§ 21 UmwStG), wenn ‑‑wie im Streitfall‑‑ ein qualifizierter Anteilstausch im Sinne des
§ 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG vorliegt und die übernehmende Gesellschaft (B-GmbH) einen Antrag gestellt hat, die
Anteile mit einem unter dem gemeinen Wert liegenden Wert anzusetzen (vgl. auch Brink in Schnitger/Fehrenbacher,
KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 216; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., Anh. 4 Rz 42;
Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 159b; Rödder/Liekenbrock in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG,
2. Aufl., § 14 Rz 224 und 303; Beinert/M. Marx in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 12.65; Hasbach,
Der Konzern 2020, 378, 382; Witt in Prinz/Witt, Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 6.17; a.A. BMF-Schreiben vom
11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.15).


17


cc) Das FA kann dem nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft als
systematische Durchbrechung des steuerrechtlichen Subjektprinzips eine restriktive Auslegung zur Folge haben
müsse.


18


Zwar folgt aus dem Ausnahmecharakter der Organschaft eine grundsätzlich strenge Auslegung der gesetzlichen
Regelungen über die Voraussetzungen der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft (vgl. Senatsurteile vom
02.11.2022 - I R 29/19, BFHE 278, 469, BStBl II 2023, 405 und I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409; jeweils
m.w.N.). In Umwandlungsfällen werden diese Regelungen aber durch die umwandlungssteuerrechtlichen
Vorschriften ergänzt. Diese sehen in § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG eine umfassende
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge vor (zum Verhältnis von § 12 Abs. 3 UmwStG zu § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG vgl. auch Kahle/Liedgens, Deutsche Steuer-Zeitung 2023, 533, 542 f., m.w.N.), die durch den Verweis in
§ 23 Abs. 1 UmwStG auch für den Streitfall gilt. Selbst eine grundsätzlich enge Auslegung der
Organschaftsvoraussetzungen kann nicht dazu führen, diese umwandlungssteuerrechtlichen Sonderregelungen zu
negieren, zumal das Merkmal der finanziellen Eingliederung nicht personengebunden ist, sondern der
Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft anhaftet, die mit der Umwandlung auf den übernehmenden
Rechtsträger übergeht. Aus Sicht der Organgesellschaft ändert die Umwandlung auf der Ebene des Organträgers
nichts an der "Eingliederung" in ein anderes Unternehmen.


19


Dabei ist der Umstand, dass die B-GmbH zum 01.01.2010 noch nicht rechtlich existierte, für das Konzept der
umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG unerheblich (vgl.
Brühl/Weiss, Die Unternehmensbesteuerung 2020, 715, 720). Maßgebend ist allein die Stellung des übertragenden
Rechtsträgers, in die der übernehmende Rechtsträger zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge eintritt.


20


Im Übrigen führt ein umfassendes Verständnis der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge auch nicht dazu, dass
die Regelungen zur umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung obsolet werden. Dies zeigt sich schon daran, dass die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nicht für sämtliche Umwandlungen des Umwandlungssteuergesetzes
Anwendung findet (vgl. § 23 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 UmwStG). Außerdem bleibt die umwandlungssteuerliche
Rückbeziehung insbesondere dann von Bedeutung, wenn es um die Zurechnung des Einkommens geht, das die
Organgesellschaft in einem bereits abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat (vgl. hierzu Pichler, Die
ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 201 ff.).


21


dd) Soweit das FA einwendet, dass ohne Berücksichtigung des umwandlungssteuerlichen Übertragungszeitpunkts
eine zeitgleiche Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu zwei verschiedenen Konzernen möglich sei,
ist dem entgegenzuhalten, dass der Übergang der finanziellen Eingliederung im Wege der
umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nicht mit einer Verdoppelung des Zuordnungssubjekts gleichgesetzt
werden kann. Insbesondere bedeutet dies nicht, dass es entgegen der gesetzlichen Systematik (Abführung des
ganzen Gewinns an "ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen") auch zu einer Zurechnung desselben
Gewinns der Organgesellschaft zu zwei verschiedenen Organträgern kommen kann.


22


Wird bei der Organgesellschaft zum umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag ein Rumpfwirtschaftsjahr
gebildet, ist nur der ab diesem Zeitpunkt erzielte Gewinn an den (neuen) Organträger abzuführen und diesem


23
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steuerlich zuzurechnen. Wird dagegen ‑‑wie im Streitfall‑‑ kein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet, ist handelsrechtlich
keine Zwischenbilanz aufzustellen. Der zivilrechtliche Anspruch auf Gewinnabführung richtet sich hier allein
danach, wer am Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft nach dem Gewinnabführungsvertrag
anspruchsberechtigter Organträger ist (vgl. auch Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 523; BMF-Schreiben vom
11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.19 Satz 2). Auch das Steuerrecht knüpft in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG an den
gesamten Gewinn nach dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zum Ende des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft an, so dass ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ keine Rechtsgrundlage für eine zeitanteilige
unterjährige Einkommenszurechnung besteht (Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer,
UmwStG Anhang 1 Rz 22b; Walter, GmbHR 2021, 226, 228; vgl. auch BFH-Urteil vom 28.02.2013 - IV R 50/09, BFHE
240, 270, BStBl II 2013, 494 zum unterjährigen Gesellschafterwechsel bei einer Organträger-Personengesellschaft).
Damit ist das Einkommen der Organgesellschaft in vollem Umfang ausschließlich demjenigen Rechtsträger
zuzurechnen, der am Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft die Rechtsstellung eines Organträgers inne
hatte.


Die zivilrechtliche Notwendigkeit einer Zwischenbilanz bei unterjähriger Beendigung oder unterjährigem Beginn
des EAV (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14.12.1987 - II ZR 170/87, BGHZ 103, 1; Koch, Aktiengesetz,
17. Aufl., § 302 Rz 11) sowie die steuerliche Rückwirkung der unterjährigen Beendigung eines EAV aus wichtigem
Grund (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 und 3 KStG) führen im Streitfall schon deshalb zu keinem anderen Ergebnis,
weil ein EAV erstmals zwischen der B-GmbH als Organträgerin und der Klägerin als Organgesellschaft
abgeschlossen wurde (zur Fortführung einer bestehenden Organschaft vgl. die Senatsurteile vom 11.07.2023 -
I R 21/20, I R 36/20 und I R 45/20, jeweils zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt).


24


ee) Soweit kritisiert wird, die alleinige Maßgeblichkeit der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge führe zu
Missbrauchs- und Gestaltungsmöglichkeiten (insbesondere zur Nutzung von Verlusten entgegen § 12 Abs. 3 i.V.m.
§ 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG und zur Übertragung von Verlusten der Organgesellschaft im Rahmen des § 8c Abs. 1
Satz 1 und 5 KStG), weist der Senat darauf hin, dass das Gesetz auch an anderen Stellen eine nachträgliche
Rückbeziehung körperschaftsteuerrechtlicher Organschaftsvoraussetzungen zulässt. Insbesondere muss der
Gewinnabführungsvertrag nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG nicht vor Beginn des ersten Organschaftsjahres
abgeschlossen werden, sondern es reicht aus, dass er bis zum Ende des ersten Organschaftsjahres zivilrechtlich
wirksam wird. Regelungen dieses Inhalts verdeutlichen, dass den Rechtsfolgen einer Rückbeziehung nicht
allgemein der Einwand etwaiger Missbrauchs- oder Gestaltungsmöglichkeiten entgegengehalten werden kann.


25


ff) Der weitere Einwand des FA, eine umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge helfe im Streitfall schon deshalb
nicht weiter, weil C eine Privatperson und mangels gewerblicher Tätigkeit kein tauglicher Organträger sei,
berücksichtigt das Senatsurteil vom 24.07.2013 - I R 40/12 (BFHE 242, 139, BStBl II 2014, 272) nicht ausreichend.
Danach muss die gewerbliche Tätigkeit des Organträger nicht bereits zu Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft vorliegen. In der Folge ist es nicht erforderlich, der B-GmbH zusätzlich zur finanziellen
Eingliederung auch eine gewerbliche Tätigkeit des übertragenden Rechtsträgers zuzurechnen.


26


c) Schließlich kann sich das FA auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich aus jüngeren Senatsentscheidungen
eine abweichende Rechtsauffassung ergebe.


27


Dies betrifft zunächst das Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 19/15 (BFHE 258, 344, BStBl II 2019, 81). Dort ging es
darum, dass die Anteile an der Organgesellschaft erst zeitlich nach dem Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft, auf den es gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG ankommt, im Wege der
Einzelrechtsnachfolge erworben worden waren. Deshalb konnte eine nachfolgende umwandlungssteuerliche
Rechtsnachfolge gemäß § 12 Abs. 3 UmwStG nicht dazu führen, dass die finanzielle Eingliederung schon ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft vorgelegen hat. Die finanzielle Eingliederung lag auch beim
übertragenden Rechtsträger zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht vor. Der übernehmende Rechtsträger kann aber nur in
eine solche Rechtsstellung eintreten, die der übertragende Rechtsträger bereits inne hatte.


28


Auch der Senatsbeschluss vom 05.11.2014 - I B 34/14 (BFH/NV 2015, 356) führt zu keinen gegenteiligen
Erkenntnissen. Die Anwendung der Fußstapfentheorie nach § 12 Abs. 3 UmwStG auf das Tatbestandsmerkmal der
finanziellen Eingliederung scheiterte dort schon daran, dass es um eine Abspaltung zur Aufnahme auf Ebene der
Organgesellschaft ging. Deshalb sah der Senat keinen Anhaltspunkt, dass § 12 Abs. 3 UmwStG auf Ebene des
Organträgers dazu führen könnte, gegenüber der neuen Organgesellschaft die Voraussetzung der finanziellen
Eingliederung zu erfüllen.


29


Aus dem Senatsurteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303) lassen sich schließlich30
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ebenfalls keine abweichenden Schlüsse ziehen. Zwar hat der Senat zum gewerbesteuerrechtlichen
Schachtelprivileg nach § 9 Nr. 2a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes 2009 (GewStG 2009) entschieden, dass für das
dortige stichtagsbezogene Beteiligungserfordernis (Beteiligung von mindestens 15 % zu Beginn des
Erhebungszeitraums) weder § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG noch § 12 Abs. 3 UmwStG anwendbar seien. Maßgebend war
hierfür aber die Abgrenzung zwischen rein stichtagsbezogenen Beteiligungserfordernissen und solchen, für die es
auf einen Zeitraum ankommt. Die finanzielle Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG muss aber
ununterbrochen vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft an vorliegen und ist deshalb ‑‑abweichend
zum Beteiligungserfordernis nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 2009‑‑ gerade nicht stichtags-, sondern
zeitraumbezogen. Soweit im Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 51/15 (BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) auch bei
der finanziellen Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG von einer zeitpunktbezogenen Regelung
gesprochen wird, diente dies lediglich der Abgrenzung zu Merkmalen, die nicht nur bezogen auf den Zeitraum des
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft, sondern bezogen auf die Laufzeit des Gewinnabführungsvertrags vorliegen
müssen.


3. Soweit das FA im Revisionsverfahren (erstmals) geltend macht, dass die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Satz 4 KStG i.d.F. des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des
steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188 ‑‑KStG i.d.F. vom 20.02.2013‑‑)
nicht erfüllt seien, erübrigen sich nähere Ausführungen. Zwar muss die Beteiligung an der Organgesellschaft nach
dieser Vorschrift ununterbrochen während der gesamten Dauer der Organschaft einer inländischen Betriebstätte
(§ 12 AO) des Organträgers zuzuordnen sein; sie gilt nach § 34 Abs. 1 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 aber erst ab dem
Veranlagungszeitraum 2012 und damit noch nicht für das Streitjahr.


31


4. Auch zu den übrigen Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft sieht der Senat von
näheren Ausführungen ab. Zwischen den Beteiligten besteht hierüber zu Recht kein Streit.


32


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.33
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Urteil vom 11. Juli 2023, I R 45/20
"Finanzielle Eingliederung" bei unterjähriger Verschmelzung auf eine Kapitalgesellschaft - teilweise inhaltsgleich mit
BFH-Urteilen von 11.07.2023 I R 21/20, I R 36/20, I R 40/20


ECLI:DE:BFH:2023:U.110723.IR45.20.0


BFH I. Senat


KStG § 14 Abs 1 S 1 Nr 1, UmwStG 2006 § 12 Abs 3, UmwStG 2006 § 4 Abs 2 S 3, KStG VZ 2011


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 19. August 2020, Az: 1 K 1585/15


Leitsätze


Im Fall der Verschmelzung von zwei Kapitalgesellschaften tritt der übernehmende Rechtsträger (Organträger)
hinsichtlich des Merkmals der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) auch dann nach § 12 Abs. 3 i.V.m.
§ 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, wenn der
umwandlungssteuerliche Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft
zurückbezogen wird (Bestätigung und Fortentwicklung der Senatsurteile vom 28.07.2010 - I R 89/09, BFHE 230, 408,
BStBl II 2011, 528 und I R 111/09, BFH/NV 2011, 67, sog. Fußstapfentheorie).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 19.08.2020 - 1 K 1585/15 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Beteiligten streiten darüber, ob im Jahr 2011 (Streitjahr) die Voraussetzungen einer
körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft erfüllt sind.


1


Das Wirtschaftsjahr der im Jahr 2005 gegründeten Klägerin und Revisionsbeklagten (Klägerin), einer GmbH,
entsprach im Streitjahr dem Kalenderjahr. Ihre Alleingesellschafterin war die A-GmbH alt, mit der sie am …11.2008
einen "Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag" (EAV) geschlossen hatte.


2


Mit Verschmelzungsvertrag vom …08.2012 wurde die A-GmbH alt auf die am …08.2012 gegründete B-GmbH
verschmolzen, die noch am gleichen Tag in A-GmbH neu umfirmierte. Steuerlicher Übertragungsstichtag der
Verschmelzung war der 30.12.2011. Die A-GmbH neu hatte ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr
vom 01.12. bis zum 30.11. Für das Jahr 2012 bildete sie ein Rumpfwirtschaftsjahr vom 30.12.2011 bis zum
30.11.2012.


3


Die Klägerin ging in ihren Steuererklärungen für das Streitjahr von einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft
zwischen ihr als Organgesellschaft und der A-GmbH neu als Organträgerin aus und erklärte ein zu versteuerndes
Einkommen von 0 €. Dagegen ging das Finanzamt X für das Streitjahr von einer "Organschaftslücke" aus, da die
Klägerin vom 01.01.2011 bis zum 30.12.2011 in die A-GmbH alt und erst anschließend in die A-GmbH neu
finanziell eingegliedert gewesen sei. In dem für das Streitjahr gegenüber der Klägerin erlassenen Bescheid wurde
die Körperschaftsteuer auf … € festgesetzt. Ein Einspruch blieb erfolglos.


4


Während des Klageverfahrens kam es zu einem gesetzlichen Beteiligtenwechsel vom Finanzamt X zum Beklagten5
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Entscheidungsgründe


II.


und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑). Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz gab der Klage gegen den aus
anderen Gründen während des Klageverfahrens geänderten Körperschaftsteuerbescheid mit Urteil vom 19.08.2020 -
1 K 1585/15 (Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2021, 149) statt und änderte das zu versteuernde
Einkommen der Klägerin und die für das Streitjahr festzusetzende Körperschaftsteuer auf 0 €.


Die Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft nach § 14 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 des
Körperschaftsteuergesetzes in der für das Streitjahr geltenden Fassung (KStG) seien für das gesamte Streitjahr
erfüllt. Insbesondere liege bereits ab dem 01.01.2011 eine finanzielle Eingliederung zwischen der Klägerin als
Organgesellschaft und der A-GmbH neu als Organträgerin vor. Auf Grundlage der vom Bundesfinanzhof (BFH) in den
Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67)
angewendeten sogenannten Fußstapfentheorie trete die A-GmbH neu nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 des
Umwandlungssteuergesetzes 2006 in der für das Streitjahr geltenden Fassung (UmwStG) umfassend in die
steuerliche Rechtsstellung der A-GmbH alt ein. In der Folge sei der A-GmbH neu die finanzielle Eingliederung im
Verhältnis der Klägerin zur A-GmbH alt ab dem 01.01.2011 zuzurechnen. Dass die A-GmbH alt nicht auch mit
steuerlicher Rückwirkung zum 01.01.2011, sondern nur mit steuerlicher Rückwirkung zum 30.12.2011 auf die A-
GmbH neu verschmolzen worden sei, stehe dem nicht entgegen.


6


Ergänzend weist das FG darauf hin, dass es der Argumentation des Hessischen FG im Urteil vom 14.05.2020 -
4 K 412/19 (EFG 2020, 1344) folge und das Einkommen der Klägerin auf die A-GmbH alt und die A-GmbH neu
aufzuteilen sei, um Gestaltungsmöglichkeiten zur Nutzung von steuerlichen Verlusten und Verlustvorträgen zu
vermeiden. Im Streitfall komme es hierauf aber nicht an.


7


Das FA macht mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die Vorentscheidung
aufzuheben und die Klage abzuweisen.


8


Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.9


Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).
Das FG hat zu Recht entschieden, dass die Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft im
Streitjahr erfüllt waren und daher die Klage gegen den Körperschaftsteuerbescheid 2011 zulässig und begründet
war.


10


1. Verpflichtet sich eine Europäische Gesellschaft, Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien mit
Geschäftsleitung und Sitz im Inland (Organgesellschaft) durch einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291
Abs. 1 des Aktiengesetzes, ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so
ist das Einkommen der Organgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen dem Träger des Unternehmens
(Organträger) zuzurechnen (§ 14 Abs. 1 Satz 1 KStG). Zu diesen Voraussetzungen gehört unter anderem, dass der
Gewinnabführungsvertrag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen ist und während seiner gesamten
Geltungsdauer durchgeführt wird (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG). Darüber hinaus muss der Organträger an der
Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt sein,
dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht (finanzielle
Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG).


11


Sofern sich eine andere als die in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG bezeichnete Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und
Sitz im Inland (und damit auch eine inländische GmbH) wirksam verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an ein anderes
Unternehmen im Sinne des § 14 KStG abzuführen, gelten nach § 17 Satz 1 KStG die §§ 14 bis 16 KStG entsprechend.
Darüber hinaus sind die zusätzlichen Voraussetzungen des § 17 Satz 2 KStG zu berücksichtigen.


12


2. Das FG ist zu Recht davon ausgegangen, dass zwischen der A-GmbH neu als Organträgerin und der Klägerin als
Organgesellschaft für das Streitjahr eine wirksame Organschaft im Sinne des § 14 KStG bestand. Insbesondere war
die Voraussetzung der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG) schon vom Beginn des
Wirtschaftsjahres der Klägerin (01.01.2011) an erfüllt.


13


a) Der Senat hat bereits in seinen Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und14
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I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) zu den Auswirkungen umwandlungssteuerrechtlicher Vorgänge auf das
Tatbestandsmerkmal der finanziellen Eingliederung im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KStG erkannt und für den
Fall der Einbringung einer Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft nach § 20 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 1995
entscheidend auf die Anwendung von § 12 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 1995
abgestellt. Aus diesen Vorschriften folge, dass die übernehmende Körperschaft umfassend und vorbehaltlos in die
steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft eintrete (sogenannte Fußstapfentheorie). Dies gelte
auch für die körperschaftsteuerrechtlichen Organschaftsvoraussetzungen. Deshalb sei es ausreichend, wenn ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft eine finanzielle Eingliederung zunächst zum übertragenden
Rechtsträger und anschließend zum übernehmenden Rechtsträger bestehe. Ob die finanzielle Eingliederung
rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung
nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, blieb in diesen Urteilen offen.


b) Der Senat hält an dieser Rechtsprechung fest. Sie ist auf den Streitfall übertragbar, obwohl hier ‑‑abweichend zu
den Sachverhalten, die den Urteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) und I R 111/09
(BFH/NV 2011, 67) zugrunde lagen‑‑ der Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft (01.01.2011) nicht mit
dem umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag (30.12.2011) zusammenfällt. Denn der übernehmende
Rechtsträger tritt hinsichtlich der finanziellen Eingliederung auch dann nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG in die Rechtsstellung des übertragenden Rechtsträgers ein, wenn der umwandlungssteuerliche
Übertragungsstichtag nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft zurückbezogen wird.


15


aa) Der Umstand, dass die Fragen, ob die finanzielle Eingliederung rechtlicher oder rein tatsächlicher Natur ist und
ob dieses Merkmal von der umwandlungssteuerlichen Rückwirkung nach § 20 Abs. 7 und Abs. 8 Satz 1 i.V.m. § 2
Abs. 1 UmwStG 1995 erfasst wird, in den Senatsurteilen vom 28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011,
528) und I R 111/09 (BFH/NV 2011, 67) offen bleiben konnten, hat bereits deutlich gemacht, dass allein die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG zur finanziellen
Eingliederung in den übernehmenden Rechtsträger (Organträger) führen kann und nicht zusätzlich die
Voraussetzungen einer umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft vorliegen müssen. Die Rechtsinstitute der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge und der
umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung stehen gleichberechtigt nebeneinander; sie können den gleichen
Zeitraum betreffen, müssen es aber nicht. Dies entspricht im Ergebnis auch der ganz überwiegenden Auffassung in
der Literatur (Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 206 f.; Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock,
Die Körperschaftsteuer, UmwStG Anhang 1 Rz 22a; Frotscher in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG
Rz 949; Herlinghaus in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., Anhang 4 "Umwandlungen und
Organschaft", Rz 44 f.; Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 116; Brandis/Heuermann/Krumm, § 14
KStG Rz 294; Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 158a und 523; Rödder/Liekenbrock in
Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 2. Aufl., § 14 Rz 224; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl,
Umwandlungsgesetz/Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 12 UmwStG Rz 84; Wisniewski in
Haritz/Menner/Bilitewski, Umwandlungssteuergesetz, 5. Aufl., § 12 Rz 90; Beinert/M. Marx in Prinz/Witt, Steuerliche
Organschaft, 2. Aufl., Rz 12.65; Brühl, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2021, 313, 315; Hierstetter in Prinz/Witt,
Steuerliche Organschaft, 2. Aufl., Rz 20.42; Klauck, Der Steuerberater 2023, 161, 164 ff.; Prinz/Solowjeff, Der Betrieb
2023, 1433, 1438 f.; Pichler, Die ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 195 ff.;
Rödder, DStR 2011, 1053, 1054; Schneider/Ruoff/Sistermann, Finanz-Rundschau 2012, 1, 11; Walter, GmbH-
Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2020, 1098, 1100; Walter, GmbHR 2021, 226, 228; wohl auch Schießl in Widmann/Mayer,
Umwandlungsrecht, § 12 UmwStG Rz 468.0.1). Für die Gegenauffassung der Finanzverwaltung (Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.02 Satz 2 und 02.03; vgl.
auch van Lishaut in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 2 Rz 60) sind im Wortlaut des § 12 Abs. 3
i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG und im Zweck dieser Regelungen keine Anhaltspunkte erkennbar.


16


Die Anwendung der Fußstapfentheorie ist dabei auch nicht auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen das
Unternehmen der Organgesellschaft zuvor ein Teilbetrieb des übertragenden Rechtsträgers war. Mit seinen
Ausführungen zur Teilbetriebseigenschaft als "stärkste Form der Eingliederung" hat der Senat in dem Urteil vom
28.07.2010 - I R 89/09 (BFHE 230, 408, BStBl II 2011, 528) lediglich begründet, weshalb die Fußstapfentheorie auch
auf eine Sachverhaltskonstellation ausgedehnt wurde, bei der die für die finanzielle Eingliederung maßgebliche
Beteiligung an der Organgesellschaft erst durch eine rückwirkende Ausgliederung entstanden war.


17


bb) Das FA kann dem nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass die körperschaftsteuerrechtliche Organschaft als
systematische Durchbrechung des steuerrechtlichen Subjektprinzips eine restriktive Auslegung zur Folge haben
müsse.
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Zwar folgt aus dem Ausnahmecharakter der Organschaft eine grundsätzlich strenge Auslegung der gesetzlichen
Regelungen über die Voraussetzungen der körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft (vgl. Senatsurteile vom
02.11.2022 - I R 29/19, BFHE 278, 469, BStBl II 2023, 405 und I R 37/19, BFHE 278, 480, BStBl II 2023, 409; jeweils
m.w.N.). In Umwandlungsfällen werden diese Regelungen aber durch die umwandlungssteuerrechtlichen
Vorschriften ergänzt. Diese sehen in § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG eine umfassende
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge vor (zum Verhältnis von § 12 Abs. 3 UmwStG zu § 4 Abs. 2 Satz 3
UmwStG vgl. auch Kahle/Liedgens, Deutsche Steuer-Zeitung 2023, 533, 542 f., m.w.N.). Selbst eine grundsätzlich
enge Auslegung der Organschaftsvoraussetzungen kann nicht dazu führen, diese umwandlungssteuerrechtlichen
Sonderregelungen zu negieren, zumal das Merkmal der finanziellen Eingliederung nicht personengebunden ist,
sondern der Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft anhaftet, die mit der Umwandlung auf den
übernehmenden Rechtsträger übergeht. Aus Sicht der Organgesellschaft ändert die Umwandlung auf der Ebene des
Organträgers nichts an der "Eingliederung" in ein anderes Unternehmen.
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Dabei ist der Umstand, dass die A-GmbH neu zum 01.01.2011 noch nicht rechtlich existierte, für das Konzept der
umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG unerheblich (vgl.
Brühl/Weiss, Die Unternehmensbesteuerung 2020, 715, 720). Maßgebend ist allein die Stellung des übertragenden
Rechtsträgers, in die der übernehmende Rechtsträger zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge eintritt.


20


Im Übrigen führt ein umfassendes Verständnis der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge auch nicht dazu, dass
die Regelungen zur umwandlungssteuerlichen Rückbeziehung obsolet werden. Dies zeigt sich schon daran, dass die
umwandlungssteuerliche Rechtsnachfolge nicht für sämtliche Umwandlungen des Umwandlungssteuergesetzes
Anwendung findet (vgl. § 23 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 UmwStG). Außerdem bleibt die umwandlungssteuerliche
Rückbeziehung insbesondere dann von Bedeutung, wenn es um die Zurechnung des Einkommens geht, das die
Organgesellschaft in einem bereits abgeschlossenen Wirtschaftsjahr erzielt hat (vgl. hierzu Pichler, Die
ertragsteuerliche Organschaft im Umwandlungssteuerrecht, 2015, S. 201 ff.).
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cc) Soweit das FA einwendet, dass ohne Berücksichtigung des umwandlungssteuerlichen Übertragungszeitpunkts
eine zeitgleiche Zuordnung der Beteiligung an der Organgesellschaft zu zwei verschiedenen Konzernen möglich sei,
ist dem entgegenzuhalten, dass der Übergang der finanziellen Eingliederung im Wege der
umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge nicht mit einer Verdoppelung des Zuordnungssubjekts gleichgesetzt
werden kann. Insbesondere bedeutet dies nicht, dass es entgegen der gesetzlichen Systematik (Abführung des
ganzen Gewinns an "ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen") auch zu einer Zurechnung desselben
Gewinns der Organgesellschaft zu zwei verschiedenen Organträgern kommen kann.
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Wird bei der Organgesellschaft zum umwandlungssteuerlichen Übertragungsstichtag ein Rumpfwirtschaftsjahr
gebildet, ist nur der ab diesem Zeitpunkt erzielte Gewinn an den neuen Organträger abzuführen und diesem
steuerlich zuzurechnen. Wird dagegen ‑‑wie im Streitfall‑‑ kein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet, ist handelsrechtlich
keine Zwischenbilanz aufzustellen. Der zivilrechtliche Anspruch auf Gewinnabführung richtet sich hier allein
danach, wer am Ende des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft nach dem Gewinnabführungsvertrag
anspruchsberechtigter Organträger ist (vgl. auch Neumann in Gosch, KStG, 4. Aufl., § 14 Rz 523; BMF-Schreiben vom
11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.19 Satz 2). Auch das Steuerrecht knüpft in § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG an den
gesamten Gewinn nach dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zum Ende des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft an, so dass ‑‑entgegen der Auffassung des FG‑‑ keine Rechtsgrundlage für eine zeitanteilige
unterjährige Einkommenszurechnung besteht (Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer,
UmwStG Anhang 1 Rz 22b; Walter, GmbHR 2021, 226, 228; vgl. auch BFH-Urteil vom 28.02.2013 - IV R 50/09, BFHE
240, 270, BStBl II 2013, 494 zum unterjährigen Gesellschafterwechsel bei einer Organträger-Personengesellschaft).
Damit ist das Einkommen der Organgesellschaft in vollem Umfang ausschließlich dem neuen Organträger (A-GmbH
neu) zuzurechnen.
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Die zivilrechtliche Notwendigkeit einer Zwischenbilanz bei unterjähriger Beendigung oder unterjährigem Beginn
des EAV (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14.12.1987 - II ZR 170/87, BGHZ 103, 1; Koch, Aktiengesetz,
17. Aufl., § 302 Rz 11) sowie die steuerliche Rückwirkung der unterjährigen Beendigung eines EAV aus wichtigem
Grund (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 und 3 KStG) führen zu keinem anderen Ergebnis. Bei der Verschmelzung auf
Ebene des Organträgers kommt es gerade nicht zu einer unterjährigen Beendigung des EAV - vielmehr geht der EAV
aufgrund zivilrechtlicher Gesamtrechtsnachfolge (§ 20 Abs. 1 des Umwandlungsgesetzes) auf den neuen
Organträger über (z.B. Winter in Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz/Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 20
UmwG Rz 58).
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dd) Soweit kritisiert wird, die alleinige Maßgeblichkeit der umwandlungssteuerlichen Rechtsnachfolge führe zu
Missbrauchs- und Gestaltungsmöglichkeiten (insbesondere zur Nutzung von Verlusten entgegen § 12 Abs. 3 i.V.m.
§ 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG und zur Übertragung von Verlusten der Organgesellschaft im Rahmen des § 8c Abs. 1
Satz 1 und 5 KStG), weist der Senat darauf hin, dass das Gesetz auch an anderen Stellen eine nachträgliche
Rückbeziehung körperschaftsteuerrechtlicher Organschaftsvoraussetzungen zulässt. Insbesondere muss der
Gewinnabführungsvertrag nach § 14 Abs. 1 Satz 2 KStG nicht vor Beginn des ersten Organschaftsjahres
abgeschlossen werden, sondern es reicht aus, dass er bis zum Ende des ersten Organschaftsjahres zivilrechtlich
wirksam wird. Regelungen dieses Inhalts verdeutlichen, dass den Rechtsfolgen einer Rückbeziehung nicht
allgemein der Einwand etwaiger Missbrauchs- oder Gestaltungsmöglichkeiten entgegengehalten werden kann.
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c) Schließlich kann sich das FA auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sich aus jüngeren Senatsentscheidungen
eine abweichende Rechtsauffassung ergebe.


26


Dies betrifft zunächst das Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 19/15 (BFHE 258, 344, BStBl II 2019, 81). Dort ging es
darum, dass die Anteile an der Organgesellschaft erst zeitlich nach dem Beginn des Wirtschaftsjahres der
Organgesellschaft, auf den es gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG ankommt, im Wege der
Einzelrechtsnachfolge erworben worden waren. Deshalb konnte eine nachfolgende umwandlungssteuerliche
Rechtsnachfolge gemäß § 12 Abs. 3 UmwStG nicht dazu führen, dass die finanzielle Eingliederung schon ab dem
Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft vorgelegen hat. Die finanzielle Eingliederung lag auch beim
übertragenden Rechtsträger zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht vor. Der übernehmende Rechtsträger kann aber nur in
eine solche Rechtsstellung eintreten, die der übertragende Rechtsträger bereits inne hatte.
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Auch der Senatsbeschluss vom 05.11.2014 - I B 34/14 (BFH/NV 2015, 356) führt zu keinen gegenteiligen
Erkenntnissen. Die Anwendung der Fußstapfentheorie nach § 12 Abs. 3 UmwStG auf das Tatbestandsmerkmal der
finanziellen Eingliederung scheiterte dort schon daran, dass es um eine Abspaltung zur Aufnahme auf Ebene der
Organgesellschaft ging. Deshalb sah der Senat keinen Anhaltspunkt, dass § 12 Abs. 3 UmwStG auf Ebene des
Organträgers dazu führen könnte, gegenüber der neuen Organgesellschaft die Voraussetzung der finanziellen
Eingliederung zu erfüllen.
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Aus dem Senatsurteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303) lassen sich schließlich
ebenfalls keine abweichenden Schlüsse ziehen. Zwar hat der Senat zum gewerbesteuerrechtlichen
Schachtelprivileg nach § 9 Nr. 2a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes 2009 (GewStG 2009) entschieden, dass für das
dortige stichtagsbezogene Beteiligungserfordernis (Beteiligung von mindestens 15 % zu Beginn des
Erhebungszeitraums) weder § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG noch § 12 Abs. 3 UmwStG anwendbar seien. Maßgebend war
hierfür aber die Abgrenzung zwischen rein stichtagsbezogenen Beteiligungserfordernissen und solchen, für die es
auf einen Zeitraum ankommt. Die finanzielle Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG muss aber
ununterbrochen vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft an vorliegen und ist deshalb ‑‑abweichend
zum Beteiligungserfordernis nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 2009‑‑ gerade nicht stichtags-, sondern
zeitraumbezogen. Soweit im Senatsurteil vom 10.05.2017 - I R 51/15 (BFHE 258, 351, BStBl II 2018, 30) auch bei
der finanziellen Eingliederung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 KStG von einer zeitpunktbezogenen Regelung
gesprochen wird, diente dies lediglich der Abgrenzung zu Merkmalen, die nicht nur bezogen auf den Zeitraum des
Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft, sondern bezogen auf die Laufzeit des Gewinnabführungsvertrags vorliegen
müssen.
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3. Zu den übrigen Voraussetzungen einer körperschaftsteuerrechtlichen Organschaft sieht der Senat von näheren
Ausführungen ab. Zwischen den Beteiligten besteht hierüber zu Recht kein Streit. Insbesondere ist der EAV durch
die Verschmelzung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die A-GmbH neu als neue Organträgerin
übergegangen. Für die erforderliche Mindestvertragslaufzeit ist auch die bisherige Laufzeit des EAV bei der A-GmbH
alt einzubeziehen (so auch BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz Org.01 und 11).
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4. Die Vorentscheidung ist frei von Verfahrensfehlern.31


a) Das FG hat zu Recht durch Sachurteil entschieden. Die Klage gegen den Körperschaftsteuerbescheid 2011 ist
auch unter Berücksichtigung des § 42 FGO i.V.m. § 351 Abs. 2 der Abgabenordnung zulässig. Der angefochtene
Körperschaftsteuerbescheid ist in Bezug auf die streitige Anerkennung der Organschaft kein Folgebescheid. Auf das
Verhältnis eines Körperschaftsteuerbescheids zu dem Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung
nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG i.d.F. des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung
und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 2013, 285, BStBl I 2013, 188) kommt es insoweit
nicht an. Diese Regelung ist für das Streitjahr noch nicht anwendbar.
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


b) Darüber hinaus hat das FG zutreffend eine notwendige Beiladung der Organträgerin nach § 60 Abs. 3 FGO
abgelehnt (s. dazu allgemein Brandis in Tipke/Kruse, § 60 FGO Rz 74, m.w.N.). Nach der Rechtslage des Streitjahres
ist die A-GmbH neu an dem streitigen Rechtsverhältnis nicht derart beteiligt, dass die Entscheidung auch ihr
gegenüber nur einheitlich ergehen kann.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.34
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